
 

Unterlage 12.3, 1. Änderungsverfahren  

 

Neubearbeitung aufgrund der Aktualisierung technischer Plangrundlagen sowie tlw. neuer 

fachlicher Vorgaben: 

 neue technische Planung mit Stand vom 12.08.2014 

 siehe Kapitel 4.2 Text; Anpassung der Karte in der Unterlage 12.4 

 geringfügig geänderte Darstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen 

Karte in den Unterlage 12.4 

 geänderte gesetzliche Grundlagen 

 siehe Kapitel 2 Text 

 Berücksichtigung der Aktualisierung des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen (Stand Mai 2011), relevant ist hier insbesondere die Auslegung des § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG gemäß den Vorgaben des HMUELV 

 siehe Kapitel 3 sowie Kapitel 6 Text; Anhang 1 (Prüfprotokolle) 

 Berücksichtigung von Änderungswünschen seitens HessenMobil (Team Spezialisten 

Artenschutz und Natura 2000), insbesondere hinsichtlich struktureller und redaktioneller 

Änderungen im Textteil 

 siehe Kapitel 2, Kapitel 3 (Abschichtung der Arten), Kapitel 5 (Wirkfaktoren) sowie Kapi-

tel 6 Text¸ Anhang 1 (Prüfprotokolle); Anpassung der Karte in der Unterlage 12.4 (Benen-

nung der Wirkfaktoren) 

 Berücksichtigung der neuen Erhaltungszustände der Brutvogelarten Hessens (VSW 2014) 

sowie weiterer relevanter Arten (FENA 2013); Änderungen Roter Listen von Tiergruppen 

siehe Kapitel 6 Text; Tabellen 5, 8, 9, 12, 16 und 19; Anhang 1 (Prüfprotokolle) ; Anpas-

sung der Karte in der Unterlage 12.4 (Darstellung/ nicht Darstellung einiger Vogelarten auf-

grund Änderung der EHZ) 

 Berücksichtigung von Änderungen im Maßnahmenkonzept mit artenschutzrechtlicher 

Relevanz 

 siehe Kapitel 6 Text; Anhang 1 (Prüfprotokolle) 

 Aktualisiertes Verkehrsgutachten (MODUS CONSULT 2013) 

 siehe Anhang 1 (Prüfprotokolle) Text 
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ABKÜRZUNGEN, DEFINITIONEN 
 

§, §§ Paragraph, Paragraphen 

AP ASB Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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1 Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Schotten Hessen Mobil, Standort Schotten, plant den Neubau der stark befahrenen B 254 

zwischen dem Stadtteil Maar der Stadt Lauterbach und dem Ortsteil Müs der Gemeinde 

Großenlüder. Die B 254 stellt derzeitig die Ortsdurchfahrten im Stadtteil Lauterbach/Maar in der 

Stadt Lauterbach und in den Gemeindeteilen Wartenberg/Angersbach und Warten-

berg/Landenhausen dar. Der vorliegende Entwurf umfasst die Planung zum Neubau der B 254 

als Ortsumgehung (freie Strecke) im Änderungsverfahren. Im Bundesverkehrswegeplan ist der 

Neubau der Ortsumgehung als vordringlich eingestuft worden. 

Dieser Neubau soll die Stadt Lauterbach, den Stadtteil Maar und die Wartenberger Ortslagen 

Angersbach und Ladenhausen vom Durchgangsverkehr und den damit verbundenen Beein-

trächtigungen entlasten. Die B 254 ist im Untersuchungsraum (UR) Teilstrecke eines Straßen-

zuges von überregionaler Bedeutung und stellt u. a. eine Verbindung zwischen der BAB 5 bei 

Alsfeld und der BAB 7 bei Fulda dar. Dies resultiert in einem hohen Verkehrsaufkommen von 

derzeit ca. 12.000 Kfz/24h über 10.000 Kfz/24h. Eine prognostizierte Steigerung der Verkehrs-

belastung (Planfall Null 2020 Planfall Null 2025) für das klassifizierte Straßennetz auf bis zu 

13.500 Kfz/24h bis zu 16.300 Kfz/24h verschärft die Situation zusätzlich. Neben einer hohen 

Lärm- und Schadstoffbelastung sind die entsprechenden Ortschaften von einer starken innerört-

lichen Zerschneidungswirkung betroffen. Ziel der vorliegenden Maßnahme ist die Beseitigung 

der vorliegenden Mängelsituation bei den Ortsdurchfahrten. Die geplante Maßnahme stellt 

zudem einen Lückenschluss im Verlauf der B 254 dar. Seit 1997 steht die im Nordwesten 

liegende Ortsumgehung Schwalmtal/Brauerschwend und seit 1995 die im Südosten liegende 

Ortsumgehung Großenlüder unter Verkehr. 

Da durch das geplante Vorhaben auch Tier- und Pflanzenarten betroffen sein können, die dem 

gesetzlichen Artenschutz unterliegen, muss im Rahmen der Planfeststellung für die relevanten 

Arten eine Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) Artenschutzprüfung (AP) durchgeführt 

werden. Dieser ASB AP erfolgt auf Grundlage des im Juli 2009 novellierten BNatSchG. , das ab 

01.03.2010 gültig ist.  

Bedingt durch die aktuellen Ergebnisse des F+E-Vorhabens zu den Auswirkungen von Ver-

kehrslärm auf die Avifauna (KIFL 2007) sowie der daraus resultierenden „Arbeitshilfe Vögel und 

Straßenverkehr“ (KIFL 2010) wurde eine aktuelle Überarbeitung der des bereits vorliegenden 

ASB AP (PNL 2008b) sowie der weiteren Planungsunterlagen (PNL 2008, 2008a) nötig. 

Dazu wurden die in KIFL (2007, 2010) dargestellten methodischen Rahmenbedingungen 

(Kartierungs-, Auswertungs- und Bewertungsmodalitäten) entsprechend berücksichtigt. Darüber 

hinaus wurde aufgrund der hier vorliegenden aktualisierten Bearbeitung der des ASB AP der 

neue hessische „Leitfaden Artenschutz“ mit Stand September 2009 Mai 2011 (HMUELV 2009 

2011) angewendet. 
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2 Gesetzliche Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG  

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild lebenden 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelar-

ten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verant-

wortungsarten zu betrachten. Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 

soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforder-

lich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild 

lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entspre-

chend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen 

der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Freiberg 

(BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit des § 44 Abs. 5 

BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die im Zusammenhang mit der 

Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten stehen, nicht mehr von dieser Privilegierung 

erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des 

Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen 

eine Tötung von Individuen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahr-

scheinlich ist, das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 

betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. Diese Recht-

sprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 (BVerwG, Urteil vom 

08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, 

dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das baubedingte Tötungsrisiko durch Vermei-
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dungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen 

der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit 

erst dann erforderlich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das 

allgemeine Lebensrisiko hinaus erhöht. 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 

Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

2. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

3. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günsti-

gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

4. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 

FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Artenschutzrechtliche Vorgaben finden sich im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im 

Kapitel 5, Abschnitt 3, dabei insbesondere die §§ 44 und 45 BNatSchG. Dort sind in § 44 (1) 

BNatSchG Zugriffsverbote (= Verbotstatbestände) definiert, die bei Planungs- und Zulassungs-

verfahren im Hinblick auf alle europarechtlich geschützten Arten (europäischen Vogelarten 

sowie für die Arten des Anhanges IV der FFH-RL) zu berücksichtigen sind (TRAUTNER 2008, 

HMUELV 2009 2011). 

Mit Inkrafttreten des es aktuellen BNatSchG (Fassung vom 29.07.2009) sind die landesrechtli-

chen Vorgaben zum Artenschutz im Hessischen Naturschutzgesetz (§ 14 Abs. 3 HENatG) nicht 

mehr anzuwenden (siehe hierzu auch HMUELV 2009 2011). 

2.1 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN DES § 44 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ 

Die Notwendigkeit für die Artenschutzprüfung im Rahmen von Zulassungsverfahren ergibt sich 

im Wesentlichen aus § 44 BNatSchG. Dort werden im Hinblick auf die Realisierung von Vorha-

ben für die besonders und streng geschützten Arten die im Folgenden aufgeführten Verbotstat-

bestände („Zugriffsverbote“) definiert: 

„(1) Es ist verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 4 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

Als betrachtungsrelevantes Artenspektrum sind aus den neu gefassten §§ 44 (5) und 45 (7) 

BNatSchG folgende Arten abzuleiten: 

 alle Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

 alle „europäischen Vogelarten". 

§ 44 (5) BNatSchG: „Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 gelten 

die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. Sind in An-

hang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 

betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein 

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unver-

meidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 

nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit 

erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betrof-

fen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen 

die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor. Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten 

nicht für Handlungen zur Vorbereitung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.“ 

2.2 AUSNAHMEN GEM. § 45 BNATSCHG 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG werden für im öffentlichen Interesse 

liegenden Projekte jetzt vollumfänglich durch den § 45 (7) BNatSchG1 geregelt und von den 

zuständigen Landesbehörden zugelassen. 

Eine Ausnahme darf nur dann zugelassen werden, wenn 

                                                

1
 § 45 (7) BNatSchG: „Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im 

Falle des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im 
Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen ... 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der 
Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 
der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch 
Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auch auf andere 
Landesbehörden übertragen.“ 
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 zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen, 

 keine zumutbare Alternative gegeben ist, 

 der Erhaltungszustand der Population einer Art sich nicht verschlechtert, 

 Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie nicht entgegen steht, 
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3 Vorgehensweise und Bearbeitungsmethode 

Basierend auf den in Kap. 2 dargestellten gesetzlichen Anforderungen zum Artenschutz im 

Rahmen des Zulassungsverfahrens sind folgende Prüfschritte durchzuführen: 

 Es ist zu prüfen, ob vorhabensbedingt Auswirkungen gegeben sind, die unter die Verbots-

tatbestände (Zugriffsverbote) gem. § 44 BNatSchG fallen. 

 Es ist zu prüfen, ob und inwieweit sich solche möglichen Verbotstatbestände durch CEF-

Maßnahmen (bzw. sonstige Maßnahmen) vermeiden oder minimieren lassen2. 

 Es ist im Hinblick auf den Verbotstatbestand gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG zu prüfen, ob 

sich bei möglichen Störungen der günstige bzw. bei Arten im ungünstigen Erhaltungszu-

stand der aktuelle Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert3. 

 Sofern dies für einzelne Arten der Fall ist, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme gem. § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. 

Die Bearbeitung erfolgt dabei in sich geschlossen für die einzelnen Artengruppen (z. B. Fleder-

mäuse, Vögel etc.), wobei, soweit nötig, mehrere Arbeitsschritte durchlaufen werden: 

 Ermittlung des Untersuchungsraumes (Wirkfaktorenermittlung, Kap. 5) 

 Ermittlung der relevanten Arten (Bestandserfassung, Vorkommen in den Wirkräumen) 

 Beschreibung der Empfindlichkeit (artengruppenbezogene grundsätzliche Empfindlich-

keitsabschätzung und artspezifische vertiefte Empfindlichkeitsbetrachtung) 

 situationsspezifische Konfliktanalyse 

 Maßnahmenplanung (sofern nötig) 

 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

 Prognose der artenschutzrechtlicher Tatbestände 

 Ausnahmeprüfung (sofern nötig) 

Die Vorgehensweise und Bearbeitungsmethode orientiert sich damit an dem neuen hessischen 

Leitfaden Artenschutz (HMUELV 2009 2011), sowie unter ergänzender Benutzung des Pla-

nungsleitfadens Artenschutz des LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW (2008).Eergänzende 

Informationen und Definitionen stammen in erster Linie aus KIEL (2007) sowie aus TRAUTNER 

(2008). 

                                                

2
 Auch wenn sich der Ausdruck der „CEF-Maßnahme“ im engeren Sinne nur auf den Verbotstatbestand der 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 (1) Nr. 3 (und teilweise Nr. 1) BNatSchG in 
Verbindung mit dem § 44 (5) BNatSchG bezieht, wird er im vorliegenden Fall für alle Maßnahmen benutzt, die der 
Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen dienen, zumal diese Maßnahmen ebenfalls dazu 
dienen können, einen günstigen Erhaltungszustand der lokalen Population zu gewährleisten. 

3
 Auch wenn sich diese Formulierung im engeren Sinne nur auf den Verbotstatbestand der Störung (gem. § 44 (1) 

Nr. 2 BNatSchG) bezieht, ist die gem. § 44 (5) geforderte Gewährleistung der „ökologischen Funktion im räumlichen 
Zusammenhang“ bei möglichen Verbotstatbestanden gem. § 44 (1) Nr. 3 (und teilweise Nr. 1) BNatSchG letztlich 
nicht anderes als die Überprüfung, ob der Erhaltungszustand der lokalen Population infolge einer geplanten CEF-
Maßnahmen im günstigen bzw. aktuellen Erhaltungszustand verbleibt bzw. eine Verbesserung nicht ausgeschlossen 
wird. 
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3.1 ERMITTLUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Die aus der Planung resultierenden Wirkfaktoren und ihre Wirkweiten bedingen den zu betrach-

tenden Untersuchungsraum („Plangebiet“). Dieser wird im Rahmen der Vorhabensbeschreibung 

(Kap. 4) und in Verbindung mit der Auswirkungsanalyse (Potenzielle Wirkfaktoren/-räume des 

Vorhabens, vgl. Kap. 5) ermittelt. 

3.2 ERMITTLUNG DER PLANUNGSRELEVANTEN ARTEN 

Es werden nur diejenigen Arten betrachtet, die im Untersuchungsraum nachgewiesen wurden 

und dort „rezente, bodenständige Vorkommen“ aufweisen. Aufgrund der natürlichen Dynamik 

und Fluktuation von Arten werden im konservativen Ansatz auch ältere Daten berücksichtigt 

(Ergebnis einer Datenrecherche [Literaturrecherche, Quellenangaben, Befragungen etc.]), in 

der Regel jedoch nur dann, wenn die Nachweise nicht älter als fünf Jahre sind oder die Arten 

aufgrund erfüllter Habitat- und Biotopstrukturen als „regelmäßig“ vorkommend eingestuft 

werden. Als entscheidendes Kriterium für die „Regelmäßigkeit“ wird angelehnt an DÖRR et al. 

(2002) die Anwesenheit in der Mehrzahl der Jahre im Untersuchungsgebiet zu Grunde gelegt. 

Ebenso werden nur sporadisch oder ausnahmsweise auftretende Arten nicht weiter berücksich-

tigt, weil sie keine spezielle Gebietsbindung aufweisen und selbst im Fall einer vereinzelten 

individuellen Betroffenheit eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population 

sicher ausgeschlossen werden kann. 

Als betrachtungsrelevantes Artenspektrum sind aus den neu gefassten §§ 44 (5) sowie 45 (7) 

BNatSchG folgende Arten abzuleiten(vgl. Kap. 2.1 und 2.2): 

 Tierarten des Anhangs IVa der FFH-Richtlinie 

 Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-Richtlinie 

 Europäische Vogelarten 

3.3 ERMITTLUNG DER ARTEN MIT MÖGLICHEN KONFLIKTEN 

Mittels einer allgemeinen artengruppen bzw. artspezifischen Vorprüfung, die eine grundsätzli-

che und vertiefende Empfindlichkeitsanalyse umfasst, werden in der ersten Stufe diejenigen 

Arten/Artengruppen ermittelt, für die aufgrund ihrer Ökologie, ihrer Lebensraumnutzung und 

ihres Verhaltens möglicherweise Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften zu erwarten 

sind (generelle Empfindlichkeitsabschätzung bzw. artspezifische Empfindlichkeitseinstufung). 

Diese Vorgehensweise deckt sich mit den Vorgaben gemäß HMUELV (2011): In einem ersten 

Schritt können gemäß HMUELV (2011) grundsätzlich diejenigen Arten von der weiteren 

Betrachtung ausgeschlossen werden, 

 deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich um das geplante Vorhaben liegt 

(Zufallsfunde, Irrgäste), 

 die nicht im Wirkraum des geplanten Vorhabens vorkommen, wobei sowohl die durch das 

Vorhaben bedingten anlagebezogenen (direkter Standort des Vorhabens) als auch die 

bau- (z. B. Arbeitsstreifen, separate Baustraßen, Verlärmung durch Baufahrzeuge) und 

betriebsbedingten (Lärm, Schadstoff-, Lichtemissionen etc.) Wirkprozesse zu berück-

sichtigen sind, oder 
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 die gegenüber den jeweiligen Wirkfaktoren des Vorhabens nach gesicherten Kennt-nissen 

keine Empfindlichkeit aufweisen bzw. erwarten lassen. 

Für Arten, die auf diese Weise ausgeschlossen wurden, erfolgt eine Begründung für den 

Ausschluss. 

Für diejenigen Arten, für die mögliche Konflikte („Zugriffsverbote“) nicht ausgeschlossen werden 

können, erfolgt in einer weiteren Stufe eine vertiefte Betrachtung, die bereits die Vorkommen in 

den betrachtungsrelevanten Wirkräumen – und somit die gebietsspezifische Situation berück-

sichtigt (Konfliktanalyse). 

Für diejenigen Arten, die im Rahmen der Vorprüfung ausgeschlossen wurden, erfolgt jeweils 

eine Begründung für den Ausschluss. 

3.4 ART- UND SITUATIONSSPEZIFISCHE BEWERTUNG DES EINGRIFFS 

(KONFLIKTANALYSE) 

Hier erfolgen die EingriffsKonfliktbeschreibung und die daraus resultierende artenschutzrechtli-

che Bewertung. Die potenziell relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens werden art- und situati-

onsspezifisch erläutert und mittels einer, soweit möglich quantifizierenden, situationsbezogenen 

Konfliktanalyse bewertet.  

Dabei sind folgende Aspekte bzgl. der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu betrachten: 

 Werden die betroffenen Tierarten verletzt oder getötet? 

 Werden die betroffenen Tierarten erheblich gestört? 

 Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der betroffenen Tierarten entnommen, ge-

schädigt oder zerstört? 

 Werden die betroffenen Pflanzenarten (inkl. ihrer Entwicklungsformen) entnommen, ge-

schädigt oder zerstört? 

 

Für einzelne Vogelarten, deren landesweiter Erhaltungszustand in der sogenannten „Ampellis-

te“ für die hessischen Brutvögel als günstig beurteilt wird, erfolgt gemäß HMUELV (2011) 

i. d. R. eine vereinfachte Prüfung in tabellarischer Form. Für diese Vogelarten wird davon 

ausgegangen, dass  

 es sich hierbei um in der Regel euryöke/ ubiquitäre Arten handelt, die jeweils landesweit 

(durch ihre Nicht-Aufführung in der Roten Liste fachlich untermauert) mehr oder weniger 

häufig und verbreitet sind bzw. aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage 

sind, vergleichsweise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuwei-

chen, 

 und damit im Regelfall die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang (betref-

fend des Lebensraum-Schädigungsverbotes nach Nr. 3 und für ein damit verbundenes 

unvermeidbares Eintreten des Tötungsverbotes nach Nr. 1 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) 

weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhaltungszustand der lokalen Population (betreffend des 

Störungsverbotes unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin gewahrt bleibt und 

insofern die Schädigungs-/ Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen. 
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Für alle weiteren relevanten Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erfolgt 

eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des „Musterbogens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung“ (HMUELV 2011). 

3.5 NOTWENDIGKEIT UND WIRKSAMKEIT VON MAßNAHMEN 

Sofern die Konfliktanalyse zeigt, dass Arten infolge des geplanten Vorhabens betroffen sein 

können und dadurch Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG gegeben sein können, muss die 

Notwendigkeit und Wirksamkeit von Maßnahmen ermittelt und geprüft werden. 

Alle im ASB erwähnten und als erforderlich herausgearbeiteten CEF-Maßnahmen, Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie FCS-Maßnahmen sind im LBP entsprechend 

verbindlich zu integrieren und zu verankern und so planfestzustellen. 

Hier sind funktionell zwei unterschiedliche Gruppen von Maßnahmen zu unterscheiden, nämlich 

CEF-Maßnahmen oder Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen. Alle in der AP erwähnten 

Maßnahmen sind im LBP entsprechend verbindlich zu integrieren und zu verankern. 

3.5.1 CEF-Maßnahmen4 

Sofern im Rahmen der Konfliktanalyse mögliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten – und somit ein Verbotstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (und damit 

verbunden teilweise Nr. 1) – zu erwarten ist, ist zu überprüfen, ob CEF-Maßnahmen geeignet 

sind, einen ausreichenden und adäquaten Ersatz für alle betroffenen Individuen bzw. Arten oder 

Lebensräume zu erbringen. Alle in der AP im ASB erwähnten CEF-Maßnahmen sind im LBP 

entsprechend verbindlich zu integrieren und zu verankern. 

Damit CEF-Maßnahmen eine durchgehende ökologische Funktionsfähigkeit leisten können, 

muss mit ihrer Umsetzung rechtzeitig, d.h. vor dem Eingriff begonnen werden. Ihre Wirksamkeit 

muss vor dem Eingriff gegeben sein. 

Darüber hinaus können CEF-Maßnahmen gleichzeitig auch den Erhaltungszustand von lokalen 

Populationen (mit den entsprechenden ökologischen Ansprüchen) verbessern und somit eine 

mögliche Verschlechterung (im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) präventiv verhindern. 

3.5.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Sofern im Rahmen der Konfliktanalyse mögliche Beeinträchtigungen durch Verletzung oder 

Tötung – und somit Verbotstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG – zu erwarten sind, ist 

zu überprüfen, ob entsprechende Maßnahmen geeignet sind, diese zu minimieren oder zu 

vermeiden, so dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen werden 

kann. 

Sofern im Rahmen der Konfliktanalyse mögliche Beeinträchtigungen durch erhebliche Störun-

gen – und somit Verbotstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG – zu erwarten sind, ist zu 

überprüfen, ob entsprechende Maßnahmen geeignet sind, diese zu minimieren oder zu vermei-

den, so dass die lokale Population im günstigen bzw. aktuellen Erhaltungszustand verbleibt. 

                                                

4
 continued ecological functionality“: vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Gewährleistung der ökologischen 

Funktion im räumlichen Zusammenhang 
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Gleiches gilt für potenzielle Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. Hier ist zu 

prüfen ob die „ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang“ gewahrt werden kann. 

3.5.3 FCS-Maßnahmen5 

Bei einer ggf. notwendigen Regelung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist von 

naturschutzfachlicher Seite der Aspekt „Verschlechterung des Erhaltungszustands der Popula-

tionen einer Art“ zu betrachten. Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands wie geboten 

zu verhindern, können zusätzliche, populationsstützende FCS-Maßnahmen („Maßnahmen zur 

Sicherung des Erhaltungszustands“) eingesetzt werden. Diese dienen dann dazu, einen 

günstigen Erhaltungszustand der betreffenden Art(en) zu bewahren. 

3.6 BEWERTUNG DES ZUKÜNFTIGEN ERHALTUNGSZUSTANDES 

Hierbei ist zu überprüfen, ob im Falle möglicher Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung aller 

erwähnter Maßnahmen die „ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang“ (bzgl. des 

Verbotstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) bzw. der „günstige bzw. aktuelle Erhal-

tungszustand der lokalen Population“ (bzgl. des Verbotstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG) beibehalten werden kann (gem. den Vorgaben aus § 44 BNatSchG sowie Art. 16 

FFH-RL). Da sich diese Bewertung auch auf Arten bezieht, die über einen (bereits) schlechten 

Erhaltungszustand verfügen, wird als Bewertungsgrundlage der Begriff des „aktuellen Erhal-

tungszustandes“ angewendet. Demnach ist also zu prüfen, ob sich der aktuelle Erhaltungszu-

stand der vorhabensbedingt betroffenen Arten nicht verschlechtert bzw. beibehalten werden 

kann bzw. eine Verbesserung möglich bleibt. 

Wie eingangs in diesem Kapitel bereits erwähnt, werden im Folgenden aus pragmatischen 

Gründen beide Prüfschritte als „Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes“ bezeichnet. 

3.7 PROGNOSE DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN TATBESTÄNDE 

Infolge der vorherigen Arbeitsschritte erfolgt hier das Fazit, ob und inwieweit artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände vorliegen. Hierbei erfolgt unter Benennung der betroffenen Art eine 

detaillierte Darstellung hinsichtlich der Erfüllung bzw. den Ausschluss von Verbotstatbeständen. 

Für Arten, für die dies angenommen werden muss, ist ein Ausnahmeverfahren gemäß § 45 (7) 

BNatSchG durchzuführen. 

3.8 AUSNAHME- BZW. BEFREIUNGSVERFAHREN 

Sofern trotz Umsetzung aller CEF-Maßnahmen mit einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes gerechnet werden muss – und somit ein Verbotstatbestand gem. § 44 (1) BNatSchG 

gegeben wäre –, muss eine Ausnahme gemäß § 45 (7) BNatSchG beantragt werden. Hierbei 

ist nachzuweisen, dass 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-

zialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen, 

                                                

5
 FCS = Favourable Conservation Status, übersetzt: günstiger Erhaltungszustand 
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 keine zumutbare Alternative gegeben ist, 

 sich der Erhaltungszustand der Population einer europäischen Vogelart nicht verschlech-

tert bzw. einer Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im günstigen Erhaltungszustand 

verbleibt. 

 Art. 16 (1) der FFH-Richtlinie nicht entgegen steht. 

Somit sind erst in diesem Schritt für die betroffenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

und die europäischen Vogelarten die verbotenen Tathandlungen der Art. 12 und 13 FFH-

Richtlinie bzw. des Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie darzustellen und zu prüfen. 
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4 Vorhabensbeschreibung 

4.1 KURZBESCHREIBUNG DER LINIENFÜHRUNG 

Aktuell durchfährt die B 254 das Untersuchungsgebiet (UG) von Nordwest nach Südost. 

Darüber hinaus wird das Gebiet durch die von Süden aus Richtung Gedern kommende B 275, 

wenige nachgeordnete Landes- und Kreisstraßen sowie die Eisenbahnlinie Fulda – Alsfeld – 

Gießen („Vogelsbergbahn“) verkehrstechnisch erschlossen. 

Die geplante Ortsumgehung Lauterbach – Wartenberg verläuft von dem nordwestlich gelege-

nen Maar nach Landenhausen im Südosten. Sie beginnt ausgehend von der heutigen B 254 

südwestlich von Maar (Beginn zwischen Netzknotenpunkt (NK) 5322/023 und NK 5322/024 km) 

und sieht eine südliche Umgehung von Maar vor. Lauterbach wird nördlich des Gewerbegebie-

tes an der heutigen B 254 und dem an der L 3140 Richtung Willofs gelegenen Gewerbegebiet 

umgangen. Im Bereich der Kläranlage östlich von Lauterbach ist über eine Brücke eine An-

schlussstelle zur heutigen B 254 geplant. Es folgt eine nördliche Umfahrung von Angersbach. In 

diesem Bereich folgt eine Querung der Bahnlinie Gießen/Fulda und der Lauter mit ihrem 

Auenbereich ebenfalls durch ein Brückenbauwerk. Direkt östlich angrenzend ist ein weiterer 

Anschluss zur heutigen B 254 geplant. Im weiteren Verlauf wird Landenhausen nördlich 

umgangen. Im Bereich dieses Verlaufs ist ein Anschluss an die L 3142 nach Bad Salzschlirf 

geplant. Nach dem Anschluss schwenkt die Trasse nach Süden und quert die Altefeld mit ihrem 

Auenbereich. Anschließend wird die Trasse nördlich der Ortslage von Müs in spitzem Winkel 

wieder auf den Verlauf der heutigen B 254 eingefädelt. 

Das Ende der Trasse liegt somit zwischen Netzknotenpunkt 5322/021 und NK 5423/042. Die 

Gesamtlänge der Trasse beträgt ca. 12 km zuzüglich der vier Anschlüsse (B 254-alt zwischen 

Lauterbach und Maar, L 3140, B 254-alt/Angersbach-Ost und L 3142, die nochmals 4,9 km lang 

sind. 

Vertiefende Ausführungen zur Charakterisierung des Untersuchungsgebietes sind dem LBP 

(PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0, Kap. 2) zu entnehmen. 

4.2 BESCHREIBUNG DER BAUMAßNAHME 

4.2.1 Fahrbahnen 

Die Baustrecke der geplanten Umgehungsstraße besitzt eine Länge von rund 11.945 m und 

wird als sogenannte freie Strecke mit einem Querschnitt “RQ 10,5“ ausgebaut. Weitere Neuver-

siegelungen ergeben sich durch den Anschluss der B 254 an das vorhandene Verkehrsnetz. 

Die Fahrstreifenbreite beträgt 3,50 m und die Randstreifenbreite, da der Schwerverkehrsanteil 

höher liegt als 900 Kfz/24h, ist mit einer Breite von 0,5 m auszuführen. Somit ergibt sich eine 

Gesamtbreite des Fahrstreifens von 4,0 m. Die Breite der Bankette beträgt 1,50 m. Daraus 

ergibt sich eine Gesamtbreite des Straßenquerschnittes von 11,0 m. 

Im Zuge der geplanten Ortsumgehung sind fünf Knotenpunkte geplant. Ergänzend zu den bei 

der Linienbestimmung berücksichtigten drei Anschlüssen werden zusätzlich die Landesstraßen 

L 3140 und L 3142 an die Ortsumgehung angeschlossen. Die Anschlussrampen an den fünf 
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Knotenpunkten werden mit dem Querschnitt “RQ 9,5“ ausgebaut. Die Fahrstreifenbreite beträgt 

bei diesem Querschnitt 3,00 m und die Randstreifenbreite 0,25 m. Die Bankettbreite beläuft sich 

auf 1,50 m. Die Gesamtbreite des Straßenquerschnittes beträgt somit 9,50 m. 

 Anschluss Lauterbach/Maar und Lauterbach: Knoten 1. An diesem Knoten entstehen zwei 

Kreisverkehrsplätze mit einem Außendurchmesser von 45 m. Die Breite der Kreisfahr-

bahn beträgt 9 m. Die Knotenpunktszufahrt hat einen Radius von 14 m und eine Fahr-

streifenbreite von 4 m. Bei der Knotenpunktsausfahrt ist der Radius 16 m und die 

Fahrstreifenbreite beträgt 4,25 m. Die Kreisfahrbahn hat eine Querneigung von 2,5 % 

nach außen. Die Fahrbahnteiler, in den Zu- und Ausfahrten, haben eine Breite von 

2,5 m. 

 Anschluss L 3140: Knoten 2 Anschluss der Landesstraße L 3140 (Fritz-Ebel-Allee) nach 

Schlitz an die B 254 neu. Die Einmündung in die L 3140 ist mittels einer Standardein-

mündung mit Tropfen und Linksabbiegestreifen und die Einmündung in die B 254 neu 

mit Tropfen, Dreiecksinsel, Rechtseinbieger mit Beschleunigungsstreifen und einem 

Ausfahrkeil für Rechtsabbieger geplant. Die B 254-neu erhält hier einen Linksabbiege-

streifen aus Richtung Alsfeld. Zur Hebung der Leistungsfähigkeit des KP ist es erforder-

lich im südöstlichen Quadranten ein Bypass mit Beschleunigungsstreifen für die von 

Lauterbach nach Fulda fahrenden PKW anzuordnen. Dadurch werden Linksabbieger in 

die B 254-neu nur auf die von Schlitz kommenden Kfz reduziert, ansonsten wäre eine 

LSA notwendig. Der Beschleunigungsstreifen für den Rechtseinbieger hat eine Länge 

von 150 m. Der gesamte Bypass mit Beschleunigungsstreifen hat eine Länge von ca. 

510 m, wobei der Beschleunigungsstreifen 150 m lang ist. Der Bypass hat eine Fahr-

bahnbreite von 5,5 m. 

 Verbindungsspange der B 254-alt und B 254-neu zwischen Lauterbach und Warten-

berg/Angersbach: Knoten 3. Knoten 3 ist als Einmündung geplant. Er bildet die Verbin-

dungsspange der B 254-alt und B 254-neu zwischen Lauterbach und Angersbach in 

Höhe der Kläranlage. Der auf der alten B 254 in Höhe der Kläranlage liegende neue 

Kreisverkehr ist Ausgangspunkt für die Verbindungsspange. Dieser Kreisverkehrsplatz 

hat einen Außendurchmesser von 40 m. Die Breite der Kreisfahrbahn beträgt 9 m. Die 

Knotenpunktszufahrt hat einen Radius von 14 m und eine Fahrstreifenbreite von 4 m. 

Bei der Knotenpunktsausfahrt ist der Radius 16 m und die Fahrstreifenbreite beträgt 

4,25 m. Die Verbindungsspange wird als Direktanschluss an die B 254-neu angeschlos-

sen. Die Einmündung der Spange in die B 254-neu mit Tropfen, Dreiecksinsel, Rechts-

einbieger mit Beschleunigungsstreifen und einem Ausfahrkeil für Rechtsabbieger 

geplant.  

 Anschluss des Gewerbegebiets in Wartenberg/Angersbach: Knoten 4: neue Anbindung, 

zwischen B 254-alt und B 254-neu bei Angersbach (rechtsliegende Trompete mit zwei 

Bypässen). Einmündung der Querspange in die B 254-neu mit Tropfen, Rechtseinbieger 

mit Beschleunigungsstreifen und Rechtsabbieger mit Verzögerungsstreifen. An dem 

Knoten 4 entstehen drei Brückenbauwerke (BW 15, 16 u. 23 s. u.) Bau-km 7+566,300. 

 Anschluss der L 3142 zwischen Wartenberg/Landenhausen und Bad Salzschlirf. Kno-

ten 5: (unsymmetrisches Kleeblatt). Die Einmündungen werden mit Tropfen, Rechtsein-

bieger mit Beschleunigungsstreifen (150 m) und Rechtsabbieger mit 
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Verzögerungsstreifen (50 m) also ohne Linksabbiegestreifen in der B 254-neu, geplant. 

Bau-km 10+335,100. 

4.2.2 Dämme/Einschnitte 

Die Trasse der Umgehungsstraße wird teilweise in Dammlage und teilweise in Einschnittslage 

geführt. Der tiefste Einschnitt der Ortsumgehung findet sich am Vaits-Berg. Dieser Einschnitt 

hat eine Höhe von ca. 17,6 m. Nach dem Vaits-Berg verläuft die Ortsumgehung auf einem ca. 

13,2 m hohen Damm. Auf diesem Damm liegt auch der Knoten 3. Hinter dem Knoten 3 verläuft 

die Ortsumgehung weiter auf einem Damm bis zum Sässergrund, wobei dieser Damm eine 

minimale Höhe von ca. 1,6 m und eine maximale Höhe von ca. 17 m aufweist. Im Folgenden 

wechselt die Trasse des Öfteren zwischen Dammlage und Einschnittslage, im Bereich des 

„Finsterngraben“ kann die Einschnitttiefe noch einmal 12,7 m betragen, ansonsten variiert die 

Höhe der Einschnitte und Dämme ebenfalls sehr stark. Am Rothebach bei Landenhausen 

beträgt die maximale Höhe des Dammes ca. 21,8 m. Nach dem Damm verläuft die Ortsumge-

hung, wieder in einem Einschnitt, der eine maximale Tiefe von ca. 7,9 m aufweist oder gelän-

degleich bis zum Ende der Trasse. 

4.2.3 Bauwerke 

Mit dem Bau der Ortsumgehung ist die Errichtung folgender Bauwerke verbunden: 

 Radfahrer/Fußgängerführung: zusätzliche WW-Brücke zwischen Bau-km 0+300 und 

0+400 

 Bauwerk 1 (Bw 1): Brückenbauwerk der L 3161 über die Ortsumgehung mit einer lichten 

Weite von 24 m und einer lichten Höhe von ca. 5,2 m, Bau-km 0+785,500. 

 Bauwerk 2 (Bw 2): Die Verbindung zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen wird über 

die Ortsumgehung geführt. Hier entsteht ein Brückenbauwerk, mit einer lichten Weite 

von 35 m und einer lichten Höhe von ca. 6,3 m, Bau-km 1+408,000. 

 Verlegung des Bauerwerk 4, jetzt Bauwerk 4n (Bw 4n): Wirtschaftsweg wird mittels eines 

Bauwerks über die Ortsumgehung geführt. Bw 4n hat eine lichte Weite von 25 m und ei-

ne lichte Höhe von ca. 4,7 m, Bau-km 2+720,000. 

 Bauwerk 24 (Bw 24): Überführung Rad-/Gehweg, im Zusammenhang mit der Umgestal-

tung des Knoten 2 hinsichtlich der Wegeführung zur Jugendherberge zu sehen, Bw24 

hat eine lichte Weite von 34 m und eine lichte Höhe von ca. 4,7 m, Bau-km 3+010,000. 

 Bauwerk 5 (Bw 5): Brückenbauwerk: Die L 3140 wird über die B 254-neu geführt. Dieses 

Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 40 m und eine lichte Höhe von ca. 6,5 m, 

Bau-km 3+212,500. 

 Bauwerk 6 (Bw 6): Vor dem Vaits-Berg wird die Ortsumgehung mittels eines Wirtschafts-

weges überquert, hier entsteht ein Brückenbauwerk. Dieses Brückenbauwerk hat eine 

lichte Weite von 35 m und eine lichte Höhe von ca. 5,4 m. 

 Bauwerk 7 (Bw 7): Brückenbauwerk über das Lautertal: Verbindungsspange der B 254-alt 

und B 254-neu zwischen Lauterbach und Angersbach in Höhe der Kläranlage. Die Ver-

bindungsspange wird mittels eines Bauwerks über das Lautertal geführt, Bw 7 hat eine 

lichte Weite von 254 m und eine lichte Höhe von ca. 13,4 m, Bau-km 4+449,500. 
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 Wirtschaftsweg-Unterführung (Bw 8): Der Wirtschaftsweg wird mittels Brückenbauwerk 

unter der Ortsumgehung geführt, Bw 8 hat eine lichte Weite von 10 m und eine lichte 

Höhe von ca. 5,2 m, Bau-km 4+650,000.  

 Bauwerk 9 (Bw 9): Brückenbauwerk über den neuen „Sasser Weg“ und den Sässergrund. 

Dieses Bauwerk hat eine lichte Weite von 65 m und eine lichte Höhe von ca. 16,8 m. 

 Bauwerk 11 (Bw 11): Brückenbauwerk über den „Finsterngrabenweg“. Der parallel zum 

„Rinkbergsweg“ verlaufende „Finsterngrabenweg“ bleibt in seiner jetzigen Lage erhalten 

und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. Das Brückenbauwerk hat eine lichte 

Weite von 52 m und eine lichte Höhe von ca. 4,5 m, Bau-km 5+566,000. 

 Bauwerk 12 (Bw 12): Brückenbauwerk zur Überführung des „Krombergsweg“ über die 

B 254. Die Brücke hat eine lichte Weite von 30 m und eine lichte Höhe von ca. 5,2 m, 

Bau-km 6+343,000. 

 Bauwerk 13 (Bw 13): Brückenbauwerk über den „Salzschlirfer Weg“. Hier entsteht das 

Brückenbauwerk mit der lichten Weite von 10 m und der lichten Höhe von ca. 6,5 m, 

Bau-km 6+792,000. 

 Bauwerk 14 (Bw 14): Brückenbauwerk über die DB-Strecke und das Lautertal. Das Brü-

ckenbauwerk (Bw 14) hat eine lichte Weite von 240 m und eine lichte Höhe bis zu ca. 

8,6 m, Bau-km 7+060,000. 

 Bauwerk 15 (Bw 15): Brückenbauwerk um den Verbindungsweg (“Huhnröder Weg”) zwi-

schen Angersbach und Landenhausen unter der Ortsumgehung hindurchzuführen. Das 

Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 10 m und eine lichte Höhe von ca. 7,5 m, 

Bau-km 7+485,600. 

 Bauwerk 16 (Bw 16): Brückenbauwerk um die Querspange zwischen Angersbach und 

Landenhausen unter der Ortsumgehung hindurchzuführen. Das Brückenbauwerk hat ei-

ne lichte Weite von 20 m und eine lichte Höhe von ca. 6,2 m, Bau-km 7+566,300. 

 Bauwerk 17 (Bw 17): Der Verbindungsweg von Angersbach nach Landenhausen quert die 

Ortsumgehung mit einer Brücke. Es hat eine lichte Weite von 30 m und eine lichte Höhe 

von ca. 5,3 m, Bau-km 8+336,500. 

 Bauwerk 18 (Bw 18): Der „Steinweg“ zwischen Angersbach und Landenhausen wird mit 

einem Brückenbauwerk über die OU Lauterbach und Wartenberg geführt. Es hat eine 

lichte Weite von 22 m und eine lichte Höhe von ca. 5,7 m, Bau-km 9+550,000. 

 Bauwerk 19 (Bw 19): Im Kreuzungspunkt der Ortsumgehung mit der L 3142 entsteht ein 

Brückenbauwerk. Dort wird die Ortsumgehung über die vorhandene L 3142 geführt. Es 

hat eine lichte Weite von 25 m und eine lichte Höhe von ca. 10,8 m. 

 Bauwerk 20 (Bw 20): Mit einem Brückenbauwerk überquert ein Wirtschaftsweg die Orts-

umgehung. Bw 20 hat eine lichte Weite von 40 m und eine lichte Höhe von ca. 5,8 m, 

Bau-km 10+826,100. 

 Bauwerk 21 (Bw 21): Überführung der Ortsumgehung über die Altefeld. Hier entsteht eine 

Überführung mit einer lichten Weite von ca. 74,5 m und einer lichten Höhe von ca. 

11,5 m, Bau-km 11+203,800. 

 Bauwerk 22 (Bw 22): Hier entsteht eine Unterführung für einen vorhandenen Wirtschafts-

weg. Die Unterführung hat eine lichte Weite von 14 m und eine lichte Höhe von ca. 

6,2 m, Bau-km 11+349,800. 
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 Bauwerk 23 (Bw 23): Brückenbauwerk um den Verbindungsweg (“Huhnröder Weg”) zwi-

schen Angersbach und Landenhausen unter der Ortsumgehung hindurchzuführen. Das 

Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 10 m und eine lichte Höhe von ca. 5,3 m, 

Bau-km 7+485,600. 

4.2.4 Radwege, Wirtschaftswege 

Durch die Trasse der Umgehungsstraße werden teilweise, dort wo keine Brückenbauwerke 

errichtet werden, Radwegeverbindungen und Wirtschaftswege durchschnitten. Dies macht die 

Verlegung bzw. Neuanlage von Wegen notwendig: 

 Radweg Lauterbach/Maar: Der aus Richtung Lauterbach kommende Rad- und Gehweg 

wird auf der östlichen Seite, über den am Kreisverkehr liegenden Anschluss (Gewerbe-

gebiet Industriestr.), bis zum Kreisverkehr bei Maar geführt, am zweiten Kreisverkehr 

wird der Rad- und Gehweg über den Anschluss zur B 254-neu und dann in Richtung 

Maar geleitet. Der Rad- und Gehweg erhält eine Breite von 2,50 m.  

 Rad-/Gehweg Lauterbach /Jugendherberge: Der bestehende Fußweg zwischen Lauter-

bach und der Jugendherberge entfällt, die neue Verbindung erfolgt über das Bw 24. 

Aufgrund der aktuellen Anpassungen der technischen Planung sind Änderungen der 

Wegeführung vorgesehen.  

 Der „Sasser Weg“ wurde, um ein Brückenbauwerk einzusparen in seiner Lage, am Kreu-

zungspunkt „Sasser Weg“ und B 254-neu, um ca. 106 m nach Südosten verschoben. 

Der neue „Sasser Weg“ und der Sässergrund werden gemeinsam durch ein Brücken-

bauwerk überspannt. 

 Der „Rinkbergsweg“ bleibt mit nur kleinen Modifikationen in seiner jetzigen Lage erhalten 

und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. 

 Der parallel zum „Rinkbergsweg“ verlaufende „Finsterngrabenweg“ bleibt in seiner jetzi-

gen Lage erhalten und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. 

 Der entlang der L 3142 geführte Rad-/Gehweg in seiner Lage und Breite etwas verändert. 

Der Rad-/Gehweg wird auf einer Länge von ca. 400 m neu gebaut, dabei erhält er eine 

Breite von 2,25 m und Bankette mit einer Breite von 0,25 m. Der Rad-/Gehweg wird 

durch ein 2,00 m breites Muldenbankett von der L 3142 getrennt und rückt dadurch et-

was näher an die L 3142 heran. 

 Zur Durchführung der Bauarbeiten für die beiden Brückenbauwerke über die Lauter wer-

den zwei Wege angelegt bzw. bestehende Wege ertüchtigt (wassergebunden): ein Weg 

mit ca. 700 m Länge von der Helmesmühle entlang der Bahnlinie Richtung Westen bis 

an das Brückenbauwerk (Verbindungsspange der B 254-alt und B 254-neu) und ein 

Weg von der Querung der K 82 mit der Bahnlinie entlang dieser bis zum geplanten Brü-

ckenbauwerk über die Lauter (ca. 500 m). Beide Wege werden als Zufahrten für Brü-

ckenwartungsarbeiten über die Bauzeit hinaus dauerhaft erhalten. 

4.2.5 Grabendurchlässe 

 Zwischen Knoten 1 und Knoten 2 überquert die Ortsumgehung den Muhrsbach und die 

Maar. Diese beiden Bäche werden durch eine Verrohrung unter der neuen B 254 hin-

durchgeführt. 
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 Im Bereich des Knoten 5 kreuzt der Hainbach die Ortsumgehung bei Bau-km 10+282,500, 

und die nordwestliche Rampe sowie der Rothebach die Ortsumgehung bei Bau-km 

10+526,000. Für die Durchgängigkeit der beiden Bäche werden Wellstahlelemente als 

Maulprofil eingebaut. Um die Bäche auf kürzestem Weg unter der Ortsumgehung hin-

durch zuführen, müssen die Wellstahlelemente für den Hainbach und den Rothebach 

ca. 120 m und für die Querung der Rampe ca. 30 m lang sein. Das Wellstahlelement er-

hält eine min. lichte Höhe von 2,50 m. 

4.2.6 Versorgungsleitungen 

 Bau-km 9+403,000: Hier kreuzt die neue Ortsumgehung eine 110 kV-Leitung. Die Orts-

umgehung liegt im Bereich der 110 kV-Leitung geländegleich. 

 Bau-km 9+446,000: Hier kreuzt die neue Ortsumgehung die Gashochdruckleitung von 

Fulda nach Homberg/Ohm. Die Ortsumgehung liegt im Bereich der Gashochdruckleitung 

auf einem kleinen, ca. 0,3 m hohen Damm. 

 Die Führung des Wirtschaftsweges (Steinweg) wurde so gewählt, dass im Querungsbe-

reich der 110 kV-Leitung der Wirtschaftsweg geländegleich verläuft, danach im weiteren 

Verlauf ansteigt, um bei Bau-km 9+550,000 über die Ortsumgehung geführt werden 

kann. Somit kann gewährleistet werden, dass weder an der 110 kV-Leitung noch an der 

Gashochdruckleitung bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. 

4.2.7 Baustelleneinrichtungen, Baustraßen 

Zur Errichtung der Umgehungsstraße ist entlang der gesamten Trasse die Anlage von mehre-

ren größeren Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. Diese liegen v. a. im Bereich der 

großen Einschnitte/Dammschüttungen, da hier während der Bauzeit Lagerflächen für Aus-

hub/Baumaterial benötigt werden. 

Darüber hinaus ist beidseitig der geplanten Trasse die Anlage von Baustraßen vorgesehen. 

Diese besitzen in den meisten Bereichen eine Breite von 10 m und werden – wo dies notwendig 

ist – als Wege mit wassergebundener Befestigung ausgeführt, die während der gesamten 

Bauzeit unterhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut werden. Teilweise 

werden diese Bereiche aber nur als Lagerflächen (s.o.) genutzt.  

Auch die für eine bauzeitliche Inanspruchnahme vorgesehenen Flächen wurden angepasst und 

optimiert. Hierdurch konnte eine deutliche Reduzierung der Bauflächen in empfindlichen 

Bereichen (insbesondere in der Lauter-Aue) auf das notwendige Mindestmaß erzielt werden. 

In Bereichen, wo Wirtschaftswege hergestellt werden, ist die Breite der Baustraßen teilweise 

auf 5 m reduziert. Auch einige sensible Biotopbereiche kommen mit einer in der Breite reduzier-

ten Baustraße aus. 

4.3 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden 

erheblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter unter besonderer 

Beachtung der aktuellen Angaben aus KIFL (2007, 2010). Hierfür wurden allgemeine bau-, 

anlage- und betriebsbedingte Wirkungen von Straßenbauvorhaben berücksichtigt sowie die 

Empfindlichkeit der Schutzgüter und ihre Bedeutung für den Naturhaushalt. Die Untersuchun-
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gen zur ökologischen Bestandsaufnahme erstrecken sich somit im Regelfall dabei auf einen ca. 

300 m breiten Korridor beiderseits der Trasse der geplanten Ortsumgehung. Hinzu kommen 

noch Korridore von ca. 100 m Breite längs der geplanten Nebenanlagen. Im Hinblick auf die 

Vögel wurden jedoch die in KIFL (2007, 2010) dargestellten Auswirkungsweiten (artspezifische 

Lärmpegel und Effektdistanzen) mit einer maximalen Wirkweite bis zu 500 m zu Grunde gelegt. 
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5 Potenzielle Wirkfaktoren/-räume des 

Vorhabens 

5.1 GRUNDLAGEN 

Die Ermittlung der Wirkpfade und Wirkweiten basiert auf der Vorhabensbeschreibung (Kap. 4). 

Die vorliegenden Angaben sind als ausreichend für die den vorliegenden ASB AP einzustufen. 

Vertiefende Ausführungen zur Auswirkung des Vorhabens (Beschreibung der Baumaßnahme) 

sind dem LBP (PNL 2010, Unterlage 12.0, Kap. 4) zu entnehmen. 

Die durch den geplanten Bau der B 254-neu zu erwartenden Auswirkungen lassen sich in drei 

Gruppen einteilen: a) anlagebedingte, b) baubedingte und c) betriebsbedingte Auswirkungen.  

Die betrachtungsrelevanten Wirkfaktoren wurden von HessenMobil für Straßenbauvorhaben in 

der folgenden Zusammenstellung, Tabelle 1, vorgenommen. Die durch den geplanten Bau der 

B 254 neu zu erwartenden Auswirkungen lassen sich in drei Gruppen einteilen: a) anlagebe-

dingte, b) baubedingte und c) betriebsbedingte Auswirkungen. 

Tabelle 1: Wirkfaktoren für Straßenbauvorhaben nach HessenMobil 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der Straßentrasse und 
alle damit verbundenen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und 
nachhaltig einzustufen sind: 

Flächenverluste durch das 
Trassenbauwerk sowie Damm- 
und Einschnittsböschungen, 
Ausrundungen und Entwässe-
rungsmulden 
 
[kurz: Flächenverlust, 
anlagebedingt] 

Vollständiger und dauerhafter Verlust der jeweils betroffenen Lebens-
raumtypen bzw. der möglichen Funktion als Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte für geschützte Arten. 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung der Trasse 
 
[kurz: Zerschneidungseffekte, 
anlagebedingt] 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen. Die Wirkungsintensität ist 
einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den Anlageparametern (Gradi-
ente, Ingenieurbauwerke) zu beurteilen. 

Veränderungen des Grundwas-
serhaushalts 

Funktionsverminderung, Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu 
beurteilen. 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) 
auftreten und in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme 
durch Baustelleneinrichtungen 
wie Baustraßen, -streifen und 
Lagerplätze 
 
[kurz: Flächeninanspruch-
nahme, baubedingt] 

Temporärer Funktionsverlust auf den beanspruchten Flächen: 

 vorübergehender Verlust, Beeinträchtigung und Störung  
von faunistischen Funktionsräumen 

 vorübergehender Verlust, Beeinträchtigung und Störung  
von Tierpopulationen 

 Verlust und Beschädigung von Vegetationsbeständen 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Lärm/ Erschütterungen/ Licht/ 
Silhouettenwirkung durch 
Baubetrieb 
 
[kurz: Baubedingte Störun-
gen] 

Temporäre Funktionsverminderung, Wirkzone/-intensität im Einzelfall zu 
beurteilen 

temporäre Grundwasserabsen-
kungen,  Gewässerverlegun-
gen- und -querungen  

Temporäre Funktionsverminderung, Wirkzone/-intensität im Einzelfall zu 
beurteilen 

Umsiedlungen, Baufeldvorbe-
reitung 

Nachstellen und Fang zwecks Umsiedlung, Risiko der Verletzung und 
Tötung einzelner Individuen im Zuge der Umsiedlung und der Baufeld-
freimachung der anlage- und baubedingt in Anspruch genommenen 
Flächen, Störungen im Zuge der Umsiedlung (artspezifisch) 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Straßenverkehr in Abhängigkeit 
von der Verkehrsmenge und alle damit verbundenen Unterhaltungsmaßnahmen hervorgerufen werden 
und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Schadstoffemissionen  Erhebliche Funktionsverminderung innerhalb der 25 m-Zone beiderseits 
der Fahrbahnen. Zone starker stofflicher Belastungen (Überlagerung 
verschiedener Immissionskomponenten einschließlich Tausalze).  

Stoffliche Belastungen des 
Regenwasserabflusses 

Erhebliche Schadstoffeinträge in Oberflächengewässer an den Querun-
gen und der Weitertransport stromabwärts  

Lärmemissionen Artspezifische und verkehrsabhängige Effektdistanzen (insbesondere 
bei Brutvögeln (GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010)) sind 
zu berücksichtigen. 

Optische Störwirkungen (Licht 
und Bewegungsunruhe, 
Silhouettenwirkung) 

Artspezifische und verkehrsabhängige Effektdistanzen (insbesondere 
bei Brutvögeln (GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010)) sind 
zu berücksichtigen. 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung des Verkehrs 
und durch Kollisionsverluste 
 
[kurz Zerschneidungseffekte, 
betriebsbedingt] 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen und Risiko von Individu-
enverlusten. Wirkungsintensität einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von 
den Parametern der Verkehrsdichte zu beurteilen. 

 

Insbesondere im Hinblick auf Vögel lassen sich jedoch anlage- und betriebsbedingte Auswir-

kungen nicht trennen, da sie als funktionelle Einheit wirken und auch als solche und in der 

Auswirkungsanalyse zu betrachten sind (vgl. KIFL 2010). Als anlagebedingter Wirkfaktor im 

engeren Sinne wird bezüglich der Vögel im Folgenden somit nur noch der direkte Landschafts-

verbrauch betrachtet. Bezüglich möglicher Auswirkungen auf weitere betrachtungsrelevanten 

Arten des Anhanges IV der FFH-RL werden jedoch auch weitere Wirkfaktoren separat betrach-

tet. 

Üblicherweise sind – der gängigen Fachkonvention folgend – angelehnt an die Übersicht von 

LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) (sowie LAMBRECHT et al. (2004)) neun artenschutzrelevante 

Wirkfaktorenkomplexe zu betrachten: 

 Direkter Flächenentzug 

 Veränderung der Habitatstruktur/ Nutzung 

 Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 
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 Nichtstoffliche Einwirkungen 

 Stoffliche Einwirkungen 

 Strahlung 

 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen 

 Sonstiges 

Diese finden weitgehend Ihre Entsprechung in der Zusammenstellung für Straßenbauvorhaben 

von HessenMobil (Tabelle 1), ggf. sinnvolle Ergänzungen werden in der nachfolgenden projekt-

spezifischen Wirkfaktorenbeschreibung behandelt. 

Im Rahmen der folgenden projektspezifischen Wirkfaktorenbeschreibung wird überprüft, 

welche(r) dieser Wirkfaktoren auch im konkreten Planfall beachtet werden müssen und welche 

Wirkweiten (anhand der dort zitierten Quellen, aber auch angelehnt an RASSMUS et al. (2003) 

und andere Quellen) anzunehmen sind. Darüber hinaus werden die in KIFL (2007, 2010) 

speziell für Vögel dargestellten Auswirkungen und Wirkweiten berücksichtigt. Daraus resultieren 

die Abgrenzung des Untersuchungsraums und das betroffene Artenspektrum. 

5.2 ANLAGEBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

5.2.1 Flächenverlust anlagebedingt 

Die gravierendsten Auswirkungen des geplanten Projektes sind durch die nötigen Neuversiege-

lungen von Flächen zu erwarten. Durch die Errichtung der Fahrbahnen und der Böschungen 

kommt es zu einem Totalverlust von Biotopen und Lebensräumen sowie zu einem Verlust 

faunistischer Funktionsräume. Darüber hinaus werden Flächen für die Anlage von zur Straße 

gehörenden Bauwerken sowie für die Verlegung von Wegen benötigt. Auch hier kommt es zu 

einem Totalverlust der vorher vorhandenen Biotoptypen und zu einem Verlust von Tier- und 

Pflanzenlebensräumen, der alle im Untersuchungsraum vorhandenen Arten betrifft. Land-

schaftsverbrauch wird weiterhin bewirkt durch den Verlust von Oberflächengewässern und/ 

oder Strukturbeeinträchtigungen der vorhandenen Oberflächengewässer infolge von Gewäs-

serquerungen, -verbauung, -verlegung und -ausbau sowie durch die Errichtung von Bauwerken 

in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten (Verlust von Retentionsraum). 

Anlagebedingter Landschaftsverbrauch entsteht aufgrund von Flächeninanspruchnahme durch 

die Straße. Der daraus resultierende Wirkraum betrifft die eigentliche Straße als versiegelten 

Bereich. Zusätzlich wird beidseitig ein Puffer von 10 m einberechnet, da es für in der näheren 

Umgebung des Trassenverlaufs lebende Tierarten mit geringem Aktionsradius in vielen Fällen 

in diesem Bereich zu einem Totalverlust an Lebensraum kommt. 

5.2.2 Zerschneidungseffekte anlagebedingt und Barrierewirkung 
(Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

Durch die Errichtung der geplanten Ortsumgehung und den dazugehörigen Straßennebenanla-

gen sind auch Beeinträchtigungen durch Zerschneidung von Lebensräumen zu erwarten. 

Zerschneidungseffekte sind zum einen auf die technischen Bauwerke selbst zurückzuführen, 

zum anderen auf die Veränderung standörtlicher und struktureller Bedingungen (z. B. Dammla-

ge/Einschnittlage der Trasse, Unterbrechung von gewässerbegleitender Vegetation). Sie wirken 
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sich in erster Linie auf bodengebundene und wenig mobile Kleintiere aus. Sie können aber auch 

für mobilere und auch für flugfähige Tiere eine Relevanz besitzen, z. B. wenn es durch die 

Querung der Trasse zu vermehrten Tierverlusten kommen kann (s. betriebsbedingte Auswir-

kungen). Zerschneidungseffekte können sich auf verschiedenen Ebenen auf Tierlebensräume 

auswirken. Eine Barriere kann verschiedene Teil-Lebensräume voneinander trennen (z. B. 

Tagesquartier und Jagdhabitat, Sommer- und Winterlebensraum) oder homogene Lebensräu-

me zerschneiden und damit kleine Habitate mit gleicher Funktion entstehen lassen. Barrieren 

können auch die Ausbreitung von Individuen in zuvor nicht besiedelte geeignete Lebensräume 

sowie den Individuenaustausch zwischen benachbarten Populationen verhindern. Einen 

Barriereeffekt entfaltet die Trasse der Ortsumgehung v. a bei der Querung linearer Strukturen, 

die als Ausbreitungswege fungieren. 

Zerschneide- und Barrierewirkungen betreffen besonders mobile, aber flugunfähige Tiergrup-

pen und daher in der Regel Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien und Großlaufkäfer. Zwar gibt es 

auch Hinweise für Barrierewirkungen für Kleintierarten alleine infolge mikroklimatischer Effekte 

(MADER 1980, MADER et al. 1986, JEDICKE 1990). Diese betreffen in der Regel jedoch vor allem 

stenök eingenischte Kleintierarten mit sehr engen spezialisierten ökologischen Lebensrauman-

sprüchen und manifestieren sich nur bei starken mikroklimatischen Unterschieden (z. B. 

feuchtes Waldinnenklima gegenüber vegetationslosem Offenland). Für größere mobile, aber 

bodengebundene Tierarten sind Auswirkungen infolge der geplanten Trasse vorstellbar. Die 

Wirkweiten sind abhängig vom regelmäßig genutzten Aktionsraum der zu betrachtenden Arten(-

gruppen). Nach den Angaben in BLAB (1986), BLAB et al. (1991) und GÜNTHER (1996) liegen die 

regelmäßigen Wanderleistungen von Reptilien und Amphibien meist unter 500 m. Nur für 

manche Amphibienarten sind Wanderungen bis maximal zwei Kilometer nachgewiesen, noch 

weitere Wanderbewegungen sind nur ganz ausnahmsweise bekannt geworden. Für die 

weiteren mobilen, flugunfähigen Tiergruppen liegen die regelmäßigen Wanderungen in der 

Regel ebenfalls unter 500 m. Im vorliegenden Fall führt die geplante Neubautrasse größtenteils 

durch Offenland, so dass solche speziellen Landschaftsstrukturen größtenteils nicht vorkom-

men. Die aus dem Neubau resultierenden mikroklimatischen Unterschiede – und damit mögli-

che Beeinträchtigungen von Kleintierarten – sind daher als vernachlässigbar einzustufen. In 

Folge von Begleitpflanzungen können allerdings Zerschneidungswirkungen die Populationen 

von Schmetterlingen isolieren und so zu einem erheblichen Verlust an Individuen führen, wie 

eine Langzeitstudie zur Beeinflussung von Metapopulationen des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) durch Bebauung in Verbindung mit der Anlage von 

Gehölzen und der Aufgabe der Mahd in diesen Bereichen (GEIßLER-STROBEL et al. 2000) zeigt. 

Als wesentlicher Punkt müssen dabei zusätzlich das vorhandene Lebensraumangebot und die 

Landschaftsstruktur im Hinblick auf die Eignung für die relevanten Arten(-gruppen) berücksich-

tigt werden. Für diesen Wirkfaktor wird daher grundsätzlich für mobile Arten als Suchraum eine 

Entfernung von 500 m zugrunde gelegt. In Abhängigkeit vom Lebensraumangebot und der 

naturräumlichen Ausstattung sowie dem Vorkommen der betrachtungsrelevanten Arten muss 

der tatsächliche Wirkraum jedoch auf die speziellen art(engruppen)spezifischen Funktionsräu-

me – und somit auf die gebietsspezifische Situation begrenzt werden. 

5.2.3 Veränderungen des Grundwasserhaushalts 

Durch die geplante Maßnahme kann es im Bereich der Geländeanschnitte zu möglichen 

Veränderungen im Grundwasserregime kommen, aus der eine Barrierewirkung für den Grund-

wasserstrom resultieren kann. In diesem Fall kommt es oberhalb des Einschnittes entweder zu 

einem Aufstau, üblicherweise aber zu einem gesteuerten Abfluss und somit zu keiner Verände-

rung der hydrologischen Situation. Unterhalb der Barriere kann es jedoch zu einer Grundwas-
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serabsenkung kommen. Diese Auswirkungen werden einerseits stark von der hydrogeolo-

gischen Situation, andererseits von der Länge der Barriere(n) beeinflusst. Im Bereich der 

Bauwerke kann es zudem zu einem Aufstau der Fließgewässer und somit zu einer Erhöhung 

der Wasserspiegellage kommen, welche eine Vernässung angrenzender Flächen zur Folge hat. 

Entwässerungs-, bzw. Vernässungseffekte sind daher im Bereich größerer Trasseneinschnitte 

bzw. im Bereich von Brückenfundamenten in Auenbereichen zu beachten. 

Laut Technischem Erläuterungsbericht (Stand April 2008) ergeben sich durch die Festlegung 

der Gradientenhöhe der neuen B 254 sowie des im Verlauf der Umgehungsstraße vorhandenen 

natürlichen Geländes Böschungshöhen von bis zu ca. 21 m, besonders bei den Bauwerken 

über die Lauter und die Altefeld, und Einschnittshöhen von bis zu ca. 17,5 m im Bereich des 

Vaits-Berges. Im Wasserwirtschaftlichen Gutachten (2006) wird lediglich der Aufstau durch die 

Brückenbauwerke bezüglich der Überschwemmungsgefährdung für Siedlungsbereiche unter-

sucht.  

Es liegen für diese Bereiche jedoch keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung feuchtegebunde-

ner Lebensräume – und somit einer potenziellen Beeinträchtigung von feuchtgebietsgebunde-

nen Arten vor. Dieser Faktor kann daher im Hinblick auf die hier zu betrachtenden Arten als 

vernachlässigbar eingestuft werden. 

Hierbei sind Veränderungen der Standortbedingungen im Zusammenhang mit potentiellen 

Veränderungen in der Wasserversorgung, Entwässerung im Bereich der Einschnitte bzw. 

Vernässung im Bereich von tief gründenden Bauwerken für Lebensräume relevanter Arten zu 

betrachten. Nach RASSMUS et al. (2003) kommt es zu einer Veränderung der Bodenwasser-

haushaltes und somit des Lebensraumpotentials grundwasserbeeinflusster Böden mindestens 

im 50 Meter-Bereich beiderseits der Einschnitte. Für den Aufstau wird - sofern kein konkreter 

Aufstaupegel vorliegt – in weitgehend ebenem Gelände ebenfalls ein 50 m-Wirkraum ange-

nommen. 

Einschnittsbereiche mit Grundwasseraustritt sollen nach Absprache mit der Ökologischen 

Baubegleitung (ÖB) (siehe V1) durch geeignete technische Maßnahmen verschlossen werden. 

Durch diese Maßnahmen wird der Gefahr von dauerhafter Grundwasserabsenkung bei An-

schnitt von schwebenden Grundwasserleitern entgegengewirkt. 

5.2.4 Direkte Veränderung von Vegetations-/ Biotopstrukturen 

Dieser Wirkfaktor ist als Teil des Wirkfaktorenkomplexes „Veränderung der Habitatstruktur/ 

Nutzung“ (nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)) zu betrachten: Anlagebedingt kann sich durch 

die Flächeninanspruchnahme die Habitatstruktur verändern und damit die potenzielle Nutzbar-

keit für Arten, die die ursprünglich unversiegelten Bereiche der geplanten Straße als regelmäßi-

ges Requisit in ihrem Habitat aufweisen und es somit als Teilhabitat nutzen. Dies betrifft 

kleinere, in der näheren Umgebung lebende Tierarten sowie mobile Tierarten (in der Regel nur 

Vögel), die ihre Fortpflanzungsstätte in der Umgebung besitzen, die Flächen aber regelmäßig 

als Nahrungsraum nutzen. 

Die Wirkweiten sind abhängig vom regelmäßig genutzten Aktionsraum der relevanten Arten. In 

einem konservativen Ansatz ist als potenzieller Wirkraum eine Entfernung bis zu 100 m beider-

seits der Trasse anzunehmen (vgl. HLSV 2000). Für Kleintierarten mit einem entsprechend 

geringen Aktionsradius ist der Verlust an Lebensraum jedoch bereits in dem 10 m-Puffer des 

Wirkraums "Flächenverlust" enthalten. Für Vögel ist dieser Wirkfaktor nach den aktuellen 

Handlungsleitfaden von KIFL (2010) nun im integrativen Wirkfaktor anlage- und betriebsbeding-

te Störungen funktional integriert und wird dort betrachtet (Kap. 5.4.2). Dies gilt insbesondere 
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auch für den vorher separat betrachteten Faktor der „Kulissenwirkung“, der jetzt ebenfalls bei 

der integrativen Betrachtung gemäß KIFL (2007, 2010) subsummiert ist. 

5.2.5 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

Dieser Wirkfaktor ist als Teil des Wirkfaktorenkomplexes „Veränderung abiotischer Standortfak-

toren“ (nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)) zu betrachten: Die Neuversiegelung hat neben 

dem Verlust von Biotopen, Lebensräumen und landwirtschaftlichen Nutzflächen auch den 

Verlust der Bodenfunktionen dieser Flächen zur Folge. Die Versickerungsmöglichkeit für 

Regenwasser ist auf den versiegelten Flächen nicht mehr möglich, dadurch kommt es zu einer 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Die Sammlung und schnelle Ableitung des anfal-

lenden Oberflächenwassers verstärkt diesen Effekt. Durch die Neuversiegelung kommt es zu 

einem Anstieg von mit Schadstoffen des Straßenbetriebes belastetem Oberflächenwasser. 

Indirekte von diesem Faktor ausgehende Wirkungen auf Tiere und Pflanzen sind durch die 

Wirkfaktor „Flächenverlust“ abgedeckt. Eine weitere Betrachtung entfällt daher. 

5.3 BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

5.3.1 Flächeninanspruchnahme, baubedingt 

Durch Flächeninanspruchnahme für den Baubetrieb (Baustraßen, Baustelleneinrichtungen, 

Lagerflächen) kommt es zu einem vorübergehenden (bis anhaltenden) Verlust von Biotopen 

und Lebensräumen sowie Lebensraumfunktionen und Funktionen des Naturhaushaltes. 

Betroffen sind davon alle Schutzgüter in ähnlicher Form wie dies der Fall bei der dauerhaften 

Flächeninanspruchnahme (s. anlagebedingte Wirkfaktoren) ist mit dem Unterschied, dass die 

Inanspruchnahme nur vorübergehend ist. 

Durch den Baubetrieb mit schweren Baumaschinen und Lastwagen auf Baustraßen und 

Baustelleneinrichtungen sowie durch die vorübergehende Lagerung großer Erdmassen kommt 

es in den betroffenen Bereichen während der Bauzeit zur Verdichtung des Bodens. Die Ver-

dichtung bewirkt eine Veränderung des Aggregatgefüges und des Wasserhaushaltes und stört 

damit langfristig die Bodenfunktion (soweit anschließend keine Bodenlockerung erfolgt). Bei 

starker Bodenverdichtung kann auch nach Rekultivierung der Flächen das landwirtschaftliche 

Ertragspotenzial vermindert sein. 

5.3.2 Baubedingte Störungen 

Der Verkehr der Baustellenfahrzeuge auf den beiderseits der Trasse einzurichtenden Baustra-

ßen sowie zur Errichtung der Bauwerke verursacht visuelle, akustische und olfaktorische 

Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen betreffen zum Teil Gebiete, die zuvor relativ 

ungestört waren bzw. lediglich durch Freizeitnutzung einer Störung unterlagen. Für Tiere kann 

der Baubetrieb somit eine zusätzliche Störquelle darstellen. Es kann zu einem Verlust an 

Lebensraum führen, wenn diese Bereiche von störungsempfindlichen Arten verlassen werden 

bzw. gemieden werden. Aufgrund ihrer Verhaltensökologie und Lebensraumnutzung sind im 

Regelfall nur Vogel- und größere Säugetierarten von Störungen betroffen. Bei den anderen 

Tiergruppen sind diese nach zusammenfassenden Studien (MANCI et al. 1988, KEMPF & 

HÜPPOP 1998, RECK et al. 2001) üblicherweise vernachlässigbar bzw. werden bei Tieren mit 
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geringem Aktionsradius durch die anderen Wirkfaktoren (vor allem Landschaftsverbrauch sowie 

Entwertung von Habitaten) überlagert. Mögliche erhebliche Störungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 

2 können somit im vorliegenden Fall für alle Tiergruppen mit Ausnahme der Vögel ausge-

schlossen werden. 

Eine Vielzahl störungsökologischer Untersuchungen an Vögeln zeigt, dass die Reaktion art- 

und situationsabhängig sehr unterschiedlich ausfallen kann (für verschiedene Arten bzw. 

Artengruppen z. B. SCHNEIDER 1986, SPILLING et al. 1999, GÄDTGENS & FRENZEL 1997, 

SCHELLER et al. 2001, WILLE & BERGMANN 2002). In den meisten Fällen (vor allem im Offenland 

oder an Gewässern) kommt es bis zu einer Entfernung von 200 bis 300 m zu deutlichen 

Reaktionen. Nur in extremen Fällen (vor allem bei Bejagung) kann sich die Fluchtdistanz auf 

mehr als 500 m bis maximal 1.000 m erhöhen (z. B. SCHNEIDER 1986, SCHNEIDER-JACOBY et 

al.1993). Innerhalb von Ortschaften oder in siedlungsnahen Bereichen, aber auch in Wäldern 

zeigen viele Vögel jedoch üblicherweise deutlich niedrigere Fluchtdistanzen (etwa 50-100 m). 

Häufig können sich Vögel auch schnell an die Anwesenheit von Menschen gewöhnen, sobald 

sie gemerkt haben, dass von ihnen keine Gefahr droht. Dies gilt vor allem für Brutvögel. 

Aufgrund dieser Angaben der oben beschriebenen Gewöhnungseffekte und der Tatsache, dass 

es sich beim UR um ein dicht besiedeltes Gebiet mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 

handelt, wird im vorliegenden Fall eine Wirkweite bis zu 200 m Entfernung beiderseits der 

Trasse zugrunde gelegt, die jedoch artspezifisch variiert werden kann. 

In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass es sich jedoch nur um temporäre 

Störungen handelt, zu denen es zudem nicht über die gesamte Bauphase hinweg entlang der 

gesamten Trasse, sondern meist nur an kürzeren Teilabschnitten kommt. Aus diesem Grund 

sind mögliche baubedingte Störungen immer geringer einzustufen als die – im vorliegenden Fall 

– besonders zu beachtenden betriebsbedingten Störungen (Kap. 5.4.2), da diese sich dauerhaft 

auswirken. Aus diesem Grund können die baubedingten Störungen im Rahmen der vorliegen-

den Betrachtung bei den betriebsbedingten Störungen subsummiert werden können.  

Dies gilt trotz des in manchen Bereichen geringfügig größeren Wirkraumes der baubedingten 

Störungen, da hier als Bezugsfläche nicht nur die Straße selbst, sondern die Gesamtheit der 

Baustellenflächen zu betrachten ist. Mögliche negative Auswirkungen dieses darüber hinaus 

reichenden Wirkraums sind jedoch als vernachlässigbar einzustufen. 

Baubedingt könnte es durch Scheinwerferlicht von Baufahrzeugen und eine bauzeitlich instal-

lierte Beleuchtung der Baustellenfläche zu einem Einbringen von Licht in bisher nachts dunkle 

Bereiche kommen. Aufgrund einer nicht gegebenen Notwendigkeit von Nachtarbeit kann dieser 

Wirkfaktor baubedingt weitgehend ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme bilden die Bauwer-

ke 7 und 14. Diese führen über die Bahn, deren Schienenverkehr nicht umgeleitet werden kann. 

Da es längere Sperrpausen nur nachts gibt, ist hier je Bauwerk von 15 Tagen Nachtarbeit, 

allerdings beschränkt auf das jeweilige Brückenfeld, das über die Bahn führt, auszugehen. 

Negative Auswirkungen sind aufgrund der kurzzeitigen Natur dieser Nachtbaustellenbereiche 

im Hinblick auf die auf die hier zu betrachtenden Arten und zu prüfenden Verbotstatbestände 

nicht zu erwarten. 

5.3.3 Temporäre Grundwasserabsenkungen, Gewässerver-
legungen und -querungen 

Auch baubedingt kann es durch den Anschnitt von grundwasserführenden Schichten und 

Grundwasserleitern zu Beeinträchtigungen in der (oberflächennahen) Grundwasserdynamik 

und -situation kommen (z.B. temporäre Grundwasserabsenkung), die sich auf Lebensräume 

relevanter Arten auswirken können. 
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Vorhabensbedingt kommt es jedoch bauzeitlich nicht zu zusätzlichen Grundwasserabsenkun-

gen. Alle potenziellen Absenkungen im Bereich der Einschnitte bleiben dauerhaft bestehen. Im 

Bereich der Anlage der Brückenfundamente kommt es vorübergehend zu einer Grundwasser-

absenkung, um die Brückenpfeiler errichten zu können. Die Wirkungen solcher bauzeitlichen 

Wasserhaltungen treten nur kurzzeitig auf und beschränken sich in ihrer Reichweite auf das 

direkte Umfeld der Baugruben. 

Im Hinblick auf die hier zu betrachtenden Arten und zu prüfenden Verbotstatbestände sind 

mögliche Auswirkungen dieses Wirkfaktors als irrelevant einzustufen. 

5.3.4 Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) 

Sollten bei einem Projekt zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen Umsiedlun-

gen von Tierarten notwendig sein besteht potenziell beim Nachstellen und Fang zwecks 

Umsiedlung das Risiko der Verletzung und Tötung einzelner Individuen oder das Risiko von 

erheblichen Störungen im Zuge der Umsiedlungsaktion. Im Rahmen des Neubaus der B254 

sind keine Umsiedlungen von Tierarten geplant, sodass dieser Aspekt von der weiteren 

Betrachtung ausgeschlossen werden kann. 

Zu baubedingten Individuenverlusten kann es kommen, wenn sich wenig mobile Tiere bzw. 

deren Fortpflanzungsstadien im Bereich der Baumaßnahmen (Arbeitsbereiche, Baustellenein-

richtungen, Lagerflächen) befinden. Dies gilt insbesondere für die Baufeldfreimachung (z.B. 

Abschieben des Bodens, Rodungen) der anlage- und baubedingt in Anspruch genommenen 

Flächen. 

Artenschutzrechtliche Konflikte durch diesen Wirkfaktor sind nicht sicher auszuschließen und 

daher zu überprüfen. 

Der Wirkbereich beschränkt sich auf die vorgesehenen Flächeninanspruchnahmen. 

5.3.5 Stoffliche Einwirkungen (baubedingt) 

Das Betreiben von Baumaschinen und -fahrzeugen während der Bauzeit führen zu Abgas- und 

Betriebsstoffemissionen. Außerdem fallen Abfallstoffe und Abwässer an, die zu Belastungen 

von Boden, Wasser, Fauna, Flora und Landschaftsbild führen können. Durch die Lagerung von 

Erde und Baumaterialien können durch Wind und Regen Stoffe ausgeweht bzw. ausgespült 

werden, die Boden und Gewässer belasten.  

Durch ordnungsgemäße Bauausführungen im Rahmen der geltenden Bestimmungen und unter 

Anwendung der im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) genannten Verminderungsmaß-

nahmen sind die Auswirkungen dieses Wirkfaktors auf die für den ASB die Artenschutzprüfung 

relevanten Arten als irrelevant einzustufen. 

5.4 BETRIEBSBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren umfassen alle Beeinträchtigungen, welche nach Fertigstellung 

der Baumaßnahme durch den Straßenverkehr entstehen. Hierzu gehören die Schadstoff- und 
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Lärmemissionen der Kraftfahrzeuge, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Straße 

(z. B. Streusalzeinsatz), Tierverluste und Funktionsbeeinträchtigungen von Tierlebensräumen. 

5.4.1 Schadstoffemissionen und stoffliche Belastungen des 
Regenwasserabflusses 

Durch den Verkehr kommt es betriebsbedingt zum Eintrag von Schadstoffen. Dies betrifft in 

erster Linie Kohlendioxid und -monoxid, Stick- und Schwefeloxid sowie in geringen Mengen 

weitere ökotoxikologisch relevante organische Verbindungen und Schwermetalle, die sich 

jedoch in den zu erwartenden Konzentrationen nicht in relevanter Weise auf die hier zu betrach-

tenden Arten und zu prüfenden Verbotstatbestände auswirken können (vgl. RASSMUS et al. 

2003). Dies liegt v.a. in der Einhaltung der recht weitreichenden umweltrechtlichen Vorschriften 

(DIN-Normen etc.) begründet. 

Weiterhin kann sich der Eintrag von Stickoxiden durch Eutrophierung auf oligotrophe Vegetati-

onstypen auswirken. Im Hinblick auf die auf die hier zu betrachtenden Arten und zu prüfenden 

Verbotstatbestände sind jedoch mögliche Auswirkungen ebenfalls als irrelevant einzustufen. 

Dies liegt v.a. im zu betrachtenden Artenspektrum des UR und mit der diesbezüglichen hohen 

Vorbelastung des Gesamtraumes begründet. Hochspezialisierte Arten mit sehr enger Einni-

schung in stickstoffempfindliche Lebensräume (die ggf. vorhabensbedingten Veränderungen 

unterliegen könnten) sind nicht vorhanden. 

5.4.2 Lärmemissionen und Optische Störwirkungen 

Durch den Straßenverkehr kommt es zu visuellen und akustischen olfaktorischen Beeinträchti-

gungen in vorher wenig belasteten Gebieten. Bei den Störungsaspekten ist insbesondere der 

vom Straßenverkehr emittierte Lärm zu betrachten. Dies gilt jedoch nur unter der Vorausset-

zung, dass es sich um Dauerlärm handelt, in dessen Folge eine „Maskierung von Information“ 

entstehen kann (RECK et al. 2001, LAMBRECHT et al. 2004). In einem konservativen Ansatz wird 

im vorliegenden Fall (bei einer Fahrzeugmenge von voraussichtlich bis zu 13.500 Kfz/24h, 

Planfall Null 2020) bis zu 16.300 Kfz/24h, Planfall Null 2025) tagsüber von Dauerlärm ausge-

gangen. Dies deckt sich mit den diesbezüglichen Erkenntnissen gemäß KIFL (2010). 

Beeinträchtigungen durch Lärm alleine können bei einigen Vogelarten aufgrund ihrer intensiven 

akustischen Kommunikation entstehen (KIFL 2007). Auswirkungen auf andere Tiergruppen 

können nach zusammenfassenden Studien (MANCI et al. 1988, KEMPF & HÜPPOP 1998, RECK et 

al. 2001) ausgeschlossen werden. 

Neuere Untersuchungen (KIFL 2007) zeigen dass viele Vogelarten wesentlich lärmunempfindli-

cher sind, als bislang angenommen und dass die Situation immer artspezifisch analysiert 

werden muss. Aufgrund summarischer Effekte lassen sich jedoch die Auswirkungen von Lärm 

(akustische Komponente), Störungen und Kulissenwirkungen (optische Effekte) kaum vonei-

nander trennen, so dass sie gemäß den Vorgaben von KIFL (2010) als funktionale Einheit 

betrachtet werden. Dabei werden für jede relevante Art die entsprechende Lärmisophone 

und/oder eine artspezifische Effektdistanz zu Grunde gelegt. 

Im Folgenden wird dieser Wirkfaktor vereinfacht als „anlage- und betriebsbedingte 

Störungen“ bezeichnet. 

Der Einfluss von künstlichen Lichtquellen ist schwer abschätzbar, kann sich aber vor allem auf 

manche Insektenarten negativ auswirken (KOLLIGS & MIETH 2001, SCHMIEDEL 2001). Bei 

entsprechend hoher Beleuchtungsdauer und -intensität können sich auch bei anderen Tier-
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gruppen tages- oder jahreszeitliche Aktivitätsrhythmen ändern (z. B. SCHMIDT & STEINBACH 

1983 für Vögel). Da entlang Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften üblicherweise 

der B254-neu keine Beleuchtung installiert wird, ist dieser Unterpunkt Faktor als irrelevant 

einzustufen. 

5.4.3 Zerschneidungseffekte, betriebsbeding (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) 

Durch den Verkehr auf der B 254-neu kann es zu Tierverlusten durch Überfahren von Tieren 

bzw. durch Kollision fliegender Tiere mit Fahrzeugen kommen. Mit diesen Tierverlusten ist in 

erster Linie dort zu rechnen, wo bestehende Wanderwege oder Flugrouten gequert werden. 

Häufig genutzte Wildwechsel konnten im Rahmen der Kartierungen zum LBP (PNL 2014, 

Unterlage 12.0) nicht ermittelt werden, was v. a. mit dem Fehlen größerer Waldgebiete im 

Untersuchungsgebiet zu erklären ist. Die Gefahr der Kollision von Vögeln und Fledermäusen 

mit Fahrzeugen ist v. a. im Bereich der Querung von Nahrungshabitaten, Leitstrukturen und 

Flugrouten für die genannten Tiergruppen gegeben. Auch die Zauneidechse ist hier betrach-

tungsrelevant. 

Ansonsten kann es zu mobilen, nicht flugfähigen zu Tierverlusten durch Überfahren kommen (in 

der Regel Amphibien, Reptilien und große Laufkäfer). 

Bei sonstigen Wirbellosen, auch sehr kleinen flugfähigen Arten, kann es zwar auch zu Tierver-

lusten durch den Straßenverkehr kommen. Für Wirbellose wird jedoch üblicherweise nicht die 

individuelle, sondern die Betrachtungsebene der Population gewählt, zumal mögliche Individu-

enverluste aufgrund der üblicherweise sehr geringen Aktionsraumgröße im Regelfall immer in 

Verbindung mit der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten stehen.  

Daraus ist zu folgern, dass eine signifikanten Erhöhung an Tierverlusten für Wirbellose nur 

dann zu erwarten ist, wenn sich dadurch auch der Erhaltungszustand der Population ver-

schlechtert. 

5.5 SONSTIGE WIRKFAKTOREN 

Für sonstige Wirkfaktoren (z. B. Strahlung oder gezielte Beeinflussung von Arten und Organis-

men) sind keine relevanten Wirkwege vorstellbar und Beeinträchtigungen somit auszuschlie-

ßen. 

5.6 ERGEBNISSE DER WIRKFAKTORENERMITTLUNG 

Die Darstellung und Analyse der Wirkfaktoren und Wirkweiten im Untersuchungsraum zeigt 

Tabelle 1. Dargestellt sind Wirkfaktoren, die sich in der Wirkfaktorenbeschreibung oben als 

relevant herausgestellt haben. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Wirkfaktorenanalyse: relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktorengruppe Relevanz Maximale Wirkweite 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme 
[anlage- und baubedingt] 

relevant Trasse, Nebenlagen und 
bauzeitlich beanspruchte 
Bereiche zzgl. 10 m Puffer 
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Wirkfaktorengruppe Relevanz Maximale Wirkweite 

Zerschneidungseffekte und Barrierewirkung 
(Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 
[anlage- und betriebsbedingt] 

relevant 500 m, (Vögel nur betriebsbe-
dingt) 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts 
[anlagebedingt] 

vernachlässigbar 50 m 

Direkte Veränderung von Vegetations-/ Biotop-
strukturen 
[anlagebedingt] 

irrelevant  
 

Vögel siehe. „Lärmemissionen 
und Optische Störwirkungen, 
betriebsbedingt“; Kleintiere im 
Puffer „Flächenverlust“ (vgl. 
Kap. 5.2.4) 

Baubedingte Störungen relevant 200 m 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- 
oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 
[baubedingt] 

 Trasse; Suchraum für 
relevante Arten gesamter UR 

Lärmemissionen und Optische Störwirkungen 
[anlage- und betriebsbedingt] 

= anlage- und betriebsbedingte Störungen 

relevant nur Vögel: artspezifische 
Lärmpegel und Effektdistan-
zen (KIFL 2010) 

Stoffliche Einwirkungen durch Eintrag von 
Schadstoffen [bau- und betriebsbedingt] 

vernachlässigbar – 

Nichtstoffliche Einwirkungen (Licht, Strahlung) 
[betriebsbedingt] 

irrelevant - 

Verlust von Bodenfunktion [bau- und anlagebe-
dingt] 

irrelevant - 

Sonstige, z. B. gezielte Beeinflussung von Arten irrelevant - 

 

Aufgrund der speziellen Vorgaben für Vögel werden in der folgenden Auswirkungsprogno-

se/Konfliktanalyse Vögel im Gegensatz zu den anderen Arten des Anhanges IV der FFH-RL 

etwas anders bearbeitet: 

Für die Vogelarten erweisen sich somit folgende Wirkfaktoren als betrachtungsrelevant: 

 Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

 Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbedingt) 

 Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

 Baubedingte Störungen 

 Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

 Anlage- und betriebsbedingte Störungen (als funktionelle Einheit) 

 

Für die Arten des Anhanges IV erweisen sich hingegen folgende Wirkfaktoren als betrachtungs-

relevant: 

 Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

 Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (anlage- und 

betriebsbedingt) 
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 Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

 Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG durch die 

jeweiligen Wirkfaktoren gegeben sein können (Tabelle 4). Dort wird – wie auch im folgenden 

Text – vereinfachend von folgenden Verbotstatbeständen gesprochen (Tabelle 3): 

Tabelle 3 Vereinfachte Benennung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

Gesetzesstelle 
BNatSchG 

Gesetzestext Vereinfachte Benennung 
des Verbotstatbestand 

§ 44 (1), Nr. 1  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

„Tötungsverbot“ 

§ 44 (1), Nr. 2  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 
der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

„Störungsverbot“ 

§ 44 (1), Nr. 3  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

„Beschädigungsverbot“ 
(Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten) 

§ 44 (1), Nr. 4  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

„Beschädigungsverbot 
(Pflanzen)“ 

 

 

Tabelle 4 Potenziell relevante Wirkfaktoren und ihre Relevanz im Hinblick auf mögliche 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

Wirkfaktoren Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG
 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme Tötungsverbot; Beschädigungsverbot von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten; Beschädigungsverbot 
(Pflanzen) 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) 
(terrestrische Bereiche)  

Beschädigungsverbot von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten, Tötungsverbot 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts Beschädigungsverbot von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten 

Baubedingte Störungen Störungsverbot 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- 
oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Tötungsverbot 
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Wirkfaktoren Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG
 

anlage- und betriebsbedingte Störungen Störungsverbot; im konservativen Ansatz bei 
dauerhafter Störung auch indirekt Beschädigungs-
verbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, da die 
Funktion nicht mehr gewährleistet ist* 

* gemäß LANA (2009) 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den anlage- und betriebs-

bedingten Störwirkungen gemäß KIFL (2007, 2010) grundsätzlich um Störwirkungen handelt, in 

dessen Folge gemäß den Ausführungen der LANA (2009) jedoch auch eine verminderte 

Nutzung essenzieller Bereiche insbesondere von Fortpflanzungsstätten einhergehen kann. 

Diese Betrachtungsweise bedingt, dass hier – trotz identischer Auswirkungen – gleichzeitig der 

Verbotstatbestand der „Störung“ gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sowie der Verbotstatbestand 

der „Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu 

beachten ist. 

Rein formal handelt es sich somit zwar um unterschiedliche Verbotstatbestände. Unter ökologi-

schen Gesichtspunkten hingegen handelt es sich dabei jedoch sowohl im Hinblick auf die 

betroffenen Individuen als auch im Hinblick auf die betroffenen Populationen nur um ein 

einziges, zusammenhängendes Ursache-Wirkung-Beziehungsgefüge, dass funktional nicht zu 

trennen ist. 

Auch wenn somit aus formalen Gründen jeweils zwei unterschiedliche Verbotstatbestände zu 

betrachten sind – und dabei einerseits der Erhaltungszustand der lokalen Population (im 

Hinblick auf den Verbotstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), andererseits die Gewähr-

leistung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG (im 

Hinblick auf den Verbotstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) zu prüfen ist, kann dies 

unter einem ökologischen Blickwinkel nur als Einheit erfolgen. Aus diesem Grund kann in 

diesem Fall nicht mehr zwischen dem „zukünftigen Erhaltungszustand der lokalen Population“ 

und der „ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang“ unterschieden werden, so dass 

die Prognose der zukünftigen Situation als Einheit erfolgen muss. In diesem Fall wird somit die 

„Gewährleistung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang“ dem „Erhaltungs-

zustand der lokalen Population“ geleichgesetzt (vgl. Kap. 3.6). 
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6 Spezieller Teil 

Die Bearbeitung erfolgt nach der In Kap. 3 dargelegten Methodik gemäß HMUELV (2011). 

In einer Prognose wird artspezifisch abgeprüft ob durch den betrachteten Wirkfaktor eine 

artspezifische Empfindlichkeit möglicherweise gegeben ist. Falls daraus hervorgeht, dass 

aufgrund der aut- und verhaltensökologischen Faktoren und der Lebensraumansprüche einer 

Art keine Empfindlichkeit hinsichtlich eines Wirkfaktors gegeben und zu erwarten ist, können 

Beeinträchtigungen durch diesen Wirkfaktor sicher ausgeschlossen werden (Abschichtungskri-

terium gemäß HMUELV 2011, siehe Kap. 3.3). 

Im Falle, dass der Wirkfaktor aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie und Lebens-

raumansprüche zu einer Empfindlichkeit führen kann, wird abgeprüft, ob im jeweiligen Wirkraum 

konkrete Vorkommen etabliert sind (ggf. sein können) bzw. ob dieser für die Art von einer 

artenschutzrelevanten funktionalen Bedeutung ist. Falls dies nicht zutrifft, können von diesem 

Wirkfaktor ebenfalls keine negativen Auswirkungen ausgehen, so dass Beeinträchtigungen und 

Störungen ebenfalls mit Sicherheit auszuschließen sind (Abschichtungskriterium gemäß 

HMUELV 2011, siehe Kap. 3.3). 

Nur im Fall, dass sich das Vorkommen (z.B. Brutvorkommen/Bruthabitat) und ggf. der zur 

relevanten Zeit obligatorisch genutzte Aktionsradius einer Art mit dem konkreten Wirkraum 

überschneidet, ist der Wirkfaktor artspezifisch möglicherweise (potenziell) relevant, so dass 

Beeinträchtigungen nicht sicher ausgeschlossen werden können. In diesem Fall ist eine 

situationsspezifische Konfliktanalyse durchzuführen. 

Die Empfindlichkeit gegenüber einem Wirkfaktor und damit letztlich die Wahrscheinlichkeit 

sowie das Ausmaß der Beeinträchtigung werden durch artspezifische Charakteristika (Kriterien) 

bestimmt. Die Einstufung der auf die Kriterien bezogenen Empfindlichkeit erfolgt in den drei 

Empfindlichkeitsstufen „Empfindlichkeit nicht gegeben“ und „gegebene Empfindlichkeit“ in 

tabellarischer Form. 

Artengruppen. Dabei werden im ersten Schritt die betrachtungsrelevanten Arten ermittelt. 

Hierzu kann bei den weit verbreiteten, häufigen und ungefährdeten Arten (Arten im günstigen 

Erhaltungszustand), ebenso wie bei den nur sehr selten und sporadisch auftretenden, unter-

stellt werden, dass es aufgrund des Eingriffs nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der Populationen (bzgl. des § 44 (1) Nr. 2) oder zu einer signifikanten Erhöhung des 

Tötungsrisikos (bzgl. des § 44 (1) Nr. 1), kommt bzw. die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang für betroffenen Arten6 gewährt bleibt (bzgl. des § 44 (1) Nr. 3), so dass für 

diese Arten das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen 

von vornherein werden können.  

Diese Arten brauchen daher nicht weiter im Rahmen einer vertiefenden Analyse betrachtet zu 

werden; es erfolgt jedoch gemäß den Erfordernissen von HMUELV (2009 2011) eine tabellari-

sche Zusammenstellung im Anhang (Anhang 2). Unter der Eigenschaft „weit verbreitet, häufig 

und ungefährdet“ werden im vorliegenden Fall jedoch nur Vogelartenarten subsummiert; sie 

bezieht sich auf die Arten, die gegenwärtig in Hessen einen günstigen Erhaltungszustand 

aufweisen (vgl. Angaben in HMUELV 2009 2011). 

                                                

6
 Aufgrund ihrer Häufigkeit sowie ihrer breiten ökologischen Valenz und Anpassungsfähigkeit kann ebenfalls davon 

ausgegangen werden kann, dass diese Schlussfolgerungen auch auf die konkret betroffenen Individuen bzw. 
Reviere übertragen werden können. 
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Als weiterer Schritt erfolgen eine grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung anhand der 

artengruppenspezifischen Ökologie sowie eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung. Diese 

dient als Grundlage der Einschätzung, ob Verbotstatbestände gemäß dem § 44 BNatSchG 

gegeben sein können, oder ob diese bereits in der Vorprüfung vollständig ausgeschlossen 

werden können. Sofern dies nicht klar ausgeschlossen werden kann, erfolgt die gebiets- und 

situationsspezifische Eingriffsbeschreibung und -bewertung (Konfliktanalyse) separat für jede 

Art. 

Es werden im Folgenden nur diejenigen Artengruppen betrachtet, von denen im UG in Hessen 

betrachtungsrelevante Arten (europäische Vogelarten, Arten des Anhang IV der FFH-RL) 

vorkommen. 

6.1 SÄUGETIERE 

6.1.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im Untersuchungsgebiet wurden acht Fledermausarten nachgewiesen, die das UG als Jagd-

raum nutzen. Darüber hinaus Quartiere, die von den Baumhöhlen bewohnenden Arten (Großer 

und Kleiner Abendsegler, Wasserfledermaus und Fransenfledermaus) genutzt werden könnten, 

konnten im Waldbereich des Vaits-Berg jedoch keine ermittelt werden. Wochenstubenkolonien 

wurden nicht festgestellt und sind hier auch gänzlich auszuschließen, da wald- und baumhöh-

lenbewohnende Arten aufgrund von regelmäßigen innerhalb der Wochenstubenzeit unternom-

menen Quartierwechseln ein ausreichend hohes Angebot an Höhlenbäumen benötigen 

(funktionaler Quartierverbund) und viele Arten zudem eine offenere Waldstruktur benötigen, wie 

sie sich in der Regel nur in älteren Beständen ausbilden kann. Diese Voraussetzungen sind am 

Vaits-Berg nicht erfüllt. 

Hinweise auf Kolonien in Wochenstuben bzw. Winterquartieren liegen nur vom Grauen Langohr 

als typische „Gebäudefledermaus“ aus der Kirche in Angersbach vor. 

Potenzielle, kurzfristig genutzte Zwischenquartiere (z. B. Männchenquartiere) sind für die vier 

Baumhöhlen bewohnenden Arten im Waldbereich des Vaits-Berg im konservativen Ansatz aber 

nicht gänzlich auszuschließen. Aufgrund dieses nur sporadischen Auftretens kann dort der 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG für Fledermäuse 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Darüber hinaus Daher wird jedoch im sehr konservati-

ven Ansatz die Möglichkeit des Tötungstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG im Rahmen 

der Rodungsmaßnahmen sowie die des Verbotstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (im 

vorliegenden Fall Beschädigung von Ruhestätten) angenommen als Grundlage entsprechender 

Vermeidungsmaßnahmen. 

Im Hinblick auf mögliche Kollisionen müssen jedoch alle im UG regelmäßig auftretenden, in der 

Regel jagenden Arten berücksichtigt werden, die das Gebiet als Jagdraum nutzen. 

Tabelle 5: Artenschutzrechtlich relevante Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996) 

EHZ HE FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 günstig IV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 günstig IV 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 ungünstig IV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996) 

EHZ HE FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 ungünstig 
günstig 

IV 

Großes Mausohr Myotis myotis V 2 günstig II + IV 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 ungünstig 
günstig 

IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - 3 günstig IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - 3 günstig IV 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste, D = Daten unzureichend 
EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (gem.- FENA 2013): günstig = grün; ungünstig = gelb; schlecht = rot 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 

6.1.2 Grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung 

Fledermäuse sind als flugfähige, sehr mobile Arten per se im gesamten UR anzutreffen. 

Aufgrund ihrer Ökologie sind gemäß den Darstellungen des Wirkkapitels (Kap. 5.6) folgende 

Wirkfaktoren zu berücksichtigen: Da im UG jedoch keine regelmäßigen besetzten Quartiere 

vorkommen oder anzunehmen sind, die im Bereich relevanter Wirkräume liegen, kann es nur zu 

relevanten Beeinträchtigungen durch Kollisionen kommen (Tabelle 6). 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

sowie 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

Durch die direkte Zerstörung des Lebensraums (Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruheräu-

me) durch die Versiegelung des Bodens, die Baumaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen 

im straßennahen Bereich können Fledermausindividuen inkl. ihrer Entwicklungsstadien direkt 

betroffen sein. Auch wenn regelmäßig besetzte Quartiere innerhalb der Waldflächen des UG 

(Bereich Vaits-Berg) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können, wird 

darüber hinaus im konservativen Ansatz das Zugriffsverbot der individuellen Verletzung und 

Tötung gem. § 44 (1) Nr. 1 für den Fall angenommen, dass sich Höhlenbäume mit (potenziel-

len) Quartieren der vier Baumhöhlen bewohnenden Arten (Kleiner und Großer Abendsegler, 

Wasserfledermaus, Fransenfledermaus) im Bereich des Vaits-Berges gerodet werden. 

Der Wirkfaktor wird daher als potenziell relevant eingestuft und in der Konfliktanalyse betrach-

tet. Der Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwicklungsformen) 

sowie § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Verbot der individuellen Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbe-

dingt) 

In Bereichen, in denen die Ortsumgehung Lauterbach-Wartenberg regelmäßig genutzte, 

bodennahe Flugrouten von Fledermäusen quert, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grund-

sätzlich auszuschließen. Demzufolge ist punktuell vom Erreichen des Verbotstatbestandes 
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nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für alle nachgewiesenen Arten auszugehen (mit Ausnahme 

des Großen Abendseglers, der in größeren Höhen fliegt). 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

Entwässerungs-, bzw. Vernässungseffekte sind im Bereich größerer Trasseneinschnitte bzw. im 

Bereich von Brückenfundamenten in Auenbereichen zu beachten. Verluste/ Beeinträchtigungen 

von Habitaten relevanter Fledermausarten und somit Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG sind hier nicht anzu-

nehmen. Dies liegt im zu betrachtenden Artenspektrum des UG und der Relevanz der (kleinflä-

chig) beeinträchtigten Bereiche für Fledermäuse begründet (siehe LBP, Unterlage 12.0). 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt welche Wirkfaktoren für die Fledermäuse zu betrachten sind. 

Tabelle 6: Empfindlichkeitsabschätzung für Fledermäuse in den Wirkräumen 

Wirkfaktor irrelevant vernachlässigbar 
potenziell 
relevant 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnah-
me (anlage- und baubedingt)   X 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung 
(Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-
enverlust) (baubedingt)   X 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) 
(betriebsbedingt)   X 

Veränderungen des Grundwasserhaus-
halts (anlagebedingt) X   

Gesamteinschätzung 
relevante Störungen bzw. Schädigungen sind nicht von 
vornherein auszuschließen 

 

Daraus lassen sich bezüglich möglicher Verbotstatbestände folgende Schlussfolgerungen 

ableiten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: In Bereichen, in denen die Ortsumgehung Lauterbach-

Wartenberg regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von Fledermäusen quert, sind 

Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich auszuschließen. Demzufolge ist punktuell vom 

Erreichen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für alle nachgewiesenen 

Arten auszugehen (mit Ausnahme des Großen Abendseglers, der in größeren Höhen fliegt). 

Auch wenn regelmäßig besetzte Quartiere innerhalb der Waldflächen des UG (Bereich Vaits-

Berg) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können, wird darüber hinaus im 

konservativen Ansatz das Zugriffsverbot der individuellen Verletzung und Tötung gem. § 44 (1) 

Nr. 1 für den Fall angenommen, dass sich Höhlenbäume mit (potenziellen) Quartieren der vier 

Baumhöhlen bewohnenden Arten im Bereich des Vaits-Berges gerodet werden ( Flächenver-

brauch).  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Gemäß den Darstellungen im Wirkkapitel (Kap. 5) können 

erhebliche Störungen für diese Tiergruppe im vorliegenden Fall grundsätzlich ausgeschlossen 

werden. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Auch wenn regelmäßig besetzte Quartiere innerhalb der Wald-

flächen des UG (Bereich Vaits-Berg) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 

können, wird darüber hinaus im konservativen Ansatz das Zugriffsverbot der Beeinträchtigun-

gen von Ruhestätten gem. § 44 (1) Nr. 3 für den Fall angenommen, dass sich Höhlenbäume mit 

(potenziellen) Quartieren der vier Baumhöhlen bewohnenden Arten im Bereich des Vaits-

Berges gerodet werden. 

6.1.3 Vertiefte Empfindlichkeitseinstufung 

Für alle betrachtungsrelevanten Arten erfolgt eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung 

gegenüber den maßgeblichen Wirkfaktoren. 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren bei den jeweiligen Arten zu relevanten Beein-

trächtigungen führen können („Empfindlichkeit gegeben“) und ob Vorkommen der betreffenden 

Arten im Wirkraum des Wirkfaktors vorhanden sind. 
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Tabelle 7 Artspezifische Empfindlichkeitseinstufung sowie Vorkommen in den Wirkräumen für die betrachtungsrelevanten Fledermausarten 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors Prüfung 
1
 

Flächenverlust / Flächen-
inanspruchnahme 

Baufeldvorbereitung 

Individuenverlust) 
(betriebsbedingt) 

Flächenverlust / Flächen-
inanspruchnahme 

Baufeldvorbereitung 

Individuenverlust) 
(betriebsbedingt) 

 

Breitflügelfledermaus nicht gegeben gegeben - ja PP 

Fransenfledermaus gegeben gegeben ja ja PP 

Graues Langohr nicht gegeben gegeben - ja PP 

Großer Abendsegler gegeben nicht gegeben ja - PP 

Großes Mausohr nicht gegeben gegeben - ja PP 

Kleiner Abendsegler gegeben gegeben ja ja PP 

Wasserfledermaus gegeben gegeben ja ja PP 

Zwergfledermaus nicht gegeben gegeben - ja PP 
1
 PP = Prüfprotokoll: es erfolgt eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des „Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung („Prüfprotokoll“)“ 

gemäß HMUELV (2011) 

 

Im Hinblick auf das betriebsbedingte Kollisionsrisiko ist aufgrund der Verhaltensökologie der hier zu betrachtenden Fledermausarten davon 

auszugehen, dass alle Arten (mit einer Ausnahme) im Bereich ihrer regelmäßig genutzten Flugrouten durch eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

betroffen sein können. Die eine Ausnahme betrifft den Großen Abendsegler, der im Regelfall in größeren Höhen fliegt und daher nicht mit Kfz 

kollidiert. Im Hinblick auf die Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der damit einhergehenden, unbeabsichtigten Tötung 

oder Verletzung sind die vier Arten zu betrachten, die von ihrer Verhaltensökologie her Baumhöhlen nutzen (Großer und Kleiner Abendsegler, 

Wasserfledermaus und Fransenfledermaus). Für die anderen vier im UG nachgewiesenen Arten können negative Auswirkungen grundsätzlich 

ausgeschlossen werden, da sie als Quartier in der Regel nur in Gebäuden oder Höhlen, aber nie Bäumen beziehen. 

Zusammenfassend betrachtet, hat die Vorprüfung durch eine Empfindlichkeitseinstufung gezeigt, dass für sieben Arten das Eintreten von 

Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (durch verkehrsbedingte Tierverluste im Bereich der Trassenquerung an bodennahen 

Flugrouten) sowie für vier Arten das Eintreten der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG§ sowie die des 44 Abs. 1 Nr. 1 in Verb. 

mit Nr. 3 BNatSchG (infolge der Rodungsarbeiten) nicht vollständig auszuschließen ist. 
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Daher muss eine situationsspezifische Konfliktanalyse durch eine Eingriffsbeschreibung und -

bewertung durchgeführt werden. Diese erfolgt gemäß HMUELV (2011) im artspezifischen 

Prüfprotokoll. 

6.1.4 Konfliktanalyse 

In spezifischen Prüfprotokollen (siehe Anhang) vertieft zu prüfen sind gemäß der Empfindlich-

keitseinstufung folgende Arten: 

 Breitflügelfledermaus 

 Fransenfledermaus 

 Graues Langohr 

 Großer Abendsegler 

 Großes Mausohr 

 Kleiner Abendsegler 

 Wasserfledermaus 

 Zwergfledermaus 

Wie bereits bei der Empfindlichkeitsabschätzung dargestellt, können die hier zu betrachtenden 

Fledermausarten im Hinblick auf die jeweils zu betrachtenden Wirkfaktoren als Gesamtheit 

betrachtet werden.  

Im Hinblick auf eine Erhöhung des Kollisionsrisikos ist davon auszugehen, dass dies für alle 

Bereiche, die regelmäßig als Jagdhabitat oder als regelmäßig genutzte Flugroute zu den 

Jagdhabitaten genutzt werden und die vom Verlauf der geplanten OU gequert werden, anzu-

nehmen ist. Aufgrund der sehr großen Aktionsräume und des komplexen Raummusters können 

jedoch keine quantifizierenden Angaben zum Ausmaß der Beeinträchtigung erfolgen. 

Unter der Annahme, dass im Rahmen der Rodungsmaßnahme potenziell oder tatsächlich 

genutzte Zwischenquartiere beschädigt werden können, ist für die potenziell betroffenen Arten 

nachzuweisen, dass infolge von Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen gewährleistet ist, 

dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG 

gewahrt bleibt. 

6.1.5 Maßnahmen  

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen gem. § 44 (1), Nr. 1 und 3 BNatSchG bzw. zur 

Gewährleistung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) 

BNatSchG sind folgende Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen vorgesehen. 

6.1.5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

V14 – Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fledermäuse 

Die geplante Trasse der B 254-neu quert zwischen Lauterbach und Angersbach mehrfach 

häufig genutzte Flugrouten von Fledermäusen. Zur Minimierung des Kollisionsrisikos und der 

Vermeidung verkehrsbedingter Mortalität werden an den Querungsstellen durch die Anpflan-

zung von Gehölzen Überflughilfen geschaffen. Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau einer 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 39 

Querungshilfe. Die Querungshilfen werden angelegt, wo die geplante Trasse der B 254 Struktu-

ren quert, die Fledermäusen als Leitlinien dienen. Diese können z. B. Heckenzüge, Baumreihen 

oder Gewässer sein. Die Querungshilfen bestehen aus Strauch- und Baumpflanzungen, die in 

Verlängerung der vorhandenen Leitlinien zur Straße hin angelegt werden. Am Straßenrand 

erfolgt parallel zur Straße eine dichte Gehölzpflanzung, in die Bäume gepflanzt werden. Die 

Bäume sollten bereits bei der Pflanzung eine Höhe von 3,5 bis 4 m aufweisen und im Unterbau 

durch dichte Gehölze ergänzt werden. 

Die Fledermäuse orientieren sich im Flug an der Vegetation und werden so in Straßennähe auf 

eine höhere Flughöhe – über dem fließenden Verkehr – abgelenkt. Querungshilfen sind in 

folgenden Abschnitten vorgesehen: 

 im Bereich der Wirtschaftswegquerung bei Bau-km 2+150 

 im Bereich der Rodebachquerung (Bau-km 2+900 – 2+970) 

 nördlich der Kläranlage Lauterbach (Bau-km 4+150 – 4+180) 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung dieser Pflanzungen ist im LBP (PNL 2014, Unterlage 

12.0) näher erläutert. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel für eine Überflughilfe mittels dichter Bepflanzung (aus LIMPENS & TWISK, 
2004) 

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme wirkt grundsätzlich vermeidend auf die Ein-

schlägigkeit der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen 

Schädigung, insbesondere der Tötung) für Großes Mausohr Myotis myotis, Breitflügelfleder-

maus Eptesicus serotinus, Fransenfledermaus Myotis nattereri, Graues Langohr Plecotus 

austriacus, Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri, Wasserfledermaus Myotis daubentonii und 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus.  
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V13 – Verschluss von Baumhöhlen7 

Für die Errichtung der B 254-neu ist die anlage- und baubedingte Rodung von Wald und die 

Entfernung von 91 älteren Einzelbäumen erforderlich. Auch wenn keine Hinweise auf Vorkom-

men der relevanten Fledermausarten vorliegen, wird im konservativen Ansatz davon ausge-

gangen, dass bei der Rodung die Gefahr besteht, dass in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier 

(sowie im Falle des Großen Abendseglers im potenziellen Winterquartiere) befindliche Fleder-

mäuse (oder andere Baumhöhlen bewohnende Tierarten) verletzt oder getötet werden. 

Zur Vermeidung von Individuenverlusten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Art. 12 lit. a) sind in 

den Rodungsbereichen sowie an den Einzelbäumen alle Baumhöhlen zu kontrollieren abzusu-

chen (ggf. unterstützt durch Besenderung/Telemetrie der Tiere) und nach dem Ausfliegen der 

Tiere zu verschließen8. Die Höhlenbäume und die darin vorhandenen Baumhöhlen werden im 

Frühjahr und Sommer exakt kartiert und markiert. Nach dem Ende der Wochenstubenzeit 

werden die Baumhöhlen im Zeitraum September/Oktober auf Fledermäuse kontrolliert. Leerste-

hende Baumhöhlen werden sofort verschlossen. Bei Baumhöhlen die zum Zeitpunkt der 

Kontrolle noch als Zwischenquartier genutzt erfolgt eine weitere Kontrolle nach dem abendli-

chen Ausflug der Tiere, um sicher zu stellen, dass tatsächlich alle Individuen ausgeflogen sind. 

Anschließend wird die Baumhöhle ebenfalls verschlossen. Zur Kontrolle der Höhlenbäume 

stehen inzwischen mehrere, in der Praxis erprobte Verfahren (u. a. Ausleuchtung mit endosko-

pischer Kamera) zur Verfügung. 

Dadurch wird verhindert, dass potenziell vorhandene, in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier 

befindliche Fledermäuse gefährdet werden. Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

wirkt grundsätzlich vermeidend auf die Einschlägigkeit der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen Schädigung, insbesondere der Tötung) für baumhöh-

lenbewohnende, insbesondere überwinternde Fledermäuse (Großer Abendsegler) für die 

potenziell betroffenen Fledermäuse. 

6.1.5.2 CEF-Maßnahmen 

Um sicherzustellen, dass der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu keiner 

nachteiligen Beeinträchtigung führt und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt bleibt (als Befreiungsvoraussetzung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG), werden 

artspezifisch geeignete, vorlaufend und nachhaltig wirksame Kompensationsmaßnahmen im 

Sinne von CEF-Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen sind – in Abhängigkeit von dem 

speziellen Wirkungsgeflecht zwischen Vorhabenswirkung und betroffener Art – vor Bau- oder 

vor Betriebsbeginn umzusetzen (genaue Ausführungen dazu s. LBP, Unterlage 12.0). Hierdurch 

können die Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingten Auswirkungen vollständig 

ausgeglichen werden.  

Die vollständige Umsetzung erfolgt durch die Verankerung der im LBP genannten Maßnahmen 

( siehe Maßnahmenblätter LBP, Unterlage 12.0) 

Aus pragmatischen Gründen erfolgt hier keine artspezifische Auflistung, sondern eine lebens-

raumbezogene Betrachtung: 

                                                

7
 Diese Maßnahmen leitet sich nicht zwangsläufig ab, wird hier aber im sehr konservativen Ansatz vorsorglich 

empfohlen. 

8
 Im September/Oktober sind die meisten der bei uns heimischen Fledermausarten bereits auf dem Weg in ihre 

Winterquartiere und nutzen einen Verbund verschiedener Quartiere. Der Wegfall eines Zwischenquartiers (durch 
Verschluss der Höhle) kann von den Tieren durch Wechsel in ein anderes Quartier problemlos kompensiert werden. 
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6.1.5.2.1 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 

Eine Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen führt zu einer deutlichen Erhöhung des 

Lebensraumangebotes und wirkt sich somit kapazitätssteigernd und positiv auf die Vorkommen 

waldbewohnender Fledermausarten aus. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen im 

LBP (Unterlage 12.0) verankerte Maßnahmen: 

K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ 

zwischen Ehringshausen und Romrod) 

Die Maßnahme umfasst eine Flächengröße von 5,33 ha.  

K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ 

westlich Krankenhaus Lauterbach) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von 2,79 ha.  

K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegenberg“ 

östlich Dirlammen) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von 4,01 ha. 

K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 

nordöstlich Gonterskirchen) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von ca. 13,0 ha. 

Hierdurch können die Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingte Flächeninanspruch-

nahme für die vier potenziell betroffenen Arten ausgeglichen werden. Infolge der gegenüber 

dem Status quo deutlich gesteigerten Lebensraumkapazität im Untersuchungsgebiet ist somit 

gewährleistet, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleistet 

bleibt. 

6.1.6 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

Infolge der geplanten Vermeidungsmaßnahmen ist gewährleistet, dass es für die sieben 

relevanten Arten zu keiner signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos kommt und dass für die 

vier relevanten Arten die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleistet 

bleibt, so dass alle zu betrachtenden Fledermausarten im günstigen bzw. aktuellen Erhaltungs-

zustand verbleiben. 

6.1.7 Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen ist zu 

erwarten, dass sich das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche verblei-

bende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates Risiko einzustufen Darüber 

hinaus wird im sehr konservativen Ansatz mittels entsprechender Vermeidungsmaßnahmen 

gewährleistet, dass potenzielle Beeinträchtigungen von Baumhöhlen bewohnenden Fledermäu-

sen durch Individuenverluste im Rahmen der Baumaßnahmen ausgeschlossen werden können. 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG: Nicht gegeben. 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Infolge der geplanten CEF-Maßnahmen ist 

gewährleistet, dass für die vier relevanten Arten die ökologische Funktion im räumlichen 
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Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG gewährleistet bleibt, so dass dieser Verbots-

tatbestand nicht gegeben ist. 

6.1.8 Abweichungsverfahren 

Entfällt. 

6.1.9 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist somit – unter Beachtung und Umsetzung der als verbindlich gelten-

den CEF-Maßnahmen sowie der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen – für alle acht 

Fledermausarten – und somit für alle Säugetierarten – unter den Gesichtspunkten der arten-

schutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG als verträglich einzustufen. 
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6.2 BRUTVÖGEL 

6.2.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im Rahmen der ökologischen Bestandserhebungen zum geplanten Vorhaben wurden im 

Untersuchungsgebiet des Vorhabens sowie in den direkt angrenzenden Bereichen insgesamt 

67 Brutvogelarten nachgewiesen (Tabelle 8). 

Dabei wurden in erster Linie die aktuellen und flächendeckenden Untersuchungen aus 2009 zu 

Grunde gelegt (TNL 2015). Von den bereits vorliegenden Daten früherer Kartierungen und 

Planungsphasen (PNL 2008) wurden im konservativen Ansatz nur diejenigen Arten ergänzend 

betrachtet, von denen im aktuellen Jahr keine Nachweise erfolgten und die einen ungünstigen 

oder schlechten Erhaltungszustand aufweisen. Auf eine summarische Darstellung der Reviere 

von Arten, die in mehreren Jahren erfasst wurden, wurde hingegen aus methodischen Gründen 

verzichtet, da es sich in diesem Fall um eine akkumulierte Darstellung mehrerer Jahre handeln 

würde und davon unrealistische hohe Dichte abzuleiten wären. Davon werden die häufigen 

Arten im günstigen Erhaltungszustand, die jedoch 2009 nicht nachgewiesen wurden (sechs 

Arten), in der weiteren Betrachtung nicht mehr berücksichtigt, da das Eintreten von Verbotstat-

beständen grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Die 2009 nicht nachgewiesenen Arten 

im ungünstigen oder schlechten Erhaltungszustand (acht Arten) werden im konservativen 

Ansatz jedoch mit berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurden 16 17 weitere Arten, außerhalb des UG brütende Arten registriert, die 

das UG während der Brutzeit regelmäßig zur Nahrungssuche bzw. Jagd nutzen (Tabelle 9). 

Diese werden separat dargestellt und analysiert, da es sich zwar um Brutvogelarten handelt, die 

somit in diesem Kapitel zu behandeln sind, auf die sich jedoch die Wirkfaktoren anders auswir-

ken, da nur die Nahrungshabitate, nicht jedoch deren Nisthabitate betroffen sind. 

Infolge der artenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen des BNatSchG sind alle freilebenden, 

einheimischen europäischen Vogelarten bei der Artenschutzprüfung zu betrachten (Tabelle 8). 

Dies gilt für alle Arten mit Ausnahme des Jagdfasans (als eingebürgerte Art), so dass 60 die 67 

zur Brutzeit nachgewiesenen Vogelarten im Weiteren zu betrachten sind. 

Tabelle 8: Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesener Brutvogelarten (2001-2009) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status  

Amsel Turdus merula - - günstig BV 

Bachstelze Motacilla alba - - günstig BV 

Baumfalke
* 

Falco subbuteo 3 V 3 ungünstig 
schlecht 

BV 

Baumpieper* Anthus trivialis V 2 3 schlecht BV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus - - günstig BV 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 V schlecht 
ungünstig 

BV 

Braunkehlchen* Saxicola rubetra 3 1 schlecht BV 

Buchfink Fringilla coelebs - - günstig BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status  

Buntspecht Dendrocopos major  - - günstig BV 

Dorngrasmücke Sylvia communis - - günstig BV 

Eichelhäher Garrulus glandarius - - günstig BV 

Eisvogel* Alcedo atthis - 3 ungünstig BV 

Elster Pica pica - - günstig BV 

Feldlerche Alauda arvensis 3 V ungünstig BV 

Feldschwirl Locusta naevia V V ungünstig 
günstig 

BV 

Feldsperling Passer montanus V V ungünstig BV 

Fitis Phylloscopus trochilus - - günstig BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla - - günstig BV 

Gartengrasmücke Sylvia borin - - günstig BV 

Gartenrotschwanz* P. phoenicurus - 2 3 schlecht BV 

Gebirgsstelze* Motacilla cinerea - - günstig BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula - - günstig BV 

Girlitz Serinus serinus - - V ungünstig BV 

Goldammer Emberiza citrinella - V ungünstig 
günstig 

BV 

Grauschnäpper* Musciapa striata - - günstig BV 

Grünfink Carduelis chloris - - günstig BV 

Grünspecht Picus viridis - - günstig BV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - - günstig BV 

Haussperling Passer domesticus V V ungünstig BV 

Heckenbraunelle Prunella modularis - - günstig BV 

Jagdfasan Phasianus colchicus - - - GF 

Kernbeißer C. coccothraustes - - V günstig 
ungünstig 

BV 

Klappergrasmücke Sylvia curruca - V ungünstig BV 

Kleiber Sitta europea - - günstig BV 

Kleinspecht Dryobates minor V V ungünstig BV 

Kohlmeise Parus major - - günstig BV 

Kuckuck Cuculus canorus V 3 V schlecht 
ungünstig 

BV 

Mäusebussard Buteo buteo - - günstig BV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum V 3 ungünstig BV 

Mittelspecht* Dendrocopos medius - V - V ungünstig BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - günstig BV 

Neuntöter Lanius collurio - V ungünstig 
günstig 

BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status  

Rabenkrähe Corvus corone - - günstig BV 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 schlecht BV 

Ringeltaube Columba palumbus - - günstig BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula - - günstig BV 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus - - günstig BV 

Singdrossel Turdus philomelus - - günstig BV 

Sommergoldhähnchen* Regulus ignicapilla - - günstig BV 

Star Sturnus vulgaris - - günstig BV 

Stieglitz Carduelis carduelis  V ungünstig BV 

Stockente* Anas platyrhynchos - V 3 ungünstig BV 

Sumpfmeise Poecile palustris - - günstig BV 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris - - günstig BV 

Tannenmeise* Parus ater - - günstig BV 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca - V ungünstig BV 

Turmfalke Falco tinnunculus   günstig BV 

Wacholderdrossel Turdus pilaris - - ungünstig BV 

Wachtel Coturnix coturnix - V ungünstig BV 

Wachtelkönig Crex crex 2 1 schlecht BV 

Waldbaumläufer* Certhia familiaris - - günstig BV 

Waldohreule* Asio otus - 3 V ungünstig BV 

Wasseramsel* Cinclus cinclus - - günstig BV 

Weidenmeise Poecile montanus - V ungünstig 
günstig 

BV 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus - - günstig BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes - - günstig BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita - - günstig BV 

RL (Rote Liste): Deutschland: SÜDBECK et al. 2007, Hessen: VSW & HGON (2014): RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (gem.- VSW 2014): günstig = grün; ungünstig = gelb; schlecht = rot  
Status im UG:BV = Brutvogel (Paare, Reviere), Reviervogel, NG = regelmäßiger Nahrungsgast zur Brutzeit im UG, GF: Gefangen-
schaftsflüchtling (und somit keine europäische Vogelart gem. Art. 1 VRL). 
* = 2009 nicht nachgewiesen 

 

Tabelle 9: Artenliste der im UG regelmäßig auftretender Nahrungsgäste, die außerhalb des 
UG brüten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status  

Dohle Coloeus monedula - - V günstig NG 

Graureiher Ardea cinerea - - 3 ungünstig NG 

Habicht Accipiter gentilis - 3 V ungünstig NG 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status  

Hohltaube Columba oenas - - V ungünstig NG 

Kolkrabe Corvus corax - - V 
günstig 

ungünstig 
NG 

Mauersegler Apus apus - - V ungünstig NG 

Misteldrossel Turdus viscivorus - - günstig NG 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 ungünstig NG 

Rotmilan Milvus milvus - V ungünstig NG 

Schleiereule Tyto alba - 3 V ungünstig 
günstig 

NG 

Schwarzmilan Milvus migrans - - V ungünstig NG 

Schwarzspecht Dryocopus martius - - V ungünstig 
günstig 

NG 

Schwarzstorch Ciconia nigra - 3 ungünstig NG 

Sperber Accipiter nisus -  günstig NG 

Stockente Anas platyrhynchos - V 3 ungünstig NG 

Türkentaube Streptopelia decaocto - - 3 ungünstig NG 

Waldkauz Strix aluco - - günstig NG 

Abkürzungen s. Tabelle 8 

 

41 43 der 67 hier aufgeführten Brutvogelarten sowie sechs der 17 Nahrungsgäste können 

grundsätzlich von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden, da gewährleistet ist, dass 

der aktuelle Erhaltungszustand deren landesweiten Populationen sowie deren lokaler Populati-

onen selbst bei einer vorhabensbedingt zu erwartenden individuellen Betroffenheit nicht 

nachteilig verändert wird (häufige und weit verbreitete Arten).9 Diese Arten werden gemäß den 

Erfordernissen von HMUELV (2009 2011) nur im Anhang anhand eines vereinfachten Prüfpro-

tokolls betrachtet.  

Darüber hinaus kann es Bei den Nahrungsgästen kann es nur dann zu Verbotstatbeständen 

kommen, wenn sie im Bereich des UG regelmäßig genutzte, essenzielle Nahrungshabitate 

nutzen, die andernorts nicht in dieser Form vorkommen. Anhand der ökologischen Ansprüche 

der hier auftretenden Nahrungsgäste ist dies nur für den Schwarzstorch anzunehmen (siehe 

hierzu Kap. 6.2.2 – Störungen). 

Somit müssen im Folgenden 24 Brutvogelarten und ein Nahrungsgast ausführlich betrachtet 

werden. 

6.2.2 Grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung 

Vögel sind als flugfähige, sehr mobile Arten per se in allen Wirkräumen anzutreffen. Aufgrund 

ihrer Ökologie sind gemäß den Darstellungen des Wirkkapitels (Kap. 5.6) folgende Wirkfaktoren 

zu berücksichtigen: 

                                                

9
 Ebenfalls ist bei diesen Arten sicher davon auszugehen, dass die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG unter 

Anwendung der Vorgaben des § 44 (5) BNatSchG nicht einschlägig sind. 
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Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

sowie 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

Durch die direkte Zerstörung des Lebensraums (Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruheräu-

me) durch die Versiegelung des Bodens, die Baumaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen 

im straßennahen Bereich können Vogelindividuen inkl. ihrer Entwicklungsstadien direkt betrof-

fen sein. Der Wirkfaktor wird daher als potenziell relevant eingestuft und in der Konfliktanalyse 

betrachtet. Der Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf die Verbotstatbestände des 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwick-

lungsformen) sowie § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Verbot der individuellen Beschädigung und 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). 

Alle Brutvorkommen, die nicht direkt betroffen sind, jedoch Teilbereiche ihrer Lebensräume 

verlieren, werden im Rahmen des Wirkfaktors „anlage- und betriebsbedingte Störungen“ 

integrativ betrachtet. 

Störungen (anlage- und betriebsbedingt) 

Hier werden die in KIFL (2007, 2010) dargestellten Ergebnisse über die Auswirkungen von 

Straßen auf Vögel, die diese als funktionelle Einheit beschreiben, zu Grunde gelegt. Dabei 

spielen einerseits die Auswirkungen von Lärm, insbesondere durch Maskierung von Informatio-

nen eine Rolle, zusätzlich sind dort aber auch anlage- und betriebsbedingte Störungen (sowie 

in der näheren Umgebung bis 100 m grundsätzlich auch Kollisionen) integrativ in ihren Auswir-

kungen beschrieben. Die konkreten Beeinträchtigungen sind gemäß den in KIFL (2010) ge-

nannten Rahmenbedingungen artspezifisch in Abhängigkeit von ihren Empfindlichkeiten 

gegenüber unterschiedlichen Störfaktoren zu analysieren und zu ermitteln. Bei der Feldlerche 

wird die Vorgehensweise nach KIFL (2010) geringfügig modifiziert (siehe Kap. 6.2.4.1.6). 

Die in KIFL (2007, 2010) dargestellten Rahmenbedingungen sind aufgrund der dort betrachte-

ten relevanten verhaltensökologischen Rahmenbedingungen grundsätzlich nur auf Brutvögel 

anzuwenden. 

Im Gegensatz dazu können diese Auswirkungen für Nahrungsgäste nur zu einer Reduzierung 

der für sie nutzbaren (in der Regel) Nahrungsflächen führen. Da es sich dabei üblicherweise um 

keine essenziellen Bestandteile des Habitats der Arten handelt, können relevante Beeinträchti-

gungen im Regelfall ausgeschlossen werden. Einen Sonderfall nimmt diesbezüglich im konkre-

ten Fall jedoch der Schwarzstorch ein. Für diesen besteht eine überdurchschnittliche hohe, 

sowohl räumliche als auch zeitliche Verzahnung von Brut- und Nahrungsräumen im Untersu-

chungsgebiet und in den angrenzenden Suchräumen. Diese basiert darauf, dass die von 

Schwarzstörchen während der Fortpflanzungsperiode (Brut- und Jungenaufzuchtzeit) schwer-

punktmäßig genutzten Nahrungsgebiete im Untersuchungsgebiet liegen. Dadurch bedingt 

handelt es sich um essentielle Nahrungsräume von hoher funktionaler Bedeutung für die zu 

betrachtende Teilpopulation des Schwarzstorchs im Naturraum. Dieser direkte funktionale 

Zusammenhang zwischen Niststätten und Nahrungsgebieten stellt sich als charakteristische 

Lebensraumkomponente von hoher natur- und artenschutzfachlicher Bedeutung für den 

Bruterfolg und Fortbestand der Teilpopulation des Schwarzstorchs im Naturraum Vogelsberg 

dar. Für diesen Fall ist davon auszugehen, dass der funktionale Verbundraum aus tradierten 

Niststätten und (in der Brutzeit) und regelmäßig genutzten Nahrungshabitaten als „Wohnstätte“ 
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(= Fortpflanzungsstätte, vgl. LOUIS 200810) des Schwarzstorchs zu bezeichnen ist. Daher ist der 

Schwarzstorch im Hinblick auf diesen Wirkfaktor zu betrachten, obwohl er kein unmittelbarer 

Brutvogel im UG ist. 

Dieser Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 2 

und 3 BNatSchG (individuelles Verbot der erheblichen Störung während der Fortpflanzungs- 

und Aufzuchtszeit, sofern sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlech-

tert sowie (indirekte) Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten11). 

Störungen (baubedingt) 

Unabhängig von den in KIFL (2007, 2010) bearbeiteten anlage- und betriebsbedingten Störun-

gen sind darüber hinaus baubedingte Störungen zu betrachten. Hier sind insbesondere diejeni-

gen Brutvogelarten zu betrachten, die als störempfindlich gelten. Dies betrifft insbesondere 

Arten, die bejagt oder vergrämt werden, Wasser- und Wiesenvogelarten sowie Groß- und 

Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder ihrer Kolonie. Zu relevanten 

Beeinträchtigungen kann es jedoch nur dann kommen, wenn davon auszugehen ist, dass es 

infolge von langanhaltenden Störungen zu einer Revieraufgabe kommt, in dessen Folge sich 

der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Für dämmerungs- und nachtaktive 

Arten können erhebliche Störungen infolge der fast ausschließlich primär am Tage12 durchge-

führten Baumaßnahmen jedoch von vornherein ausgeschlossen werden. Auch wenn die zu 

erwartenden baubedingten Störungen nur kurzzeitig wirken, und daher die Auswirkungen von 

Störungen in erste Linie bei den betriebsbedingten – und daher dauerhaft wirkenden – Störun-

gen subsummiert und betrachtet werden (vgl. Kap. 5.3.2), erfolgt hier im konservativen Ansatz 

bei Vorkommen störempfindlicher Arten trotzdem eine Betrachtung, ob dies auch für den 

vorliegenden Fall angenommen werden kann. 

Dieser Wirkfaktor erfordert für Brutvögel somit eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbestand 

des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (individuelles Verbot der erheblichen Störung während der 

Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit, sofern sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

der Art verschlechtert). 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbe-

dingt) 

Bei Vögeln kann es unter gewissen Umständen zu hohen Verlusten durch „Verunfal-

lung/Tierverluste“ im Straßenverkehr kommen. Dies gilt insbesondere, wenn Gehölzbereiche 

zerschnitten werden oder Arten betroffen sind, die regelmäßig an Straßen Nahrung suchen 

bzw. jagen (Aasfresser, Mäusejäger). 

Ob es dabei zu einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos kommt, ist (u. a. gemäß den 

Hinweisen in KIFL 2010) vom Aktionsraum der Arten und der artspezifischen Dynamik der 

Population abhängig. Als besonders kollisionsgefährdete Arten, für die es somit ggf. zu einer 

signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos kommen kann, werden daher die in KIFL (2010) 

aufgelisteten Arten (Eulen, einige Greifvögel und Ziegenmelker) zu Grunde gelegt. 

                                                

10
 Nahrungsstätten sind zwar prinzipiell nicht als Zufluchts- oder Wohnstätten einer Art geschützt. Hängt der 

Fortpflanzungserfolg jedoch unmittelbar von der Existenz [und der Funktion] der Nahrungsstätte ab, ist das 
Nahrungshabitat als Teil der Fortpflanzungsstätte anzusehen (LOUIS 2008). 

11
 Vgl. dazu Anmerkungen in Kap. 5.6 

12
 Aufgrund einer nicht gegebenen Notwendigkeit von Nachtarbeit wird weitgehend hierauf verzichtet, eine 

Ausnahme bilden nach Auskunft von Hessen Mobil die Bauwerke 7 und 14. Diese führen über die Bahn, deren 
Schienenverkehr nicht umgeleitet werden kann. Da es längere Sperrpausen nur nachts gibt, ist hier je Bauwerk von 
15 Tagen Nachtarbeit, allerdings beschränkt auf das jeweilige Brückenfeld, das über die Bahn führt, auszugehen. 
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Dieser Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwicklungsformen). 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

Entwässerungs-, bzw. Vernässungseffekte sind im Bereich größerer Trasseneinschnitte bzw. im 

Bereich von Brückenfundamenten in Auenbereichen zu beachten. Denkbar sind Verluste/ 

Beeinträchtigungen von Habitaten relevanter Vogelarten und somit Beschädigung und Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Gemäß den detaillierten Untersuchungen in der Eingriffsregelung (LBP, Unterlage 12.0) sind 

weder Entwässerungs- noch Vernässungseffekte zu erwarten. Bei den Entwässerungseffekten 

ist dies auf die (technische) Vermeidungsmaßnahme V17 zurückzuführen. Daher kann dieser 

Aspekt bezüglich der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten an 

dieser Stelle ausgeschlossen werden. Weiterhin sind hochspezialisierte Arten mit sehr enger 

Einnischung in die entsprechenden Lebensräume (die ggf. vorhabensbedingten Veränderungen 

unterliegen könnten) nicht vorhanden. 

 

Die nachfolgende Tabelle 10 zeigt welche Wirkfaktoren für die Brutvögel zu betrachten sind. 

Tabelle 10: Empfindlichkeitsabschätzung für Brutvogelarten in den Wirkräumen 

Wirkfaktor  irrelevant vernachlässigbar potenziell relevant 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme 
(anlage- und baubedingt) 

  X 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- 
oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 
(baubedingt) 

  X 

Störungen (anlage- und betriebsbedingt)   X 

Störungen (baubedingt)   X 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebs-
bedingt) 

  X 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts 
(anlagebedingt) 

X   

Gesamteinschätzung 
relevante Störungen bzw. Schädigungen sind nicht 
auszuschließen 

 

6.2.3 Vertiefte Empfindlichkeitseinstufung 

6.2.3.1 Methode der Empfindlichkeitseinstufung 

Für alle betrachtungsrelevanten Arten erfolgt eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung 

gegenüber den maßgeblichen Wirkfaktoren. 

Diese Prognose wird in einer dreistufigen Kaskade artspezifisch abgeprüft, wobei zunächst 

unterschieden wird, ob durch den betrachteten Wirkfaktor eine artspezifische Empfindlichkeit 

möglicherweise gegeben ist. Falls daraus hervorgeht, dass aufgrund der aut- und verhaltens-
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ökologischen Faktoren und der Lebensraumansprüche einer Art keine Empfindlichkeit hinsicht-

lich eines Wirkfaktors gegeben und zu erwarten ist, können Beeinträchtigungen durch diesen 

Wirkfaktor sicher ausgeschlossen werden (Abschichtungskriterium gemäß HMUELV 2011, 

siehe Kap. 3.3). 

Im Falle, dass der Wirkfaktor aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie und Lebens-

raumansprüche zu einer Empfindlichkeit führen kann, wird abgeprüft, ob im jeweiligen Wirkraum 

konkrete Brutvorkommen etabliert sind (ggf. sein können) bzw. ob dieser für die Art von einer 

artenschutzrelevanten funktionalen Bedeutung ist. Falls dies nicht zutrifft, können von diesem 

Wirkfaktor ebenfalls keine negativen Auswirkungen ausgehen, so dass Beeinträchtigungen und 

Störungen ebenfalls mit Sicherheit auszuschließen sind (Abschichtungskriterium gemäß 

HMUELV 2011, siehe Kap. 3.3). 

Nur im Fall, dass sich das Brutvorkommen/Bruthabitat und ggf. der zur Brutzeit obligatorisch 

genutzte Aktionsradius einer Art mit dem konkreten Wirkraum überschneidet, ist der Wirkfaktor 

artspezifisch möglicherweise (potenziell) relevant, so dass Beeinträchtigungen nicht sicher 

ausgeschlossen werden können. In diesem Fall ist eine situationsspezifische Konfliktanalyse 

durchzuführen. 

Die Empfindlichkeit gegenüber einem Wirkfaktor und damit letztlich die Wahrscheinlichkeit 

sowie das Ausmaß der Beeinträchtigung werden durch artspezifische Charakteristika (Kriterien) 

bestimmt. Die Einstufung der auf die Kriterien bezogenen Empfindlichkeit erfolgt in den drei 

Empfindlichkeitsstufen „Empfindlichkeit nicht gegeben“ „vernachlässigbare/geringfügige 

Empfindlichkeit“ und „gegebene Empfindlichkeit“. Von einer „vernachlässigbaren oder geringfü-

gigen Empfindlichkeit“ ist immer dann auszugehen, wenn bezogen auf das Kriterium für die 

jeweils betrachtete Art eine Empfindlichkeit zwar nicht gänzlich zu verneinen ist, aber im 

Hinblick auf das geplante Vorhaben eine relevante Auswirkung (Beeinträchtigungen, Störun-

gen) auf individueller und artspezifischer Ebene mit Sicherheit auszuschließen ist. 

6.2.3.2 Ergebnisse der Empfindlichkeitseinstufung 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren bei den jeweiligen Arten zu relevanten Beein-

trächtigungen führen können („Empfindlichkeit gegeben“), oder ob diese als vernachlässigbar 

oder irrelevant einzustufen sind und ob Vorkommen der betreffenden Arten im Wirkraum des 

Wirkfaktors vorhanden sind. 

 

 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 51 

Tabelle 11 Artspezifische Empfindlichkeitseinstufung sowie Vorkommen in den Wirkräumen für die betrachtungsrelevanten Brutvogelarten 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Amsel gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Bachstelze gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Baumfalke gegeben gegeben gegeben nicht 
gegeben 

ja ja ja - PP 

Baumpieper gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Blaumeise gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Bluthänfling gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Braunkehl-
chen 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - nein - - 

Buchfink gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Buntspecht gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Dorngrasmü-
cke 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Eichelhäher gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 
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Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Eisvogel gegeben gegeben gegeben nicht 
gegeben 

nein ja ja - PP 

Elster gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Feldlerche gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Feldschwirl gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Feldsperling gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Fitis gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Gartenbaum-
läufer 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Gartengras-
mücke 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Gartenrot-
schwanz 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Gimpel gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Girlitz gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Goldammer gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 
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Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Grünfink gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Grünspecht gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - nein - - 

Hausrot-
schwanz 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Haussperling gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Heckenbrau-
nelle 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Kernbeißer gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Klappergras-
mücke 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Kleiber gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Kleinspecht gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Kohlmeise gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Kuckuck gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Mäusebus-
sard 

gegeben gegeben gegeben gegeben nein nein nein ja vT 
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Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Mehlschwalbe gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Mittelspecht gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Mönchsgras-
mücke 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Neuntöter gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Rabenkrähe gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Rebhuhn gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Ringeltaube gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Rotkehlchen gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Schwanz-
meise 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Schwarz-
storch 

2
 

gegeben gegeben gegeben nicht 
gegeben 

nein ja ja - PP 

Schwanz-
meise 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Singdrossel gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 
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Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Star gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Stieglitz gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Stockente gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - nein- - - 

Sumpfmeise gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Sumpfrohr-
sänger 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Trauer-
schnäpper 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - nein - PP 

Turmfalke gegeben gegeben gegeben gegeben nein ja nein ja vT 

Wacholder-
drossel 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Wachtel gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Wachtelkönig gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

nein - ja - PP 

Waldohreule gegeben nicht 
gegeben 

gegeben gegeben ja - ja ja PP 

Weidenmeise gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - PP 

Wintergold-
hähnchen 

gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 56 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors 

Prüfung 
3
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baubedingte 
Störungen 

1
 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

baube-
dingte 

Störungen 

anlage- 
und 

betriebs-
bedingte 

Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

Zaunkönig gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

Zilpzalp gegeben nicht 
gegeben 

gegeben nicht 
gegeben 

ja - ja - vT 

1
 Diese beiden Wirkfaktoren betreffend ist folgendes anzumerken: Es wird bei den Arten mit einer „nicht gegebenen“ Empfindlichkeit gemäß Tabelle von einer „vernachlässig-

baren oder geringfügigen Empfindlichkeit“ für alle Arten ausgegangen. Von einer derartigen Empfindlichkeit ist immer dann auszugehen, wenn bezogen auf das Kriterium für 

die jeweils betrachtete Art eine Empfindlichkeit zwar nicht gänzlich zu verneinen ist, aber im Hinblick auf das geplante Vorhaben eine relevante Auswirkung (Beeinträchtigun-

gen, Störungen) auf individueller und artspezifischer Ebene mit Sicherheit auszuschließen ist. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Einstufungs-

kriterium um die Beurteilung der Empfindlichkeit einer Art gegenüber einem Wirkfaktor handelt und nicht um eine Einstufung zur Abschichtung der Arten. 
2
 Nahrungsgast 

3
 vT = vereinfachte Tabelle: für Vogelarten, deren landesweiter Erhaltungszustand in der sogenannten „Ampelliste“ für die hessischen Brutvögel als günstig beurteilt wird, 

erfolgt gemäß HMUELV (2011) eine vereinfachte Prüfung in tabellarischer Form 
13

 

PP = Prüfprotokoll: für alle weiteren relevanten Vogelarten mit ungünstigem oder schlechtem Erhaltungszustand erfolgt eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter 

Verwendung des „Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung („Prüfprotokoll“)“ gemäß HMUELV (2011) 

 

 

                                                

13
 Es ist gewährleistet dass der aktuelle Erhaltungszustand deren landesweiten Populationen sowie deren lokaler Populationen selbst bei einer vorhabensbedingt zu 

erwartenden individuellen Betroffenheit nicht nachteilig verändert wird (häufige und weit verbreitete Arten).Ebenfalls ist bei diesen Arten sicher davon auszugehen, dass die 
Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG unter Anwendung der Vorgaben des § 44 (5) BNatSchG nicht einschlägig sind. 
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Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass alle Brutvogelarten durch den integrativen Wirkfaktor 

„anlage- und baubedingte Störungen“ beeinträchtigt werden können (vgl. KIFL 2009). Darüber 

hinaus kann es bei drei Arten (Baumfalke, Eisvogel, Schwarzstorch) zu Beeinträchtigungen 

infolge von baubedingten Störungen kommen sowie bei einer Art zu einer Erhöhung des 

Kollisionsrisikos (Waldohreule), so dass alle Arten im Rahmen der Konfliktanalyse zu betrach-

ten sind. 

6.2.4 Konfliktanalyse 

Hierbei werden die einzelnen Arten unter Berücksichtigung ihrer Vorkommen, ihrer spezifischen 

Lebensraumansprüche sowie inkl. eventueller Empfindlichkeiten (artspezifische Prüfprotokolle, 

Anhang 1) den artspezifisch relevanten Wirkfaktoren gegenübergestellt und somit die Auswir-

kungen für den konkreten Fall ermittelt. 

Dabei werden für die hier im besonderen Fokus stehenden „anlage- und betriebsbedingten 

Störungen“ die in KIFL (2010) dargestellten Analyseschritte und Richtwerte benutzt14; für die 

restlichen hier zu betrachtenden Wirkfaktoren werden ergänzend sonstige verfügbare Angaben 

zur Verhaltensökologie der Arten zu Grunde gelegt. 

Dabei werden folgende Angaben vereinfachend benutzt: 

 100 m-Korridor: Entfernung von 0-100 m beiderseits der Trasse 

 200 m-Korridor: Entfernung von 100-200 m beiderseits der Trasse 

 300 m-Korridor: Entfernung von 200-300 m beiderseits der Trasse (bzw. für den Sonder-

fall Feldlerche von 100-300 m) 

 400 m-Korridor: Entfernung von 300-400 m beiderseits der Trasse 

 500 m-Korridor: Entfernung von 400-500 m beiderseits der Trasse (bzw. für den Sonder-

fall Feldlerche von 300-500 m) 

Zur Ermittlung der Reduzierung der Habitateignung werden die von KIFL (2010) angegebenen 

Prozentwerte benutzt, wobei eine Reduzierung um 100 % dem Verlust eines Reviers gleichzu-

setzen ist. Sofern der dabei am Ende ermittelte Wert zu einer ungeraden Anzahl an Revieren 

führt, wird dieser Wert – und somit die Anzahl der potenziell betroffenen Reviere – im konserva-

tiven Ansatz aufgerundet. 

Auch wenn durch die geplante Ortsumgehung davon auszugehen ist, dass die Bereiche um die 

gegenwärtig vorhandene Bundesstraße entsprechend entlastet wird, wird dies im konservativen 

Ansatz (sowie mangels entsprechender Daten zu Vorkommen der relevanten Vögel) im Regel-

fall nicht berücksichtigt. Abgewichen davon wird nur bei Vogelarten, die bevorzugt innerhalb von 

Ortschaften auftreten (Haussperling, Mehlschwalbe, Girlitz). Hier ist im vorliegenden Fall 

aufgrund der Ortsumgehung klar davon auszugehen, dass weite Teile innerhalb der Ortschaften 

zukünftig entlastet werden und daher grundsätzlich wieder besiedelbar sind bzw. entsprechend 

aufgewertet werden. Ebenfalls wird dies für typische Vogelarten der Fließgewässer angenom-

men (z. B. Eisvogel, Wasseramsel), da aufgrund des linearen Verlaufes (und vergleichbarer 

Habitatstrukturen) über weite Strecken hinweg in Verbindung mit der räumlichen Dynamik 

dieser Arten immer wieder andere Bereiche wechselweise besiedelt werden, so dass auch hier 

                                                

14
 Als einzige Ausnahme erfolgt in Abstimmung mit dem ASV Hessen Mobil und Dr. Mierwald (KIFL) bei der 

Ermittlung der Revierverluste die Aufrundung auf „ganze“ Reviere nicht separat für jeden zu betrachtenden Korridor, 
sondern erst nach summarischer Ermittlung der prozentualen Verluste in ihrer Gesamtheit. 
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die andernorts entstehende Entlastung entsprechend berücksichtigt werden kann. Für solche 

Fälle erfolgt dann die von KIFL (2010) vorgesehene vertiefte, gebiets- und situationsspezifische 

Analyse. 

In spezifischen Prüfprotokollen (siehe Anhang) vertieft zu prüfen sind gemäß der Empfindlich-

keitseinstufung folgende Arten: 

 Baumfalke 

 Baumpieper 

 Bluthänfling 

 Eisvogel 

 Feldlerche 

 Feldschwirl 

 Feldsperling 

 Gartenrotschwanz 

 Girlitz 

 Goldammer 

 Haussperling 

 Klappergrasmücke 

 Kleinspecht 

 Kuckuck 

 Mehlschwalbe 

 Mittelspecht 

 Neuntöter 

 Rebhuhn 

 Schwarzstorch 

 Stieglitz 

 Wacholderdrossel 

 Wachtel 

 Wachtelkönig 

 Waldohreule 

 Weidenmeise 

 

Die Prüfung für häufige Arten mit gutem Erhaltungszustand erfolgt in Form eines vereinfachten 

tabellarischen Prüfprotokolls (siehe Anhang). 

6.2.4.1.1 Baumfalke 
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Vorkommen im UG: Ein nicht regelmäßig besetztes Revier innerhalb des 100 m-Korridors 

(2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

Baubedingte Störungen: Da das Brutvorkommen weniger als 100 m von der geplanten Trasse 

entfernt lokalisiert ist, kann es zu relevanten Störungen kommen. Hierbei ist zu beachten, dass 

es sich jedoch nur um eine temporäre Störung handelt, die zudem nicht zwangsläufig während 

der recht kurzen Brutperiode (Mai bis Juli) auftritt. Trotzdem wird im konservativen Ansatz 

davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen während der Brutperiode erfolgen können. Bei 

der Bewertung der Beeinträchtigung ist jedoch zu beachten, dass es sich im konkreten Fall nur 

um ein sporadisch besetztes Brutrevier handelt (2009 nicht nachgewiesen). Darüber hinaus ist 

zu berücksichtigen, dass der Baumfalke keine eigenen Nester baut, sondern üblicherweise alte 

Nester von Krähen, Ringeltauben und Elstern etc. zur Brut nutzt und daher eine hohe Flexibilität 

in der Wahl des Nistplatzes aufweist (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1971, MEBS & SCHMIDT 

2006). Daher besitzt er keine alljährlich und regelmäßig genutzten Niststandorte, sondern zeigt 

im Laufe der Jahre eine entsprechende räumliche Dynamik. Aufgrund dieser Rahmenbedin-

gungen sind erhebliche Störungen für den Baumfalken infolge der Baumaßnahme von vornhe-

rein auszuschließen. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m (= 200 m 

Fluchtdistanz infolge optischer Signale) zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu 

erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein Revier 

eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 Reviere) anzunehmen; dies entspricht 

somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Auch wenn das betroffene Revier nicht alljährlich besetzt ist, handelt es sich um einen 

Bereich, der grundsätzlich als Revierzentrum genutzt werden kann. Infolge betriebs- und 

anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers auszugehen, was aber gemäß 

den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.2 Baumpieper 

Vorkommen im UG: Zwei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon eines innerhalb des 200 

m-Korridors (2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein 
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Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Auch wenn das betroffene Revier nicht alljährlich besetzt ist, handelt es sich um einen 

Bereich, der grundsätzlich als Revierzentrum genutzt werden kann. Infolge betriebs- und 

anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers auszugehen, was aber gemäß 

den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.3 Bluthänfling  

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt vier Reviere, davon zwei im 100 m-Korridor und eines im 

200 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für 

zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 Reviere) sowie für ein 

Revier eine Reduzierung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzunehmen. Insgesamt resultiert daraus 

eine Reduzierung der Habitateignung von 90 % (= 0,9 Reviere) und somit im konservativen 

Ansatz ein Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig.  

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
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Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.4 Braunkehlchen 

Vorkommen im UG: Ein nicht regelmäßig besetztes Revier außerhalb des 200 m-Korridors 

(2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Da das Vorkommen 

außerhalb der artspezifischen Effektdistanz liegt, sind Beeinträchtigungen grundsätzlich 

auszuschließen. 

Fazit: Aufgrund der Lage des Reviers sind Beeinträchtigungen grundsätzlich auszuschließen. 

6.2.4.1.5 Eisvogel 

Vorkommen im UG: Drei nicht regelmäßig besetztes Reviere, davon eines außerhalb des 200 

m-Korridors, jedoch zwei innerhalb des 100 m-Korridors (je eines 2001 bzw. 2007 nachgewie-

sen, beide jedoch 2009 nicht besetzt). 

Betriebsbedingte Störungen: Da das Brutvorkommen weniger als 100 m von der geplanten 

Trasse entfernt lokalisiert ist, kann es zu relevanten Störungen kommen. Hierbei ist zu beach-

ten, dass es sich jedoch nur um eine temporäre Störung handelt. Trotzdem wird im konservati-

ven Ansatz davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen während der Brutperiode erfolgen 

können. Bei der Bewertung der Beeinträchtigung ist jedoch zu beachten, dass es sich im 

konkreten Fall nur um sporadisch besetzte Brutreviere handelt (2009 nicht nachgewiesen). 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Eisvögel in der Regel nur in der näheren 

Umgebung ihrer Bruthöhle infolge optischer Reize gestört werden können. Da die Bruthöhlen in 

der Regel jedoch gut versteckt sind und an unzugänglichen Bereichen angelegt werden, sind 

mögliche Beeinträchtigungen infolge der Baumaßnahmen als vernachlässigbar einzustufen. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für zwei Reviere eine Redu-

zierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im 

konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Fazit: Auch wenn die betroffenen Reviere nicht alljährlich besetzt sind, handelt es sich um 

Bereiche, die grundsätzlich als Revierzentrum genutzt werden können. Infolge betriebsbeding-

ter Störungen ist somit von dem Verlust eines Reviers auszugehen. 

Im Hinblick auf den Eisvogel als Brutvogelart der Fließgewässer kann jedoch im Rahmen einer 

vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen werden, dass angrenzende 

Bereiche dieser Fließgewässer zukünftig entsprechend entlastet und aufgewertet werden und 

aufgrund der starken Dynamik von Eisvogelvorkommen problemlos besiedelt werden können. 

Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein Verlust eines Revieres zu erwarten. 

6.2.4.1.6 Feldlerche 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt 81 Reviere, davon 23 im 100 m-Korridor, 42 im 300 m-

Korridor und 16 im 500 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit), jedoch als Sonderfall eine Effektdistanz von 500 m zu berücksichtigen. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  62 

Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-

16.300 Kfz/Tag) sind für wären für 23 Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 

9,2 Reviere) sowie für 42 Reviere eine Reduzierung um 10 % (= 4,2 Reviere) anzunehmen. 

Insgesamt resultiert würde daraus eine Reduzierung der Habitateignung von 13400 1340 % (= 

13,4 Reviere) und somit im konservativen Ansatz ein Verlust von 14 Revieren resultieren. 

Im Fall der Feldlerche wird von der reinen Bearbeitung nach KIFL leicht abgewichen: Die 

Reduzierung der Habitateignung wird bei der Feldlerche - als eine der Charakterarten des 

Offenlandes - im Wesentlichen durch ihr Meideverhalten gegenüber vertikalen Strukturen 

hervorgerufen. Bei Straßen sind dies entsprechende Damm- und Brückenbauten. Derartige 

Meideverhalten sind bis in eine Entfernung von 100 m nachgewiesen (ALTEMÜLLER & REICH 

1997) und damit anlagenbedingt. Im Umkreis von 100 m relevanter erhöhter Strukturen des 

Vorhabens liegen 18 Reviere15 der Feldlerche. Für diese wird in Anlehnung an KIFL eine 

Reduzierung der Habitateignung um 40 % angenommen. Insgesamt resultiert daraus eine 

Reduzierung der Habitateignung von 720 % (= 7,2 Reviere) und somit im konservativen Ansatz 

ein Verlust von acht Revieren. Der Verlust dieser acht Reviere wird als Verlust von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG durch Meidung trassennaher 

Bereiche angesehen. 

Für die verbleibenden sieben Reviere im 100 m-Korridor (gemäß der Definition unter "Vorkom-

men im UG", s.o.) bzw. 40 Reviere im 300 m-Korridor ist gemäß KIFL eine Reduzierung der 

Habitateignung um 40 % (= 2,8 Reviere) bzw. um 10 % (= 4 Reviere) anzunehmen. Diese 

Verluste sind nach HMUELV (2011) als Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu 

prüfen (betriebsbedingte Störungen). Im Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale 

Population definiert. Durch den Verlust dieser weiteren sieben Reviere (2,8 plus 4) ist nicht 

davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, da 

weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht 

einschlägig. 

Fazit: Infolge anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust von acht Revieren auszugehen, 

was gemäß den vorherigen Ausführungen als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu 

werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (für sieben Reviere) 

bezüglich betriebsbedingter Störungen nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.7 Feldsperling 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt acht Reviere, davon fünf im 100 m-Korridor und drei im 

200 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für fünf Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 

40 % (= 2 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von zwei Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

                                                

15
 16 davon im 100 m-Korridor (siehe "Vorkommen im UG") 
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tierte Verlust von zwei Revieren nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten 

ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal zwei Revieren ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust zweier Reviere 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.8 Gartenrotschwanz 

Vorkommen im UG: Drei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon zwei innerhalb des 100 m-

Korridors (je eins 2001 bzw. 2007 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für 

zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Auch wenn die betroffenen Reviere nicht alljährlich besetzt sind, handelt es sich um 

einen Bereich, der grundsätzlich als Revierzentrum genutzt werden kann. Infolge betriebs- und 

anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers auszugehen, was aber gemäß 

den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.9 Girlitz 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt vier Reviere, davon zwei im 100 m-Korridor, eines im 200 

m-Korridor und eines außerhalb des 200 m-Korridors. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für 
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zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 Reviere) sowie für ein 

Revier eine Reduzierung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzunehmen. Insgesamt resultiert daraus 

eine Reduzierung der Habitateignung um 90 % (= 0,9 Reviere) und somit im konservativen 

Ansatz der Verlust eines Reviers. 

Fazit: Infolge betriebsbedingter Störungen ist von dem Verlust von einem Revier auszugehen. 

Im Hinblick auf den Girlitz als Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch im Rahmen einer 

vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen werden, dass die Ortschaften 

zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet werden und infolge der Verlust von einem Revier 

dort problemlos kompensiert werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein 

Verlust eines Revieres zu erwarten. 

6.2.4.1.10 Haussperling 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt 40 Reviere, davon 5 im 100 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für fünf Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 

40 % (= 2 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von zwei Revieren. 

Fazit: Infolge betriebsbedingter Störungen ist von dem Verlust von zwei Revieren auszugehen. 

Im Hinblick auf den Haussperling als Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch im Rahmen 

einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen werden, dass die Ortschaf-

ten zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet werden und infolge der Verlust von zwei 

Revieren dort problemlos kompensiert werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten 

Situation kein Verlust eines Revieres zu erwarten. 

6.2.4.1.11 Kernbeißer 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt zwei Reviere, davon eines im 100 m-Korridor und eines 

im 200 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein 

Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht im somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 
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Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.12 Klappergrasmücke 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt sieben Reviere, davon drei im 100 m-Korridor sowie vier 

außerhalb des 100 m-Korridors. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für 

drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 1,2 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust von zwei Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust von zwei Revieren nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten 

ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal zwei Revieren ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust zweier Reviere 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.13 Kleinspecht 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt zwei Reviere, davon eines im 200 m-Korridor und eines 

außerhalb des 200 m-Korridors.  

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für ein 

Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 
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Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.14 Kuckuck 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt drei Reviere, davon eines im 300 m-Korridor und zwei 

außerhalb des 300 m-Korridors; dabei liegt das Revier im 300 m-Korridor direkt an der Grenze 

der für diese Art relevanten 58 d(B)A-Isophonetags (10 m). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer 

Lärmempfindlichkeit) die 58 d(B)A-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 300 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % 

(= 0,4 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines 

Revieres. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist im konservativen Ansatz von dem 

Verlust eines Reviers auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als 

Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.15 Mehlschwalbe 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt fünf Reviere, alle davon im 100 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 
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Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für fünf Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 

40 % (= 2 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von zwei Revieren. 

Fazit: Infolge betriebsbedingter Störungen ist im konservativen Ansatz von dem Verlust von 

zwei Revieren auszugehen. 

Im Hinblick auf die Mehlschwalbe als Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch im Rahmen 

einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen werden, dass die Ortschaf-

ten zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet werden und infolge der Verlust von zwei 

Revieren dort problemlos kompensiert werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten 

Situation kein Verlust von Revieren zu erwarten. 

6.2.4.1.16 Mittelspecht 

Vorkommen im UG: Zwei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon eines innerhalb des 200 

m-Korridors und eines im 400 m-Korridor (beide 2007 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht 

besetzt); beide Reviere liegen außerhalb der für diese Art relevanten 58 d(B)A-Isophonetags (10m). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer 

Lärmempfindlichkeit) die 58 d(B)A-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 400 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 20 

% (= 0,4 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 

eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.17 Rebhuhn 

Vorkommen im UG: 2009 ein Revier im 300 m-Korridor; dieses Revier liegt innerhalb der für 

diese Art relevanten 55 d(B)A-Isophonetags (1 m). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 3 (Arten mit erhöhtem 

Prädationsrisiko bei Lärm) die 55 d(B)A-Isophonetags (1 m) (jedoch nur bei einer hier nicht vorhan-

denen Lärmbelastung von > 20.000 Kfz/Tag) sowie eine Effektdistanz von 300 m zu berücksich-

tigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 

9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 25 % (= 0,25 
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Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines 

Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.18 Stieglitz 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt drei Reviere, davon eines im 100 m-Korridor und zwei 

außerhalb des 100 m-Korridors. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein 

Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 Reviere) anzunehmen; dies 

entspricht im konservativen Ansatz somit dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.19 Stockente 
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Vorkommen im UG: Vier nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon alles außerhalb des 100 

m-Korridors (2007 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu 

berücksichtigen. Da das Vorkommen außerhalb der artspezifischen Effektdistanz liegt, sind 

Beeinträchtigungen grundsätzlich auszuschließen. 

Fazit: Aufgrund der Lage des Reviers sind Beeinträchtigungen grundsätzlich auszuschließen. 

6.2.4.1.20 Trauerschnäpper 

Vorkommen im UG: 2009 ein Revier außerhalb des 200 m-Korridors. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Da das Vorkommen 

außerhalb der artspezifischen Effektdistanz liegt, sind Beeinträchtigungen grundsätzlich 

auszuschließen. 

Fazit: Aufgrund der Lage des Reviers sind Beeinträchtigungen grundsätzlich auszuschließen. 

6.2.4.1.21 Wacholderdrossel 

Vorkommen im UG: 2009 insgesamt sechs Reviere, davon drei im 100 m-Korridor und drei im 

200 m-Korridor. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer 

Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 

Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für 

drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 1,2 Reviere) sowie für drei 

Revier eine Reduzierung um 10 % (= 0,3 Reviere) anzunehmen. Insgesamt resultiert daraus 

eine Reduzierung der Habitateignung um 150 % (= 1,5 Reviere) und im konservativen Ansatz 

somit der Verlust von zwei Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust von zwei Revieren nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten 

ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal zwei Revieren ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. 

Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust zweier Reviere 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.22 Wachtel 
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Vorkommen im UG: 2009 sechs Reviere, davon alle außerhalb des 100 m-Korridor; zwei 

Reviere liegen innerhalb der für diese Art relevanten 52 d(B)A-Isophonetags (10 m). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 1 (Arten mit hoher 

Lärmempfindlichkeit) die 52 d(B)A-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 50 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) sind für zwei Reviere je eine Reduzierung der Habitateignung 

um 50 % (= 1 Revier) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig ist. 

6.2.4.1.23 Wachtelkönig 

Vorkommen im UG: 2009 ein Revier innerhalb des 200 m-Korridors; dieses Revier liegt 

innerhalb der für diese Art relevanten 47 d(B)A-Isophonenachts (10 m). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 1 (Arten mit hoher 

Lärmempfindlichkeit) die 47 d(B)A-Isophonenachts (10 m) sowie eine Effektdistanz von 50 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 100 

% (= 1 Revier) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust eines Reviers. 

Fazit: Infolge betriebs- und anlagebedingter Störungen ist von dem Verlust eines Reviers 

auszugehen. 

6.2.4.1.24 Waldohreule 

Vorkommen im UG: Ein nicht regelmäßig besetztes Revier innerhalb des 500 m-Korridors 

(2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt) in gut 400 m Entfernung von der Trasse; das 

Revier liegt außerhalb der für diese Art relevanten 58 d(B)A-Isophonetags (10 m). 

Kollisionsrisiko: Zur Beurteilung des zu erwartenden Kollisionsrisikos müssen aus dem 

Blickwinkel des Revierzentrums Angaben zur Aktionsraumgröße und der vorhandenen Lebens-

raumstruktur in Beziehung zur Lage der geplanten Straße gesetzt werden. 

Der Aktionsraum von Waldohreulen beträgt in der Regel 2-3 km2 und kann sich in Ausnahmefäl-

len bis 5 km2 erstrecken (KLAMMER 1996, MEBS & SCHERZINGER 2000. Daraus resultiert ein 
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Aktionsradius von gut 1.000 m und mehr. Da somit auch die bereits bestehende Straße im 

Aktionsraum der Waldohreule verläuft, kommt es durch die geplante Umgehung in erster Linie 

nur zu einer Verlagerung, jedoch zu keiner Erhöhung des Kollisionsrisikos. Eine signifikante 

Erhöhung des Kollisionsrisikos kann daher daraus nicht abgeleitet werden16, zumal es sich hier 

um ein Revier handelt, welches nicht alljährlich besetzt ist. 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer 

Lärmempfindlichkeit) die 58 d(B)A-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 500 m zu 

berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (10.001-20.000 

Kfz/Tag 9.500-16.300 Kfz/Tag) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 20 % 

(= 0,2 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines 

Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu einem vollständigen Funktionsver-

lust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige 

Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von 

Straßen gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der konsta-

tierte Verlust eines Revieres nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist nach HMUELV 

(2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen. Im 

Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale Population definiert. Durch den Verlust 

von maximal einem Revier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-

kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

nicht einschlägig. 

Fazit: Auch wenn das betroffene Revier nicht alljährlich besetzt ist, handelt es sich um einen 

Bereich, der grundsätzlich als Revierzentrum genutzt werden kann. Infolge betriebs- und 

anlagebedingter Störungen ist im konservativen Ansatz von dem Verlust eines Reviers auszu-

gehen, was aber gemäß den vorherigen Ausführungen nicht als Tatbestand des § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG zu werten ist. Weiterhin wird gezeigt, dass auch der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht 

einschlägig ist. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos - und somit das Eintreten des 

Verbotstatbestandes § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG - kann, wie oben gezeigt, hingegen ausgeschlos-

sen werden. 

6.2.4.1.25 Schwarzstorch  

Vorkommen im UG: Auch wenn der Schwarzstorch keine Brutvorkommen im UR aufweist, wird 

er aufgrund seines sehr großen Aktionsraums in Verbindung mit essenziellen Nahrungshabita-

ten im Bereich des UR als regelmäßiger Nahrungsgast zur Brutzeit betrachtet. Mehrere Brut-

vorkommen (zwei, ggf. drei Brutpaare) befinden sich in der weiteren Umgebung des UG in einer 

Entfernung von etwa fünf bis zehn Kilometern. Essenzielle Nahrungshabitate betreffen in erster 

Linie die Fließgewässer inklusive ihrer Auen unter besonderer Berücksichtigung der Lauter- und 

Altefeldaue, die aufgrund ihrer Größe und Ausprägung essenzielle Nahrungshabitate für die in 

der Umgebung brütenden Schwarzstörche darstellen (HORMANN mündl.). 

                                                

16
 Darüber hinaus werden im Rahmen von CEF-Maßnahmen (MK2) u.a. auch in horstnahen Bereichen für die 

Waldohreule attraktive, jedoch trassenferne Jagdgebiete entwickelt, in dessen Folge weiter entfernte Jagdgebiete, 
darunter auch im Bereich der geplanten Trasse, zukünftiger noch weniger aufgesucht werden müssen. (vgl. Kap. 
6.2.5.2.2). 
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Baubedingte Störungen: Da durch die Baumaßnahmen auch essenzielle Nahrungshabitate 

betroffen sind, kann es zu relevanten Störungen kommen, die eine reduzierte Flächennutzung 

bedingen. Da somit im Wesentlichen dieselben Auswirkungen wie bei den betriebs- und 

anlagebedingten Störungen zu betrachten sind, erfolgt die Betrachtung bei den betriebsbeding-

ten Störungen (s.u.). 

Betriebsbedingte Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-

sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 500 m (= 500 m 

Fluchtdistanz infolge optischer Signale) zu berücksichtigen. Dieser Wert ist jedoch nur im 

Zusammenhang mit der Lage des Nistplatzes zu sehen; bezüglich der Nahrungshabitate ist 

jedoch eine geringere Empfindlichkeit – und somit eine geringere Fluchtdistanz – anzunehmen. 

Gemäß den Angaben im Wirkkapitel zu Störungen (Kap. 5.3.2) wird für den vorliegenden Fall 

eine Wirkweite von 200 m angenommen. Bei dieser Gruppe ist – unabhängig von der zu 

erwartenden Verkehrsmenge – eine Reduzierung der Habitateignung um 100 % anzunehmen. 

Aufgrund der sehr großen Aktionsräume, innerhalb denen jedoch bevorzugt ausgewählte 

Bereiche aufgesucht werden, lässt sich der konkrete Einfluss von Störungen jedoch nur sehr 

schwer ermitteln. Unter der vereinfachten Annahme einer gleichmäßigen Flächennutzung 

resultiert bei einem durchschnittlichen, regelmäßig genutzten Aktionsradius von 15 km17 ein 

Aktionsraum von 700 km2 (JANSSEN et al. 2004). Daraus basiert infolge der etwa 12 km langen 

Straße eine Fläche von 720 ha, die nicht mehr genutzt werden kann. Da dies somit etwa 1 % 

des gesamten Aktionsraumes betrifft, muss von relevanten Beeinträchtigungen ausgegangen 

werden.  

Diese Einschätzung wird auch bei einer funktionalen Betrachtung bestätigt: Innerhalb des UR 

verlaufen auf einer Strecke von mehreren Kilometern mehrere Fließgewässer inkl. ihrer Auen, 

die – zumindest stellenweise – sehr geeignete und essenzielle Nahrungshabitate darstellen. 

Insbesondere aufgrund der Größe, Lage und Struktur gilt dies für weite Teile der Lauteraue 

sowie für den Bereich der Altefeldaue. Somit ist bei Betrachtung des Großraumes mit seiner 

topografischen Struktur und Lebensraumausstattung mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen, dass dort insgesamt deutlich mehr als 1 % der geeigneten Nahrungshabitate im 

Aktionsraum der benachbarten Schwarzstorch-Brutvorkommen vorkommen und diese durch 

das Vorhaben auf einer Fläche von etwa 21,3 ha18 betroffen sind. Sofern diese zukünftig auf 

weiten Teilen nicht mehr genutzt werden können, ist aufgrund ihrer Größe und Anzahl von 

relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 

Fazit: Im konservativen Ansatz ist von einer relevanten Beeinträchtigung von essenziellen 

Nahrungshabitaten des Schwarzstorches auf einer Fläche von etwa 21,3 ha auszugehen, die 

anhand vorliegender Daten essenzielle Nahrungshabitate von bis zu drei Brutpaaren betreffen. 

6.2.4.1.26 Fazit der Konfliktanalyse 

Die Konfliktanalyse hat gezeigt, dass – vorerst ohne Berücksichtigung von Maßnahmen –

folgende 18 drei Arten durch betriebsbedingte Störungen betroffen sind und es somit ggf. zu 

Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kommen kann. 

                                                

17
 Auch wenn hierzu sehr unterschiedliche Daten vorliegen, zeigen die in JANSSEN et al. 2004 zusammenfassend 

dargestellten Untersuchungen, dass von einer regelmäßigen Nutzung bis in eine Entfernung von 10-20 km 
auszugehen ist, so dass darauf basierend hier ein durchschnittlicher Wert von 15 km zu Grunde gelegt wird. 

18
 In den Bereichen, in denen die geplante Trasse nördlich der Eisenbahn verläuft, werden die Störwirkungen jedoch 

nur bis an die Eisenbahntrasse angenommen, da aufgrund der optischen Trennwirkung des Eisenbahndamms keine 
zusätzlichen (in diesem Fall nur optisch hervorgerufenen) Störungen in den südlich angrenzenden Bereichen der 
Lauteraue zu erwarten sind. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  73 

 Baumfalke     Verlust eines Reviers  

 Baumpieper   Verlust eines Reviers  

 Bluthänfling   Verlust eines Reviers  

 Feldlerche     Verlust von acht Revieren 

 -Feldsperling    Verlust von 2 Revieren 

 Gartenrotschwanz Verlust eines Reviers 

 Kernbeißer    Verlust eines Reviers 

 Klappergrasmücke Verlust von 2 Revieren  

 Kleinspecht   Verlust eines Reviers  

 Kuckuck     Verlust eines Reviers 

 Mittelspecht   Verlust eines Reviers  

 Rebhuhn    Verlust eines Reviers 

 Stieglitz     Verlust eines Reviers 

 Wacholderdrossel Verlust von 2 Revieren 

 Wachtel     Verlust eines Reviers 

 Wachtelkönig   Verlust eines Reviers 

 Waldohreule   Verlust eines Reviers  

 Schwarzstorch relevante Beeinträchtigungen essenzieller Nahrungshabitate zur 

Brutzeit auf einer Fläche von etwa 35,8 ha 

6.2.5 Maßnahmen 

Zur Vermeidung erheblicher Störungen gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG bzw. zur Gewährleistung 

der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG sind 

folgende Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen vorgesehen. 

6.2.5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) sind folgende Vermeidungs-, Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen geplant, die sich grundsätzlich eingriffsmindernd auf die Vorkommen 

der relevanten Brutvögel sowie auch auf die vom Vorhaben betroffenen weit verbreiteten und 

häufigen, jedoch nicht näher betrachteten Arten auswirken. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) BNatSchG sind folgende Vermei-

dungsmaßnahmen umzusetzen: 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit: Im gesamten Bereich der Trasse ist der 

Beginn der Bautätigkeit in den Zeitraum von Mitte August bis Mitte März zu legen. Die 

baubedingten Eingriffe (Abschieben des Oberbodens, Rodungsarbeiten, etc.) haben vor 

Brutbeginn (bis 15. März) oder nach dem Ende der Brutperiode (nach dem 15. August) zu 

erfolgen. Offenlandflächen im Baustellenbereich mit potenziellem Vorkommen von 

Bodenbrütern (v.a. Feldlerche) sind (in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung V1) 
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entsprechend ab vor Beginn der Brutperiode (01. März) regelmäßig zu mulchen, um ein 

Ansiedeln potenzieller Brutpaare im Baustellenbereich zu vermeiden. Dies ist in drei- bis 

vierwöchigem Abstand oder auch bei Wiederaufkommen von Vegetation (sodass die Fläche 

ohne Vegetation bleibt) während der Brutperiode aufrecht zu erhalten. Mit der Durchführung 

dieser Maßnahme kann der individuelle Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (für 

nistende Brutvögel einschließlich deren Gelege und Jungvögel) in Verbindung mit § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG ausgeschlossen sowie der Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

(Störungsverbot während der Brut- und Aufzuchtszeit (an der Fortpflanzungsstätte) minimiert 

werden. 

Darüber hinaus sind im konservativen Ansatz präventiv folgende, weitere bereits aufgrund der 

Erfordernisse der Eingriffsreglung im LBP verankerte, dort genauer erläuterte Vermeidungs-

maßnahmen durchzuführen: 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und allgemeine 

Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 

6.2.5.2 CEF-Maßnahmen 

Um sicherzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG zu keiner 

nachteiligen Beeinträchtigung des Erhaltungszustands von lokalen Populationen der betroffe-

nen Arten führt und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (als 

Befreiungsvoraussetzung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG), werden artspezifisch geeignete, 

vorlaufend und nachhaltig wirksame Kompensationsmaßnahmen im Sinne von CEF-

Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen sind – in Abhängigkeit von dem speziellen Wirkungsge-

flecht zwischen Vorhabenswirkung und betroffener Art – vor Bau- oder vor Betriebsbeginn 

umzusetzen (genaue Ausführungen dazu s. LBP, Unterlage 12.0). Hierdurch können die 

Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingten Auswirkungen vollständig ausgeglichen 

werden. Weiterhin ist gewährleistet, dass sich die Störungen einzelner Individuen nicht auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen dieser Arten auswirken. Infolge der gegenüber 

dem Status quo deutlich gesteigerten Lebensraumkapazität im Untersuchungsraum ist eine 

deutliche Zunahme der betroffenen lokalen Populationen der genannten Arten in den dem 

Vorhaben benachbarten Bereiche zu erwarten, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen deutlich verbessern wird. 

Die vollständige Umsetzung erfolgt durch die Verankerung der im LBP genannten Maßnahmen 

( siehe Maßnahmenblätter LBP, Unterlage 12.0). 
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Der Maßnahmenkomplex 2, welcher in der vorhergehenden Planung enthalten war, entfällt. Als 

Ersatz für den bisher vorgesehenen Maßnahmenkomplex wird auf das Ökokonto „Hof Grass“ 

zurück gegriffen. 

Aus pragmatischen Gründen erfolgt hier keine artspezifische Auflistung, sondern eine lebens-

raumbezogene Betrachtung: 

6.2.5.2.1 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 

Eine Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen führt zu einer deutlichen Erhöhung des 

Lebensraumangebotes und wirkt sich somit kapazitätssteigernd und positiv auf die Vorkommen 

waldbewohnender Arten aus (Kernbeißer, Kleinspecht und Mittelspecht) sowie mit Einschrän-

kungen19 für den Schwarzstorch, Baumfalken Baumpieper, Feldsperling, Gartenrotschwanz, 

Kuckuck, Wacholderdrossel, Waldohreule und Weidenmeise. Dies betrifft insbesondere 

folgende Maßnahmen im LBP (Unterlage 12.0) verankerte Maßnahmen: 

K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ 

zwischen Ehringshausen und Romrod) 

Die Maßnahme umfasst eine Flächengröße von 5,33 ha.  

K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ 

westlich Krankenhaus Lauterbach) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von 2,79 ha. (Gilt für o. g. Arten außer Schwarzstorch.) 

K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegenberg“ 

östlich Dirlammen) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von 4,01 ha. 

K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 

nordöstlich Gonterskirchen) 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von ca. 13,0 ha. 

Hierdurch können die Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingte Flächeninanspruch-

nahme sowie durch Störungen durch Straßenverkehr für die hier betrachteten, betroffenen 

Arten ausgeglichen werden. Infolge der gegenüber dem Status quo deutlich gesteigerten 

Lebensraumkapazität im Untersuchungsgebiet ist eine deutliche Zunahme der Abundanzen der 

Waldvogelarten zu erwarten. Infolge der gegenüber dem Status quo deutlich gesteigerten 

Lebensraumkapazität im Untersuchungsraum ist eine deutliche Zunahme der betroffenen 

lokalen Populationen der genannten Arten in den dem Vorhaben benachbarten Bereiche zu 

erwarten, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen deutlich verbessern 

wird und somit auch die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleistet 

bleibt. 

In Verbindung mit der Etablierung von Prozessschutzflächen in Wäldern und die Renaturierung 

der Altefeldaue (s. unten), erhöht sich darüber hinaus die Lebensraumkapazität für die lokale 

Population des Schwarzstorchs deutlich. Die Beeinträchtigung seines funktionalen und stö-

rungsempfindlichen Großlebensraumes als integrale Fortpflanzungsstätte (Brutplatz mit 

störungsarmen Nahrungshabitaten) und seiner Individuen als Verbotstatbestände nach § 44 (1) 

                                                

19
 Für diese Arten sind weitere CEF-Maßnahmen im Offenland und in der Aue (Kap. 6.2.5.2.2) geplant, die insgesamt 

die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleisten. 
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Nr. 2 und 3 BNatSchG werden hierdurch ausgeglichen und von einer Optimierung des Brutle-

bensraumes auszugehen. 

Die Beeinträchtigungen durch „Flächenverbrauch“ und „Störungen, betriebsbedingt“ als Ver-

botstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG werden für hierdurch ausgeglichen.  

6.2.5.2.2 Grünlandextensivierung, Umwandlung von Acker in Grünland, 

Buntbrachestreifen und Auenrenaturierung 

Im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) sind mehrere Maßnahmen geplant, welche das 

von intensivem Ackerbau und mäßig intensiver Grünlandnutzung dominierte Untersuchungsge-

biet für die typischen Brutvogelarten der offenen und halboffenen Feldlandschaft wie Rebhuhn, 

Wachtel, Wachtelkönig, Feldlerche, Klappergrasmücke, Bluthänfling und Stieglitz und mit 

Einschränkungen20 für Schwarzstorch (als Nahrungsgast), Baumfalke (Jagdhabitate) Baumpie-

per, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Kuckuck, Weidenmeise und Wacholderdrossel über-

durchschnittlich aufwerten. Darüber hinaus werden auch in horstnahen Bereichen für die 

Waldohreule attraktive, jedoch trassenferne Jagdgebiete entwickelt, in dessen Folge weiter 

entfernte Jagdgebiete, darunter auch im Bereich der geplanten Trasse, zukünftiger noch 

weniger aufgesucht werden müssen. (vgl. Kap.6.2.4.1.24). 

K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen 

Die Maßnahmenfläche liegt in der Altefeld-Aue, ca. 2,5 km nordöstlich Stockhausen und 

westlich der K 88/K112 (Stockhausen – Müs) und ist insgesamt 6,58 ha groß (Grünlandberei-

che ohne in der Fläche liegende Gewässerbereiche). 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um einen Grünlandkomplex an der Altefeld im 

Bereich des Altarmes nördlich von Niedendorf. Die vernässten Bereiche entlang des Altarmes 

sind mit Röhricht und feuchten Hochstaudenfluren bestanden. Im direkten Umfeld des Altarmes 

befinden sich Feuchtwiesen verschiedener Ausprägung, die in wechselfeuchtes und mesophiles 

Grünland übergehen. 

K0.33 Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen 

Die drei Maßnahmenflächen von K0.33 liegen südöstlich von Hungen in der Nähe von Hof 

Grass. Die erste Maßnahmenfläche umfasst eine Größe von ca. 0,74 ha. Sie liegt nördlich der 

B 457 am Ortsrand von Hungen. Die Fläche befindet sich innerhalb der Wasserschutzzone III A 

des Wasserwerkes Inheiden. Die zweite Maßnahmenfläche umfasst eine Größe von ca. 0,99 ha 

und die dritte Maßnahmenfläche von ca. 0,98 ha. Beide Flächen befinden sich sowohl innerhalb 

des EU-Vogelschutzgebietes „Wetterau“ (Nr. 5519-401) als auch innerhalb der Wasserschutz-

zone IIIA des Wasserwerkes Inheiden. 

Die erste und dritte Fläche sind bereits Bestandteil des Ökokontos „Grasser Steg“. Als Entwick-

lungskonzept ist für die beiden Flächen (Teilflächen Nr. 5 und 6) die Entwicklung hin zu einem 

artenreichen, extensiven Grünland vorgesehen. Auf Düngung und Pestizideinsatz ist zu verzich-

ten, weiterhin soll ein Mahdmanagement etabliert werden (alternativ auch Beweidung gemäß 

dem Maßnahmenkonzept des Ökokontos). Die zweite Maßnahmenfläche soll mit gleichem 

Entwicklungsziel in das bestehende Ökokonto integriert werden. 

Auf den Flächen sind (hinzukommend zum bestehenden Ökokonto) Anlage von Buntbrach-

testreifen (Länge insgesamt ca. 820 m) geplant. Die Blühstreifen sollen eine Breite von ca. 10 m 

                                                

20
 Für diese Arten sind weitere CEF-Maßnahmen in Waldflächen geplant (Kap.6.2.5.2.1), die insgesamt die 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleisten. 
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besitzen, um Randeffekte möglichst gering zu halten. Die Flächen sollen mit einer Ansaat aus 

standortangepassten, gebietsheimische, mehrjährigem, zertifizierten Saatgut (70% Wildpflan-

zenanteil) mit Blütenpflanzenarten versehen werden. Die Ansaat soll lückig (5-10 kg pro ha) bis 

zum 30. April erfolgen. Auf Fertilität der Wildkräuter aus den Ansaatmischungen soll geachtet 

werden, damit diese Samen bilden und sich eigenständig vermehren können. Zusätzlich zur 

Anlage der Blühstreifen benötigt die Feldlerche Stellen mit geringer Pflanzendeckung als 

Nahrungshabitat. Diese sollen direkt als 2 m breite Streifen an die o. a. Blühstreifen angrenzen, 

so dass die Wirksamkeit nur in Kombination beider Maßnahmen angenommen werden kann. 

Die Flächen werden nicht eingesät. Stattdessen wird der aufkommende Pflanzenbewuchs 

während der Brutzeit der Feldlerche (Mitte/Ende März bis Ende Mai) alle drei bis vier Wochen 

durch mechanische Bodenbearbeitungsmaßnahmen, zum Beispiel mittels Grubber, Egge oder 

Bodenfräse entfernt. Zur Sicherstellung der Wirksamkeit sind die beschriebenen Maßnahmen 

immer (d.h. Bunt- und Schwarzbrache) aneinander angrenzend umzusetzen. 

Nach VSW & PNL (2010) ist die Anlage von Buntbrachestreifen, d.h. Blühstreifen in Kombinati-

on mit Schwarzbrachestreifen, auf Ackerflächen eine sehr gut geeignete Maßnahme, um die 

Populationsdichte der Feldlerche zu erhöhen und dadurch Habitatverluste auszugleichen bzw. 

die Siedlungsdichte in bereits besetzten Habitaten deutlich zu steigern. Untersuchungen zur 

Effizienz dieser Maßnahmen belegen den positiven Effekt auf den lokalen Bestand der Feldler-

che (z.B. MORRIS et al. 2010, GRUAR et al. 2010). 

Als Pflege- und Funktionskontrolle sollte auf beiden Flächen jährlich ein Pflegeschnitt erfolgen. 

Um einer Vergrasung entgegenzuwirken, kann dem Schnitt eine oberflächliche Bodenbearbei-

tung folgen. Dieser Schnitt und die Bodenbearbeitung dürfen nur auf 30 bis max. 70 % der 

Fläche pro Jahr erfolgen. Der Schnitt erfolgt im Zeitraum von Oktober bis März und das Schnitt-

gut ist von der Fläche abzufahren, die sonstige Befahrung der Fläche ist nur für Pflegemaß-

nahmen zulässig. Auf Düngung und Pestizideinsatz wird verzichtet. 

Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland und 

Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes „Magerrasen bei 

Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von ca. 15,6 ha und umfasst u. a. die 

Einzelmaßnahmen „Umwandlung von Acker in Extensivgrünland“ (K1.1) und „Grünlandextensi-

vierung“ (K1.2). Die für die Avifauna diesbezüglich aufgewerteten Flächen besitzen eine Größe 

von 13,1 ha. 

K1.1 – Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK1) 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen in Exten-

sivgrünland umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat mit 

einer Kräuterwiesenmischung.  

K1.2 – Grünlandextensivierung (zu MK1) 

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen extensiviert 

werden. Die Pflege der Flächen erfolgt durch die extensive Schafbeweidung im Rahmen des 

bestehenden Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet oder durch eine zweischürige 

Mahd. 
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Maßnahmenkomplex MK2 – Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung von 

Teilgebieten des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz“ 

Wie schon die unter MK1 genannten Maßnahmen, soll auch der MK2 (Verbundkorridore für den 

Trieb einer Schafherde) zur Vernetzung des FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und 

Kalkberge bei Schwarz“ beitragen, das aus insgesamt 21 über einen größeren Raum verteilten 

Teilflächen besteht. 

K2.1 – Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK2) 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen in Exten-

sivgrünland umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat mit 

einer Kräuterwiesenmischung. Die Teilfläche besitzt eine Größe von 2,6 ha. 

K2.2 – Grünlandextensivierung (zu MK2) 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 2,04 ha. Die bisher intensiv genutzten, 

artenarmen Grünlandbestände sollen extensiviert werden. Dies geschieht durch die Aufgabe 

von jeglicher Düngung und Pestizideinsatz. Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive 

Schafbeweidung oder zweischürige Mahd. Dadurch wird der Nährstoffvorrat, der aufgrund der 

vorherigen intensiven Bewirtschaftung vorhanden ist, langsam abgebaut. Zusammen mit der 

Reduktion der Schnitthäufigkeit führt dies dazu, dass sich auch konkurrenzschwächere Arten, 

die keine hohe Schnitthäufigkeit vertragen wieder etablieren können. 

Der Maßnahmenkomplex 2, welcher in der vorhergehenden Planung enthalten war, entfällt. Als 

Ersatz für den bisher vorgesehenen Maßnahmenkomplex wird auf das Ökokonto „Hof Grass“ 

zurück gegriffen. 

Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie 

Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach 

Der Maßnahmenkomplex (Einzelmaßnahmen K3.1 bis K3.21) betrifft zwei Teilflächen mit einer 

Gesamtgröße von gut 35 ha und umfasst die Lauter sowie die umgebenden Flächen nördlich 

von Angersbach. Aktuell werden die das Gewässer umgebenden Flächen als Grünland, 

vorwiegend im Silageschnitt genutzt. Unter Abzug der reinen Wasserflächen sowie weiterer 

Bereiche, für die aufgrund der geplanten Straße nach KIFL (2007, 2010) ebenfalls eine redu-

zierte Habitateignung zukünftig anzunehmen ist, verbleibt für die Vogelarten eine Fläche von 

mindestens 27,3 ha, die von ihnen genutzt werden kann.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung von Grünländern in der Lauter-Aue bei Wartenberg im 

Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue dient als Ausgleich für den 

Verlust und die Beeinträchtigungen von Vogelhabitaten. Die entstehenden Feuchtlebensräume 

mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen sowie offenlandtypi-

schen Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten hervorragende Habitateigenschaften für die be-

troffenen Arten der offenen und halboffenen Feldlandschaft. Die Lebensraumkapazität für die 

lokalen Populationen dieser Arten erhöht sich deutlich. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Kompensation sind drei Maßnahmen wesentlich: 

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung des Fließgewässers und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang der Lauter Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. 
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K3.9 – Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung der Fließgewässer und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang des Mühlgrabens und der Gräben Uferstreifen beiderseits des 

Gewässers eingerichtet.  

K3.18 – Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Für diese Grünlandflächen ist eine Extensivierung der Bewirtschaftung vorgesehen. Wahlweise 

ist eine Beweidung oder eine Heumahd möglich. Eine Beweidung soll die gesamte Vegetati-

onsperiode von Anfang April bis Mitte November umfassen. 

Hierdurch können die Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingte Flächeninanspruch-

nahme sowie auch durch Störungen durch Straßenverkehr für die hier betrachteten, betroffenen 

Vogelarten überdurchschnittlich ausgeglichen werden. Infolge der gegenüber dem Status quo 

deutlich gesteigerten Lebensraumkapazität im Untersuchungsgebiet ist eine deutliche Zunahme 

der Abundanzen für alle Feldvogelarten zu erwarten. In einem Pilotprojekt des Hessischen 

Landesvermessungsamtes Abt. Flurneuordnung, bei dem in ähnlich strukturierteren Offenland-

schaften im Bereich von Utphe (nördliche Wetterau, Landkreis Gießen) ökologische Maßnah-

men etabliert wurden, nahm die Siedlungsdichte aller relevanten Feldvogelarten innerhalb 

kurzer Zeit deutlich zu (PNL 2007). 

Die Beeinträchtigungen durch „Flächenverbrauch“ und „Störungen, betriebsbedingt“ als Ver-

botstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG werden somit hierdurch ausgeglichen. 

Mittelfristig ist von einer Optimierung des Brutlebensraumes auszugehen. Infolge der gegen-

über dem Status quo deutlich gesteigerten Lebensraumkapazität im Untersuchungsraum ist 

eine deutliche Zunahme der betroffenen lokalen Populationen der genannten Arten in den dem 

Vorhaben benachbarten Bereiche zu erwarten, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen deutlich verbessern wird und somit auch die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang gewährleistet bleibt. 

6.2.6 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

Infolge der geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist gewährleistet, dass alle zu 

betrachtenden Brutvogelarten (bzw. Nahrungsgäste zur Brutzeit) im günstigen bzw. aktuellen 

Erhaltungszustand verbleiben, da die prognostizierten Revierverluste (bzw. Habitatverluste) der 

betroffenen Arten insbesondere durch die umfangreichen CEF-Maßnahmen durch Optimierung 

bereits bestehender oder durch Neubildung geeigneter Habitate in der jeweils benötigten Größe 

kompensiert werden können. Ebenfalls ist aus diesen Gründen die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang auch weiterhin gewährleistet (vgl. Angaben in den artspezifischen 

Prüfprotokollen, Anhang 1). 

6.2.7 Prognose und Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Tatbestände 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Aufgrund der Lage der Vorkommen kollisionsge-

fährdeter Arten kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus sind mögliche verbleibende Kollisionen einzelner Individuen als sozialadäqua-

tes Risiko einzustufen. Dieser Tatbestand ist somit nicht gegeben. 
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Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG: Infolge der geplanten Vermeidungsmaßnahmen 

und CEF-Maßnahmen nicht gegeben.  

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Infolge der geplanten Vermeidungsmaßnahmen 

und CEF-Maßnahmen nicht gegeben. 

6.2.8 Abweichungsverfahren 

Ein Abweichungsverfahren nach § 45 (7) BNatSchG entfällt. 

6.2.9 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist somit – unter Beachtung und Umsetzung der als verbindlich gelten-

den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. der CEF-Maßnahmen – für alle Brutvo-

gelarten unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG als verträglich einzustufen. 
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6.3 GASTVÖGEL 

6.3.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Als Gastvögel gelten alle Arten, die nicht im Gebiet brüten oder es zur Brutzeit als Nahrungs-

gäste nutzen (vgl. Kap.6.2.1).  

Als Gastvögel werden somit alle Arten bezeichnet, die im Betrachtungsraum regelmäßig rasten, 

durchziehen oder überwintern. Als Maß für die „Regelmäßigkeit“ gilt das üblicherweise ange-

wendete Kriterium der Anwesenheit von mindestens drei in fünf Jahren (z. B. DOER et al. 2002), 

soweit dazu repräsentative Daten vorliegen. Fehlen solche Daten, erfolgt diese Einstufung an 

dem allgemein bekannten Auftreten in Hessen (HGON 1993-2000).  

Für alle Arten, die nicht regelmäßig oder nur sehr kurzfristig im UG auftreten, handelt es sich 

somit grundsätzlich um keine betrachtungsrelevanten Arten, da sie keinen besonderen Bezug 

zum UG aufweisen. Für diese Arten muss daher keine artspezifische Prüfung erfolgen, da in 

diesem Fall von vornherein eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos (gem. § 44 Abs. 1, 

Nr. 1 BNatSchG), erhebliche Störungen (gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) oder eine Beein-

trächtigung essenzieller Ruhestätten21 (gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG) – und somit grund-

sätzlich alle Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG – ausgeschlossen werden können.  

Von den regelmäßig auftretenden – und somit im Rahmen der AP des ASB zu betrachtenden – 

Gastvogelarten werden diejenigen als „weit verbreitete und ungefährdet“ betrachtet, die auf 

dem Zug oder im Winter in Hessen in der Regel flächendeckend angetroffen werden können, 

vergleichsweise häufig sind und weite Teile der Landschaft ohne ausgeprägte Nutzung speziel-

ler bedeutsamer Bereiche nutzen (vgl. HGON 1993/2000). Diese Arten können – analog zu den 

Brutvögeln – im Rahmen einer vereinfachten Prüfung betrachtet werden, da sie einen günstigen 

Erhaltungszustand aufweisen (Kap. 6.2.1). Für Arten, die im vorliegenden Fall bereits als 

Brutvogel betrachtet und bearbeitet wurden (vgl. Kap. 6.2), entfällt jedoch eine weitere Betrach-

tung als Gastvogel, da die ökologische Bindung eines Brutvogels an ein Gebiet wesentlich 

bedeutsamer ist. 

Jedoch können im Ausnahmefall auch bestimmte Brutvogelarten unter räumlich-funktionalen 

Gesichtspunkten als Gastvögel ergänzend betrachtet werden, sofern es sich um Arten handelt, 

die stärkere räumliche, d. h. an mehreren Stellen auftretende Akkumulationen wie Schlaf- oder 

spezielle Rastplätze besitzen und eine regelmäßige Bindung (längere Aufenthaltsdauer, hohe 

Stetigkeit) zum Gebiet aufweisen. Dies gilt vor allem für Offenlandarten und Arten der Gewäs-

ser, bei denen in der Regel Individuen anderer Populationen betroffen sind (Teilzieher), also 

keine reinen Standvogelarten (z. B. Habicht, Uhu, Spechte) und die nicht zu den häufigen und 

weit verbreiteten Jahresvögeln zählen, sofern sie außerhalb der Brutzeit keine besonderen 

Akkumulationen aufweisen (z. B. Rabenkrähe, Elster).  

Vertiefend zu betrachten sind somit alle regelmäßig auftretenden Gastvögel, die nicht als weit, 

verbreitet und häufig einzustufen sind. 

Im Rahmen der Kartierungsarbeiten sowie der Recherchen (unter besonderer Berücksichtigung 

von WALLUS & JANSEN 2003) wurden insgesamt 17 Arten ermittelt (Tabelle 12). 

                                                

21
 Außerhalb der Brutzeit – und somit bei Gastvögeln – kann es grundsätzlich zu keinen Beeinträchtigungen der 

Fortpflanzungsstätten kommen. 
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Tabelle 12 Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Gastvogelarten mit 
Schutzstatus

22
 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

EHZ Status im 
UG 

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 günstig DZ 

Bruchwasserläufer Tringa glareola 1  ungünstig DZ 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 1 günstig DZ 

Gelbspötter Hippolais icterina  3 günstig DZ 

Grauschnäpper Muscicapa striata   günstig DZ 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 1 günstig DZ 

Kornweihe Circus cyaneus 2 0 ungünstig DZ, WG 

Kranich Grus grus  x ungünstig DZ 

Nachtigall Luscinia megarhynchos   günstig DZ 

Reiherente Aythya fuligula  V günstig DZ, WG 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 ungünstig DZ 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus  V günstig DZ 

Turteltaube Streptopelia turtur 3 2 ungünstig DZ 

Waldwasserläufer Tringa ochropus  0 günstig DZ 

Wanderfalke Falco peregrinus   günstig DZ 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 1 günstig DZ 

Wiesenschafstelze Motacilla flava   günstig DZ 

RL (Rote Liste): Deutschland: SÜDBECK et al. 2007, Hessen: VSW & HGON (2014): RL-Status: 0 = ausgestorben, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste, x: entfällt, da keine 
Brutvogelart in Hessen 
EHZ: Europa (BURFIELD & VAN BOMMEL 2005): Kategorie SPEC 1 und 2 = schlecht; Kategorie SPEC 3 = ungünstig; Kategorie 4 und 
ohne Nennung = gut. 
Status im UG: DZ = Durchzügler, WG – Wintergast 

                                                

22
 In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen, dass es sich im Regelfall nicht um die heimischen Brutpopu-

lationen, sondern um Vertreter (zumeist nördlich oder östlich gelegener) anderer Regionen und Länder handelt. Die 

Angaben zum Rote-Liste-Status und zum Erhaltungszustand in Hessen sind daher grundsätzlich auf Gastvögel nicht 

anwendbar. Alternativ dazu wird daher hier der Erhaltungszustand in Europa gemäß den Angaben von BirdLife 

International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2005). 
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Aus Tabelle 12 ist zu ersehen, welche von den in Tabelle 12 genannten Arten regelmäßig im 

UG auftreten und daher im Rahmen der AP des ASB zu betrachten sind. 

Tabelle 13 Ermittlung der betrachtungsrelevanten Gastvogelarten 

Deutscher Name Konkreter Status im UG  Relevante Bee-
inträchtigungen 

möglich 

Bekassine Regelmäßiger Durchzügler in höherer Anzahl, 
auch mit längerer Verweildauer 

ja 

Bruchwasserläufer Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Flussuferläufer Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Gelbspötter Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Grauschnäpper Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Kiebitz Regelmäßiger Durchzügler in höherer Anzahl, 
auch mit längerer Verweildauer 

ja 

Kornweihe Regelmäßiger Wintergast in mehreren Bereichen, 
auch mit längerer Verweildauer 

ja 

Kranich Regelmäßiger Durchzügler in höherer Anzahl, 
jedoch nur unregelmäßig in geringer Anzahl und 
kurzer Verweildauer rastend 

nein 

Nachtigall Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Reiherente Regelmäßiger Durchzügler in geringer Anzahl, 
zumeist mit kürzer Verweildauer 

nein 

Steinschmätzer Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Teichrohrsänger Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Turteltaube Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Waldwasserläufer Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Wanderfalke Kurzstreckenzieher mit kurzer Verweildauer oder 
kurzfristig anwesender Standvogel 

nein 

Wiesenpieper Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

Wiesenschafstelze Langstreckenzieher mit kurzer Verweildauer nein 

 

Hier ist zu ersehen, dass aufgrund des konkreten Auftretens im UG es somit bei drei Gastvo-

gelarten mit regelmäßigem Auftreten und längerer Verweildauer (Bekassine, Kiebitz und 

Kornweihe) zu relevanten Beeinträchtigungen kommen kann. Die restlichen 14 Arten sind 

aufgrund ihres kurzfristigen oder sporadischen Auftretens nicht zu betrachten, da – wie oben 

bereits dargestellt – grundsätzlich alle Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG ausge-

schlossen werden können. 

6.3.2 Grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung 

Vögel sind als flugfähige, sehr mobile Arten per se in allen Wirkräumen anzutreffen. Aufgrund 

ihrer Ökologie sind gemäß den Darstellungen des Wirkkapitels (Kap. 5.6) folgende Wirkfaktoren 

zu berücksichtigen: 
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Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

sowie 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

Durch die direkte Zerstörung des Lebensraums (Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruheräu-

me) durch die Versiegelung des Bodens, die Baumaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen 

im straßennahen Bereich können bei den Gastvögeln – im Gegensatz zu den Brutvögeln – 

keine Vogelindividuen inkl. ihrer Entwicklungsstadien direkt betroffen sein. Ebenfalls können 

indirekte Beeinträchtigungen durch Landschaftsverbrauch alleine, die dort zu einer reduzierten 

Habitatnutzung führen, als vernachlässigbar einzustufen, da Gastvogelarten aufgrund ihre 

Mobilität zur Brutzeit ausreichend Flächen mit adäquatem Lebensraumangebot in der näheren 

und weitern Umgebung nutzen können. Jedoch wird dieser Funktionsverlust im Rahmen des 

Wirkfaktors „anlage- und betriebsbedingte Störungen“ integrativ betrachtet. 

Dieser Wirkfaktor wird daher für Gastvögel als vernachlässigbar eingestuft und daher in der 

Konfliktanalyse nicht weiter betrachtet. 

Störungen (anlage- und betriebsbedingt) 

Hier werden die in KIFL (2007, 2010) dargestellten Ergebnisse über die Auswirkungen von 

Straßen auf Vögel, die diese als funktionelle Einheit beschreiben, zu Grunde gelegt. Dabei 

spielen einerseits die Auswirkungen von Lärm, insbesondere durch Maskierung von Informatio-

nen eine Rolle, zusätzlich sind dort aber auch anlage- und betriebsbedingte Störungen (sowie 

in der näheren Umgebung bis 100 m grundsätzlich auch Kollisionen) integrativ in ihren Auswir-

kungen beschrieben. Die konkreten Beeinträchtigungen sind gemäß den in KIFL (2010) ge-

nannten Rahmenbedingungen artspezifisch in Abhängigkeit von ihren Empfindlichkeiten 

gegenüber unterschiedlichen Störfaktoren zu analysieren und zu ermitteln. 

Die in KIFL (2007, 2010) dargestellten Rahmenbedingungen sind aufgrund der dort betrachte-

ten relevanten verhaltensökologischen Rahmenbedingungen grundsätzlich nur auf Brutvögel 

anzuwenden. Im Gegensatz dazu können diese Auswirkungen für Nahrungsgäste nur zu einer 

Reduzierung der für sie nutzbaren (in der Regel) Nahrungsflächen führen. Da es sich dabei 

üblicherweise um keine essenziellen Bestandteile des Habitats der Arten handelt, können 

relevante Beeinträchtigungen im Regelfall ausgeschlossen werden. 

Einen Sonderfall nehmen jedoch Arten ein, für die Teilbereiche des UG als essenziell einzustu-

fen sind. Dies ist im vorliegenden Fall nur für Offenlandarten anzunehmen, die die Bereiche 

zwischen Angersbach und Landenhausen regelmäßig nutzen. 

Dieser Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 2 

und 3 BNatSchG (individuelles Verbot der erheblichen Störung sofern sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population der Art verschlechtert sowie (indirekte) Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten23). 

Störungen (baubedingt) 

Unabhängig von den in KIFL (2007, 2010) bearbeiteten anlage- und betriebsbedingten Störun-

gen sind zusätzlich baubedingte Störungen zu betrachten. Hier sind insbesondere diejenigen 

Gastvogelarten zu betrachten, die als störempfindlich gelten. Dies betrifft insbesondere Arten, 

                                                

23
 Vgl. dazu Anmerkungen in Kap. 5.6 
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die bejagt oder vergrämt werden, Wasser- und Wiesenvogelarten sowie Groß- und Greifvogel-

arten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder ihrer Kolonie. Zu relevanten Beeinträchti-

gungen kann es jedoch nur dann kommen, wenn davon auszugehen ist, dass es infolge von 

dauerhaften Störungen zu einer dauerhaften Aufgabe dieses Rastgebietes kommt, in dessen 

Folge sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.  

Da hierfür grundsätzlich auch die anlage- und betriebsbedingten Störungen zu berücksichtigen 

sind, werden im vorliegenden Fall die baubedingten Störungen dort subsummiert. 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbe-

dingt) 

Bei Vögeln kann es unter gewissen Umständen zu hohen Verlusten durch „Verunfal-

lung/Tierverluste“ im Straßenverkehr kommen. Dies gilt insbesondere, wenn Gehölzbereiche 

zerschnitten werden oder Arten betroffen sind, die regelmäßig an Straßen Nahrung suchen 

bzw. jagen (Aasfresser, Mäusejäger). 

Ob es dabei zu einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos kommt, ist (u. a. gemäß den 

Hinweisen in KIFL 2010) vom Aktionsraum der Arten und der artspezifischen Dynamik der 

Population abhängig. Als besonders kollisionsgefährdete Arten, für die es somit ggf. zu einer 

signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos kommen kann, werden daher die in KIFL (2010) 

aufgelisteten Arten (Eulen, einige Greifvögel und Ziegenmelker) zu Grunde gelegt. 

Dieser Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwicklungsformen).  

Tabelle 14 zeigt, dass für die Gastvögel alle Wirkfaktoren zu betrachten sind, wobei im vorlie-

genden Fall „Störungen“ als Einheit betrachtet werden 

Tabelle 14 Empfindlichkeitsabschätzung für Gastvogelarten in den Wirkräumen 

Wirkfaktor irrelevant vernachlässigbar potenziell relevant 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme 
(anlage- und baubedingt) 

 X  

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- 
oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 
(baubedingt) 

 X  

Störungen  
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

  X 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebs-
bedingt) 

  X 

Gesamteinschätzung 
relevante Störungen bzw. Schädigungen sind nicht 
auszuschließen 

 

6.3.3 Vertiefte Empfindlichkeitseinstufung 

6.3.3.1 Methode der Empfindlichkeitseinstufung 

Für alle betrachtungsrelevanten Arten erfolgt eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung 

gegenüber den maßgeblichen Wirkfaktoren.  
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Diese Prognose wird in einer dreistufigen Kaskade artspezifisch abgeprüft, wobei zunächst 

unterschieden wird, ob durch den betrachteten Wirkfaktor eine artspezifische Empfindlichkeit 

möglicherweise gegeben ist. Falls daraus hervorgeht, dass aufgrund der aut- und verhaltens-

ökologischen Faktoren und der Lebensraumansprüche einer Art keine Empfindlichkeit hinsicht-

lich eines Wirkfaktors gegeben und zu erwarten ist, können Beeinträchtigungen durch diesen 

Wirkfaktor sicher ausgeschlossen werden (Abschichtungskriterium gemäß HMUELV 2011, 

siehe Kap. 3.3). 

Im Falle, dass der Wirkfaktor aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie und Lebens-

raumansprüche zu einer Empfindlichkeit führen kann, wird abgeprüft, ob im jeweiligen Wirkraum 

regelmäßige Rastvogelkommen auftreten bzw. ob dieser für die Art von einer artenschutzrele-

vanten funktionalen Bedeutung ist und es sich somit um einen essenziellen Bereich handelt. 

Falls dies nicht zutrifft, können von diesem Wirkfaktor ebenfalls keinen negativen Auswirkungen 

ausgehen, so dass Beeinträchtigungen und Störungen ebenfalls mit Sicherheit auszuschließen 

sind (Abschichtungskriterium gemäß HMUELV 2011, siehe Kap. 3.3). 

Nur im Fall, dass sich essenzielle Bereiche mit einem konkreten Wirkraum überschneiden, ist 

der Wirkfaktor artspezifisch möglicherweise (potenziell) relevant, so dass Beeinträchtigungen 

nicht sicher ausgeschlossen werden können. In diesem Fall ist eine situationsspezifische 

Konfliktanalyse durchzuführen. 

6.3.3.2 Ergebnisse der Empfindlichkeitseinstufung 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren bei den jeweiligen Arten zu relevanten Beein-

trächtigungen führen können („Empfindlichkeit gegeben“), oder ob diese als vernachlässigbar 

oder irrelevant einzustufen sind und ob Vorkommen der betreffenden Arten im Wirkraum des 

Wirkfaktors vorhanden sind. 
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Tabelle 15 Artspezifische Empfindlichkeitseinstufung sowie Vorkommen in den Wirkräumen für die betrachtungsrelevanten Gastvogelarten 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkfaktor Vorkommen im Wirkraum des Wirkfaktors Prüfung 
2
 

Flächenverlust / Flächen-
inanspruchnahme 

1
 

Baufeldvorbereitung 
1
 

bau-, anlage- 
und betriebs-

bedingte 
Störungen 

Individuen-
verlust 

(betriebs-
bedingt) 

1
 

Flächenverlust / Flächen-
inanspruchnahme 

Baufeldvorbereitung 

bau-, anlage- 
und betriebs-

bedingte 
Störungen 

Individu-
enverlust 
(betriebs-
bedingt) 

 

Bekassine nicht gegeben gegeben nicht 
gegeben 

- ja - PP 

Kiebitz nicht gegeben gegeben nicht 
gegeben 

- ja - PP 

Kornweihe nicht gegeben gegeben nicht 
gegeben 

- ja - PP 

1
 Diese drei Wirkfaktoren betreffend ist folgendes anzumerken: Es wird bei den Arten mit einer „nicht gegebenen“ Empfindlichkeit gemäß Tabelle von einer „vernachlässigba-

ren oder geringfügigen Empfindlichkeit“ für die  Arten ausgegangen. Von einer derartigen Empfindlichkeit ist immer dann auszugehen, wenn bezogen auf das Kriterium für die 

jeweils betrachtete Art eine Empfindlichkeit zwar nicht gänzlich zu verneinen ist, aber im Hinblick auf das geplante Vorhaben eine relevante Auswirkung (Beeinträchtigungen, 

Störungen) auf individueller und artspezifischer Ebene mit Sicherheit auszuschließen ist. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Einstufungskriteri-

um um die Beurteilung der Empfindlichkeit einer Art gegenüber einem Wirkfaktor handelt und nicht um eine Einstufung zur Abschichtung der Arten. 
2
 PP = Prüfprotokoll: es erfolgt eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des „Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung („Prüfprotokoll“)“ 

gemäß HMUELV (2011) 

 

Aus der vorangehenden Tabelle ist zu ersehen, dass alle zu betrachtenden Gastvogelarten durch den integrativen Wirkfaktor „bau- anlage- und 

baubedingte Störungen“ beeinträchtigt werden können (vgl. KIFL 2010). 

Direkte Beeinträchtigungen durch Landschaftsverbrauch sind – wie bereits dargestellt – als vernachlässigbar einzustufen, da Gastvogelarten 

aufgrund ihrer Mobilität zur Brutzeit ausreichend Flächen mit adäquatem Lebensraumangebot in der näheren und weiteren Umgebung nutzen 

können. 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos kann gemäß den Angaben in KIFL (2010) für diese Arten ausgeschlossen werden. 

Für diese drei Arten erfolgt daher eine situationsspezifische Konfliktanalyse im artspezifischen Prüfprotokoll (gemäß HMUELV (2011)). 
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6.3.4 Konfliktanalyse 

In spezifischen Prüfprotokollen (siehe Anhang) vertieft zu prüfen sind gemäß der Empfindlich-

keitseinstufung folgende Arten: 

 Bekassine 

 Kiebitz 

 Kornweihe 

6.3.4.1.1 Bekassine 

Vorkommen im UG: Regelmäßige Rastvorkommen mit bis zu 10 Ind. im Offenlandbereich 

zwischen Angersbach und Landenhausen (WALLUS & JANSEN 2003), der aufgrund seiner 

Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten ist.  

Störungen: Nach KIFL (2009) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 

Störradius zu berücksichtigen. Mangels Angaben in KIFL (2009) wird für diese Art derselbe 

Wert wie für den Kiebitz (200 m) zu Grunde gelegt. Dieser Wert entspricht auch der im Wirkka-

pitel für Störungen für den vorliegenden Fall zu betrachtende maximale Wirkweite (Kap. 5.3.2).  

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmenge und wird im 

konservativen Ansatz unter Berücksichtigung eines in der Praxis zu erwartenden Aufkommens 

an Radfahrern und Parkmöglichkeiten (auch wenn keine speziellen Radwege oder Parkplätze 

geplant sind) bei KIFL (2009) grundsätzlich mit 100 % festgesetzt.  

Unter Berücksichtigung des essenziell genutzten Bereiches resultiert daraus im konservativen 

Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig nicht mehr nutzbarer Fläche. Hierbei ist jedoch zu 

beachten, dass Bekassinen aufgrund ihrer speziellen Lebensraumansprüche primär kleine 

feuchte Teilhabitate nutzen, die nur an speziellen Standorten dieses Funktionsraumes anzutref-

fen sind. Unter Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten sind solche essenziellen 

Teilhabitate im konservativen Ansatz auf etwa einem Zehntel der betroffenen Fläche gegeben, 

so dass von einem Verlust von maximal 9 ha auszugehen ist. 

Fazit: Infolge von Störungen ist für die Bekassine zukünftig von einer nur sehr begrenzt bis 

überhaupt nicht mehr nutzbaren essenziellen Fläche von maximal 9 ha auszugehen. 

6.3.4.1.2 Kiebitz 

Vorkommen im UG: Regelmäßige Rastvorkommen mit bis zu 200 Ind. im Offenlandbereich 

zwischen Angersbach und Landenhausen (WALLUS & JANSEN 2003), der aufgrund seiner 

Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten ist. 

Störungen: Nach KIFL (2009) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 

Störradius zu berücksichtigen. In KIFL (2009) wird für den Kiebitz als Rastvogel ein Störradius 

von 200 m angegeben. Dieser Wert entspricht auch der im Wirkkapitel für Störungen für den 

vorliegenden Fall zu betrachtende maximale Wirkweite (Kap. 5.3.2).  

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmenge und wird (im 

konservativen Ansatz unter Berücksichtigung potenziellen Aufkommens an Radfahrern und 

Parkmöglichkeiten) bei KIFL (2009) grundsätzlich mit 100 % festgesetzt.  

Unter Berücksichtigung des essenziell genutzten Bereiches resultiert daraus im konservativen 

Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig nicht mehr nutzbarer Fläche. Hierbei ist jedoch – 
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ähnlich wie bei der Bekassine – zu beachten, dass Kiebitze aufgrund ihrer Lebensraumansprü-

che in der Regel immer wieder dieselben Teilbereiche nutzen (bevorzugt feuchte Bereiche oder 

übersichtliche Kuppen- und Randlagen), die nur an einigen Stellen dieses Funktionsraumes 

anzutreffen sind. Unter Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten sind solche essenziel-

len Teilhabitate auf etwa einem Viertel der betroffenen Fläche gegeben, so dass von einem 

Verlust von maximal 22 ha auszugehen ist. 

Fazit: Infolge von Störungen ist für den Kiebitz zukünftig von einer nur sehr begrenzt bis 

überhaupt nicht mehr nutzbaren essenziellen Fläche von 22 ha auszugehen. 

6.3.4.1.3 Kornweihe 

Vorkommen im UG: Regelmäßige Rast- und Wintervorkommen mit bis zu 3 Ind. im Offenland-

bereich zwischen Angersbach und Landenhausen (WALLUS & JANSEN 2003), der aufgrund 

seiner Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten ist.  

Störungen: Nach KIFL (2009) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 

Störradius zu berücksichtigen. In KIFL (2009) wird für die Kornweihe als Rastvogel ein Störradi-

us von 150 m angegeben24.  

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmenge und wird (im 

konservativen Ansatz unter Berücksichtigung potenziellen Aufkommens an Radfahrern und 

Parkmöglichkeiten) bei KIFL (2009) grundsätzlich mit 100 % festgesetzt. 

Daraus resultiert im konservativen Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig nicht mehr 

nutzbarer Fläche. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei diesen 86 ha jedoch nur um Jagd-

habitate handelt. Auch wenn der gesamte Offenlandbereich zwischen Angersbach und Landen-

hausen insgesamt für die Kornweihe eine essenzielle Bedeutung besitzt, kann jedoch daraus 

nicht gefolgert werden, dass die gesamte hier betroffene Fläche von 86 ha essenzielle Bedeu-

tung besitzt. Dies kann hier nur für spezielle, besonders bedeutsame ausgeprägte Bereiche mit 

sehr guter Nahrungsverfügbarkeit angenommen werden. Unter Beachtung der naturräumlichen 

Gegebenheiten sind solche essenziellen Teilhabitate im konservativen Ansatz auf etwa einem 

Viertel der betroffenen Fläche gegeben, so dass von einem Verlust von maximal 22 ha auszu-

gehen ist. 

Fazit: Infolge von Störungen ist für die Kornweihe zukünftig von einer nur sehr begrenzt bis 

überhaupt nicht mehr nutzbaren essenziellen Fläche von 22 ha auszugehen. 

6.3.4.1.4 Fazit 

Die Konfliktanalyse zeigt, dass – vorerst ohne Berücksichtigung von Maßnahmen – folgende 

drei Gastvogelarten durch betriebsbedingte Störungen betroffen sind und es somit ggf. zu 

Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kommen kann. 

 Bekassine: Verlust von 9 ha nutzbarer essenzieller Fläche für maximal 10 Ind. 

 Kiebitz: Verlust von 22 ha nutzbarer essenzieller Fläche für maximal 200 Ind. 

 Kornweihe: Verlust von 22 ha nutzbarer essenzieller Fläche für maximal 3 Ind. 

                                                

24
 Dieser Wert wird hier zwar im konservativen Ansatz von KIFL (2009) übernommen; ein Störradius von 150 m 

außerhalb der Brutzeit wäre in der Regel jedoch nur an den Winterschlafplätzen, jedoch nicht grundsätzlich im 
Bereich aller Jagd- und Nahrungshabitate anzunehmen. 
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6.3.5 Maßnahmen 

Zur Vermeidung erheblicher Störungen gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG bzw. zur Gewährleistung 

der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG sind 

folgende Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen vorgesehen. 

6.3.5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) sind mehrere Vermeidungs-, Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen geplant, die sich eingriffsmindernd auf die Vorkommen der relevanten 

Gastvögel sowie auch auf die vom Vorhaben betroffenen weit verbreiteten und häufigen, jedoch 

nicht näher betrachteten Arten auswirken. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) BNatSchG sind folgende Vermei-

dungsmaßnahmen bindend umzusetzen.  

K0.20 – Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogelrastplatzes 

zwischen Angersbach und Landenhausen 

Bau-km 7+800 – 9+500 

Ab Bau-km 7+800 verläuft die B 254-neu durch einen großflächigen Offenlandbereich mit 

bedeutsamen Funktionen für Rastvögel bzw. im Offenland brütende Vogelarten. Die geplante 

Trasse verläuft teilweise auf Dammböschungen, teilweise in Einschnitten. Zur Vermeidung einer 

zusätzlichen Kulissenwirkung sind die Böschungsflächen in diesem Abschnitt (bis Bau-km 

6+500) lediglich unregelmäßig mit Einzelsträuchern bzw. strauchartig wachsenden Gehölzen zu 

bepflanzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gehölze bei erreichen ihrer endgültigen 

Wuchshöhe nicht mehr als 2 m über die Böschungsoberkante hinausragen. Die Böschungsflä-

chen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an RSM 8.1. 

einzusäen. Die Pflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 

Darüber hinaus sind jedoch im konservativen Ansatz präventiv folgende, weitere bereits 

aufgrund der Erfordernisse der Eingriffsreglung im LBP verankerte, dort genauer erläuterte 

Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen: 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und allgemeine 

Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 
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6.3.5.2 CEF-Maßnahmen 

Um sicherzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG zu keiner 

nachteiligen Beeinträchtigung des Erhaltungszustands von lokalen Populationen der betroffe-

nen Arten führt (als Befreiungsvoraussetzung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG), werden artspezi-

fisch geeignete und vorlaufend wirksame Kompensationsmaßnahmen im Sinne von CEF-

Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen sind – in Abhängigkeit von dem speziellen Wirkungsge-

flecht zwischen Vorhabenswirkung und betroffener Art – vor Bau- oder vor Betriebsbeginn 

umzusetzen (genaue Ausführungen dazu s. LBP, Unterlage 12.0). Hierdurch können die 

Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingten Auswirkungen vollständig ausgeglichen 

werden. Weiterhin ist gewährleistet, dass sich die Störungen einzelner Individuen der genann-

ten Vogelarten Bekassine, Kiebitz und Kornweihe nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen dieser Arten auswirkt und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt bleibt. Infolge der gegenüber dem Status quo deutlich gesteigerten Lebensraum-

kapazität im Untersuchungsraum ist keine nachteilige Auswirkung auf die lokalen Populationen 

der genannten Arten zu erwarten, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

insgesamt nicht verschlechtert. 

Die vollständige Umsetzung erfolgt durch die Verankerung der im LBP genannten Maßnahmen 

( siehe Maßnahmenblätter LBP, Unterlage 12.0).  

Aus pragmatischen Gründen erfolgt hier keine artspezifische Auflistung, sondern eine lebens-

raumbezogene Betrachtung: 

6.3.5.2.1 Grünlandextensivierung, Umwandlung von Acker in Grünland und 

Auenrenaturierung 

Im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) sind mehrere Maßnahmen geplant, welche das 

von intensivem Ackerbau und mäßig intensiver Grünlandnutzung dominierte Untersuchungsge-

biet für die betrachtungsrelevanten Gastvogelarten der offenen Landschaft wie Bekassine, 

Kiebitz und Kornweihe (insbesondere im Hinblick auf die Nahrungsverfügbarkeit) überdurch-

schnittlich aufwerten. 

K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen 

Die Maßnahmenfläche liegt in der Altefeld-Aue, ca. 2,5 km nordöstlich Stockhausen und 

westlich der K 88/K112 (Stockhausen – Müs) und ist insgesamt 6,58 ha groß (Grünlandberei-

che ohne in der Fläche liegende Gewässerbereiche). 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um einen Grünlandkomplex an der Altefeld im 

Bereich des Altarmes nördlich von Niedendorf. Die vernässten Bereiche entlang des Altarmes 

sind mit Röhricht und feuchten Hochstaudenfluren bestanden. Im direkten Umfeld des Altarmes 

befinden sich Feuchtwiesen verschiedener Ausprägung, die in wechselfeuchtes und mesophiles 

Grünland übergehen. 

Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland und Grün-

landextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes „Magerrasen bei 

Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von ca. 15,6 ha und umfasst u. a. die 

Einzelmaßnahmen „Umwandlung von Acker in Extensivgrünland“ (K1.1) und „Grünlandextensi-

vierung“ (K1.2). Die für die Avifauna diesbezüglich aufgewerteten Flächen besitzen eine Größe 

von 13,1 ha. 
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K1.1 – Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK1) 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen in Exten-

sivgrünland umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat mit 

einer Kräuterwiesenmischung.  

K1.2 – Grünlandextensivierung (zu MK1)  

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen extensiviert 

werden. Die Pflege der Flächen erfolgt durch die extensive Schafbeweidung im Rahmen des 

bestehenden Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet oder durch eine zweischürige 

Mahd.  

Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie 

Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach 

Der Maßnahmenkomplex (Einzelmaßnahmen K3.1 bis K3.21) betrifft zwei Teilflächen mit einer 

Gesamtgröße von gut 35 ha und umfasst die Lauter sowie die umgebenden Flächen nördlich 

von Angersbach. Aktuell werden die das Gewässer umgebenden Flächen als Grünland, 

vorwiegend im Silageschnitt genutzt. Unter Abzug der reinen Wasserflächen sowie weiterer 

Bereiche, für die aufgrund der geplanten Straße nach KIFL (2007, 2010) ebenfalls eine redu-

zierte Habitateignung zukünftig anzunehmen ist, verbleibt für die Vogelarten eine Fläche von 

mindestens 27,3 ha, die von ihnen genutzt werden kann.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung von Grünländern in der Lauter-Aue bei Wartenberg im 

Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue dient als Ausgleich für den 

Verlust und die Beeinträchtigungen von Vogelhabitaten. Die entstehenden Feuchtlebensräume 

mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen sowie offenlandtypi-

schen Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten hervorragende Habitateigenschaften für die be-

troffenen Arten der offenen und halboffenen Feldlandschaft. Die Lebensraumkapazität für die 

lokalen Populationen dieser Arten erhöht sich deutlich. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Kompensation sind drei Maßnahmen wesentlich: 

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung des Fließgewässers und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang der Lauter Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. 

K3.9 – Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung der Fließgewässer und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang des Mühlgrabens und der Gräben Uferstreifen beiderseits des 

Gewässers eingerichtet.  

K3.18 – Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Für diese Grünlandflächen ist eine Extensivierung der Bewirtschaftung vorgesehen. Wahlweise 

ist eine Beweidung oder eine Heumahd möglich. Eine Beweidung soll die gesamte Vegetati-

onsperiode von Anfang April bis Mitte November umfassen. 

Infolge dieser Maßnahmen kommt es zur Ausdehnung und qualitativen Verbesserung des 

besiedelbaren Rastlebensraumes für Bekassine, Kiebitz und Kornweihe. Somit ist in relativ 

kurzer Zeit eine Zunahme der Rast-Bestände im Betrachtungsraum gegenüber dem Status quo 
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zu erwarten. Hierdurch können die Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingte Flächen-

inanspruchnahme und Störungen vollständig ausgeglichen werden. Infolge der gegenüber dem 

Status quo deutlich gesteigerten Lebensraumkapazität im Untersuchungsraum ist eine deutliche 

Zunahme der betroffenen lokalen Rastpopulationen der drei Arten in den dem Vorhaben 

benachbarten Bereichen zu erwarten, so dass sich der Erhaltungszustand seiner lokalen 

Populationen deutlich verbessern wird. 

6.3.6 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

Infolge der geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist gewährleistet, dass alle zu 

betrachtenden Gastvogelarten im günstigen bzw. aktuellen Erhaltungszustand verbleiben, da 

die prognostizierten Habitatverluste der betroffenen Arten insbesondere durch die umfangrei-

chen CEF-Maßnahmen durch Optimierung bereits bestehender oder durch Neubildung geeig-

neter Habitate in der jeweils benötigten Größe kompensiert werden können. Ebenfalls ist aus 

diesen Gründen die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin 

gewährleistet (vgl. Angaben in den artspezifischen Prüfprotokollen, Anhang 1). 

6.3.7 Prognose und Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Tatbestände 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Es sind keine besonders kollisionsgefährdeten 

Arten betroffen, so dass eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für alle hier zu betrach-

tenden Arten ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind mögliche verbleibende 

Kollisionen einzelner Individuen als sozialadäquates Risiko einzustufen. Dieser Tatbestand ist 

somit nicht gegeben. 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG: Infolge der geplanten Vermeidungsmaßnahmen 

und CEF-Maßnahmen nicht gegeben.  

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Infolge der geplanten Vermeidungsmaßnahmen 

und CEF-Maßnahmen nicht gegeben. 

6.3.8 Abweichungsverfahren 

Ein Abweichungsverfahren nach § 45 (7) BNatSchG entfällt. 

6.3.9 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist somit – unter Beachtung und Umsetzung der als verbindlich gelten-

den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. der CEF-Maßnahmen – für alle Gastvo-

gelarten unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG als verträglich einzustufen. 
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6.4 AMPHIBIEN 

6.4.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurden keine betrachtungsrelevanten Amphibienarten nachgewiesen. 

6.4.2 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 5 BNatSchG für Amphibien als verträglich einzustu-

fen. 
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6.5 REPTILIEN 

6.5.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurde mit der Zauneidechse eine betrachtungsrelevante Reptilienart nachgewiesen. Sie 

kommt entlang des Bahndamms nördlich Lauterbach, am „Ossenberg“ sowie in Kleinstbestän-

den in mageren Hangbereichen und Böschungen am „Hälsberg“ südwestlich Maar (westlicher 

Trassenbeginn), südlich des Rodenbacher Hofes und im Bereich des „Kromberges“ vor. 

Tabelle 16: Artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996 

2010) 

EHZ FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Status 
im UG 

Zauneidechse Lacerta agilis V 3 - günstig IV R 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (gem- FENA 2013): günstig = grün; ungünstig = gelb; schlecht = rot 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 
(1): Nachweis nur 2001, (2): Nachweis nur 2007, (3): Nachweis 2001 und 2007 
Status im UG: R: Reproduktion, ?: unklar 

6.5.2 Grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung 

Reptilien können grundsätzlich gemäß den Darstellungen des Wirkkapitels (Kap. 5.6) von den 

folgenden Wirkfaktoren die hier zu betrachtenden Wirkfaktoren beeinträchtigt werden: 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

sowie 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

Durch die direkte Zerstörung des Lebensraums (Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruheräu-

me) durch die Versiegelung des Bodens, die Baumaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen 

im straßennahen Bereich können Individuen von betrachtungsrelevanten Reptilien inkl. ihrer 

Entwicklungsstadien direkt betroffen sein. 

Der Wirkfaktor wird daher als potenziell relevant eingestuft und in der Konfliktanalyse betrach-

tet. Der Wirkfaktor erfordert eine Prüfung in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwicklungsformen) 

sowie § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Verbot der individuellen Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbe-

dingt) 

In Bereichen, in denen die Ortsumgehung Lauterbach-Wartenberg regelmäßig genutzte 

Ausbreitungs- oder Verbindungskorridore mit entsprechender Biotopausstattung zwischen 
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Verbreitungsinseln quert, sind Zerschneidungswirkungen nicht auszuschließen. Demzufolge ist 

punktuell ein Erreichen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG denkbar. 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

Entwässerungs-, bzw. Vernässungseffekte sind im Bereich größerer Trasseneinschnitte bzw. im 

Bereich von Brückenfundamenten in Auenbereichen zu beachten. Für die hier zu betrachtende 

Zauneidechse sind wenn überhaupt nur Beeinträchtigungen durch Vernässungseffekte denk-

bar. Gemäß den detaillierten Untersuchungen in der Eingriffsregelung (LBP, Unterlage 12.0) 

sind keine Vernässungseffekte zu erwarten. Daher kann dieser Aspekt bezüglich der Beschädi-

gung und Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten an dieser Stelle ausgeschlossen 

werden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt welche Wirkfaktoren für die Zauneidechse zu betrachten sind. 

Tabelle 17: Empfindlichkeitsabschätzung für Reptilien in den Wirkräumen 

Wirkfaktor irrelevant vernachlässigbar 
potenziell 
relevant 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnah-
me (anlage- und baubedingt)   X 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung 
(Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-
enverlust) (baubedingt)   X 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) 
(betriebsbedingt)   X 

Veränderungen des Grundwasserhaus-
halts (anlagebedingt) X   

Gesamteinschätzung 
relevante Störungen bzw. Schädigungen sind nicht von 
vornherein auszuschließen 

 

6.5.3 Vertiefte Empfindlichkeitseinstufung 

Im Rahmen der vertieften Empfindlichkeitseinstufung ist nur eine Art, die Zauneidechse, zu 

betrachten, für sie erfolgt eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung gegenüber den 

maßgeblichen Wirkfaktoren. 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren bei der Zauneidechse zu relevanten Beein-

trächtigungen führen können („Empfindlichkeit gegeben“) und ob Vorkommen der Zau-

neidechse im Wirkraum des Wirkfaktors vorhanden sind. 
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Tabelle 18 Artspezifische Empfindlichkeitseinstufung sowie Vorkommen in den Wirkräumen 
für die Zauneidechse 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem 
Wirkfaktor 

Vorkommen im Wirkraum des 
Wirkfaktors 

Prüfung 
1
 

Flächenverlust / 
Flächeninanspruch-

nahme 

Baufeldvorbereitung 

Individuen-
verlust) 

(betriebs-
bedingt) 

Flächenverlust / 
Flächeninanspruch-

nahme 

Baufeldvorbereitung 

Individuen-
verlust) 

(betriebs-
bedingt) 

 

Zaun-
eidechse 

gegeben gegeben nein nein - 

1
 PP = Prüfprotokoll: es erfolgt eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des „Musterbo-

gens für die artenschutzrechtliche Prüfung („Prüfprotokoll“)“ gemäß HMUELV (2011) 

 

Die nachweislichen Vorkommen der Zauneidechse befinden sich außerhalb des entsprechen-

den Wirkraumes für die Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / 

Individuenverlust) (baubedingt)“, so dass dieser Wirkfaktor in der Konfliktanalyse nicht weiter zu 

betrachten ist. 

Die für die Zauneidechse wichtigen Bereiche mit hochwertiger, lokaler Bedeutung sind die 

wärmebegünstigten Hang- und Kuppenlagen (z. B. Ossenberg) sowie Randbereiche des 

Gleiskörpers der Bahnstrecke. Artspezifisch bedeutsame Habitate dieser Bereiche werden von 

der Planung nicht tangiert. Auch potenzielle Ausbreitungs- oder Verbindungskorridore zwischen 

den Verbreitungsinseln (mit entsprechender Biotopausstattung) werden nicht tangiert. Daher ist 

mit keinen elementaren oder relevanten Zerschneidungswirkungen durch die Neubautrasse zu 

rechnen (Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(betriebsbedingt)“). In Teilbereichen verläuft zwar die B 254-neu zwischen dem Bahndamm und 

den oben erwähnten Hang- und Kuppenlagen (u. a. nördlich Lauterbach), aber durch die 

Ortstreue (mit üblicherweise sehr geringem Aktionsradius) und enge Habitatbindung der 

Zauneidechse sind potenzielle Ausbreitungstendenzen eher entlang des schütter bewachsenen 

Bahndamms zu erwarten. Reptilen gehören zwar zu den Tiergruppen, die regelmäßig durch 

Straßenverkehr durch Erhöhung der Mortalität straßennaher Vorkommen beeinträchtigt werden 

können. Im Untersuchungsgebiet sind aber keine straßennahen Vorkommen angesiedelt. 

Daher ist dieser Wirkfaktor in der Konfliktanalyse nicht weiter zu betrachten.  

Fazit: Die Empfindlichkeitseinstufung kommt zum Ergebnis, dass keine der im situationsbeding-

ten Planungsfall für Reptilien zu betrachtenden Wirkfaktoren bei der Zauneidechse zu relevan-

ten Beeinträchtigungen führen kann. 

6.5.4 Konfliktanalyse 

Entfällt. 

6.5.5 Maßnahmen 

Entfällt. 
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6.5.6 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

Entfällt. 

6.5.7 Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 

Da kein Wirkfaktor zu relevanten Beeinträchtigungen führt, lässt sich zusammenfassend 

feststellen, dass mit hoher Sicherheit keiner der vorhabensbedingt maßgeblichen Wirkfaktoren 

individuenspezifische Beeinträchtigungen von Zauneidechsen herbeiführen werden, welche die 

Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 – 3 BNatSchG berühren.  

Das geplante Vorhaben ist unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG für die Zauneidechse als verträglich einzustufen. 

6.5.8 Abweichungsverfahren 

Entfällt. 

6.5.9 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist für die Zauneidechse – und somit für alle Reptilienarten – unter den 

Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG als 

verträglich einzustufen. 
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6.6 TAGFALTER UND WIDDERCHEN 

6.6.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurde mit dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling eine betrachtungsrelevante 

Schmetterlingsart nachgewiesen. Es wurden 31 Individuen in allen potenziell geeigneten 

Habitaten im UG (Feuchtwiesen mit Sanguisorba) nachgewiesen. Aufgrund länger andauernder 

ungünstiger Witterungsbedingungen mit einer daraus resultierenden geringen Flugaktivität des 

Ameisenbläulings muss der tatsächliche Bestand jedoch höher angesetzt werden und dürfte 

deutlich mehr als 100 Ind. betragen. Die potenziell besiedelbare Fläche innerhalb der relevan-

ten Wirkräume wurde mit ca. 25,7 ha beziffert. 

Tabelle 19: Artenschutzrechtlich relevante Tagfalterarten im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998) 

RL H 
(1996) 

EHZ FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 3 3 günstig 
ungünstig 

II + IV 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (gem. FENA 2013): günstig = grün; ungünstig = gelb; schlecht = rot  
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 

6.6.2 Grundsätzliche Empfindlichkeitsabschätzung 

Tagfalter können grundsätzlich gemäß den Darstellungen des Wirkkapitels (Kap. 5.6) von den 

folgenden Wirkfaktoren die hier zu betrachtenden Wirkfaktoren beeinträchtigt werden: 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baubedingt) 

sowie 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) 

(baubedingt) 

Durch den Bau der B 254-neu kommt es durch Versiegelung und dauerhafte Flächenbeanspru-

chung zum Verlust von Habitaten in feuchten und wechselfeuchten Grünlandbereichen. Des 

Weiteren können durch die Baumaßnahmen Individuen von betrachtungsrelevanten Tagfaltern 

inkl. ihrer Entwicklungsstadien direkt betroffen sein. 

Der Wirkfaktor wird daher als potenziell relevant eingestuft und in der Konfliktanalyse betrach-

tet. Er erfordert eine Prüfung in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

(Verbot der individuellen Verletzung oder Tötung, einschl. Entwicklungsformen) sowie § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG (Verbot der individuellen Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten). 

Veränderungen des Grundwasserhaushalts (anlagebedingt) 

Es könnten Entwässerungseffekte sind im Bereich größerer Einschnitte ebenfalls feuchte und 

wechselfeuchte Grünlandbereiche – für die der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling eine 

wertgebende Art ist – beeinträchtigt werden. Gemäß den detaillierten Untersuchungen in der 
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Eingriffsregelung (LBP, Unterlage 12.0) sind aber keine Entwässerungseffekte zu erwarten. 

Dies ist dies auf die (technische) Vermeidungsmaßnahme V17 zurückzuführen. Daher kann 

dieser Aspekt bezüglich der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten an dieser Stelle ausgeschlossen werden. 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust) (betriebsbe-

dingt) 

Dieser Wirkfaktor kann auf Tagfalter und Widderchen nur bedingt wirken. Dies wäre der Fall, 

wenn sehr breite Strukturen bis dato großflächig, homogen strukturierte Lebensräume zer-

schneiden. Dies ist beim konkreten Vorhaben jedoch gegeben, da durch B 254-neu bisher 

unzerschnittene Lebensräume tangiert werden, und damit kleine Habitateinheiten mit vermin-

derter Habitatqualität (Fragmentierung) für diese ökologisch anspruchsvolle Art entstehen. 

Daher wird dieser Wirkfaktor als potenziell relevant eingestuft und in der Konfliktanalyse 

betrachtet. Der Wirkfaktor erfordert diesbezüglich eine Prüfung in Bezug auf den Verbotstatbe-

stand des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Verbot der individuellen Beschädigung und Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). 

Tagfalter und Widderchen gehören weiterhin zu den Tiergruppen, die durch Straßenverkehr 

beeinträchtigt werden können. Dieser Aspekt des Wirkfaktors wird daher als potenziell relevant 

eingestuft und in der Konfliktanalyse betrachtet. Er erfordert eine Prüfung in Bezug auf die 

Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Verbot der individuellen Verletzung oder 

Tötung, einschl. Entwicklungsformen). Aufgrund der geringen Aktionsraumgröße ist dies jedoch 

– wie in Kap. 5.4.3 bereits dargestellt – immer im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sehen. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling zu betrachten sind. 

Tabelle 20: Empfindlichkeitsabschätzung für Tagfalter in den Wirkräumen 

Wirkfaktor irrelevant vernachlässigbar 
potenziell 
relevant 

Flächenverlust / Flächeninanspruchnah-
me (anlage- und baubedingt)   X 

Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung 
(Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-
enverlust) (baubedingt)   X 

Zerschneidungseffekte (Barriere- oder 
Fallenwirkung / Individuenverlust) 
(betriebsbedingt)   X 

Veränderungen des Grundwasserhaus-
halts (anlagebedingt) X   

Gesamteinschätzung 
relevante Störungen bzw. Schädigungen sind nicht von 
vornherein auszuschließen 

 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  101 

6.6.3 Vertiefte Empfindlichkeitseinstufung 

Im Rahmen der vertieften Empfindlichkeitseinstufung ist nur eine Art, der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, zu betrachten, für sie erfolgt eine artspezifische Empfindlichkeitseinstufung 

gegenüber den maßgeblichen Wirkfaktoren. 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Wirkfaktoren beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

zu relevanten Beeinträchtigungen führen können („Empfindlichkeit gegeben“) und ob Vorkom-

men des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Wirkraum des Wirkfaktors vorhanden sind. 

Tabelle 21 Artspezifische Empfindlichkeitseinstufung sowie Vorkommen in den Wirkräumen 
für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Art 

Empfindlichkeit gegenüber dem 
Wirkfaktor 

Vorkommen im Wirkraum des 
Wirkfaktors 

Prü-
fung 

1
 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

Zerschnei-
dungseffekte / 
Individuenver-
lust (betriebs-

bedingt) 

Flächenverlust / 
Flächeninan-
spruchnahme 

Baufeldvorberei-
tung 

Zerschnei-
dungseffekte / 
Individuenver-
lust (betriebs-

bedingt) 

 

Dunkler 
Wiesen-
knopf-
Amei-
senbläu-
ling 

gegeben gegeben ja ja PP 

1
 PP = Prüfprotokoll: es erfolgt eine ausführliche sogenannte Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des „Musterbo-

gens für die artenschutzrechtliche Prüfung („Prüfprotokoll“)“ gemäß HMUELV (2011) 

 

6.6.4 Konfliktanalyse 

6.6.4.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

In spezifischen Prüfprotokollen (siehe Anhang) vertieft zu prüfen sind gemäß der Empfindlich-

keitseinstufung folgende Art: 

 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Vorkommen: Es wurden 31 Individuen in allen potenziell geeigneten Habitaten im UG 

(Feuchtwiesen mit Sanguisorba) nachgewiesen. Aufgrund länger andauernder ungünstiger 

Witterungsbedingungen mit einer daraus resultierenden geringen Flugaktivität des Ameisen-

bläulings muss der tatsächliche Bestand jedoch höher angesetzt werden und dürfte deutlich 

mehr als 100 Ind. betragen. Die potenziell besiedelbare Fläche innerhalb der relevanten 

Wirkräume wurde mit ca. 25,5 ha beziffert. 

Landschaftsverbrauch: Versiegelung und dauerhafte Flächenbeanspruchung führen zu 

Habitatverlusten in geeigneten Habitaten im Umfang von ca. 11,5 ha. 

Zerschneidungen: Hierdurch werden zusätzlich geeignete Habitate auf einer Fläche von ca. 

14 ha entwertet; dabei wird für diese Flächen eine 25%-ige Wertminderung angenommen. 
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Tierverluste: Sie können im direkten Umfeld der Trasse nicht vollständig ausgeschlossen 

werden, stehen dort aber im direkten Zusammenhang mit der Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten. 

6.6.5 Maßnahmen 

Zur Vermeidung erheblicher Störungen gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG bzw. zur Gewährleistung 

der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG sind 

folgende Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen vorgesehen. 

6.6.5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im LBP (PNL 2010 TNL 2015, Unterlage 12.0) sind folgende Vermeidungs-, Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen geplant, die sich eingriffsmindernd auf die Vorkommen von Maculinea 

nausithous auswirken: 

S1 – Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen/Schutzzäune) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Das Neubauvorhaben ist entlang der gesamten Trasse durch eine Ökologische Baubegleitung 

(ÖB) zu begleiten. Aufgabe der ÖB ist es, über die Umsetzung und Einhaltung der festgesetz-

ten Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen zu wachen und ggf. deren Einhaltung 

durchzusetzen. Hierzu gehören insbesondere die: 

 Kennzeichnung von Flächen, die für Bauarbeiten (auch) nicht (vorübergehend) in An-

spruch genommen werden dürfen; 

 Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Schutzmaßnahmen im Zuge der Bauarbeiten; 

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme wirkt grundsätzlich minimierend auf die 

Einschlägigkeit der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG aus. Diese 

Wirkung ergibt sich insbesondere dadurch, dass die Überprüfung der zeitlichen Koordination, 

z. B. Berücksichtigung der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Bauzeitplan, die Kenn-

zeichnung von Flächen, die für Bauarbeiten (auch) nicht (vorübergehend) in Anspruch genom-

men werden dürfen, die Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungs-, 

Minimierungs- und Schutzmaßnahmen im Zuge der Bauarbeiten und die Einflussnahme auf die 

Vorbereitung der landschaftspflegerischen Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

die fachlich abzustimmende Begleitung in der artenschutzrechtlichen Umsetzung von Vermei-

dungs- und Kompensationsmaßnahmen bildet. 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden  

Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist noch nicht abschließend abzusehen, inwiefern eine Bautä-

tigkeit in den Abend- und Nachtstunden zur termingerechten Fertigstellung des Vorhabens 

notwendig wird. Unter Normalbedingungen ist von einer nicht gegebenen Notwendigkeit von 

Nachtarbeit auszugehen. Eine Ausnahme bilden nach Auskunft von Hessen Mobil die Bauwer-

ke 7 und 14. Diese führen über die Bahn, deren Schienenverkehr nicht umgeleitet werden kann. 

Da es längere Sperrpausen nur nachts gibt, ist hier je Bauwerk von 15 Tagen Nachtarbeit, 

allerdings beschränkt auf das jeweilige Brückenfeld, das über die Bahn führt, auszugehen. 
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Grundsätzlich sind daher für die Beleuchtung der Baustelle in den Abend- und Nachtstunden 

folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 

 Beschränkung der Beleuchtung auf die unmittelbaren Arbeits- und Lagerbereiche 

 Einsatz von Natriumdampf-Niederdrucklampen zur Ausleuchtung der Arbeits- und Lager-

bereiche. Natriumdampf-Niederdrucklampen sind optimal aus der Sicht des Arten-

schutzes, haben aber Nachteile für die Farberkennung nachts. In Arbeitsbereichen, wo 

Farberkennung notwendig ist, können in Abstimmung mit der ÖB (siehe V 1) auch Natri-

umdampf-Hochdrucklampen eingesetzt werden. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und 

allgemeine Rekultivierung 

Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen (bauzeitlich bean-

spruchten Flächen) ist zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (gemäß 

§ 15 (1) BNatSchG). Insbesondere an Gewässerläufen, im Grünland und in Waldbereichen sind 

die bauzeitlich beanspruchten Flächen unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten im betreffen-

den Abschnitt zu rekultivieren. Sofern keine gesonderten Auflagen gemacht werden (siehe V7 – 

V12) ist der Voreingriffszustand wieder herzustellen. 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

Zur Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenem 

Grünland entlang der gesamten Trasse (Baustraßen, Bodenlager etc.) erfolgt unmittelbar nach 

Beendigung der Bauarbeiten in den entsprechenden Abschnitten eine Tiefenlockerung des 

Bodens (z. B. mit Aufreißhaken). Hiermit werden erste, für eine Regeneration des Bodens 

(Bodengefüge, Bodenbelüftung, Bodenbelebung) erforderliche Voraussetzungen geschaffen. 

Die Flächen sind anschließend mit Saatgut mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an der 

RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ (siehe G I) einzusäen. Als Saatgut 

sind Mischungen aus Samen gebietsheimischer Wildgräser und Wildblumen gesicherter 

Herkunft zu verwenden. Ein entsprechender Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen und der 

ÖB (siehe V 1) zur Freigabe vorzulegen. In kleinen Teilbereichen verbleiben Reststücke nicht 

mehr benötigter landwirtschaftlicher Wege (wassergebunden und Graswege) in vorübergehend 

in Anspruch genommenen Grünlandbereichen, diese werden rückgebaut und wie oben be-

schrieben mit eingesät und rekultiviert. 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 

Einige unbefestigte landwirtschaftliche Wege (Graswege) und wassergebunden befestigte 

Wege inklusive deren begleitenden Gräben, werden durch das Vorhaben durchtrennt oder 

bauzeitlich in Anspruch genommen. Es ist geplant, die Neuordnung des landwirtschaftlichen 

Wegenetzes sowie der Flurstücke in einem Flurneuordnungsverfahren nach Realisierung des 

Vorhabens durchzuführen. Im vorliegenden Straßenentwurf ist, vorbehaltlich der zukünftigen 

Reglungen im Flurneuordnungsverfahren, ein Anschluss der vorhandenen Wirtschaftswege an 

die parallel zur B 254-neu verlaufenden Wirtschaftswege vorgesehen. 

In Abschnitten wo dies nicht möglich ist wird im Bereich der bauzeitlichen Inanspruchnahme 

eine Wiederherstellung der vorhandenen Wege (ohne Anschluss an die B 254-neu) inkl. ihrer 

begleitenden Gräben und/oder Ruderalfluren vorgesehen.25 

                                                

25
 Diese Vorgehensweise wurde in Abstimmung mit Hessen Mobil Schotten festgelegt. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  104 

Ebenso ist eine Wiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Gräben (wenn 

vorhanden, inkl. begleitender vorhandener Ruderalfluren) vorzunehmen. Bei der Profilierung der 

Gräben ist auf eine naturnahe Ausgestaltung zu achten. 

6.6.5.2 CEF-Maßnahmen 

Um sicherzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG zu keiner 

nachteiligen Beeinträchtigung des Erhaltungszustands von lokalen Populationen der betroffe-

nen Arten führt und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleistet 

bleibt (als Befreiungsvoraussetzung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG), werden artspezifisch 

geeignete, vorlaufend und nachhaltig wirksame Kompensationsmaßnahmen im Sinne von CEF-

Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen sind – in Abhängigkeit von dem speziellen Wirkungsge-

flecht zwischen Vorhabenswirkung und betroffener Art – vor Bau- oder vor Betriebsbeginn 

umzusetzen (genaue Ausführungen dazu s. LBP, Unterlage 12.0). Hierdurch können die 

populationsökologischen Beeinträchtigungen durch die vorhabensbedingten Auswirkungen 

vollständig ausgeglichen werden, so dass sie sich nicht verschlechternd auf den Erhaltungszu-

stand der lokalen Populationen der Arten auswirken und die ökologische Funktion im räumli-

chen Zusammenhang gewährleistet bleibt. 

Die vollständige Erfüllung der Befreiungsvoraussetzungen erfolgt durch die Maßnahmen: 

Positiv auf die Vorkommen von Maculinea nausithous wirken sich insbesondere folgende 

Maßnahmen im LBP (Unterlage 12.0) aus: 

K0.21 – Gestaltung des RRB in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 9+000 

Bau-km 9+000 

Die umgebenden (bauzeitlich in Anspruch genommenen) Flächen des RRB in der Nähe des 

Hainbaches werden aufgrund des besonderen Standortes (potenzielle Habitateignung für den 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) speziell gestaltet/rekultiviert. Die Gesamtgröße der 

Maßnahmenfläche beträgt 0,229 ha 0,308 ha. Der Bereich soll als dauerhafte Ruderalflur 

entwickelt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Tiefenlockerung. Die Fläche 

wird mit einer Mischung aus gebietsheimischem Saatgut gesicherter Herkunft eingesät. In der 

Saatgutmischung soll u. a. Sanguisorba officinalis enthalten sein. 

Alternativ zu der Einsaat der Flächen kann eine Heumulchansaat durchgeführt werden. Dabei 

ist Schnittgut von artenreichen Feuchtwiesen zu verwenden, die in regionalem Kontext zu der 

einzusäenden Fläche stehen. Die Fläche wird extensiv gepflegt, es erfolgt hierzu eine jährliche 

Mahd der Fläche im Oktober. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen 

Die Maßnahmenfläche liegt in der Altefeld-Aue, ca. 2,5 km nordöstlich Stockhausen und 

westlich der K 88/K112 (Stockhausen – Müs) und ist insgesamt ca. 6,58 ha groß (Grünlandbe-

reiche ohne in der Fläche liegende Gewässerbereiche). 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um einen Grünlandkomplex an der Altefeld im 

Bereich des Altarmes nördlich von Niedendorf. Die vernässten Bereiche entlang des Altarmes 

sind mit Röhricht und feuchten Hochstaudenfluren bestanden. Im direkten Umfeld des Altarmes 

befinden sich Feuchtwiesen verschiedener Ausprägung, die in wechselfeuchtes und mesophiles 

Grünland übergehen. 

Die Maßnahmenplanung sieht eine dauerhafte Nutzung des Grünlands als extensive Weide 

oder extensive Mähweide vor. Als Biotoptyp, der Maculinea nausithous entspricht gelten 
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extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 

Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) auf 5,63 ha. 

Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie 

Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach 

Der Maßnahmenkomplex besitzt unter Abzug der für den Ameisenbläuling nicht nutzbaren 

Wasserflächen eine Gesamtgröße von ca. 31,8 ha in zwei Teilflächen und umfasst die Einzel-

maßnahmen K3.1 bis K3.20. Der Maßnahmenkomplex umfasst die Lauter sowie die umgeben-

den Flächen nördlich von Angersbach. Aktuell werden die das Gewässer umgebenden Flächen 

als Grünland, vorwiegend im Silageschnitt genutzt. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung von Grünländern in der Lauter-Aue bei Wartenberg im 

Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue dient als Ausgleich für den 

Verlust und die Beeinträchtigungen von Habitaten. Die entstehenden Feuchtlebensräume mit 

offenen Wasserflächen, periodisch überschwemmten oder wechselfeuchten Bereichen sowie 

offenlandtypischen Strukturen (z. B. Uferstreifen, Säumen) bieten in Teilen hervorragende 

Habitateigenschaften für Maculinea nausithous. Die Lebensraumkapazität für die lokale 

Population dieser Art erhöht sich deutlich. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Kompensation sind insbesondere drei Maßnahmen 

wesentlich: 

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung des Fließgewässers und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang der Lauter Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. 

K3.9 – Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung der Fließgewässer und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang des Mühlgrabens und der Gräben Uferstreifen beiderseits des 

Gewässers eingerichtet.  

K3.18 – Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Für diese Grünlandflächen ist eine Extensivierung der Bewirtschaftung vorgesehen. Wahlweise 

ist eine Beweidung oder eine Heumahd möglich. Eine Beweidung soll die gesamte Vegetati-

onsperiode von Anfang April bis Mitte November umfassen. 

6.6.6 Bewertung des zukünftigen Erhaltungszustandes 

Infolge der in Kap. 6.6.5 dargestellten umfangreichen Maßnahmen kommt es zur Ausdehnung 

und qualitativen Verbesserung des besiedelbaren Lebensraumes Maculinea nausithous 

gegenüber dem Status quo, so dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 

gewährleistet bleibt und sich darüber hinaus vermutlich noch verbessert. 

Verunfallung/Tierverluste: Infolge der Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere der Maßnah-

me S1) können die Auswirkungen auf die Art soweit reduziert werden, so dass der Wirkfaktor 

grundsätzlich als vernachlässigbar angesehen werden kann. Auch wenn es trotz Vermei-

dungsmaßnahmen in Ausnahmefällen zu Kollisionen einzelner Individuen kommen kann, ist 

jedoch eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos auszuschließen.  
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Flächenverbrauch (anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme): Durch den 

Verlust von Flächen werden potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Anspruch genom-

men oder funktional erheblich beschädigt. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes in Verbin-

dung mit den genannten Maßnahmen bleibt die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG gewährleistet.  

Zerschneidung (Habitatfragmentierung): Durch die Fragmentierung von Lebensräumen der 

Art, kommt es zu einer Beschädigung von Reproduktionshabitaten. Aufgrund des guten 

Erhaltungszustandes in Verbindung mit den genannten Maßnahmen bleibt die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG gewährleistet. 

Fazit: Infolge der Durch die geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist somit gewähr-

leistet, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling im günstigen bzw. aktuellen Erhaltungs-

zustand verbleibt, da die prognostizierten Verluste insbesondere durch die umfangreichen CEF-

Maßnahmen durch Optimierung bereits bestehender oder durch Neubildung geeigneter 

Habitate in der benötigten Größe kompensiert werden können (vgl. Angaben in den artspezifi-

sche Prüfprotokollen, Anhang 1). 

6.6.7 Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: In Verbindung mit Tatbeständen nach § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG nicht gegeben. Darüber hinaus ist aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen 

ebenfalls zu erwarten, dass sich das individuelle Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise 

erhöht. 

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG: Nicht gegeben.  

Tatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG in Verb. mit § 44 (5) BNatSchG: Infolge der 

Umsetzung der quantitativ und qualitativ geeigneten, artspezifisch und vorlaufend sowie 

dauerhaft wirksamen CEF-Maßnahmen sind die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 und 3 

BNatSchG nicht mehr einschlägig, da die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt ist und es zu 

keiner vorhabensbedingten Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der Art kommt 

(der aktuelle Erhaltungszustand der Art wird für Hessen mit ungünstig und für den Naturraum 

D 47, Osthessisches Bergland,26 als günstig (B) angegeben; LANGE & WENZEL 2005). Dies gilt 

insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das Maculinea nausithous in Hessen gegenwärtig 

einen günstigen Erhaltungszustand aufweist. 

6.6.8 Abweichungsverfahren 

Entfällt. 

6.6.9 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist somit – unter Beachtung und Umsetzung der als verbindlich gelten-

den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. der CEF-Maßnahmen – für Maculinea 

nausithous – und somit für alle Tagfalter und Widderchen – unter den Gesichtspunkten der 

                                                
26 Das Osthessische Bergland verfügt über mehrere mittelgroße und eine große Metapopulation von Maculinea 

nausithous. (LANGE & WENZEL 2005). Der Naturraum verfügt über mindestens 79 bekannte Vorkommen der Art. 

Verbreitungsschwerpunkte sind der südliche Vogelsberg, die Vorder- und Kuppenrhön, das Fulda-Haune-Tafelland 
und das Fulda-Werra-Bergland. 
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artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 5 BNatSchG 

als verträglich einzustufen. 
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6.7 LIBELLEN 

6.7.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurden keine betrachtungsrelevanten Libellenarten registriert. 

6.7.2 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist somit unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 5 BNatSchG für Libellen als verträglich 

einzustufen. 
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6.8 KÄFER 

6.8.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurden keine betrachtungsrelevanten Käferarten nachgewiesen. 

6.8.2 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 5 BNatSchG für Käfer als verträglich einzustufen ist. 
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6.9 WEICHTIERE 

6.9.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurden keine betrachtungsrelevanten Weichtierarten nachgewiesen. 

6.9.2 Fazit 

Das geplante Vorhaben ist unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung für 

die Weichtiere als verträglich einzustufen. 
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6.10 PFLANZEN 

6.10.1 Ermittlung der relevanten Arten 

Im UG wurden keine betrachtungsrelevanten Pflanzenarten nachgewiesen. 

6.10.2 Fazit  

Das geplante Vorhaben ist unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 5 BNatSchG für Pflanzen als verträglich einzustufen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Grundlagen und Methoden 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden, vertreten durch das Dezernat 

Planung Osthessen, Standort Schotten, plant den Neubau der stark befahrenen B 254 zwi-

schen dem Stadtteil Maar der Stadt Lauterbach und dem Ortsteil Müs der Gemeinde Großenlü-

der. 

Da durch das geplante Vorhaben auch Tier- und Pflanzenarten betroffen sein können, die dem 

gesetzlichen Artenschutz unterliegen, muss für die betrachtungsrelevanten Arten ein Arten-

schutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) eine Artenschutzprüfung (AP) durchgeführt werden. Diese 

AP erfolgt auf Grundlage des im Dezember 2007 novellierten BNatSchG („Kleine Novelle“) und 

seinen darin neu gefassten, artenschutzrechtliche Bestimmungen sowie des darauf basieren-

den aktuellen Leitfadens aus Hessen (HMUELV 2009). Dieser ASB AP erfolgt auf Grundlage 

des im 2009 novellierten BNatSchG und seinen darin neu gefassten, artenschutzrechtliche 

Bestimmungen sowie des darauf basierenden aktuellen Leitfadens aus Hessen (HMUELV 

2011). 

Potenziell relevante Beeinträchtigungen sind infolge des geplanten Vorhabens für einige 

Fledermausarten, einige Brut- und Gastvogelarten sowie für den Schmetterling Maculinea 

nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) zu erwarten, so dass für diese Arten eine 

Konfliktanalyse durchgeführt wurde. Für alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Arten 

konnte dies bereits in der Vorprüfung im Rahmen einer grundsätzlichen (in der Regel arten-

gruppenbezogenen) Empfindlichkeitsabschätzung bzw. artspezifischen Empfindlichkeitseinstu-

fung ausgeschlossen werden. 

Ergebnisse Fledermäuse 

Für acht Fledermausarten konnten individuelle Beeinträchtigungen durch die Wirkfaktoren 

„Landschaftsverbrauch“ sowie „Tierverluste/Verunfallung“ zunächst nicht ausgeschlossen 

werden. Die Konfliktanalyse zeigte jedoch, dass relevante Beeinträchtigungen und somit alle 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG unter Beachtung und Umsetzung folgender im LBP 

(Unterlage 12.0) verankerter Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen und für die relevanten 

Fledermausarten mit hoher Sicherheit auszuschließen sind:  

 V13 – Verschluss von Baumhöhlen 

 V14 – Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fledermäuse 

 K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ zwi-

schen Ehringshausen und Romrod) 

 K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ west-

lich Krankenhaus Lauterbach) (außer für Schwarzstorch) 

 K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegenberg“ 

östlich Dirlammen) 

 K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ nordöst-

lich Gonterskirchen) 

Ergebnisse Brut- und Gastvögel 

Für 24 Brut- und drei Rastvogelarten konnten individuelle Beeinträchtigungen durch die Wirk-

faktoren „Landschaftsverbrauch“, „bau- und betriebsbedingte Störungen“ sowie durch „Tierver-
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luste/Verunfallung“ zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Konfliktanalyse zeigte jedoch, 

dass relevante Beeinträchtigungen und somit alle Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

unter Beachtung und Umsetzung folgender im LBP (Unterlage 12.0) verankerter Vermeidungs- 

und CEF-Maßnahmen für die relevanten Arten mit hoher Sicherheit auszuschließen sind (nicht 

für alle Arten notwendig):  

 V1 – Ökologische Baubegleitung 

 V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

 V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden 

 V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und all-

gemeine Rekultivierung 

 V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

 V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

 V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 

 K0.20 – Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogelrastplatzes 

zwischen Angersbach und Landenhausen ( Vermeidungsmaßnahme Gastvögel) 

 K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen 

 K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ zwi-

schen Ehringshausen und Romrod) 

 K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ west-

lich Krankenhaus Lauterbach) (außer für Schwarzstorch) 

 K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegenberg“ 

östlich Dirlammen) 

 K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ nordöst-

lich Gonterskirchen) 

 K0.33 – Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen 

 Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland und Grün-

landextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lau-

terbach und Kalkberg bei Schwarz“, insbesondere 

 K1.1 – Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK1) 

 K1.2 – Grünlandextensivierung (zu MK1) 

 Maßnahmenkomplex MK2 – Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung von Teilge-

bieten des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz“, ins-

besondere 

 K2.1 – Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK2) 

 K2.2 – Grünlandextensivierung (zu MK2)  

 Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie 

Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach, insbesondere 
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 K3.1 – Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

 K3.9 – Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

 K3.18 – Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Der Maßnahmenkomplex 2, welcher in der vorhergehenden Planung enthalten war, entfällt. Als 

Ersatz für den bisher vorgesehenen Maßnahmenkomplex wird auf das Ökokonto „Hof Grass“ 

zurück gegriffen.  

Ergebnisse Tagfalter und Widderchen 

Für den Schmetterling Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) konnten 

individuelle Beeinträchtigungen durch die Wirkfaktoren „Landschaftsverbrauch“, „Zerschnei-

dung“ sowie durch „Tierverluste/Verunfallung“ zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die 

artspezifische Betrachtung zeigte jedoch, dass relevante Beeinträchtigungen und somit alle 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG unter Beachtung und Umsetzung folgender 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für Maculinea nausithous mit hoher Sicherheit auszu-

schließen sind:  

 S1 – Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen/Schutzzäune) 

 V1 – Ökologische Baubegleitung 

 V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden 

 V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und all-

gemeine Rekultivierung 

 V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

 V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 

 K0.21 – Gestaltung des Regenrückhaltebeckens in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 

9+000 

 K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen 

 Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie 

Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach, insbesondere 

 K3.1 – Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

 K3.9 – Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

 K3.18 – Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Ergebnisse Sonstige Arten 

Für alle weiteren betrachtungsrelevanten Arten wurde dargelegt, dass der günstige Erhaltungs-

zustand ihrer Population trotz Realisierung des Vorhabens gewährleistet bleibt. Somit sind hier 

die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht erfüllt. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  115 

Fazit 

Der ASB Die Artenschutzprüfung hat gezeigt, dass das geplante Vorhaben – unter Beachtung 

und Umsetzung aller hier aufgelisteten als verbindlich geltenden Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen bzw. der CEF-Maßnahmen – somit für alle Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtli-

chen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG als verträglich 

einzustufen ist. 

Das geplante Vorhaben ist somit – unter Beachtung und Umsetzung aller erwähnten Vermei-

dungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen – unter allen artenschutzrechtlichen Gesichts-

punkten zulässig. 
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8 Anhang (artspezifische Prüfprotokolle) 

Im Folgenden werden gemäß den Vorgaben von HMULEV (2011) artspezifische Prüfprotokolle 

für diejenigen Arten dargestellt, die im Rahmen der Konfliktanalyse näher betrachtet wurden. 

Hier werden die ökologischen Ansprüche dieser Arten und ihre Verbreitung in Hessen sowie die 

Ergebnisse der artspezifischen Prüfung zusammenfassend kurz dargestellt (Anhang 1). Alle 

weiteren, häufigen und ungefährdeten Vogelarten werden im Rahmen einer kurzen tabellari-

schen Darstellung abgehandelt (Anhang 2). 

 

 

Zu folgende Arten liegen somit artspezifische Prüfprotokolle vor: 

 

i. Säugetiere (Fledermäuse) 

 Breitflügelfledermaus 

 Fransenfledermaus 

 Graues Langohr 

 Großer Abendsegler 

 Großes Mausohr 

 Kleiner Abendsegler 

 Wasserfledermaus 

 Zwergfledermaus 

 

ii. Brutvögel 

 Baumfalke 

 Baumpieper 

 Bluthänfling 

 Braunkehlchen 

 Eisvogel 

 Feldlerche 

 Feldschwirl 

 Feldsperling 

 Gartenrotschwanz 

 Girlitz 

 Goldammer 

 Haussperling 

 Kernbeißer 

 Klappergrasmücke 

 Kleinspecht 

 Kuckuck 

 Mehlschwalbe 

 Mittelspecht 

 Neuntöter 

 Rebhuhn 

 Stieglitz 

 Stockente 

 Schwarzstorch (Nahrungsgast zur Brut-

zeit) 

 Trauerschnäpper 

 Wacholderdrossel 

 Wachtel 

 Wachtelkönig 

 Waldohreule 

 Weidenmeise 

 

iii. Gastvögel 

 Bekassine 

 Kiebitz 

 Kornweihe 
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iv. Reptilien 

 Zauneidechse 

 

v. Tagfalter und Widderchen 

 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

 

 

Anhang 1: Artspezifische Prüfprotokolle 

A1. Zur Einstufung des Erhaltungszustandes 

Zur Einstufung des Erhaltungszustandes der Vogelarten für Deutschland bzw. für den Bereich 

der EU liegen keine Angaben seitens des Bundes oder der EU vor. Angelehnt an die Ermittlung 

des Erhaltungszustandes der Vogelarten für Hessen wurde im konservativen Ansatz folgendes 

Schema benutzt: 

Erhaltungszustand Deutschland: 

 gefährdete Arten (Kategorie 0, 1, 2, 3 und R) = Erhaltungszustand schlecht 

 Arten der Vorwarnliste (Kategorie V) = Erhaltungszustand ungünstig 

Erhaltungszustand EU: Hier wurden die SPEC-Kategorien (Species of European Concern) von 

BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004) zu Grunde gelegt: 

 SPEC 1 oder SPEC 2 = Erhaltungszustand schlecht 

 SPEC 3 = Erhaltungszustand ungünstig 

 SPEC 4 oder ohne Nennung = Erhaltungszustand günstig 

A2. Zur Abgrenzung der lokalen Population Brutvögel 

Insbesondere in Abhängigkeit von der Häufigkeit, dem Verbreitungsmuster und dem Aktions-

raum der Vogelarten zur Brutzeit – und daher in der Regel von der Körpergröße – werden die 

Brutvogelarten in eine der drei folgenden Gruppen eingeteilt: 

 Kleinvögel (bzw. Arten mit kleinem Aktionsraum zur Brutzeit)(z. B. Singvögel, Hühnervö-

gel, Rallen): Als lokale Population wird für diese Brutvogelarten mit kleinem bis sehr klei-

nem Aktionsraum (ca. 1-20 ha) ein im konservativen Ansatz eng gefasster Bereich der 

Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem funktional angrenzen 

Wald- bzw. Offenland definiert und betrifft somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–

Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. 

 Mittelgroße Arten (z. B. Spechte, Eulen, Wasservögel, Limikolen): Als lokale Population 

wird für diese Brutvogelarten mit einem mittelgroßen Aktionsraum (ca. 20-200 ha) ein im 

konservativen Ansatz eng gefasster Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer 

definiert und betrifft somit in etwa den Bereich nordöstlich des Vogelsbergs und nördlich 

des Landrückens, der im Norden etwa von der Linie Homberg–Niederaula–Flieden–

Homberg begrenzt wird. 

 Großvögel (z. B. Greifvögel, Störche, Reiher): Als lokale Population wird für diese Brutvo-

gelarten mit großem Aktionsraum (ca. 200-2.000 ha und ggf. weit darüber hinaus) grund-

sätzlich der Naturraum zu Grunde gelegt und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum 

D 47 „Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön“. 

 Gastvögel (z. B. Greifvögel, Störche, Reiher): Aufgrund der Mobilität und räumlichen Dy-

namik außerhalb der Brutzeit wird als Bezugsraum für die lokale Population grundsätzlich 
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der Naturraum zu Grunde gelegt und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum D 47 

„Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön“. 

Die Bestandsangaben zur jeweiligen lokalen Population erfolgten unter Berücksichtigung aller 

verfügbarer Daten zu Hessen (insbesondere HGON 1993-2000, KORN et al. 1999-2003, 

KREUZIGER et al. 2004, 2006, Daten der VSW) und wurden unter Beachtung der vorliegenden 

Ergebnisse für das Untersuchungsgebiet und in Abhängigkeit vom Landschaftsinventar des 

jeweiligen Betrachtungsraumes geschätzt.  
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i. Säugetiere 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäude bewohnende Art. Häufig werden Mauerspalten, Holzverklei-
dungen, Dachüberstände und Zwischendächer genutzt. Die Art gilt als ortstreu, da die Weibchen meist jedes Jahr 
dasselbe Wochenstubengebäude (oder Quartierkomplexe) aufsuchen. Die Wochenstubenquartiere liegen oft im 
Flachland und entlang von Flusstälern. Die Nahrungsräume der Breitflügelfledermaus liegen überwiegend im 
Offenland. Baumbestandene Weiden, Gärten, Parks, Hecken, Gewässerufer und Waldränder werden hier häufig 
genutzt. Im Siedlungsbereich jagen sie auch oft die Insekten im Licht der Straßenlaternen. Die Winterquartiere 
liegen meist nahe der Sommerlebensräume, nicht selten wird das Sommerquartier auch im Winter genutzt (Dietz et 
al. 2007, NLWKN 2010). 

4.2 Verbreitung 

Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Deutschland vor, wobei der Verbreitungsschwerpunkt eher im Norddeut-
schen Tiefland liegt. In Hessen ist sie zwar fast landesweit, jedoch in geringer Dichte anzutreffen. Die Verbreitungs-
schwerpunkte vor allem im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in Südhessen. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2 Nachweise (Transekt 2 und 4). Wochenstuben im angrenzende Siedlungsraum ggf. möglich, aber nicht nachge-
wiesen. Die Bereiche des reich strukturierten Offenlandes im UR besitzt als Transfer- und insbesondere als 
Nahrungsraum eine hohe Bedeutung für diese Art. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für 
Fledermäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das 
Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 
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c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3. der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  
Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 
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d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
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b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
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nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Fransenfledermaus besiedelt als Sommerquartier sowohl Baumhöhlen als auch Gebäude und nimmt entspre-
chend auch Vogel- und Fledermauskästen an. Wochenstubengesellschaften finden sich z.B. in Hohlräumen von 
Außenverkleidungen und in Zwischenwänden oder hohlen Decken (auch von Stallungen). Als Ruhequartiere 
dienen Löcher und Aushöhlungen in Fassaden oder Baumhöhlen. Diese Quartiere werden aber oft nach wenigen 
Tagen gewechselt, auch mit noch flugunfähigen Jungtieren. Als Winterquartier dienen unterirdische Hohlräume 
wie stillgelegte Stollen, Höhlen, Keller und alte Bunker im Durchschnitt mit Temperaturen zwischen 3 bis 8 Grad 
Celsius, hoher relativer Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100 %, Störungsarmut; Überwinterung z.T. auch im Boden-
schotter der Höhlen. Typische Jagdlebensräume sind reich strukturierte Laub- und Mischwälder (bodennahe 
Schichten) sowie gehölzreiche, reich strukturierte Landschaften wie Parks, Friedhöfe oder Obstgärten (DIETZ et al. 
2007, NLWKN 2010). 

4.2 Verbreitung 

Die Fransenfledermaus kommt in Süd-, Mittel- und Osteuropa flächendeckend vor. Weiterhin sind Nachweise aus 
Asien bekannt. In Deutschland ist sie in allen Bundesländern nachgewiesen und fehlt nur im Nordwesten. In 
Hessen ist die Fransenfledermaus eine der häufigsten Arten mit landesweiter Verbreitung. Hier kommt sie in allen 
Naturräumen vor, mit Schwerpunkten der Reproduktionsnachweise in Nordost- und Westhessen. Winterquartiere 
sind verstärkt aus Westhessen bekannt. Die meisten bekannten Vorkommen liegen in den Naturräumlichen 
Haupteinheiten von „Oberhessischem Bergland, Vogelsberg und Rhön“ und „Westerwald“ mit je 69 bekannten 
Vorkommen und „“Westhessischem Bergland“ und „Taunus“ mit 52 und 50 bekannten Vorkommen (DIETZ & SIMON 

2003). 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

4 Nachweise verteilt über den UR (Transekt 1, 2 und 5). Eine Wochenstube befindet sich in ca. 6 km Entfernung 
(Schloss Eisenach). Die Bereiche des reich strukturierten Offenlandes im UR besitzt als Transfer- und insbesondere 
als Nahrungsraum eine hohe Bedeutung für diese Art. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es im 
konservativen Ansatz zur Beschädigung oder Zerstörung von Zwischenquartie-
ren im Bereich des Vaits-Bergs und somit zur Beschädigung oder Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Im konservativen Ansatz könnten potenzielle Zwischenquartiere im Bereich des 
Vaits-Bergs infolge der Rodungsarbeiten zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehn-
chen“ zwischen Ehringshausen und Romrod)(ca. 5,3 ha) 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach)(ca. 2,8 ha) 
K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich Dirlammen)(ca. 4 ha) 
K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen)(ca. 13 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung und Optimie-
rung geeigneter Quartierstandorte auf einer Fläche von etwa 25 ha insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der Optimierung der Lebensräume 
(insbesondere dem Schutz und der Entwicklung geeigneter Quartierbäume) in 
den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen kann davon 
ausgegangen werden, dass der potenzielle Verlust einzelner Quartierbäume 
infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompen-
siert werden kann. 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es in einem konservativen Ansatz zur 

Verletzung oder Tötung von Individuen oder ihrer Entwicklungsstadien 

kommen (Baumhöhlen -Zwischenquartiere im Bereich des Vaitsberges). 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V13 – Verschluss von Baumhöhlen 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Hierdurch wird verhindert, dass potenziell 
vorhandene, in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier befindliche Fledermäu-
se gefährdet werden. 

V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fleder-
mäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das 
Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3. der AP). 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 
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Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
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g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  2 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Sommer- und Wochenstubenquartiere von Grauen Langohren befinden sich bevorzugt an Gebäuden. Sie 
nutzten Dachböden, in denen sie teilweise frei hängen oder sich in Spalten verkriechen. Weiterhin werden 
Quartiere an Außenverkleidungen oder Fenstern genutzt. Als Jagdgebiet werden offene Kulturlandschaften, 
Obstwiesen, Mähwiesen, Hecken und Feldgehölze oder Walränder in Entfernungen von einem bis fünf Kilometern 
vom Quartier genutzt. Sie sind geschickte, manövrierfähige Flieger, die vor allem Schmetterlinge, Zweiflügler und 
Käfer jagen. Im Winter werden Quartiere in trockenen Höhlen, Kellern oder Stollen genutzt (DIETZ & SIMON 2003). 

4.2 Verbreitung 

Das Graue Langohr ist über große Teile Mittel- und Südeuropas, von der Mittelmeerküste Nordafrikas bis Nord-
deutschland, und über weite Teile Russlands bis China verbreitet. In Deutschland kommt es bis etwa zum 53. 
Breitengrad vor, bevorzugt in Kulturlandschaften in Mittelgebirgsregionen. In Hessen sind relativ wenige Funde 
bekannt. Es gibt 14 Wochenstubennachweise, die überwiegend aus Westhessen stammen. Die meisten Nach-
weise dieser Art kommen aus den Naturräumen „Westerwald“ mit 25 bekannten Vorkommen, „Westhessisches 
Bergland „ mit 23 bekannten Vorkommen und dem „Oberrheinischen Tiefland“ mit 20 bekannten Vorkommen 
(Dietz & Simon 2003). 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Eine Kolonie in der Kirche von Angersbach. Auch wenn diese Art im UR nicht konkret nachgewiesen wurde, ist 
davon auszugehen, dass diese Art das kleinräumig strukturierte Offenland regelmäßig zur Jagd aufsucht. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für 
Fledermäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das Kolli-
sionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 139 - 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3. der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
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möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 
 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
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Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
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 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Große Abendsegler nutzt als typische Waldfledermaus sowohl im Sommer als auch im Winter häufig Baum-
höhlen als Quartier, insbesondere alte Spechthöhlen. Die Sommerquartiere mit unbekanntem Status befinden sich 
auch an Gebäuden, vor allem hinter Verblendungen von Hochhäusern. Winterschlafgesellschaften des Großen 
Abendseglers werden regelmäßig beim winterlichen Holzeinschlag in Baumhöhlen gefunden. (DIETZ et al. 2007, 
NLWKN 2010).Die Tiere verlassen ihr Quartier bereits in der frühen Dämmerung und nutzen Jagdgebiete regelmä-
ßig auch in Entfernungen von 10 km und mehr. Große Abendsegler fliegen schnell und hoch im freien Luftraum und 
jagen über dem Kronendach von Wäldern, über abgemähten Flächen, in Parks oder über Gewässern. Nach 
Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung ab. Große Abendsegler sind 
Fernwanderer. 

4.2 Verbreitung 

Der Große Abendsegler ist in der gesamten Bundesrepublik verbreitet, allerdings mit saisonalen Schwankungen. 
Reproduktionsschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand die nördlichen Bundesländer.  

In Deutschland kommt der Große Abendsegler bundesweit vor, allerdings führen die Wanderungen zu jahreszeitli-
chen Unterschieden. Während in Süddeutschland vor allem Sommerquartiere von Männchen sowie Winterquartiere 
bekannt sind, befindet sich der Reproduktionsschwerpunkt der Art im Norddeutschen Tiefland. In Hessen sind nur 
zwei Wochenstubenkolonien bekannt. Eine davon befindet sich im Philosophenwald in Gießen, wo die Art auch mit 
umfangreichen Winterschlafgesellschaften vertreten ist. Im Sommer sind fast ausschließlich Männchen nachzuwei-
sen (DIETZ et al. 2007, NLWKN 2010). 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Regelmäßig und stetig im UR (alle Transekte außer Nr. 6) anzutreffen, wobei sie auf ihren weiträumigen Nahrungs-
flügen insbesondere die offenen und strukturierten Wiesentäler aufsuchen. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es im 
konservativen Ansatz zur Beschädigung oder Zerstörung von Zwischenquartie-
ren im Bereich des Vaits-Bergs und somit zur Beschädigung oder Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Im konservativen Ansatz könnten potenzielle Zwischenquartiere im Bereich des 
Vaits-Bergs infolge der Rodungsarbeiten zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehn-
chen“ zwischen Ehringshausen und Romrod)(ca. 5,3 ha) 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach)(ca. 2,8 ha) 
K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich Dirlammen)(ca. 4 ha) 
K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen)(ca. 13 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung und Optimie-
rung geeigneter Quartierstandorte auf einer Fläche von etwa 25 ha insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der Optimierung der Lebensräume 
(insbesondere dem Schutz und der Entwicklung geeigneter Quartierbäume) in 
den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen kann davon 
ausgegangen werden, dass der potenzielle Verlust einzelner Quartierbäume 
infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompen-
siert werden kann. 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es in einem konservativen Ansatz zur 

Verletzung oder Tötung von Individuen oder ihrer Entwicklungsstadien 

kommen (Baumhöhlen -Zwischenquartiere im Bereich des Vaitsberges). 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Der Große Abendsegler fliegt im Regelfall in größeren Höhen und ist daher 

nicht gefährdet, mit Kfz zu kollidieren. 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V 13: Verschluss von Baumhöhlen 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Hierdurch wird verhindert, dass potenziell 
vorhandene, in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier befindliche Fledermäu-
se gefährdet werden. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
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Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Mausohren besiedeln vor allem wärmebegünstigte, wald- und strukturreiche Regionen in der Regel unter 500 m ü. 
NN, landwirtschaftlich intensiv genutzte Niederungsgebiete werden dabei aber gemieden. Zum Überwintern ziehen 
sie sich in unterirdische Quartiere (Höhlen, Bergwerksstollen) zurück, aber auch größere Keller können bedeutsam 
sein. Die Wochenstubenquartiere sind meistens in geräumigen Dachböden (z. B. Kirchen), selten in Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden und vereinzelt sogar in Autobahnbrücken. Quartiertypen wie Baumhöhlen, Spalten an 
Gebäuden oder Höhlen werden von Weibchen als Zwischen- oder Ausweichquartier, von Männchen aber regelmä-
ßig genutzt. Bevorzugte Jagdgebiete der Art sind laubholzreiche  Wälder, wo die Art Laufkäfer unmittelbar vom 
Boden absammelt. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwälder mit geringer Kraut- und Strauchschicht und einem 
hindernisfreien Luftraum in 2 m Höhe (z. B. Buchenhallenwälder). Seltener werden auch andere Waldtypen oder 
kurzrasige Offenlandbereiche bejagt (z. B. Äcker, Wiesen, Obstgärten). Die Jagdgebiete liegen überwiegend in 
geschlossenen Waldgebieten. Auf dem Weg vom Quartier zu den Jagdhabitaten nutzt diese Fledermausart 
traditionelle Flugrouten und meidet dabei Licht. Die Flugrouten folgen häufig Strukturen wie z. B. Hecken. Die 
individuellen Jagdgebiete der sehr standorttreuen Weibchen sind oftmals sehr groß. Sie liegen meist innerhalb 
eines Radius von 10-15 km um die Quartiere. Zwischen den Quartieren einer Region findet über eine kleine Anzahl 
von Quartieren ein regelmäßiger Austausch statt (DIETZ et al. 2007, NLWKN 2010). Die Quartiere und Wochenstu-
ben liegen überwiegend auf Dachböden, seltener in Brücken oder Kellern. Die Winterquartiere liegen meist 50-
100 km vom Sommerlebensraum entfernt in Höhlen, Stollen oder Kellern. 

4.2 Verbreitung 

Das Große Mausohr kommt derzeit noch in allen Ländern der Bundesrepublik vor, wobei ein deutlicher Anstieg der 
Populationsstärke von Nord nach Süd zu erkennen ist. In Hessen gibt es Vorkommen in nahezu allen Landesteilen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind ca. 45 Wochenstubenkolonien mit über 5.000 adulten Weibchen bekannt, von 
denen die größten jeweils mehrere Hundert Tiere beherbergen. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

3 Nachweise verteilt (Transekt 2 und 4). Die nächste bekannte Wochenstube befindet sich in Stockhausen in ca. 9 
km Entfernung. Da diese Art ihre Nahrungsräume in Distanzen bis 20 km aufsuchen, liegt der UR im potenziellen 
Aktionsraum der Kolonie. Die Bereiche des reich strukturierten Offenlandes im UR besitzt als Transfer- und 
insbesondere als Nahrungsraum eine hohe Bedeutung für diese Art. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für 
Fledermäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das 
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Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3. der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
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c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 
 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 
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Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
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 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 
 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 
 

 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 155 - 

Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  G 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Laub- und gewässerreiche Landschaften gehören zu den bevorzugten Lebensräumen des Kleinen Abendseglers. 
Die Sommerquartiere und Wochenstuben befinden sich meist in stellenweise hoch gelegenen Baumhöhlen, die 
unregelmäßig gewechselt werden. Dabei gehören bis zu 50 verschiedene Quartiere zu einem Quartierkomplex. 
Gebäudequartiere in Mauerspalten oder hinter Verkleidungen sind seltener. Die bis zu 17 km entfernten Jagdgebie-
te liegen in Wäldern, im Offenland, an Gewässern sowie im Siedlungsbereich und werden rasch innerhalb einer 
Nacht gewechselt. Aufgrund der häufigen Quartierwechsel und der Nutzung spezieller Balzquartiere stellt der 
Kleine Abendsegler besonders hohe Ansprüche an ein dichtes Netz von geeigneten Quartierbäumen in Wäldern. 
Die Winterquartiere liegen oft mehr als 400 km, teilweise auch über 1.000 km vom Sommerlebensraum entfernt. Als 
Winterquartier dienen Baumhöhlen, Fledermauskästen und Gebäude (DIETZ et al. 2007, NLWKN 2010). 

4.2 Verbreitung 

Das Verbreitungsgebiet des Kleinen Abendseglers findet seine Nordgrenze im Bereich von Norddeutschland. Auch 
in Hessen nimmt seine Dichte kontinuierlich von Nord nach Süd zu mit deutlichem Verbreitungsschwerpunkt in Süd- 
und Mittelhessen. Hier werden vor allem Flusstallagen von Wochenstubenkolonien besiedelt. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Nur ein Nachweis. Regelmäßig Nahrung suchende Tiere und vor allem Quartierstandorte sind im UR nicht zu 
erwarten. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es im 
konservativen Ansatz zur Beschädigung oder Zerstörung von Zwischenquartie-
ren im Bereich des Vaits-Bergs und somit zur Beschädigung oder Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Im konservativen Ansatz könnten potenzielle Zwischenquartiere im Bereich des 
Vaits-Bergs infolge der Rodungsarbeiten zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehn-
chen“ zwischen Ehringshausen und Romrod)(ca. 5,3 ha) 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach)(ca. 2,8 ha) 
K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich Dirlammen)(ca. 4 ha) 
K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen)(ca. 13 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung und Optimie-
rung geeigneter Quartierstandorte auf einer Fläche von etwa 25 ha insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der Optimierung der Lebensräume 
(insbesondere dem Schutz und der Entwicklung geeigneter Quartierbäume) in 
den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen kann davon 
ausgegangen werden, dass der potenzielle Verlust einzelner Quartierbäume 
infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompen-
siert werden kann. 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es in einem konservativen Ansatz zur 

Verletzung oder Tötung von Individuen oder ihrer Entwicklungsstadien 

kommen (Baumhöhlen -Zwischenquartiere im Bereich des Vaitsberges). 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V13 – Verschluss von Baumhöhlen 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, ver-
letzt oder getötet werden. Hierdurch wird verhindert, dass potenziell vorhandene, 
in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier befindliche Fledermäuse gefährdet 
werden. 

V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fleder-
mäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das Kollisi-
onsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
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Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3 der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 
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Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 
 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
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verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
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 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, die eng an größere Wasserflächen gebunden ist und vorwiegend 
über offenen Wasserflächen jagt. Wochenstuben beziehen sie hauptsächlich in Baumhöhlen. Vereinzelt kommen 
Gebäudequartiere in Mauerspalten, Brücken oder auf Dachböden vor. Der Verbreitungsschwerpunkt im Flachland 
liegt in Wäldern und Parkanlagen mit Baumhöhlenangebot und entlang von bewachsenen Ufern von Fließ- und 
Stillgewässern. Für Reproduktionsvorkommen ist die Gewässernähe von entscheidender Wichtigkeit. Die Jagd-
gebiete befinden sich in der Regel innerhalb von acht Kilometern um das Quartier (DIETZ & SIMON 2003, DIETZ et 
al. 2007, NLWKN 2010). Im Winter suchen die Wasserfledermäuse unterirdische Quartiere auf, wobei sie sich 
meistens in Spalten verstecken. 

4.2 Verbreitung 

Das Verbreitungsgebiet der Wasserfledermaus erstreckt sich vom Mittelmeer bis Mittel-Norwegen und über weite 
Teile von Asien. In Deutschland ist sie in verschiedenen Dichten flächendeckend verbreitet, mit Verbreitungs-
schwerpunkten in wald- und seenreichen Gebieten des Norddeutschen Tieflandes, Mittelfrankens und der Lausitz. 
In Hessen kommt sie überall vor und es sind 25 Wochenstubenquartiere und 154 Winterquartiere bekannt. 
Schwerpunkte sind die Naturräume „Westhessisches Bergland“ mit 99 bekannten Vorkommen, und der „Wester-
wald“ mit 68 bekannten Vorkommen. (DIETZ & SIMON 2003). 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Die Wasserfledermaus konnte viermal nahrungssuchend über der Lauter (Transekt 4) beobachtet werden. Weitere 
Stichprobekontrollen legen die Vermutung nahe, dass zwar außerhalb des UG, aber vermutlich in dessen Nähe ein 
größeres Vorkommen (ggf. Wochenstuben) zu erwarten ist. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es im 
konservativen Ansatz zur Beschädigung oder Zerstörung von Zwischenquartie-
ren im Bereich des Vaits-Bergs und somit zur Beschädigung oder Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Im konservativen Ansatz könnten potenzielle Zwischenquartiere im Bereich des 
Vaits-Bergs infolge der Rodungsarbeiten zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehn-
chen“ zwischen Ehringshausen und Romrod)(ca. 5,3 ha) 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach)(ca. 2,8 ha) 
K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich Dirlammen)(ca. 4 ha) 
K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen)(ca. 13 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung und Optimie-
rung geeigneter Quartierstandorte auf einer Fläche von etwa 25 ha insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der Optimierung der Lebensräume 
(insbesondere dem Schutz und der Entwicklung geeigneter Quartierbäume) in 
den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen kann davon 
ausgegangen werden, dass der potenzielle Verlust einzelner Quartierbäume 
infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompen-
siert werden kann. 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es in einem konservativen Ansatz zur 

Verletzung oder Tötung von Individuen oder ihrer Entwicklungsstadien 

kommen (Baumhöhlen -Zwischenquartiere im Bereich des Vaitsberges). 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

Auch wenn regelmäßig besetzte Quartiere innerhalb der Waldflächen des 

UG (Bereich Vaits-Berg) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 

werden können, (vgl. Angabe in Punkt 6.1) wird darüber hinaus im konserva-

tiven Ansatz das Zugriffsverbot der individuellen Verletzung und Tötung 

vorsorglich für den Fall angenommen, dass wider Erwarten Höhlenbäume 

mit potenziellen bzw. sporadisch besetzten Quartieren dieser Art im Bereich 

des Vaits-Berges angetroffen und gerodet werden. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V 13: Verschluss von Baumhöhlen 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, ver-
letzt oder getötet werden. Hierdurch wird verhindert, dass potenziell vorhandene, 
in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier befindliche Fledermäuse gefährdet 
werden. 

V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fleder-
mäuse 

Infolge dieser Vermeidungsmaßnahme ist zu erwarten, dass sich das Kollisi-
onsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 13 kann eine Tötung von Individu-
en ausgeschlossen werden. 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
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e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3 der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  
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Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 
 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
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c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
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 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA (2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Typischerweise werden zur Aufzucht der Jungtiere Spalten am und im Haus bezogen, wie z. B. Holz-, Schiefer- und 
Metallverkleidungen, Zwischenwände und -böden, Kammern in Hohlblocksteinen und Rollladenkästen. Die Wo-
chenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier, wodurch ein Quartierverbund entsteht, der von wechselnden 
Zusammensetzungen von Individuen genutzt wird. Im Winter suchen die Tiere oft die gleichen Quartiertypen auf 
bzw. Spalten in Kellern, historischen Gebäuden und Brücken. Die Lebensräume der Zwergfledermaus kann man 
kaum vereinheitlichen. Häufig aufgesuchte Jagdgebiete sind historische Dorfkerne mit Gärten und altem Baumbe-
stand, Obstwiesen und Hecken am Dorfrand, Parks in Städten, beleuchtete Plätze, Gewässer und verschiedene 
Waldbereiche. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier (DIETZ et al. 2007, 
NLWKN 2010). 

4.2 Verbreitung 

Entsprechend ihrem europäischen Verbreitungsareal findet man die Art in der gesamten Bundesrepublik. Sie ist in 
allen Bundesländern mit teilweise sehr vielen bekannten Wochenstuben vertreten und scheint die häufigste 
Hausfledermaus zu sein. Auch in Hessen ist sie – wie in benachbarten Bundesländern – eine der häufigsten 
Fledermausarten. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Mit Abstand die häufigste Fledermausart mit deutlich mehr als 100 Nachweisen, die den UR nahezu flächende-
ckend zur Jagd nutzt. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

In Bereichen, in denen regelmäßig genutzte, bodennahe Flugrouten von 

Fledermäusen queren, sind Kollisionen mit Fahrzeugen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V 14: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für 
Fledermäuse 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 
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nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Infolge der Vermeidungsmaßnahme V 14 ist jedoch zu erwarten, dass 
sich dass das Kollisionsrisiko nicht in signifikanter Weise erhöht. Mögliche 
verbleibende Kollisionen einzelner Individuen sind als sozialadäquates 
Risiko einzustufen (s. Kap. 6.1.3. der AP). 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 172 - 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 
 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 

 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
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Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
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 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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ii. Brutvögel  
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Baumfalke (Falco subbuteo) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Baumfalke tritt in halboffenen bis offenen (häufig gewässerreichen) Landschaften auf; als Bruthabitat werden 
Lichtungen oder Randbereiche lichter, mindestens 80-100 jähriger Kiefernwälder bevorzugt. Es werden aber auch 
regelmäßig Nistplätze in Feldgehölzen, Baumgruppen oder  –reihen und regional auch verstärkt in Einzelbäumen 
und Hochspannungsmasten genutzt. Bedeutende Nahrungshabitate sind Moore, Gewässer, Heidewälder, 
Trockenrasen, Waldränder und Waldlichtungen sowie auch Parkanlagen, Dörfer und Friedhöfe. Die Entfernung 
zwischen Brutplatz und Nahrungshabitat kann zum Teil sehr groß sein (bis zu 6,5 km nachgewiesen) (SÜDBECK et 
al. 2005). Zur Brut werden verlassene Horste von Rabenkrähen oder anderen Großvögeln genutzt, bevorzugt in der 
Spitze der Bäume. Wichtige Requisiten in Baumfalken-Brutgebieten sind Überhälter und wipfeldürre Randbäume. 
Sie werden als exponierte Sitzwarten genutzt, von denen aus die Beuteflüge gestartet werden. 

Als Langstreckenzieher kommt der Baumfalke ab Ende April bis Anfang Mai in den Brutgebieten an. Er macht nur 
eine Jahresbrut, wobei es zu Nachgelegen kommen kann, wenn die erste Brut verloren geht. Ab Mitte August bis 
Anfang Oktober verlassen die Baumfalken ihre Brutgebiete und ziehen in die afrikanischen Über-
winterungsgebiete (BAUER et. al 2005). 

4.2 Verbreitung 

Der Baumfalke ist in ganz Europa verbreitet, er fehlt lediglich in den nordwestlichen Teilen von Skandinavien und 
Großbritannien sowie auf Island. Der europäische Bestand liegt laut BAUER et al. (2005) bei 71.000 – 120.000 BP. 
Der Baumfalke ist nirgendwo häufig kommt aber innerhalb seines Areals flächendeckend vor. Sein Verbreitungs-
schwerpunkt sind die Tieflagen. Für Deutschland wird ein Bestand von 2.600 bis 3.400 BP angegeben (SÜDBECK 

et al. 2005). Der Baumfalke ist über ganz Hessen verbreitet, Vorkommen in den Höhenlagen der hessischen 
Mittelgebirge über 400 ü. NN sind aber die Ausnahme. Vor allem aufgrund des Nahrungsspektrums ist davon 
auszugehen, dass die klimatisch ungünstigen mittel- und nordhessischen Landschaften außerhalb der Flussniede-
rungen weniger besiedelt sind als die wärmebegünstigten Gebiete der oberrheinischen Tiefebene. Der Bestand 
wird in Hessen auf 500 bis 600 Reviere geschätzt (HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Ein nicht regelmäßig besetztes Revier innerhalb des 100 m-Korridors (2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht 
besetzt). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
40 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Baumfalken liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester nutzt 
(i.d.R. verlassene Horste von Rabenkrähen oder anderen Großvögeln) und 
deshalb sehr flexibel in der Nestwahl ist. Daher verlieren die alten Nester ihre 
Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beendeter Brutsaison. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Da der Baumfalke sehr flexibel in seiner 
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Nistplatzwahl ist (verlassene Nester anderer Arten, i.d.R. Krähennester,) sind 
beim Baumfalken in einer Umgebung in der Ausprägung des UG nicht die 
Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten 
Nistplätzen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 

werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Baum-

falke bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  
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Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifisches Abstandsver-
halten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 200 m (= 200 m 
Fluchtdistanz infolge optischer Signale) zu berücksichtigen. Bei der im vorlie-
genden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß 
KIFL (2010) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % anzu-
nehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Re-
viers (anlage- und betriebsbedingt). Beeinträchtigungen durch temporäre 
baubedingte Störungen können aufgrund der hohen Flexibilität in der Wahl des 
Nistplatzes jedoch als vernachlässigbar eingestuft werden. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 
zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist nicht davon auszu-
gehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, 
da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwankungsbereichs (mindes-
tens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht 
einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Brutvogelart mit großem Aktionsraum (ca. 
200-2000 ha und darüber hinaus) ein im konservativen Ansatz der gesamte 
Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer definiert und betrifft somit in 
etwa den Bereich zwischen der Linie Marburg–Bad Hersfeld–Schlüchtern–
Florstadt–Marburg. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 
50-100 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Da das Brutvorkommen weniger als 100 m von der geplanten Trasse entfernt 
lokalisiert ist, sind relevante Störungen denkbar. Hierbei ist zu beachten, dass 
es sich jedoch nur um eine temporäre Störung handelt, die zudem nicht 
zwangsläufig während der recht kurzen Brutperiode (Mai bis Juli) auftritt. Trotz-
dem wird im konservativen Ansatz davon ausgegangen, dass die Baumaß-
nahmen während der Brutperiode erfolgen können. Bei der Bewertung der 
Beeinträchtigung ist zu beachten, dass es sich im konkreten Fall nur um ein 
sporadisch besetztes Brutrevier handelt (2009 nicht nachgewiesen). Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Baumfalke keine eigenen Nester baut, 
sondern üblicherweise alte Nester von Krähen, Ringeltauben und Elstern etc. 
zur Brut nutzt und daher eine hohe Flexibilität in der Wahl des Nistplatzes 
aufweist (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1971, MEBS & SCHMIDT 2006). Daher 
besitzt er keine alljährlich und regelmäßig genutzten Niststandorte, sondern 
zeigt im Laufe der Jahre eine entsprechende räumliche Dynamik. Aufgrund 
dieser Rahmenbedingungen sind erhebliche Störungen für den Baumfalken 
infolge der Baumaßnahme auszuschließen. Störungen, die den Störungstatbe-
stand erfüllen, sind daher für den Baumfalken nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
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(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland (Nahrungsräume) sich der zukünftige Erhaltungszustand der 
lokalen Population sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 
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Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
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g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Baumpieper (Anthus trivialis) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  32 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Baumpieper bevorzugt offenes bis halboffenes Gelände mit hohen Singwarten und gut ausgebildeter Kraut-
schicht für den Neststandort und die Futtersuche. Er besiedelt lockere, sonnige Waldränder, Lichtungen, Kahl-
schläge, Aufforstungen (Frühstadien), Heide- und Moorflächen, lichte Wälder, Auwälder, Feldgehölze und 
Streuobstbestände mit Brachestadien sowie mit Bäumen bestandene Bergwiesen und Waldheiden. Hohe Sied-
lungsdichten werden auch in Pappelständen und Streuobstwiesen in Mittel- und Südhessens erreicht. Er ernährt 
sich hauptsächlich von kleinen Insekten, die er auf Äckern, Brachen, Wiesen oder Weiden findet (Bauer et al. 
2005). Als Langstreckenzieher kommt der Baumpieper ab Ende März im Brutgebiet an. Das Nest wird auf dem 
Boden mit Sicht- und Wetterschutz durch z. B. Grasbüsche oder Zwergsträucher und langgezogenem Zugang 
angelegt. Meist erfolgen ein bis zwei Jahresbruten mit Gelegegrößen von drei bis sechs Eiern. Die Brutsaison 
kann sich bis September ziehen, allerdings beginnt der Abzug in die Wintergebiete bereits im August und erstreckt 
sich bis in den Oktober hinein (BAUER et al. 2005). Wichtige Habitatstrukturen für den Baumpieper sind also 
demnach: viel Licht, hochgelegene Singwarten, Nistmöglichkeiten unter höheren Gras- und Krautbüscheln, Nah-
rungsmöglichkeiten auf dem Boden mit offenen Stellen und freiem Anflug und eine gut entwickelte Krautschicht. 

4.2 Verbreitung 

Der Baumpieper war ehemals ein weit verbreiteter Brutvogel in Großteilen Mitteleuropas. Seit den 1970er Jahren 
kam es lokal und regional zu drastischen Rückgängen um teilweise über 80%, durch Habitatzerstörungen. In 
Europa wird der rückläufige Bestand (2004) auf 27-42 Millionen Brutpaare geschätzt und in Deutschland (1998) 
auf 500.000-880.000 (BAUER et al. 2005). Auch in Hessen nehmen die Bestände ab und aus einigen Regionen ist 
er scheinbar verschwunden. Siedlungsschwerpunkte sind halboffene Landschaften, sonnige Waldränder, lichte 
Wälder, Windwurfflächen und Kahlschläge, aber auch Gehölzbestandene Wiesenkomplexe, Huteweiden, Mager-
rasen und Streuobstwiesen. Der hessische Bestand wird auf 4.000-8.000 Reviere mit abnehmender Tendenz 
geschätzt (HGON 2010). Die Art kommt hier landesweit vor und besiedelt sowohl waldreiche Mittelgebirgs- und 
Hügellagen, als auch die Tieflagen. Nur in den großräumig intensiv genutzten Agrarlandschaften (Wetterau, 
Rheinebene) ist der Bestand gering. Die höchsten Siedlungsdichten erreicht er in den reich strukturierten Auen 
Südhessens. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Zwei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon eines innerhalb des 200 m-Korridors (2001 nachgewiesen, jedoch 
2009 nicht besetzt). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Keine Vorkommen im unmittelbaren Eingriffsbereich. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
10 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit  

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

9.  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
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(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Keine Vorkommen im unmittelbaren Eingriffsbereich. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Baum-

pieper bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
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zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL 
(2009) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 10 % anzuneh-
men; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie die 
funktional angrenzenden Wald- und Offenlandbereiche definiert und betrifft 
somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–
Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 20-30 
Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Baumpieper gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Baumpieper nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
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c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
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7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  

Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
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 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Bluthänfling ist ein Brutvogel offener und sonnenexponierter Flächen mit Hecken, Sträuchern oder jungen 
Nadelbäumen. Wichtig ist eine samentragende Krautschicht, so dass der Bluthänfling in Mitteleuropa auch in 
heckenreicher Agrarlandschaft mit Ackerbau und Grünlandwirtschaft, aber auch auf Ruderalflächen, in Gärten und 
Parkanlagen sowie in gebirgigen Gegenden auch Trockenhängen mit Büschen, Wacholderheiden oder Hang- und 
Bergwiesen vorkommt (BAUER et al. 2005).  

Die Vögel sind als tagaktive Kurzstecken- bzw. Teilzieher, die zur Brutzeit territoriales Verhalten zeigen und meist 
eine monogame Saisonehe eingehen. Es werden lockere Brutgemeinschaften von 2-12 Brutpaaren gebildet. Dort 
singen oft mehrere Männchen gemeinsam auf erhöhten Warten. Die Ankunft am Brutplatz erfolgt zwischen März 
und April. Der Neststand liegt meist in dichten Hecken und Büschen von Laub- und Nadelhölzern. In der Regel 
erfolgen ein bis zwei Jahresbruten (auch Drittbruten möglich) mit einem Legebeginn frühestens ab Anfang April.  
Ende der Brutsaison ist meist schon Ende Juli. Im Herbst bilden die Vögel große Schwärme oft mit anderen Finken 
und Ammern (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Bestandszahlen der Bluthänflinge unterliegen in Abhängigkeit von Nahrungsangebot, Habitatveränderungen 
und ungünstigen Witterungsbedingungen starken Schwankungen.  Großflächig sind in mehreren Regionen Mitteleu-
ropas die Bestandszahlen stark zurückgegangen. Zum Teil sind kleinere lokale Bestände bis Mitte 1980er vollstän-
dig erloschen. In Europa wird der rückläufige Bestand auf 990.000 bis 1,97 Millionen Brutpaare geschätzt und in 
Deutschland (1995-1999) auf 380.000-830.000 (BAUER et al. 2012). Laut SÜDBECK et al.( 2007) wird die Anzahl der 
Brutpaare in Deutschland auf 440.000-580.000 geschätzt. Weiter sollen für das Bundesland Hessen die Be-
standszahlen um mehr als 50% angenommen haben (SÜDBECK et al. 2007) und auch laut VSW (2014) gibt es für 
Hessen starke Bestandsrückgänge, wobei die Vögel trotz der lokalen Rückgänge in Hessen flächendeckend 
siedeln. Die höchsten Siedlungsdichten werden in den offen, aber reich strukturieren Regionen Nord- und Mittel-
hessens erreicht (HGON 2010). Der hessische Bestand wird auf 10.000-20.000 Reviere mit abnehmender 
Tendenz geschätzt (VSW 2014). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt vier Reviere, davon zwei im 100 m-Korridor und eines im 200 m-Korridor. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 80 %) sowie für ein Revier eine Reduzierung um 10 % anzuneh-
men. Insgesamt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung von 90 
% und somit im konservativen Ansatz der Verlust von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Bluthänflings liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, 
sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach 
beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Beim Bluthänfling sind in einer Umgebung 
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in der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. 
Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld als gut einge-
schätzt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen in vielen 
Bereichen mit vormals strukturarmer intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
große Teile der neu entstehenden Böschungen mit Hecken und Sträuchern 
bepflanzt werden, welche geeignete Nisthabitate für den Bluthänfling darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Blut-

hänfling bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 
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(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 
Reviere) sowie für ein Revier eine Reduzierung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzu-
nehmen. Insgesamt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung von 
90 % (= 0,9 Reviere) und somit im konservativen Ansatz der Verlust eines 
Reviers. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist nicht 
davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 100-200 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Bluthänfling gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Bluthänfling nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
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CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
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7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 
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Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Eisvogel (Alcedo atthis) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Eisvogel gilt in ganz Europa als Brutvogel der Niederungs- und Mittelgebirgslagen. Die Vögel gelten je nach 
Habitatausstattung als Standvogel, Teilzieher und als Zieher. Die Vögel schließt oft von Spätwinter bis in den 
September hinein eine monogame Brut- oder Saisonehe. Aufgrund starker Territorialität sind die Siedlungsdichten 
in den Gebieten gering. Die Nestabstände werden sehr stark von den Standortbedingungen beeinflusst und 
betragen bei kleineren Fließgewässern bis zu 2,5km pro Brutpaar und bei größeren Fließgewässern bis zu 4-5km 
pro Brutpaar. Allerdings können bei guter Habitatausstattung die Nester auch nur 80-100m entfernt liegen (BAUER 
et al. 2005). Der Eisvogel benötigt zur Brutzeit kleinfischreiche Still- und Fließgewässer mit geeigneten Ansitzwar-
ten in max. zwei bis drei Meter Höhe über der Wasseroberfläche. Die Nester werden in steilen, sandig-lehmigen, 
mehr als 50 cm hohen Erd- (Ufer-) abbrüchen angelegt, die bevorzugt direkt am Wasser gelegen sind. Regelmäßig 
werden Bruten auch in Wurzeltellern von umgestürzten Bäumen angelegt, die bis zu zwei Kilometer vom Jagdge-
wässer entfernt sein können (BAUER et al. 2005). Der Legebeginn ist frühestens ab Mitte März, das letzte Gelege 
noch im August. Eine Zweitbrut ist bei den Eisvögeln die Regel, eine dritte Brut möglich, aber selten. Die Gelege-
größe kann zwischen sechs und sieben Eiern schwanken (Bauer et al. 2005). Neben einer verstärkten Wan-
derneigung ab August und Oktober, können Altvögel und Jungvögel auch monatelang in Brutplatznähe ausharren 
(SÜDBECK et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Verbreitung in Europa erstreckt sich von Westeuropa bis nach Spanien und Richtung Osten bis nach Asien. 
Die Art ist dabei ohne echte Schwerpunkte über ganz Europa verbreitet. Für die allgemeine Bestandsentwicklung 
haben extreme Winter einen starken Einfluss. Der Bestand wird mit 79.000-160.000 Brutpaaren angegeben 
(Bauer et al. 2005). Der mitteleuropäische Bestand mit etwa 11.000-20.000 Brutpaaren. In Deutschland leben 
Schätzungen zu Folge etwa 5.600-8.000 Brutpaare (SÜDBECK et al. 2007). Der Eisvogel ist in Hessen landesweit in 
geringer Dichte verbreitet mit Ausnahme großer zusammenhängender Wälder ohne größere Fließgewässer, die 
Ausbreitung wird mit 200-900 Reviere angegeben (HGON 2010). Die Bestandsentwicklung wird zwar als stabil, 
aber auf einem ungünstigen bis unzureichenden Niveau eingestuft (VSW 2014). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Drei nicht regelmäßig besetztes Reviere, davon eines außerhalb des 200 m-Korridors, zwei innerhalb des 100 m-
Korridors (je eines 2001 bzw. 2007 nachgewiesen, beide jedoch 2009 nicht besetzt). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass kein 
Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu anzunehmen ist. 

Auch wenn alleine unter Berücksichtigung der Lage der Reviere für zwei Revie-
re eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 80 %) anzunehmen ist, 
zeigt die im vorliegenden Fall gemäß KIFL (2009) anzuwendende vertiefte 
Prüfung, dass im Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse 
davon ausgegangen werden kann, dass angrenzende Bereiche dieser Fließ-
gewässer zukünftig entsprechend entlastet und aufgewertet werden und auf-
grund der starken Dynamik von Eisvogelvorkommen problemlos besiedelt 
werden können. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein Verlust 
eines Revieres zu erwarten. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
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(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Eisvo-

gel bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Hinzu kommt, dass diese Art im Bereich 

von Straßen im Regelfall nicht auftritt. Daher ist das Eintreten des Ver-

botstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Auch wenn alleine unter 
Berücksichtigung der Lage der Reviere für zwei Reviere eine Reduzierung der 
Habitateignung um 40 % (= 80 %) anzunehmen ist (bei der im vorliegenden Fall 
zu erwartenden Verkehrsmenge von 9.500-16.300 Kfz/Tag), zeigt die im vorlie-
genden Fall gemäß KIFL (2010) anzuwendende vertiefte Prüfung, dass im 
Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen 
werden kann, dass angrenzende Bereiche dieser Fließgewässer zukünftig 
entsprechend entlastet und aufgewertet werden und aufgrund der starken 
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Dynamik von Eisvogelvorkommen problemlos besiedelt werden können. Somit 
ist nach Analyse der konkreten Situation kein Verlust eines Revieres zu erwar-
ten. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Beeinträchtigungen durch temporäre baubedingte Störungen können aufgrund 
der hohen Flexibilität in der Wahl des Nistplatzes ebenfalls als vernachlässigbar 
eingestuft werden. 

Da das Brutvorkommen weniger als 100 m von der geplanten Trasse entfernt 
lokalisiert ist, sind relevanten Störungen denkbar. Hierbei ist zu beachten, dass 
es sich jedoch nur um eine temporäre Störung handelt. Trotzdem wird im 
konservativen Ansatz davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen während 
der Brutperiode erfolgen können. Bei der Bewertung der Beeinträchtigung ist 
jedoch zu beachten, dass es sich im konkreten Fall nur um sporadisch besetzte 
Brutreviere handelt (2009 nicht nachgewiesen). Darüber hinaus ist zu berück-
sichtigen, dass die Eisvögel in der Regel nur in der näheren Umgebung ihrer 
Bruthöhle infolge optischer Reize gestört werden können. Da die Bruthöhlen in 
der Regel jedoch gut versteckt sind und an unzugänglichen Bereichen angelegt 
werden, sind mögliche Beeinträchtigungen infolge der Baumaßnahmen als 
vernachlässigbar einzustufen. Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, 
sind daher für den Eisvogel nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) an der Lauter 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  
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Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
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b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
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 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 
 

 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 204 - 

Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldlerche (Alauda arvensis) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Feldlerche ist ein typischer Vogel des Offenlandes. Die natürlichen Lebensräume der Feldlerche sind Steppen 
und Heidegebiete. Bei uns in Mitteleuropa besiedelt die Art vor allem Sekundärbiotope wie Ackerflächen und 
Grünlandbereiche. Dabei werden vor allem trockene bis wechselfeuchte Standorte besiedelt. Ihr Nest legt die 
Feldlerche am Boden in einer kleinen Kuhle meist in niedriger Vegetation (15-20 cm) an (SÜDBECK et al. 2005). Die 
Feldlerche macht in vielen Gebieten zwei Jahresbruten. Im Brutrevier sollte die Deckung der Vegetation 50 % 
nicht unterschreiten. 

Als Kurzstreckenzieher erreicht die Feldlerche in einigen Regionen schon ab Ende Januar wieder das Brutgebiet. 
In den klimatisch ungünstigeren Regionen kommt sie dagegen erst Mitte März an. Der Abzug aus den Brutgebie-
ten setzt ab Anfang September ein und hält bis in den Dezember an, wobei es in milden Wintern auch zu Überwin-
terungen in klimatisch begünstigten Brutgebieten kommen kann. 

4.2 Verbreitung 

Die Feldlerche ist in ganz Europa mit Ausnahme von Island verbreitet (BAUER et al. 2005). Dicht bewaldete 
Bereiche und große Ballungsräume werden ebenso wie hochalpine Lagen nicht besiedelt. Der europäische 
Bestand liegt laut BAUER et al. (2005) bei 40-80 Mio. BP davon leben in Deutschland etwa 1,6-2,7 Mio. BP. In 
Hessen wird der Bestand auf 150.000-200.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). Sie ist hier flächendeckend zu 
finden, wobei sie aber deutliche Schwerpunkte in den Niederungsgebieten zeigt. Waldreiche Regionen werden 
jedoch fast vollständig gemieden. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt 81 Reviere, davon 23 im 100 m-Korridor, 42 im 300 m-Korridor und 16 im 500 m-Korridor.
27

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2010) wären für 23 Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 9,2 Reviere) sowie für 42 Reviere eine Reduzierung um 10 % (= 
4,2 Reviere) anzunehmen. Insgesamt würde daraus eine Reduzierung der 
Habitateignung von 1340 % (= 13,4 Reviere) und somit im konservativen An-
satz ein Verlust von 14 Revieren resultieren. 

Im Fall der Feldlerche wird von der reinen Bearbeitung nach KIFL leicht abge-
wichen: Die Reduzierung der Habitateignung wird bei der Feldlerche - als eine 
der Charakterarten des Offenlandes - im Wesentlichen durch ihr Meideverhal-
ten gegenüber vertikalen Strukturen hervorgerufen. Bei Straßen sind dies 
entsprechende Damm- und Brückenbauten. Derartige Meideverhalten sind bis 
in eine Entfernung von 100 m nachgewiesen (ALTEMÜLLER & REICH 1997) und 
damit anlagenbedingt. Im Umkreis von 100 m relevanter erhöhter Strukturen 
des Vorhabens liegen 18 Reviere der Feldlerche. Für diese wird in Anlehnung 
an KIFL eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % angenommen. Insge-
samt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung von 720 % (= 7,2 
Reviere) und somit im konservativen Ansatz ein Verlust von acht Revieren. Der 
Verlust dieser acht Reviere wird als Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG durch Meidung trassennaher Berei-
che angesehen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass während der Bauar-
beiten keine aktuellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen, beschädigt oder zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener 
Nester der Feldlerche liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, 
da es sich bei der betroffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljähr-
lich neue Nester anlegt, sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte nach beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 

                                                

27
Im Umkreis von 100 m relevanter erhöhter Strukturen des Vorhabens liegen 18 Reviere, 16 davon im 100 m-

Korridor 
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entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in 
Anspruch genommenen Bereichen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja ..nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.33 – Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen (ca. 2,7 ha; mit 
drei Buntbrachestreifen von insgesamt ca. 820 m Länge) 
Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland 
und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ (13,1 ha) 
K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (6,6 ha) 
Darüber hinaus kann sich auch der Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierun-
gen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen 
Aue im Bereich Angersbach – in gewissen Bereichen positiv auf die Feldlerche 
auswirken (die Feldlerche ist hier aber nicht die Hauptzielart). 
Maßnahmenkomplex MK2 – Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei 
Schwarz“ (davon auf einer Strecke von etwa mindestens 6000 m Lebensraum-
aufwertung für die Feldlerche bis in eine Entfernung von 100 m beiderseits im 
Bereich von gut bis sehr geeigneten Habitaten (= 87,6 ha) sowie bis in eine 
Entfernung von 50 m beiderseits im Bereich von durchschnittlich geeigneten 
Habitaten (= 19,9 ha) und somit eine Aufwertung auf einer Fläche von insge-
samt 107,5 ha. 
Der Maßnahmenkomplex 2, welcher in der vorhergehenden Planung enthalten 
war, entfällt. Als Ersatz für den bisher vorgesehenen Maßnahmenkomplex wird 
auf das Ökokonto „Hof Grass“ zurück gegriffen.  
Für die Feldlerche ist eine CEF-Maßnahme notwendig, welche mit MK2 in der 
vorherigen Planung berücksichtigt wurde. Nach derzeitigem Planungsstand 
entfällt MK2. Als Ersatz für den bisher vorgesehenen Maßnahmenkomplex wird 
auf das Ökokonto „Hof Grass“ zurück gegriffen.  
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung eine 
Optimierung von Brut- und Nahrungshabitaten durchgeführt wird. 
Die für die Feldlerche wichtigste Maßnahme ist hierbei die Anlage von Buntbra-
chestreifen innerhalb von K0.33. Nach VSW & PNL (2010) ist die Anlage von 
Buntbrachestreifen, d. h. Blühstreifen in Kombination mit Schwarzbrachestrei-
fen, auf Ackerflächen eine sehr gut geeignete Maßnahme, um die Populations-
dichte der Feldlerche zu erhöhen und dadurch Habitatverluste auszugleichen 
bzw. die Siedlungsdichte in bereits besetzten Habitaten deutlich zu steigern. 
Die Lebensraumkapazität für die Feldlerche wird hierdurch erhöht, sodass 
üblicherweise je 100 m Schwarzbrache- und Blühstreifen von einer Steigerung 
von einem Revier ausgegangen werden kann. 
Innerhalb der anderen CEF-Maßnahmen (v.a. MK1, K0.28) auf einer Fläche 
von ca. 20 ha (davon die meisten Flächen im näheren Umfeld der Brutvorkom-
men) kann davon ausgegangen werden, dass infolge der Kapazitätssteigerung 
in diesen Lebensräume) weitere Habitatverluste der Feldlerche kompensiert 
werden können (mit im Regelfall mindestens 1-2 Rev./10 ha anhand verfügba-
rer Werte zu Siedlungsdichten nach FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 
1993-2000). 
Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass das die 8 Reviere infolge 
der Kapazitätssteigerung in den neu gestalteten Lebensräumen problemlos 
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kompensiert werden können. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Feld-

lerche bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brut-
beginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

Während der Brutzeit ist der Baustellenbereich während der Brutzeit in 
relevanten Abschnitten regelmäßig zu mulchen (integriert in die Maßnahme 
V2), um ein Ansiedeln potenzieller Brutpaare im Baustellenbereich und damit 
die Gefahr von Verunfallung von Individuen zu vermeiden. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 208 - 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIfL (2009) sind für 23 Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 9200 %) und für 42 Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 10 % (= 4200 %) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von 14 
Revieren. 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit), jedoch als Sonderfall eine Effektdistanz von 500 m zu berücksichtigen. 

Im Umkreis von 100 m relevanter erhöhter Strukturen des Vorhabens liegen 18 
Reviere der Feldlerche. Für diese wird in Anlehnung an KIFL eine Reduzierung 
der Habitateignung um 40 % angenommen. Insgesamt resultiert daraus eine 
Reduzierung der Habitateignung von 720 % (= 7,2 Reviere) und somit im 
konservativen Ansatz ein Verlust von acht Revieren (siehe 6.1 a, wurde dort 
bewertet). 

Für die verbleibenden sieben Reviere im 100 m-Korridor (nach der Definition 
unter "Vorkommen im UG") bzw. 40 Reviere im 300 m-Korridor ist gemäß KIFL 
eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 2,8 Reviere) bzw. um 10 % 
(= 4 Reviere) anzunehmen (bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Ver-
kehrsmenge von 9.500-16.300 Kfz/Tag). Diese Verluste sind nach HMUELV 
(2011) als Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu prüfen 
(betriebsbedingte Störungen). Durch den Verlust dieser weiteren sieben Revie-
re (2,8 plus 4) ist nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der 
lokalen Population verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population 
betroffen ist. Damit ist der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart gemäß VSW & PNL (2010) 
die Lokale Population "Vogelsberg" mit 15.000-25.000 Revieren angenommen. 
Diese umfasst ungefähr den Bereich Gießen, Reiskirchen, Gemünden, 
Schwalmtal, Lauterbach, Großenlüder, Fulda, Schlüchtern, Büdingen, Schotten, 
Laubach, Gießen (siehe VSW & PNL 2010) 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Feldlerche gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für die Feldlerche nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 
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V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 
e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
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günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldschwirl (Locustella naevia) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

a. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Feldschwirl besiedelt offenes Gelände mit mindestens 20 bis 30 cm hoher, dichter Krautschicht. Diese sollte 
aus weichen, schmalblättrigen Halmen bestehen, die genügend Bewegungsfreiheit bieten sowie aus höheren 
Warten, wie Stauden oder kleinen Sträuchern. Das Nest legt er am Boden zwischen Grashorsten, Kräutern, 
Stauden oder Seggenbülten versteckt an (BAUER et al. 2005). 

Der Feldschwirl ist ein Langstreckenzieher, der ab Anfang April in den Brutgebieten eintrifft. Der Legebeginn ist 
frühestens Ende April, die Hauptlegezeit ist Mitte Mai. Ein bis zwei Jahresbruten sind möglich und die Brutperiode 
kann bei späten Bruten bis in den September gehen. Der Wegzug in die Winterquartiere findet zwischen Juli und 
Anfang Oktober statt (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Der Feldschwirl ist Brutvogel in den mittleren Breiten von Westeuropa bis Jenissej und Südost Altai. Der europäi-
sche Bestand beträgt etwa 0,84 bis 2,2 Mio. Brutpaare von denen ca. 55.000 bis 120.000 in Deutschland brüten 
(BAUER et al. 2005). In Hessen kommen etwa 2.500 bis 4.000 Brutpaare vor und der Bestand wird als stabil 
angesehen (HGON 2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt zwei Reviere, davon eines im 100 m-Korridor und eines im 200 m-Korridor. 
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Feldschwirls liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, 
sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach 
beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Da der Feldschwirl flexibel in seiner Nist-
platzwahl ist, sind beim Feldschwirl in einer Umgebung in der Ausprägung des 
UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. Das Habitatangebot mit 
geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 214 - 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Feld-

schwirl bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL 
(2010 für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 
Reviere) sowie für ein Revier eine Reduzierung um 10 % (= 0,1 Reviere) anzu-
nehmen. Insgesamt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung von 
50 % (= 0,5 Reviere) und somit im konservativen Ansatz der Verlust eines 
Reviers. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist nicht 
davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 100-150 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Feldschwirl gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Feldschwirl nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
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7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
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 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldsperling (Passer montanus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen)) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Feldsperling kann als Nahrungsgeneralist unterschiedliche Lebensräume besiedeln. Es wird hauptsächlich das 
landwirtschaftlich genutzte Umland von Siedlungen genutzt. Aber ebenso an Waldrändern, auf Freiflächen mit 
Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Hecken, wie in Obst- und Kleingärten  oder auch in lichten Auwäldern oder 
gewässerbegleitenden Gehölzen (BAUER et al. 2005). Wichtige Bruthabitatstrukturen sind Bruthöhlen (natürliche 
oder Brutkästen), Gebüsche (Schutz, Schlafplätze) und spärlich bewachsene Flächen (Hauptnahrungsplätze). Die 
Nahrungsplätze liegen fast immer in oder dicht bei den Schutzzonen (vor allem Hecken). Als Standvogel mit 
Dismigrationen über geringe Entfernungen ist der Feldsperling das ganze Jahr in seinem Brutgebiet anwesend. 
Die Paarbildung erfolgt bereits ab Herbst und ist bis zum Beginn der Brutsaison möglich. Die Feldsperlinge sind 
Einzelbrüter, die aber auch in lockeren Kolonien brüten können. Sofern es sind um störungsfreie Nistplätze 
handelt, werden Dauerehen geschlossen. Als Höhlenbewohner werden Baumhöhlen, Felsenlöcher, Nistkästen 
und auch Erdlöcher von Uferschwalben angenommen. Der Legebeginn ist frühestens ab Mitte März, meist erst ab 
Mitte April bis Anfang Mai. Eine Zweitbrut ist bei den Feldsperlingen die Regel, eine Dritte oder gar vierte Brut 
möglich. Die Gelegegröße kann zwischen drei und sieben Eiern schwanken (Bauer et al. 2005).  

4.2 Verbreitung 

Der Feldsperling kommt in Europa mit Ausnahme der Tundra in allen Zonen der Paläarktis und Orientalis von 
Westeuropa vor, wobei der mitteleuropäische Bestand bei 4,3-7,8 Millionen Brutpaaren liegt. In Anhängigkeit von 
klimatischen Bedingungen und den Nahrungsbedingungen im Winter unterliegt die Bestandsentwicklung dieser Art 
einer erheblichen kurzfristigen Schwankung. Dabei sind die Entwicklungen in Mitteleuropa weder zeitlich noch 
habitatspezifisch einheitlich (BAUER et al. 2005).  

In Deutschland werden die Bestände auf 1,0-1,6 Millionen (2005) Brutpaare geschätzt. Bei der Bestandsentwick-
lung wird in Hessen eine Abnahme von mehr als 20 % ausgegangen (SÜDBECK et al. 2007). So werden die Bestän-
de dort mit 150.000-200.000 Brutpaaren angegeben mit dem Trend, dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert 
(VSW 2014). Die Landschaftsstruktur Hessens kommt der weiten Verbreitung des Feldsperlings entgegen, da es in 
allen Landesteilen offene Flächen mit lichten Baumbeständen und Hecken gibt. Ausgenommen sind größere 
geschlossene Siedlungen, Wälder und die baumlose Agrarsteppe. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt acht Reviere, davon fünf im 100 m-Korridor und drei im 200 m-Korridor. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für fünf Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 200 %) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von zwei 
Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust von zwei Revieren (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Der Feldsperling nistet meist in Höhlen, welche in vielen Fällen einen limitieren-
den Faktor für die entsprechenden Arten darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach) 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar ca. 27 ha) 
Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland 
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und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ (13,1 ha) 
K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (6,6 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung und 
Optimierung vor allem von Bruthabitaten (K0.30, ca. 2,8 ha) aber auch von 
Nahrungshabitaten auf einer Fläche von ca. 47 ha (MK3, MK1), davon die 
meisten Flächen im näheren Umfeld des Brutvorkommens, durchgeführt wer-
den und dies insgesamt sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der neu 
etablierten Strukturen in den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebens-
raumtypen kann davon ausgegangen werden, dass die zwei Reviere infolge der 
Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompensiert werden 
kann (mit im Regelfall mind. 1 Rev./10 ha anhand verfügbarer Werte zu Sied-
lungsdichten nach FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000). 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIfL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Feld-

sperling bei gemeinsamer Betrachtung der von KIfL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
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d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifisches Abstandsver-
halten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berück-
sichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-
16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL (2010) für fünf Reviere eine Reduzierung 
der Habitateignung um 40 % anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust 
von zwei Revieren. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal zwei Revieren ist nicht 
davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie die 
funktional angrenzenden Wald- und Offenlandbereiche definiert und betrifft 
somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–
Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 200-400 
Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Feldsperling gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Feldsperling nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 
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V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
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stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  32 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Gartenrotschwanz ist in verschiedensten Lebensräumen anzutreffen: Lichte aufgelockerte Altholzbestande, alte 
Weidenauwäldern, halboffene Heide- und Agrarlandschaften, Au-, Feld- und Hofgehölze, Brand- und Windwurfflä-
chen sowie in Nähe besiedelter Gebiete (Parks, Streuobstwiesen, Obstgärten). In geschlossenen Nadelwäldern ist 
die Art nicht anzutreffen (Bauer et al. 2005, Südbeck et al. 2005). 

Als Langstreckenzieher kommt der Gartenrotschwanz ab Ende März bis Anfang Mai in den Brutgebieten an. Der 
Wegzug beginnt ab Anfang August, wobei die Abzugsperiode Ende August/ Anfang September am höchsten ist 
(Südbeck et al. 2005).  

Als Nest bevorzugt die Art Höhlen mit größerem Eingang, aber auch Bruten in Nischen, Nistkästen, frei oder auch 
Bodenbruten (trockene Waldgebiete) sind möglich (Bauer et al. 2005, Südbeck et al. 2005). Bei Bruterfolg ist eine 
Wiederbenutzung nicht selten (Bauer et al. 2005). Als Nahrungsgrundlage dienen vor allem Insekten und Spinnen-
tiere von Boden, Bäumen, Kraut- und Kronenschichten. Seltener werden auch Raupen, Beeren oder Früchte 
gegessen bzw. an die Jungen verfüttert (Bauer et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Der Gartenrotschwanz ist Brutvogel von Europa bis Mittelsibirien, sowie von der borealen bis in die mediterrane 
Zone. Er besiedelt auch Steppengebiete und höhere Gebirge im Süden Vorderasiens. Mehr als die Hälfte des 
Brutareals liegt in Europa. Der Bestand wird nach Bauer et al. 2005 auf 6,8 bis 16 Millionen Brutpaare geschätzt. In 
Deutschland sind ca. 11.000 bis 16.000 Brutpaare vorhanden, in Hessen 2.500 bis 4.500, wobei der Erhaltungszu-
stand in Hessen als schlecht eingeschätzt wird und auch in Deutschland langfristig von einem Rückgang der 
Population ausgegangen wird (Südbeck et al. 2005, VSW 2014). Der Gartenrotschwanz kommt flächendeckend in 
Hessens vor, wobei sein Verbreitungsschwerpunkt jedoch eindeutig in Obstanbaugebieten Gärten und Weichholz-
auen der Tallagen und Niederungen und somit im Süd- und Mittelhessen liegt. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Drei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon zwei innerhalb des 100 m-Korridors (je eins 2001 bzw. 2007 
nachgewiesen, jedoch 2009 nicht besetzt). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 80 %) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz 
dem Verlust von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor 

 Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Der Gartenrotschwanz ist zwar ein anpassungsfähiger Höhlen- und Nischen-
brüter, es ist aber nicht auszuschließen, dass Nisthöhlen im UG einen limitie-
renden Faktor darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach) 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
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Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar ca. 27 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung und 
Optimierung vor allem von Bruthabitaten (K0.30, ca. 2,8 ha) aber auch von 
Nahrungshabitaten auf einer Fläche von ca. 27 ha (MK3), davon die meisten 
Flächen im näheren Umfeld des Brutvorkommens, durchgeführt werden und 
dies insgesamt sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der neu etablierten 
Strukturen in den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen 
kann davon ausgegangen werden, dass das eine Revier infolge der Kapazi-
tätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompensiert werden kann 
(mit im Regelfall mind. 1 Rev./10 ha anhand verfügbarer Werte zu Siedlungs-
dichten nach FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000). 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Gar-

tenrotschwanz bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) 

genannten Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten 

des Verbotstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu 

negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 

verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 

Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 

nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 

Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 

Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
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d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,8 
Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem 
Verlust von einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie die 
funktional angrenzen Wald- und Offenlandbereiche Als lokale Population wird 
für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der Bereich der Lauteraue 
inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem funktional angrenzenden 
Offenland definiert und betrifft somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–
Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf 
einen Wert von 50-100 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Gartenrotschwanz gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störun-
gen betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die 
bejagt oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvo-
gelarten sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres 
Horstes oder ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand 
erfüllen, sind daher für den Gartenrotschwanz nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
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führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 231 - 

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
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g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V- 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Girlitz besiedelt halboffene, mosaikartige Landschaften mit lockerem Baumbestand und Gebüschgruppen. Oft 
findet man ihn in Siedlungsbereichen (Parks, Gärten, Friedhöfen) und sogar in den Zentren der Großstädte, sofern 
Grünanlagen mit einigen Bäumen vorkommen. Außerdem bevorzugt er klimatisch begünstigte Gebiete. Zur 
Nahrungssuche benötigt er Freiflächen mit niedriger oder stark lückiger Vegetation und samentragenden Hoch-
stauden, da er sich vorwiegend von Samen von Kräutern und Stauden ernährt (Bauer et al. 2005, HGON 2010). 

Der Girlitz ist in der Regel ein Kurzstreckenzieher, der in Westeuropa und im Mittelmeerraum überwintert und ab 
Ende März im Brutgebiet ankommen. Das Nest wird sichtgeschützt in Bäumen oder Sträuchern angelegt. Meist 
erfolgen zwei Jahresbruten mit Gelegegrößen von im Schnitt drei bis sechs Eiern. Die Brutsaison zieht sich bis 
Anfang August und ab diesem Zeitpunkt bis Anfang Oktober folgt der Abzug in die Überwinterungsgebiete (BAUER 
et al. 2005, HGON 2010). 

4.2 Verbreitung 

Der Girlitz kommt als Brutvogel hauptsächlich in den gemäßigten und mediterranen Gebieten der Südwest-
Paläarktis vor. In Mitteleuropa liegt der Verbreitungsschwerpunkt im Tiefland, während waldreiche Gebiete und 
Höhenlagen unregelmäßig besiedelt sind. Der europäische Gesamtbestand (2004) wird auf 8,3-20 Millionen 
Brutpaare geschätzt. In Deutschland (1995-1999) kommen etwa 200.000-420.000 Brutpaare vor und der Bestand 
wird als stabil angesehen (BAUER et al. 2005). In Hessen ist der Girlitz flächendeckend verbreitet mit etwa 15.000-
30.000 Revieren und zeigte zwischenzeitlich abnehmende Tendenzen (HGON 2010). Er zeigt eine starke Bindung 
an Ortschaften. Schwerpunkt seiner Verbreitung sind klimatisch begünstigte Gebiete, so dass er vor allem in den 
Tallagen von Mittel- und Südhessen hohe Siedlungsdichten erreicht. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt vier Reviere, davon zwei im 100 m-Korridor, eines im 200 m-Korridor und eines außerhalb des 200 
m-Korridors. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 80 %) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz 
dem Verlust von einem Revier.  

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass kein 
Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu anzunehmen ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Girlitzes liegt kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der betroffenen 
Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, sodass 
die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beende-
ter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Da der Girlitz flexibel in seiner Nistplatz-
wahl ist, sind beim Girlitz in einer Umgebung in der Ausprägung des UG nicht 
die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigne-
ten Nistplätzen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. 
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d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Girlitz 

bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten Risikofakto-

ren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisionsrisiko in 

Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstatbestandes § 

44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
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e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2009) für zwei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 
0,8 Reviere) sowie für ein Revier eine Reduzierung von 10 % (= 0,1 Reviere) 
anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust von 
einem Revier. 

Im Hinblick auf den Girlitz als Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch im 
Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegangen 
werden, dass die Ortschaften zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet 
werden und infolge der Verlust von einem Revier dort problemlos kompensiert 
werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein Verlust eines 
Revieres zu erwarten. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Girlitz gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betreffen 
gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Girlitz nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplan-
ter CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Of-
fenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar 
verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 
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Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
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Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
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Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 
 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 240 - 

Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Goldammer (Emberiza citrinella) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland   

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

a. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Goldammer besiedelt offene bis halboffene, abwechslungsreiche Landschaften mit Büschen, Hecken und 
vielen Randstrukturen in unterschiedlicher Vegetationshöhe. Sie benötigt Hecken oder Gebüsch zur Nestanlage 
und als Singwarte sowie ein ausreichendes Angebot an Sämereien als Nahrung. Das Nest wird am Boden in der 
Vegetation versteckt, bevorzugt unter Büschen, gelegentlich auch niedrig in Büschen oder an Böschungen 
angelegt (BAUER et al. 2005). 

Die Goldammer ist ein Kurzstrecken- oder Teilzieher, der witterungsabhängig ab Mitte Februar Brutreviere besetzt. 
Der Legebeginn ist Mitte April und die Legezeit kann bis Mitte August gehen. Meist endet die Brutperiode Mitte 
August kann aber bis Mitte September und in Ausnahmen noch länger gehen (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Goldammer ist ein Brutvogel der borealen und gemäßigten Zone sowie dem Norden der mediterranen Zone. 
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Nordspanien über Mitteleuropa, Mittelskandinavien  und Griechenland 
bis weit nach Asien. Der europäische Gesamtbestand liegt bei ca. 18 bis 31 Mio. Brutpaaren und ist rückläufig. In 
Deutschland brüten etwa 1 bis 2,8 Mio. Brutpaare (BAUER et al. 2005). In Hessen kommt die Goldammer flächen-
deckend mit ca. 194.000 bis 230.000 Revieren vor. Die höchsten Dichten erreicht sie in strukturiertem Offenland. 
In geringeren Dichten kommt sie in Agrarlandschaften und großflächigen Windwurfflächen vor (HGON 2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt 42 Reviere, davon 24 im 100 m-Korridor und 18 im 200 m-Korridor. 
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust von zehn Revieren (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Feldschwirls liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, 
sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach 
beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Bei der Goldammer sind in einer Umge-
bung in der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende 
Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld als gut 
eingeschätzt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen in 
vielen Bereichen mit vormals strukturarmer intensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung Teile der neu entstehenden Böschungen mit Hecken und Sträuchern 
bepflanzt werden, welche geeignete Nisthabitate für die Goldammer darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  
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Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Gold-

ammer bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für 24 Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 9,6 
Reviere) anzunehmen. Daraus resultiert eine Reduzierung der Habitateignung 
von 960 % (= 9,6 Reviere) und somit im konservativen Ansatz der Verlust von 
zehn Revieren. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von zehn Revieren ist nicht davon 
auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 1.500-2.000 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Goldammer gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für die Goldammer nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 
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Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
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 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 
 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling (Passer domesticus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Haussperling ist ursprünglich ein Bewohner baumarmer Landschaften, heute aber als ausgesprochener 
Kulturfolger von Einzelgehöften bis in Stadtzentren überall in menschlichen Siedlungen anzutreffen, wo Grünanla-
gen und Hecken vorhanden sind und kommt daher vor allem an Rand von Dörfern vor (SÜDBECK et al. 2005). Die 
maximale Dichte dieses ganzjährig gesellig lebenden Vogels wird in bäuerlich geprägten Dörfern erreicht. Von 
vorrangiger Bedeutung ist die ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen sowie Nischen und Höhlen an 
Gebäuden als Brutplätze (SÜDBECK et al. 2005). Die Paarbildung erfolgt bereits ab Herbst am Nistplatz und ist bis 
zum Beginn der Brutsaison möglich. Der Niststand ist vielseitig, aber eine eindeutige Präferenz für Gebäude. Die 
Haussperlinge sind Koloniebrüter als auch Einzelbrüter, die meist eine monogame Dauerehe schließen (SÜDBECK 
et al. 2005). Der Legebeginn ist frühestens ab Ende März. In der Regel erfolgen drei Jahresbruten. Die Gelege-
größe kann zwischen vier und sechs Eiern schwanken (Bauer et al. 2005). Außerhalb der Brutzeit immer in Trupps 
oder Schwärmen unterwegs.  

4.2 Verbreitung 

Der Haussperling gilt in Europa als sehr häufiger und  verbreiteter Brut- und Jahresvogel der kaum Wanderbewe-
gungen zeigt (Bauer et al. 2005). Das natürliche Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der borealen Zone bis in die 
wechselfeuchten Tropen der paläarktischen und orientalischen Region. Der europäische Brutbestand wird mit 
etwas 63-130 Millionen angegeben. In Mitteleuropa erfolgte eine Ausweitung der Brutgebiete durch Anwachsen 
von Siedlungsgebieten. Aber in west- und mitteleuropäischen Ballungsräumen ist ein erheblicher Rückgang zu 
verzeichnen (Bauer et al. 2012). Die deutschlandweiten Bestandszahlen werden mit 5,6-11 Millionen angegeben 
(SÜDBECK et al. 2007). In ganz Hessen ist der  Haussperling verbreitet mit starker Bindung an kleinere Ortschaften. 
Die Bestandszahlen werden mit 165.000-293.000 Brutpaaren angegeben. Der Erhaltungszustand hat sich in 
Hessen verschlechtert und wird mit ungünstig bis unzureichend angegeben (VSW 2014).  
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt 40 Reviere, davon 5 im 100 m-Korridor. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIfL (2009) sind für neun Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 3600 %) anzunehmen; dies entspricht im konservativen Ansatz 
somit dem Verlust von vier Revieren. Im Hinblick auf den Haussperling als 
Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch im Rahmen einer vertieften, situati-
onsspezifischen Analyse davon ausgegangen werden, dass die Ortschaften 
zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet werden und infolge der Verlust von 
drei Revieren dort problemlos kompensiert werden kann. Somit ist nach Analy-
se der konkreten Situation kein Verlust eines Revieres zu erwarten. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass kein 
Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu anzunehmen ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Der Haussperling ist in seiner Neststandortwahl sehr anpassungsfähig und 
vielseitig, z.B. Höhlen, Spalten, tiefe Nischen an Bauwerken, Felsen, Erdwände, 
Bäume, etc. Im UG sind die Neststandorte weitestgehend mit Gebäuden/ Sied-
lungsbereichen assoziiert (hier keine vorhabensbedingten Eingriffe). Daher wird 
das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen im Umfeld als gut eingeschätzt. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
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gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der 

Haussperling bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 
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zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifisches Abstands-
verhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu 
berücksichtigen. Demnach sind bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden 
Verkehrsmenge von 9.500-16.300 Kfz/Tag für fünf Reviere eine Reduzierung 
der Habitateignung um 40 % (= 200 %) anzunehmen. Dies entspricht im 
konservativen Ansatz somit dem Verlust von zwei Revieren. 

Im Hinblick auf den Haussperling als Brutvogelart von Ortschaften kann 
jedoch im Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon 
ausgegangen werden, dass die Ortschaften zukünftig deutlich entlastet und 
aufgewertet werden und infolge der Verlust von zwei Revieren dort problem-
los kompensiert werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation 
kein Verlust eines Revieres zu erwarten. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Haussperling gilt (als Kulturfolger) nicht als störungssensible Art. Baube-
dingte Störungen betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB 
Arten, die bejagt oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und 
Wiesenvogelarten sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung 
ihres Horstes oder ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbe-
stand erfüllen, sind daher für den Haussperling nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 
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Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
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 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 
 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Als geeignete Habitate bevorzugt die Klappergrasmücke eine halboffene bis offene gehölzbestandene Landschaf-
ten. Das Spektrum reicht von Agrarlandschaften mit Feldgehölzen, Buschgruppen, Knicks und Böschungen, hin zu 
Waldrändern, Kahlschläge und junge Fichten- und Kiefernschonungen. Auch Gärten und Parkanlagen  werden 
angenommen. Besonders häufig sind sie auf verbuschten Brachflächen zu finden und auch die Grüngürtel der 
Ortschaften sind bevorzugte Habitate. Wichtig sind immer dichte Gruppen niedriger Sträucher oder vom Boden ab 
dichte Bäume (BAUER et al. 2005). Die Vögel sind als tagaktive Langstreckenzieher, die zur Brutzeit ein territoriales 
Verhalten zeigen und meist eine monogame Saisonehe eingehen. Zur Revierabgrenzung nutzen die Männchen 
exponierte Singwarten. Die Ankunft am Brutplatz (Hauptdurchzug)  erfolgt zwischen Mitte April und Mitte Mai. Der 
Neststand liegt meist in niedrigen Büschen, Dornensträuchern und kleinen Koniferen. Es erfolgt nur eine Jahresbrut 
mit einem Legebeginn frühestens ab Anfang April (meist Anfang Mai), wobei ein Nachgelege möglich ist. Das Ende 
der Brutsaison ist meist im Juli und der Wegzug erfolgt bereits ab August (Südbeck et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Klappergrasmücke ist in der West- und Zentral-Paläarktis verbreitet. In den meisten Teilen Mitteleuropas liegt 
eine flächendeckende Verbreitung vor, aber immer in geringer Dichte. In den Alpen ist es ein ausgesprochener 
Bergvogel und noch in Höhen über 1.200m verbreitet. Der Bestand in Mitteleuropa wird mit 780.000 bis 1,44 
Millionen Brutpaaren angegeben. Laut SÜDBECK et al. (2007) leben in Deutschland circa 300.000-450.000 Brutpaa-
re, wobei für das Bundesland Hessen eine Bestandsabnahme von als 20% angegeben wird. Die Klappergrasmücke 
besiedelt Hessen flächendeckend in geringer Dichte mit Ausnahme großer zusammenhängender Waldgebiete ohne 
offensichtliche Verbreitungsschwerpunkte (HGON 2010). Der hessische Bestand wird auf 6.000-14.000 Reviere 
mit abnehmender Tendenz geschätzt (VSW 2014). Bei der Bewertung des Erhaltungszustands wurde der 
Parameter „Verbreitungsgebiet“ auf den schlechteren Wert „ungünstig bis unzureichend“ abgestuft, so dass für die 
Bewertung des Erhaltungszustands in Hessen für diese Brutvogelart ebenfalls mit ungünstig bis unzureichend 
bewertet wird. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt sieben Reviere, davon drei im 100 m-Korridor sowie vier außerhalb des 100 m-Korridors. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 120 %) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen An-
satz dem Verlust von zwei Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust von zwei Revieren (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester der Klappergrasmücke 
liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der 
betroffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester 
anlegt, sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestät-
te nach beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Bei der  Klappergrasmücke sind in einer 
Umgebung in der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitie-
rende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld 
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als gut eingeschätzt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Gestaltungsmaßnah-
men in vielen Bereichen mit vormals strukturarmer intensiver landwirtschaftli-
cher Nutzung große Teile der neu entstehenden Böschungen mit Hecken und 
Sträuchern bepflanzt werden, welche geeignete Nisthabitate für die Klapper-
grasmücke darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Klap-

pergrasmücke bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) 

genannten Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten 

des Verbotstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu 

negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der Lage 
Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und nur in 
der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des Vorhabens 
sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von Baumaßnah-
men ausgenommen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  
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Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 
1,2 Reviere) anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem 
Verlust von zwei Revieren. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal zwei Revieren ist nicht 
davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 100-200 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Klappergrasmücke gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störun-
gen betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die 
bejagt oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvo-
gelarten sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres 
Horstes oder ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand 
erfüllen, sind daher für die Klappergrasmücke nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
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Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
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Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleinspecht (Dryobates minor) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  - 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Kleinspecht besiedelt vor allem lichte Laubwälder mit einem hohen Anteil an Weichhölzern wie z. B. Pappeln 
und Weiden, folglich erreicht er in Auwäldern hohe Dichten (Südbeck et al. 2005). Er kommt auch regelmäßig in 
Eichen-Hainbuchen-Wäldern und Buchenhochwälder vor, sofern stehendes Totholz in ausreichendem Maß zur 
Verfügung steht sowie in Streuobstwiesen (insbesondere in Südhessen) und alten Parkanlagen (Südbeck et al. 
2005). Lichte, strukturreiche und unfragmentierte Waldflächen werden bevorzugt.  Der Kleinspecht ist ein Höhlen-
brüter wobei morsches und totes Holz bevorzugt für die Bruthöhle genutzt wird (Südbeck et al. 2005). 

Als Standvogel ist der Kleinspecht das ganze Jahr im Brutgebiet anwesend, wobei er nach der Brutperiode einen 
größeren Aktionsradius hat (Südbeck et al. 2005). Bei mildem Wetter beginnt das Männchen ab Anfang Januar mit 
der Balz (trommeln). Die Jungvögel sind i. d. R. ab Anfang/ Mitte Juni flügge. Bei Gelegeverlust kann es zu Nachge-
legen kommen. 

4.2 Verbreitung 

Der Kleinspecht ist in Europa bis auf Island, die nördlichen Bereiche Großbritanniens und die Iberische Halbinsel 
flächendeckend verbreitet. Größere Verbreitungslücken im besiedelten Areal bestehen lediglich in großflächig 
zusammenhängenden Nadelwäldern und in den alpinen Gebieten (Bauer et al. 2005). Der Gesamtbestand in 
Europa beträgt laut Bauer et al. (2005) zwischen 450.000 und 1,1 Mio. BP wobei der Bestandstrend unklar ist. In 
Deutschland kommen etwa 26.000 bis 35.000 BP und in Hessen 3.000 bis 4.500 BP vor (Südbeck et al. 2005, VSW 
2014). Der Kleinspecht ist in unterschiedlichen Dichten in ganz Hessen verbreitet, wobei er in den Mittelgebirgen, 
mit Ausnahme des Vogelsberges, seltener ist (HGON 2010). 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 262 - 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt zwei Reviere, davon eines im 200 m-Korridor und eines außerhalb des 200 m-Korridors. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
10 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Bruthöhlen des Kleinspechts 
liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der 
betroffenen Art um eine solche handelt, die alljährlich neue Bruthöhlen anlegt 
(Wiederverwendung von Höhlen ist zwar möglich, es werden aber i.d.R. jedes 
Jahr neue Höhlen angelegt, s. BAUER et al. 2005). Daher verlieren die alten 
Bruthöhlen ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beendeter 
Brutsaison. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Im konservativen Ansatz wird hier davon ausgegangen, dass trotz der Vermei-



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 263 - 

dungsmaßnahmen die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
nicht gewahrt werden kann. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach) 
 
Durch die CEF-Maßnahme wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung und Opti-
mierung von Bruthabitaten (K0.30, ca. 2,8 ha) im näheren Umfeld des 
Brutvorkommens, durchgeführt werden und dies insgesamt sogar zu einer 
Aufwertung führt. Anhand der neu etablierten Strukturen in den von den CEF-
Maßnahme betroffenen Lebensraumtypen und insbesondere dem Schutz und 
der Entwicklung geeigneter Höhlenbäume kann davon ausgegangen werden, 
dass das eine Revier infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen 
problemlos kompensiert werden kann. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2009) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Klein-

specht bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Hinzu kommt , dass diese Art zudem 

selten an Straßen anzutreffen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstatbe-

standes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 
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gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL 
(2010) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 10 % anzu-
nehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust von 
einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese mittelgroße Vogelart im konservativen 
Ansatz der Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich nordöstlich des Vogelsbergs und nördlich des 
Landrückens, der im Norden von der Linie Homberg–Niederaula–Flieden–
Homberg begrenzt wird. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen 
Wert von 30-50 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Kleinspecht gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Kleinspecht nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 
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V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald sich 
der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
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stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kuckuck (Cuculus canorus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Kuckuck nutzt verschiedene Lebensräume, von alpinen Waldlandschaften bis zur offenen Marsch. Er fehlt aber 
in ausgeräumten Agrarlandschaften. Zur Eiablage werden deckungslose Gebiete mit Sitzwarten bevorzugt. Als 
Langstreckenzieher, der in Afrika hauptsächlich südlich des Äquators überwintert, kommen die Männchen ab 
Februar meist etwas vor den Weibchen im Brutgebiet an. Das Weibchen legt im Verlauf der Brutzeit bis zu 20 
einzelne Eier in die Nester von Singvögeln, wobei es innerhalb der Kuckuck-Population wirtsspezifische weibliche 
Linien gibt, deren Eier an eine bestimmte Wirtsvogelart angepasst sind. Wirte in Mitteleuropa sind Kleinvögel von 
Laubsänger- bis Drosselgröße. Die Entwicklungszeit der Kuckuckseier ist kürzer als die der Wirtsarteneier und der 
geschlüpfte Kuckuck befördert diese meist kurz nach dem Schlupf aus dem Nest. Der Bruterfolg liegt bei etwa 2-3 
Jungen pro Weibchen pro Jahr (Bauer et al. 2005, HGON 2010). 

4.2 Verbreitung 

Der Kuckuck ist ein häufiger Sommer- und Brutvogel sowie Durchzügler und Rastvogel in Europa. Seine Verbrei-
tung erstreckt sich über gesamt Europa, mit Ausnahme von Island, sowie über Großteile Asiens bis Japan und 
einige Gebiete in Nordafrika. Der mitteleuropäische Bestand liegt zwischen 360.000-550.000 Brutpaaren und ist in 
vielen Ländern rückläufig. Zu diesen gehört auch Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 60.000-
114.000 Brutpaaren (BAUER et al. 2005). In Hessen ist der Kuckuck flächendecken verbreitet mit Schwerpunkten in 
Auengebieten. Die Anzahl der Reviere wird auf 2.000-3.000 geschätzt und ist auch hier rückläufig. Die Rückgänge 
hängen insbesondere mit dem Rückgang seiner Wirtsvögel zusammen (HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt drei Reviere, davon eines im 300 m-Korridor und zwei außerhalb des 300 m-Korridors; dabei liegt 
das Revier im 300 m-Korridor direkt an der Grenze der für diese Art relevanten 58 dB(A)-Isophonetags (10 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
40 % anzunehmen und somit im konservativen Ansatz der Verlust von einem 
Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Kuckucks liegt kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der betroffenen 
Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, sodass 
die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beende-
ter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Da der Kuckuck aufgrund seiner parasitä-
ren Nistbiologie  sehr flexibel in seiner Nistplatzwahl ist (Wirtsarten) sind beim 
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Kuckuck in einer Umgebung in der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglich-
keiten der limitierende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen 
wird im Umfeld als gut eingeschätzt. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Ku-

ckuck bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor 

 Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  
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Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer Lärmempfindlich-
keit) die 58 dB(A)-Isophonetags (10m) sowie eine Effektdistanz von 300 m zu 
berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge 
(9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL (2010) für ein Revier eine Reduzierung 
der Habitateignung um 40 % anzunehmen und somit im konservativen An-
satz der Verlust von einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese mittelgroße Vogelart im konservativen 
Ansatz der Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich nordöstlich des Vogelsbergs und nördlich des 
Landrückens, der im Norden von der Linie Homberg–Niederaula–Flieden–
Homberg begrenzt wird. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen 
Wert von 50-100 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Kuckuck gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betref-
fen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Kuckuck nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 
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Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

  

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
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Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Mehlschwalbe (Delichon urbica) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  V 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Ursprünglich war der Lebensraum der Mehlschwalbe Felsenlandschaften in Gebirgen und an Küsten, heute ist sie 
ein Charaktervogel des menschlichen Siedlungsraumes (Kulturfolger). Sie brütet meist an den Außenseiten von 
einzeln stehenden Häusern als auch in Dörfern und größeren Städten – auch in Stadtzentren. Da schlammige, 
lehmige bodenoffene Ufer oder Pfützen für das Nistmaterial von Bedeutung sind, werden insbesondere Fortpflan-
zungshabitate in Gewässernähe bevorzugt. Als typische Nahrungshabitate werden reich strukturiertes, offenes 
Grünflächen (Feldflur, Grünland und Grünanlagen) im Umkreis von 1.000m um den Neststandort favorisiert 
(Südbeck et al. 2005). Als Langstreckenzieher erreicht die Mehlschwalbe das Brutgebiet Ende April bis Anfang 
Mai. Die Paarbildung erfolgt am Brutplatz. Der Abzug aus den Brutgebieten setzt ab Juli ein, der Hauptzug 
allerdings erst im August und September (Südbeck et al. 2005). Als Fels- bzw. Gebäudebrüter ist der Nistplatz 
meist unter Vorsprüngen an Bauwerken jeder Art. Sie brüten auch in Kunstnestern. Die Vögel sind meist Kolonie-
brüter und gehen i.d.R. eine monogame Saisonehe ein. Es erfolgt eine, gelegentlich auch eine zweite Jahresbruten 
mit einem Legebeginn Anfang / Mitte Mai.  Regelmäßige sind Spätbruten bis Ende September möglich (BAUER et al. 
2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Mehlschwalbe ist in ganz Europa mit Ausnahme von Island verbreitet (BAUER et al. 2012). In Mitteleuropa ist 
sie weitverbreitet und häufig vom Meersniveau bis in die mittleren Gebirgslagen, wobei dicht bewaldete Bereiche 
und Bergländer nicht oder sehr lückig besiedelt werden Der mitteleuropäische Bestand liegt laut BAUER et al. 
(2005) bei 9,9-24 Millionen Brutpaaren davon leben in Deutschland etwa 0,8-1,4 Millionen Brutpaare.  Laut 
SÜDBECK et al. (2007) wird die Anzahl der Brutpaare in Deutschland auf 830.000-1,2 Millionen geschätzt. Weiter 
sollen für das Bundesland Hessen die Bestandszahlen um mehr als 20% angenommen haben (SÜDBECK et al. 
2007) und auch laut VSW (2014) gibt es in Hessen Bestandsrückgänge und ein sich verschlechternden Erhal-
tungszustand, wobei die Vögel weiterhin flächendeckend verbreitet sind und auch eine Höhengrenze im Mittelge-
birgsbereich nicht vorliegt. Insgesamt wird der Bestand in Hessen auf 40.000-60.000 Brutpaare geschätzt. Der 
Erhaltungszustand aufgrund unterschiedlicher Parameter aber als ungünstig bis unzureichend bewertet (VSW 
2014). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt fünf Reviere, alle davon im 100 m-Korridor. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass kein 
Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu anzunehmen ist. 

Gemäß KIFL (2009) sind für fünf Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 200 %) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von zwei 
Revieren. Im Hinblick auf die Mehlschwalbe als Brutvogelart von Ortschaften 
kann jedoch im Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon 
ausgegangen werden, dass die Ortschaften zukünftig deutlich entlastet und 
aufgewertet werden und infolge der Verlust von zwei Revieren dort problemlos 
kompensiert werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein 
Verlust eines Revieres zu erwarten. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
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Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Mehl-

schwalbe bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifisches Abstandsver-
halten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 100 m zu berück-
sichtigen. Gemäß KIFL (2010) sind bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden 
Verkehrsmenge von 9.500-16.300 Kfz/Tag für fünf Reviere eine Reduzierung 
der Habitateignung um 40 % (= 200 %) anzunehmen; dies entspricht somit dem 
Verlust von zwei Revieren. 

Im Hinblick auf die Mehlschwalbe als Brutvogelart von Ortschaften kann jedoch 
im Rahmen einer vertieften, situationsspezifischen Analyse davon ausgegan-
gen werden, dass die Ortschaften zukünftig deutlich entlastet und aufgewertet 
werden und infolge der Verlust von zwei Revieren dort problemlos kompensiert 
werden kann. Somit ist nach Analyse der konkreten Situation kein Verlust eines 
Revieres zu erwarten. 
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Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Mehlschwalbe gilt (als Kulturfolger) nicht als störungssensible Art. Baube-
dingte Störungen betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB 
Arten, die bejagt oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und 
Wiesenvogelarten sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung 
ihres Horstes oder ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbe-
stand erfüllen, sind daher für die Mehlschwalbe nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
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(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
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f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V- 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Mittelspecht besiedelt mittelalte und alte lichte Laub- und Mischwälder, die einen hohen Anteil an Bäumen mit 
grobrissiger Borke haben (SÜDBECK et al. 2005). Er gilt als Leitart totholzreicher Eichen-(Misch)-Wälder. Darüber 
hinaus kommt die Art aber auch in Eichen-Hainbuchen-, Buchen-Eichenwäldern sowie in Eichen-Kiefernwäldern 
vor, sofern ein ausreichender Anteil an älteren Eichen vorhanden ist. Die Bestandsdichte steigt in der Regel mit 
Zunahme des Eichenanteils. Es werden aber auch Streuobstwiesen sowie Parks und Gärten mit altem Baumbe-
stand besiedelt (SÜDBECK et al. 2005). 

Als Standvogel ist der Mittelspecht das ganze Jahr in seinem Brutgebiet anwesend. Bei milder Witterung beginnt 
er ab Mitte Januar mit der Balz (Rufreihen), wobei er die höchste Balzaktivität im März zeigt (SÜDBECK et al. 2005). 
Die Jungvögel fliegen zwischen Juni und Mitte Juli aus (SÜDBECK et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Der Mittelspecht kommt in Europa in der westpaläarktischen Laubwaldzone vor, wobei der gesamteuropäische 
Bestand bei 150.000-315.000 BP liegt, was wiederum ca. 95 % des Weltbestandes ausmacht (BAUER et al. 2012). 
In Deutschland ist die Art annähernd flächendeckend verbreitet, größere Lücken bestehen lediglich an der 
ostfriesischen Küste und in den Nadelwäldern der Alpen. Der gesamtdeutsche Bestand liegt laut BAUER et al. 
(2012) bei 16.000-21.000 BP. Der hessische Bestand wird auf 5.000-9.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). In 
Hessen ist der Mittelspecht zunehmend auch in allen Landesteilen vertreten. Wobei die Verbreitungsschwerpunkte 
mit den höchsten Siedlungsdichten in den Niederungsgebieten Südhessens anzutreffen sind. 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
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Zwei nicht regelmäßig besetzte Reviere, davon eines innerhalb des 200 m-Korridors (beide 2007 nachgewiesen, 
jedoch 2009 nicht besetzt); beide Reviere liegen außerhalb der für diese Art relevanten 58 dB(A)-Isophonetags (10 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
20 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2009)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 

werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Mit-

telspecht bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 
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Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Weiterhin tritt sie als Art des Waldinnern 

im Regelfall nicht an Straßen auf. Daher ist das Eintreten des Verbotstatbe-

standes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“:  

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer Lärmempfindlich-
keit) die 58 dB(A)-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 400 m zu 
berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge 
(9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL (2010) für ein Revier eine Reduzierung 
der Habitateignung um 20 % anzunehmen; dies entspricht somit im konserva-
tiven Ansatz dem Verlust von einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese mittelgroße Vogelart im konservativen 
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Ansatz der Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich nordöstlich des Vogelsbergs und nördlich des 
Landrückens, der im Norden von der Linie Homberg–Niederaula–Flieden–
Homberg begrenzt wird. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen 
Wert von 30-50 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Mittelspecht gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Mittelspecht nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald sich 
der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 
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d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
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 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Neuntöter (Lanius collurio) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland   

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

a. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Neuntöter besiedelt halb offene und offene Landschaften mit aufgelockertem, abwechslungsreichem Busch-
bestand und größeren kurzrasigen oder vegetationsarmen Flächen. In Mitteleuropa sind dies meist extensiv 
genutzte Kulturlandschaften, wie Trockenrasen, frühe Sukzessionsstadien, Heckenlandschaften mit Wiesen- und 
Weidennutzung oder Streuobstwiesen. Sein Nest legt er in Büschen, Hecken oder niedrigen Bäumen an, wobei 
dornige Büsche bevorzugt werden (BAUER et al. 2005). 

Der Neuntöter ist ein Langstreckenzieher, der ab April im Brutgebiet eintrifft. Legebeginn ist Anfang bis Mitte Mai 
und die Brutperiode endet bei erfolgreicher Erstbrut Ende Juni, kann aber bei späten Ersatzbruten bis September 
gehen (BAUER et al. 2005). 

b. Verbreitung 

Der Neuntöter ist Brutvogel der Westpaläarktis, der in Mitteleuropa lückenhaft verbreitet ist. Der europäische 
Gesamtbestand liegt bei ca. 6,3 bis 13 Mio. Brutpaaren und ist leicht Rückläufig. In Deutschland brüten etwa 
90.000 bis 190.000 Brutpaare (BAUER et al. 2005) und in Hessen etwa 9.000 bis 12.000 (HGON 2010). In Hessen 
ist der Neuntöter flächendeckend in geeigneten Lebensräumen verbreitet. Verbreitungsschwerpunkte befinden 
sich vor allem in höheren Mittelgebirgslandschaften mit einem größeren Anteil an Hecken und Gebüschen (HGON 
2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt fünf Reviere, davon eines im 100 m-Korridor und zwei im 200 m-Korridor. 



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 289 - 

 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust von einem Revier (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 
(1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Feldschwirls liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, 
sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach 
beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Beim Neuntöter sind in einer Umgebung in 
der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor, er 
ist flexibel in seiner Nistplatzwahl. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplät-
zen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der 
Gestaltungsmaßnahmen in vielen Bereichen mit vormals strukturarmer intensi-
ver landwirtschaftlicher Nutzung große Teile der neu entstehenden Böschungen 
mit Hecken und Sträuchern bepflanzt werden, welche geeignete Nisthabitate für 
den Neuntöter darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der 

Neuntöter bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 291 - 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 
Reviere) sowie für zwei Reviere eine Reduzierung um10 % (= 0,2 Reviere) 
anzunehmen. Daraus resultiert eine Reduzierung der Habitateignung von 60 % 
(= 0,6 Reviere) und somit im konservativen Ansatz der Verlust von einem 
Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von einem Revier ist nicht davon 
auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 200-300 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Neuntöter gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betref-
fen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Neuntöter nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
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oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 
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Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
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 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und 

Großenlüder/Müs 

TNL Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen  - 295 - 

Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rebhuhn (Perdix perdix) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  2 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  2 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Das Rebhuhn ist ein ehemaliger Steppenbewohner und Kulturfolger. Brutgebiete in Europa sind offenes Acker-
land, Weiden und Heidegebiete. Geeignete Flächen müssen kleinräumig strukturiert und gegliedert sein. Es 
benötigt ausreichend Deckungsmöglichkeiten, d.h. einen hohen Anteil an Brachen, Ackerrandstreifen, Kräuter-
säumen sowie Hecken oder Gebüsche (BAUER et al. 2005, HGON 2010). Getreidefelder dienen ebenfalls als 
Deckung sowie als Nahrungsquelle für die Jungenaufzucht (Insekten). Nester werden gerne in Altgrasflächen 
angelegt. 

Ein Großteil der Rebhühner sind Standvögel, die das ganze Jahr innerhalb weniger Quadratkilometer verbleiben, 
die dementsprechend auch dauerhaft Nahrung liefern müssen. Rebhühner ernähren sich hauptsächlich pflanzlich 
aber insbesondere zur Brutzeit sowie die Küken auch von Insekten und deren Larven. Das Nest befindet sich am 
Boden. Meist findet eine Jahresbrut mit Gelegegrößen zwischen 10 und 20 Eier statt (BAUER et al. 2005, HGON 

2010). 

4.2 Verbreitung 

Das Rebhuhn ist in weiten Teilen Mitteleuropas Brut- und Jahresvogel. Es kommt von Westeuropa bis Zentralsibi-
rien vor mit großen Lücken in Süd- und Nordeuropa. Nach dramatischen Bestandsrückgängen, aufgrund der 
Intensivierung der Landwirtschaft, gibt es einige Verbreitungslücken. Die Verbreitungsgrenzen und Bestandszah-
len sind durch Aussetzungen beeinflusst. In Europa wird der Bestand auf 1,6-3,1 Brutpaare geschätzt. In Deutsch-
land ist der Bestand stark rückläufig (>40%) und wird mit 56000-91000 Brutpaaren angegeben (BAUER et al. 2005). 
In Hessen kommt das Rebhuhn mit Ausnahmen von Waldgebieten und Siedlungen überall vor. Schwerpunkte der 
Verbreitung finden sich in klimatisch begünstigten Niederungen. Die Anzahl der Reviere wird auf 4000-7000 
geschätzt (HGON 2010).  
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 ein Revier im 200 m-Korridor; dieses Revier liegt innerhalb der für diese Art relevanten 55 dB(A)-Isophonetags 

(1 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
25 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit  

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in 
Anspruch genommenen Bereichen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
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(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist das Reb-

huhn bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 3 (Arten mit erhöhtem Prädationsrisiko 
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bei Lärm) die 55 dB(A)-Isophonetags (1 m) jedoch nur bei einer hier nicht vorhan-
denen Lärmbelastung von > 20.000 Kfz/Tag) sowie eine Effektdistanz von 300 
m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrs-
menge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL (2010) für ein Revier eine 
Reduzierung der Habitateignung um 25 % anzunehmen; dies entspricht somit 
im konservativen Ansatz dem Verlust von einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Im Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale 
Population definiert. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Vogelart mit kleinem Aktionsradius im 
konservativen Ansatz der Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Ge-
wässersysteme sowie dem funktional angrenzenden Offenland definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogels-
berg–Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 30-
50 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Das Rebhuhn gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betref-
fen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für das Rebhuhn nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
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c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  
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a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
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Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) als Nahrungsgast zur Brutzeit 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Schwarzstorch besiedelt großflächige, strukturreiche und störungsarme Laub- und Mischwälder, in deren 
Umfeld ein ausreichendes Angebot an Nahrungshabitaten vorhanden ist (Südbeck et al. 2005). Als Nahrungshabitat 
im Brutgebiet benötigt er ruhig gelegene Gewässer im Wald, Wald- und Feuchtwiesen, Sümpfe, Brüche und Auen. 
Seinen mächtigen Horst legt er in der Regel in großen alten Bäumen an, die oft im Bereich von Quellgebieten 
innerhalb der Wälder stehen. In Hessen sind die bevorzugten Baumarten Buche, Eiche und Kiefer (HGON 2010). 
Vor allem im Bereich der Horste gilt der Schwarzstorch als sehr störungsempfindlich, so dass es gerade in der 
Phase der Revierbesetzung schon durch einzelne Störungen im Umfeld des Horstes zur Umsiedlung bzw. Brutauf-
gabe kommen kann. 

Schwarzstörche können zwischen Horst und Nahrungshabitat Strecken von über 10 km Entfernung zurücklegen 
(Rohde 2009). Dabei muss das angeflogene Nahrungshabitat bei einer größeren Entfernung eine entsprechend 
hohe Ergiebigkeit in Bezug auf den Nahrungserwerb aufweisen, damit sich die zeit- und kraftaufwändigen Flüge 
dorthin lohnen. Nach Rohde (2009) erfolgt die überwiegende Anzahl der Nahrungsflüge in Entfernungen von 3-7 km 
vom Horst. Dabei werden die Nahrungshabitate entweder auf dem direkten Weg angeflogen oder mit einigen 
„Thermikstopps“, bei denen die Störche kreisend an Höhe gewinnen, bevor sie im Gleitflug weiterfliegen. In 
Abhängigkeit der Lage der Thermikbereiche, die genutzt werden, kommt es vor, dass die Schwarzstörche nicht den 
kürzesten Weg zwischen Horst und Nahrungshabitat, sondern einen weiteren aber energiesparenden Weg zurück-
legen. 

4.2 Verbreitung 

Mit 5.530-7.430 Brutpaaren leben ca. 50 % der Weltpopulation des Schwarzstorches in Europa (PlanWerk 2012). 
Für Deutschland wird der Bestand auf ca. 500-560 Brutpaare und für Hessen auf 60-80 Brutpaare geschätzt (VSW 
2014, PlanWerk 2012).  

Der Schwarzstorch in sehr geringer Dichte in fast allen hessischen Mittelgebirgen anzutreffen, wobei er der 
deutliche Verbreitungsschwerpunkt in Mittel-, Nord- und Osthessen liegt. 

Nach den Daten aus PlanWerk (2012) existieren die größten Vorkommen im Bereich Vogelsberg, dagegen gibt es 
südlich von Frankfurt keine Brutnachweise des Schwarzstorches aus Hessen. 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Auch wenn der Schwarzstorch keine Brutvorkommen im UR aufweist, wird er aufgrund seines sehr großen 
Aktionsraums in Verbindung mit essenziellen Nahrungshabitaten im Bereich des UR als regelmäßiger Nahrungs-
gast zur Brutzeit betrachtet. Mehrere Brutvorkommen (zwei, ggf. drei Brutpaare) befinden sich in der weiteren 
Umgebung des UG in einer Entfernung von etwa fünf bis zehn Kilometern. Essenzielle Nahrungshabitate betreffen 
in erster Linie die Fließgewässer inklusive ihrer Auen unter besonderer Berücksichtigung der Lauter- und Altefeld-
aue, die aufgrund ihrer Größe und Ausprägung essenzielle Nahrungshabitate für die in der Umgebung brütenden 
Schwarzstörche darstellen (HORMANN mündl.). 

Regelmäßige Nutzung essenzieller Nahrungshabitate im Bereich des Untersuchungsraumes (insbesondere 
Lauteraue) 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“ sowie „Störungen (bau-
bedingt)“: 

Da durch die Baumaßnahmen auch essenzielle Nahrungshabitate betroffen 
sind, kann es zu relevanten Störungen kommen, die eine reduzierte Flächen-
nutzung bedingen. Da somit im Wesentlichen dieselben Auswirkungen wie bei 
den betriebs- und anlagebedingten Störungen zu betrachten sind, erfolgt im 
Folgenden eine gemeinsame Betrachtung mit den anlage- und betriebsbeding-
ten Störungen: Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifi-
sches Abstandsverhalten und ohne Lärmempfindlichkeit) eine Effektdistanz von 
500 m (= 500 m Fluchtdistanz infolge optischer Signale) zu berücksichtigen. 
Dieser Wert ist jedoch nur im Zusammenhang mit der Lage des Nistplatzes zu 
sehen (KIFL 2010, HESSEN FORST FENA 2008); bezüglich der Nahrungshabitate 
ist jedoch eine geringere Empfindlichkeit – und somit eine geringere Fluchtdis-
tanz – anzunehmen. Dies gilt insbesondere wenn das Nahrungsgewässer z.B. 
durch Gehölze „abgeschirmt“ ist und somit Deckung ermöglicht (z.B. Bachlauf 
mit Ufergehölzen)(HORMANN, mündl). Gemäß den Angaben im Wirkkapitel zu 
Störungen im ASB (Kap. 5.3.2) wird für den vorliegenden Fall eine Wirkweite 
von 300 m angenommen

28
. Bei dieser Gruppe ist – unabhängig von der zu 

erwartenden Verkehrsmenge – eine Reduzierung der Habitateignung um 
100 % anzunehmen. 

Aufgrund der sehr großen Aktionsräume, innerhalb denen jedoch bevorzugt 
ausgewählte Bereiche aufgesucht werden, lässt sich der konkrete Einfluss von 
Störungen jedoch nur sehr schwer ermitteln. Unter der vereinfachten Annahme 
einer gleichmäßigen Flächennutzung resultiert bei einem durchschnittlichen, 
regelmäßig genutzten Aktionsradius von 15 km

29
 ein Aktionsraum von 700 km

2
 

(JANSSEN et al. 2004). Daraus basiert infolge der etwa 12 km langen Straße 
eine Fläche von 720 ha, die nicht mehr genutzt werden kann. Da dies somit 
etwa 1 % des gesamten Aktionsraumes betrifft, muss von relevanten Beein-

                                                

28
 In vielen Bundesländern – so auch Hessen (HESSEN FORST FENA 2008) – umfasst die Horstschutzzone zum 

Schutz während der sensibleren Brutzeit 300 m, insofern stellen die 300 m Wirkweite für Störungen an Nahrungsha-
bitaten einen geeigneten (und konservativen) Wert dar (siehe auch Angaben in Kap. 5.3.2). 

29
 Auch wenn hierzu sehr unterschiedliche Daten vorliegen, zeigen die in JANSSEN et al. 2004 zusammenfassend 

dargestellten Untersuchungen, dass von einer regelmäßigen Nutzung bis in eine Entfernung von 10-20 km 
auszugehen ist, so dass darauf basierend hier ein durchschnittlicher Wert von 15 km zu Grunde gelegt wird. 
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trächtigungen ausgegangen werden.  

Diese Einschätzung wird auch bei einer funktionalen Betrachtung bestätigt: 
Innerhalb des UR verlaufen auf einer Strecke von mehreren Kilometern mehre-
re Fließgewässer inkl. ihrer Auen, die – zumindest stellenweise – sehr geeigne-
te und essenzielle Nahrungshabitate darstellen. Insbesondere aufgrund der 
Größe, Lage und Struktur gilt dies für weite Teile der Lauteraue sowie für den 
Bereich der Altefeldaue. Somit ist bei Betrachtung des Großraumes mit seiner 
topografischen Struktur und Lebensraumausstattung mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon auszugehen, dass dort insgesamt deutlich mehr als 1 % der geeig-
neten Nahrungshabitate im Aktionsraum der benachbarten Schwarzstorch-
Brutvorkommen vorkommen und diese durch das Vorhaben auf einer Fläche 
von etwa 35,8 ha

30
 betroffen sind

31
. Sofern diese zukünftig auf weiten Teilen 

nicht mehr genutzt werden können, ist aufgrund ihrer Größe und Anzahl von 
relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 

Durch bau- und betriebsbedingte Störungen ist eine Fläche von 21,3 ha betrof-
fen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar 21,1 ha) 
K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (6,6 ha) 
K0.29 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehn-
chen“ zwischen Ehringshausen und Romrod) (ca. 5,3 ha) 
K0.31 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich Dirlammen) (ca. 4 ha) 
K0.32 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) (ca. 13 ha) 
 
Infolge der Vielzahl weiterer geplanter Maßnahmen im Wald und im Offenland, 
die sowohl der Optimierung der Bruthabitate (ca. 22 ha) als auch der Entwick-
lung und Aufwertung von Nahrungshabitaten (mind. 27 ha) des Schwarzstorchs 
insbesondere im näheren Umfeld des geplanten Eingriffs dienen, ist davon 
auszugehen, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt bleibt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

                                                

30
 In den Bereichen, in denen die geplante Trasse nördlich der Eisenbahn verläuft, werden die Störwirkungen jedoch 

nur bis an die Eisenbahntrasse angenommen, da aufgrund der optischen Trennwirkung des Eisenbahndamms keine 
zusätzlichen (in diesem Fall nur optisch hervorgerufenen) Störungen in den südlich angrenzenden Bereichen der 
Lauteraue zu erwarten sind. 

31
 die anhand vorliegender Daten essenzielle Nahrungshabitate von bis zu drei Brutpaaren betreffen 
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der 

Schwarzstorch bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genann-

ten Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes 

Kollisionsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Weiterhin ist in Betracht zu ziehen , 

dass vom Schwarzstorch im Regelfall straßennahe Bereiche gemieden 

werden. Daher ist das Eintreten des Verbotstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 

BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V1 – Ökologische Baubegleitung 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 
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Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt“) sowie „Störungen (bau-
bedingt)“: 

Durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen ist eine Fläche von 
35,8 ha essentieller Nahrungshabitate betroffen (Herleitung siehe 6.1). 

 

Als Bezugsraum für die lokale Population wird für diese Brutvogelart mit gro-
ßem Aktionsraum (ca. 200-2000 ha und darüber hinaus) grundsätzlich der 
Naturraum zu Grunde gelegt und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum D 
47 „Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön“. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Durch den Verlust von maximal 35,8 ha Nahrungsraum kann nicht mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der loka-
len Population verschlechtert. 

Infolge der Vielzahl weiterer geplanter Maßnahmen im Wald und im Offenland 
(s. Punkt 6.1d), die sowohl der Optimierung der Bruthabitate (ca. 22 ha) als 
auch der Entwicklung und Aufwertung von Nahrungshabitaten (mind. 27 ha) 
des Schwarzstorchs dienen, ist jedoch davon auszugehen, dass sich der 
zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert bzw. 
sich darüber hinaus wahrscheinlich sogar noch verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 
d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  

Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
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verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Stieglitz besiedelt offene, nur locker mit Gehölzen bestandene Landschaften und Waldränder. Entscheidend 
für die Besiedelung sind ein hoher Strukturreichtum des Habitats mit ausreichendem Nahrungsangebot und eine 
nicht zu hohe Vegetation (u.a. Parks, Friedhöfe, Brach- und Wiesenflächen mit Baumbestand, Weinberge, 
Streuobstflächen, Feldgehölze, Heckengebiete, äußere und innere Grenzlinien der Wälder, Auen).  

Ab Mitte März werden die Brutreviere besetzt. Das Nest wird auf den äußeren Zweigen oder im äußeren Kronen-
bereich einzelner oder lockerstehender Bäume sowie hoher Büsche angelegt. Es erfolgen zwei, manchmal drei, 
Jahresbruten mit Gelegegrößen von vier bis sechs Eiern. Die Brutsaison endet oft erst Ende September oder 
Oktober (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Der Stieglitz ist ein verbreiteter, häufiger Brut- und Jahresvogel in Mitteleuropa. In Europa wird er Bestand (2004) 
auf 12-29 Millionen Brutpaare geschätzt und in Deutschland (1995-1999) auf 300.000-600.000 Brutpaare. In 
Deutschland wird der Bestand als stabil angesehen, während er in Hessen als rückläufig gilt. Es wird vermutet, 
dass Flurbereinigung sowie Intensivierung der Landwirtschaft und der damit verbundene Rückgang der Nah-
rungsgebiete die Hauptursachen sind. Mit Ausnahme der geschlossenen Waldflächen ist der Stieglitz in ganz 
Hessen flächendeckend verbreitet. Die Anzahl der Reviere wird auf 30.000-38.000 in Hessen geschätzt (BAUER et 
al. 2005, HGON 2010).  
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt drei Reviere, davon eines im 100 m-Korridor und zwei außerhalb des 100 m-Korridors. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
40 % anzunehmen; dies entspricht im konservativen Ansatz somit dem Verlust 
von einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester des Stieglitzes liegt kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der betroffenen 
Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, sodass 
die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beende-
ter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Beim Stieglitz sind in einer Umgebung in 
der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor, er 
ist flexibel in seiner Nistplatzwahl. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplät-
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zen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der 
Gestaltungsmaßnahmen in vielen Bereichen mit vormals strukturarmer intensi-
ver landwirtschaftlicher Nutzung große Teile der neu entstehenden Böschungen 
mit Hecken und Sträuchern bepflanzt werden, welche geeignete Nisthabitate für 
den Stieglitz darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Stieg-

litz bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor 
Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 
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(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL 
(2010) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % anzu-
nehmen; dies entspricht im konservativen Ansatz somit dem Verlust von 
einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Im Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale 
Population definiert. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist nicht 
davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 100-200 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Der Stieglitz gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betref-
fen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für den Stieglitz nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
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Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
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Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  - 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Bruthabitate der Wacholderdrossel weisen eine große Vielfalt auf: baumbestandene Fluss- und Bachufer, 
Obstplantagen, Parks, Waldränder, Feldgehölze, Mähwiesen mit Kopfweiden, Gärten, etc. Trotz dieser Vielfalt ist 
aus nahrungsökologischen Gründen eine Bevorzugung wiesenreicher, breiter Flussauen zu erkennen. Ähnlich wie 
Amsel und Singdrossel ist auch die Wacholderdrossel inzwischen aber auch in das Innere von Dörfern vorgedrun-
gen. Ihre Nester sind meist an Rändern geschlossener Baumbestände oder isolierter Gehölze gelegen, so dass 
sie freien Anflug zu diesen hat. Wichtig sind ergiebige Nahrungsgründe innerhalb von 250 m Entfernung zum 
Niststandort, wie kursrasige Grünländer oder Ackerflächen mit hoher Regenwurmdichte (BAUER et al. 2005, HGON 

2010), feuchtere Wiesen und Viehweiden.  

In Mitteleuropa ist die Wacholderdrossel ein häufiger Brutvogel, Wintergast und Durchzügler. Ab Mitte März kommt 
sie im Brutgebiet an und beginnt frühestens Ende März mit der Brut. Es finden ein bis zwei Jahresbruten statt, mit 
einer Gelegegröße von fünf bis sechs Eiern. Der Abzug aus den Brutgebieten zieht sich von September bis 
Dezember. 

4.2 Verbreitung 

Die Wacholderdrossel war ursprünglich Brutvogel der Taiga Mittel- und Westsibiriens und breitete sich seit dem 
19. Jahrhundert über Mitteleuropa nach Westen aus bis Frankreich. Der europäische Gesamtbestand wird auf 14-
24 Millionen Brutpaare geschätzt und gilt als stabil. Die deutsche Population wird auf 350000-600000 Brutpaare 
geschätzt und gilt ebenfalls als stabil (BAUER et al. 2005). In Hessen kommt sie annähernd flächendeckend vor mit 
Verbreitungsschwerpunkten in den Hochlagen, insbesondere von Rhön und Vogelsberg, während in der Rhein-
ebene Bestandsrückgänge beobachtet wurden. Die Anzahl der Reviere in Hessen wird auf 20000-35000 ge-
schätzt (HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 insgesamt sechs Reviere, davon drei im 100 m-Korridor und drei im 200 m-Korridor. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung 
um 40 % (= 120 %) sowie für drei Revier eine Reduzierung um 10 % (= 30 %) 
anzunehmen. Insgesamt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung 
um 150 % und im konservativen Ansatz somit der Verlust von zwei Revieren. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust von zwei Revieren (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor 

 Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester der Wacholderdrossel 
liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der 
betroffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester 
anlegt, sodass die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestät-
te nach beendeter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Bei der Wachholderdrossel sind in einer 
Umgebung in der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitie-
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rende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld 
als gut eingeschätzt.  

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Wa-

cholderdrossel bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) 

genannten Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten 

des Verbotstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu 

negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brut-
beginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  
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Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlichkeit) 
eine Effektdistanz von 200 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu 
erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL (2010) für 
drei Reviere eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 1,2 Reviere) 
sowie für drei Reviere eine Reduzierung um 10 % (= 0,3 Reviere) anzunehmen. 
Insgesamt resultiert daraus eine Reduzierung der Habitateignung um 150 % 
und im konservativen Ansatz somit der Verlust von zwei Revieren. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. den Verlust von maximal zwei Revieren ist nicht davon 
auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie die 
funktional angrenzenden Wald- und Offenlandbereiche definiert und betrifft 
somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–
Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 200-500 
Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Wacholderdrossel gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störun-
gen betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die 
bejagt oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvo-
gelarten sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres 
Horstes oder ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand 
erfüllen, sind daher für die Wacholderdrossel nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 
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Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
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Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Wachtel (Coturnix coturnix) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Wachtel ist ein Brutvogel offener Feld- und Wiesenflächen, bevorzugt an wärmeren Standorten. Sie besiedelt 
Getreide- und Hackfruchtäcker, sowie mageres Grünland und Brachen, benötigt allerdings als Bodenbrüter höhere 
Deckung gebende Krautschichten. In ausgedehnten Grünlandgebieten ist die Wachtel auch Brutvogel von Mähwie-
senflächen. In Hessen werden Kuppenlagen bevorzugt, vermutlich weil sie dort magerere Standorte vorfindet 
(BAUER et al. 2005, HGON 2010). 

Als Zugvogel überwintert die Wachtel in Nordafrika und kommt ab März/April im Brutgebiet an. Die Wachtel ist ein 
r-Stratege, der bereits nach 12-15 Wochen geschlechtsreif wird, sodass Jungtiere früher Bruten bereits im selben 
Sommer noch brüten können. Es werden ein bis zwei Jahresbruten, mit Gelegegrößen von 6-18 Eiern durchge-
führt. Der Wegzug zieht sich von Mitte August bis Ende Oktober (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Wachtel ist ein verbreiteter Brut- und Sommervogel in Mitteleuropa. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von 
Nordafrika über Europa, außer Island, Skandinavien, den Norden Groß Britanniens und Irland, bis zum Baikalsee  
und Nord-Indien. 10-25% des Weltbestandes leben in Europa, wo die Population auf 2,8-4,7 Millionen Brutpaare 
geschätzt wird. Die Bestände unterliegen starken Schwankungen. Insbesondere nach 1960 kam es zu dramati-
schen Bestandseinbrüchen in Europa, aufgrund von Lebensraumzerstörung durch die moderne Landwirtschaft. 
Der deutsche Brutbestand wird auf 12000-32000 Paare mit zunehmender Tendenz geschätzt (BAUER et al. 2005). 
In Hessen sind die Verbreitungsschwerpunkte die Mittelgebirgslagen mit hohem Offenlandanteil, beispielsweise 
Vogelsberg und Rhön. Größere Lücken sind nur im Bereich ausgedehnter Waldungen oder stark urbanisierter 
Regionen zu verzeichnen. Die Anzahl der Reviere wird in Hessen auf 1000-3000 geschätzt, wobei es zu extremen 
Schwankungen kommen kann (HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 sechs Reviere, davon alle außerhalb des 100 m-Korridor; zwei Reviere liegen innerhalb der für diese Art 
relevanten 52 dB(A)-Isophonetags (10 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) sind für zwei Reviere je eine Reduzierung der Habitateig-
nung um 50 % (= 100 %) anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von 
einem Revier. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester der Wachtel liegt kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der betroffenen 
Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester anlegt, sodass 
die alten Nester ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beende-
ter Brutsaison verlieren. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in 
Anspruch genommenen Bereichen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 
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Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Bei der Wachtel sind in einer Umgebung in 
der Ausprägung des UG nicht die Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. 
Das Habitatangebot mit geeigneten Nistplätzen wird im Umfeld als gut einge-
schätzt.  

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2009) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Wach-

tel bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor  

Brutbeginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in 
der Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen 
und nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  
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Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 1 (Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit) 
die 52 dB(A)-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 50 m zu berücksichti-
gen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 
Kfz/Tag) sind gemäß KIFL (2010) für zwei Reviere je eine Reduzierung der 
Habitateignung um 50 % anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von 
einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Im Prüfprotokoll im Anhang wird diesbezüglich die lokale 
Population definiert. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Vogelart mit kleinem Aktionsradius im 
konservativen Ansatz der Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Ge-
wässersysteme sowie dem funktional angrenzenden Offenland definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogels-
berg–Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 20-
30 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Wachtel gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen betref-
fen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt oder 
vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für die Wachtel nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 
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V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Offenland 
sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbes-
sert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
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stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Wachtelkönig (Crex crex) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  2 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  1 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Wachtelkönig ist ein tag- und nachtaktiver Vogel, der ursprünglich in großräumigen, offen bis halboffenen 
Niedermooren, Marschen, aber auch ackerbaulich geprägten Auen und schütter bewachsenen Verlandungszonen 
sowie in Seggenmooren, inzwischen vorwiegend in offenem, extensiv genutztem Kulturland mit abwechslungsrei-
cher, deckungsreicher Vegetation von 25-100 cm Höhe, gelegentlich auch in Getreidefeldern brütet. Die Vögel sind 
Langstreckenzieher, die frühestens im März, meist aber erst Mitte April  aus den afrikanischen Winterquartieren 
nach Mitteleuropa zurückkehrt. Die Brutreviere werden häufig erst im Mai besetzt. Der Neststand liegt bei ausrei-
chender Vegetationshöhe mitten in Wiesen oder Feldern, ansonsten auch im Randbereich von niedrigen Gebü-
schen und Feldhecken (SÜDBECK et al. 2005). Die Wachtelkönige sind Einzelbrüter, die eine sukzessive Polygamie 
betreiben (SÜDBECK et al. 2005). Der Legebeginn ist frühestens ab Ende März. In der Regel erfolgt eine Jahres-
brut, an geeigneten Standorten auch eine zweite Brut. Die Gelegegröße kann zwischen sieben und zwölf Eiern 
schwanken (Bauer et al. 2005).  

4.2 Verbreitung 

Der Wachtelkönig ist ein Brut- und Sommervogel, dessen von Westeuropa bis nordwestlich des Baikalsees reicht. 
Nach Bestandsrückgängen ist die Verbreitung gebietsweise schwankend, so dass die Bestände in Mitteleuropa 
ungleich verteilt sind. Der europäische Gesamtbestand liegt bei ca. 1,3-2,0 Millionen rufenden Männchen, davon 
etwa 80% in Russland. In Mitteleuropa wird der Bestand während der Brutzeit mit etwa 37.000-54.000 rufenden 
Männchen angegeben, mit einem Dichtezentrum in Polen (Bauer et al. 2005). In Deutschland leben laut SÜDBECK 
et al. (2007) etwa 1.300-1.900 Brutpaare und in Hessen nur etwa 10 bis 100 Paare. Der Erhaltungszustand der 
Population in Hessen ist zwar stabil, wird aber als ungünstig bis schlecht bewertet (VSW 2014). Die Schwerpunkte 
der Verbreitung des Wachtelkönigs in Hessen liegen in der Wetterau, der Lahnaue und am südöstlichen Hang der 
Rhön. Insgesamt zeigt der Wachtelkönig aber ein zeitlich und räumlich sehr unstetes Auftreten, welches stark durch 
die Verhältnisse in den osteuropäischen Verbreitungsschwerpunkten beeinflusst wird (HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 ein Revier innerhalb des 200 m-Korridors; dieses Revier liegt innerhalb der für diese Art relevanten 47 dB(A)-
Isophonenachts (10 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 1 (Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit) 
die 47 dB(A)-Isophonenachts (10 m) sowie eine Effektdistanz von 50 m zu berück-
sichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-
16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL (2010) für ein Revier eine Reduzierung der 
Habitateignung um 100 % anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von 
einem Revier. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in 
Anspruch genommenen Bereichen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar 24,3 ha) 
K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (6,6 ha) 
Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland 
und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ (13,1 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung und 
Optimierung von Brut- und Nahrungshabitaten auf einer Fläche von mind. 44 
ha, davon die meisten Flächen im näheren Umfeld des Brutvorkommens, 
durchgeführt werden und dies insgesamt sogar zu einer Aufwertung führt. 
Anhand der neu etablierten Strukturen in den von den CEF-Maßnahmen be-
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troffenen Lebensraumtypen kann davon ausgegangen werden, dass das eine 
Revier infolge der Kapazitätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos 
kompensiert werden kann. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist der Wach-

telkönig bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Weiterhin ist in Betracht zu ziehen, dass 

diese Art im Regelfall nicht an Straßen anzutreffen ist. Daher ist das Eintre-

ten des Verbotstatbestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu 

negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt“) sowie „Störungen (bau-
bedingt)“: 

Gemäß KIFL (2010) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung 
um 100 % anzunehmen; dies entspricht somit dem Verlust von einem Revier 
(Herleitung siehe 6.1). 

Als lokale Population wird für diese Vogelart mit kleinem Aktionsradius im 
konservativen Ansatz der Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Ge-
wässersysteme sowie dem funktional angrenzenden Offenland definiert und 
betrifft somit in etwa den Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogels-
berg–Alsfeld. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 0-5 
Paaren geschätzt. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Durch den Verlust von maximal einem Revier ist zwar nicht auszuschließen, 
dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Aufgrund des nur sporadischen Vorkommens im UG und auch innerhalb des 
Bereiches der lokalen Population ist jedoch zu erwarten, dass durch die 
Vielzahl weiterer geplanter CEF-Maßnahmen im Offenland (siehe Punkt 6.1d) 
zukünftig geeignete Habitate vorhanden sind und sich somit der zukünftige 
Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbessert. 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (vgl. Punkt 6.1d) im Offenland sich der zukünftige Erhal-
tungszustand der lokalen Population sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 
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d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
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b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
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nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Waldohreule (Asio otus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  - 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Waldohreule bevorzugt Nistplätze in Feldgehölzen und an Waldrändern, insbesondere mit ausreichend 
Deckung bietenden Nadelbäumen, welche auch innerhalb von Siedlungen als potentielle Nistplätze dienen 
(SÜDBECK et al. 2005.) Sie sind überwiegend Baumbrüter und übernehmen alte Nester anderer Vögel (SÜDBECK et 
al. 2005), v.a. von Rabenkrähen. Zur Jagd sind offene Flächen und Wege in lichten Wäldern ideal, die in der 
Dämmerung und in der Nacht aufgesucht werden (SÜDBECK et al. 2005).  

Altvögel der Waldohreule sind in der Regel Standvögel, wobei diesjährige ziehen und auch nordische Durchzügler 
und Wintergäste vorkommen (SÜDBECK et al. 2005). Hauptdurchzugszeit ist ab Anfang März bis Ende Mai und 
Legebeginn ab Ende Februar in guten Mäusejahren, sonst überwiegend am Mitte März bis Mitte April (SÜDBECK et 
al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

Das Verbreitungsgebiet der Waldohreule erstreckt sich von der Tiefebene bis zur Baumgrenze über weite Teile 
Eurasiens, wobei in Mitteleuropa ein Schwerpunkt in der collinen bis submontanen Stufe auszumachen ist (BAUER 

et al. 2005). Der europäische Gesamtbestand (2004) liegt zwischen 380.000-810.000 BP und gilt als insgesamt 
stabil. Der deutsche Brutbestand (1995-1999) wir auf 25.000-40.000 Paare geschätzt und gilt ebenfalls als stabil 
(BAUER et al. 2005). In Hessen kommt die Waldohreule flächendeckend vor ist aber in klimatisch ungünstigeren 
nord- und osthessischen Gebieten und in den Höhenlagen seltener und ist nur in Bereichen mit größeren zusam-
menhängenden Waldflächen nicht anzutreffen. Der hessische Bestand wird auf 2.500-4.000 Reviere geschätzt 
(HGON 2010). 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Ein nicht regelmäßig besetztes Revier innerhalb des 500 m-Korridors (2001 nachgewiesen, jedoch 2009 nicht 
besetzt) in gut 400 m Entfernung von der Trasse; das Revier liegt außerhalb der für diese Art relevanten 58 dB(A)-
Isophonetags (10 m). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß KIFL (2009) ist für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 
20 % anzunehmen; dies entspricht somit im konservativen Ansatz dem Verlust 
eines Reviers. 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass keine aktuellen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden. Bei der Zerstörung verlassener Nester der Waldohreule liegt 
kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, da es sich bei der be-
troffenen Art um eine solche handelt, die sowieso alljährlich neue Nester nutzt 
(i.d.R. verlassene Horste von Rabenkrähen oder anderen Großvögeln) und 
deshalb sehr flexibel in der Nestwahl ist. Daher verlieren die alten Nester ihre 
Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach beendeter Brutsaison. 

Eine ausführliche Maßnahmendarstellung ist dem LBP (Unterlage 12.0) zu 
entnehmen. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird ohne vorgezoge-
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ne Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. Da die Waldohreule sehr flexibel in ihrer 
Nistplatzwahl ist (verlassene Nester anderer Arten, i.d.R. Krähennester,) sind 
bei der Waldohreule in einer Umgebung in der Ausprägung des UG nicht die 
Nistmöglichkeiten der limitierende Faktor. Das Habitatangebot mit geeigneten 
Nistplätzen wird im Umfeld als gut eingeschätzt. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zu Kollisionen mit Kfz kommen. Gemäß KIFL 

(2010) ist diese Art als kollisionsgefährdet einzustufen. 

Zur Beurteilung des zu erwartenden Kollisionsrisikos müssen aus dem 

Blickwinkel des Revierzentrums Angaben zur Aktionsraumgröße und der 

vorhandenen Lebensraumstruktur in Beziehung zur Lage der geplanten 

Straße gesetzt werden. 

Der Aktionsraum von Waldohreulen beträgt in der Regel 2-3 km
2
 und kann 

sich in Ausnahmefällen bis 5 km
2
 erstrecken (KLAMMER 1996, MEBS & 

SCHERZINGER 2000). Daraus resultiert ein Aktionsradius von gut 1.000 m und 

mehr. Da somit auch die bereits bestehende Straße im Aktionsraum der 

Waldohreule verläuft, kommt es durch die geplante Umgehung in erster 

Linie nur zu einer Verlagerung, jedoch zu keiner Erhöhung des Kollisionsri-

sikos. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos kann daher daraus 

nicht abgeleitet werden, zumal es sich hier um ein Revier handelt, welches 

nicht alljährlich besetzt ist. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

 

Es werden im Rahmen von CEF-Maßnahmen (für andere Arten) u.a. auch im 
Bereich des regelmäßig genutzten Aktionsraumes für die Waldohreule 
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attraktive, jedoch trassenferne Jagdgebiete entwickelt (z.B. bei MK 1), in 
dessen Folge weiter entfernte Jagdgebiete, darunter auch im Bereich der 
geplanten Trasse, zukünftiger noch weniger aufgesucht werden müssen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn vereinzelt Kollisionen mit Kfz nicht vollständig ausgeschlossen 
werden können, kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos 
ausgeschlossen werden, da die relevanten Bereiche nur sporadisch und 
zukünftig aufgrund der Entwicklung geeigneter trassenferner Jagdgebiete 
auch weniger genutzt werden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 2 (Arten mit mittlerer Lärmempfindlich-
keit) die 58 dB(A)-Isophonetags (10 m) sowie eine Effektdistanz von 500 m zu 
berücksichtigen. Bei der im vorliegenden Fall zu erwartenden Verkehrsmenge 
(9.500-16.300 Kfz/Tag) ist gemäß KIFL (2010) ist für ein Revier eine Reduzie-
rung der Habitateignung um 20 % anzunehmen; dies entspricht somit im kon-
servativen Ansatz dem Verlust eines Reviers. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von maximal einem Revier ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion verschlechtert, da ein Paar deutlich innerhalb des natürlichen Schwan-
kungsbereichs (mindestens 20 % der Population) liegt. Damit ist der § 44 (1) Nr. 
2 BNatSchG nicht einschlägig. 

 

Als lokale Population wird für diese Brutvogelart mit großem Aktionsraum (ca. 
200-2000 ha und darüber hinaus) ein im konservativen Ansatz der gesamte 
Bereich des Vogelsbergs inklusive seiner Vorländer definiert und betrifft somit in 
etwa den Bereich zwischen der Linie Marburg–Bad Hersfeld–Schlüchtern–
Florstadt–Marburg. Der Bestand der lokalen Population wird auf einen Wert von 
20-30 Paaren geschätzt. 
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Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Waldohreule gilt – zumindest tagsüber – nicht als störungssensible Art. 
Nachtarbeiten sind bei diesem Projekt nur über sehr kurze Phasen verteilt. 
Außerdem liegt das (sporadisch besetzte) Brutrevier (2009 nicht nachgewiesen) 
außerhalb der Reichweite dieses Wirkfaktors. Aufgrund dieser Rahmenbedin-
gungen sind erhebliche Störungen für die Waldohreule infolge der Baumaß-
nahme auszuschließen. Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
für die Waldohreule nicht gegeben 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald und 
im Offenland sich der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population 
verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
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Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Weidenmeise  (Parus montanus) als Brutvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland   

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  V 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

a. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
Die Weidenmeise bevorzugt morsche naturbelassene Wälder und Gehölze. Sie ist ein Höhlenbrüter und 

benötigt stehendes Totholz zum Höhlenbau. Meist werden selbst angelegte Bruthöhlen genutzt, aber auch 

Spechthöhlen oder alte Nester von Eichhörnchen können als Brutplatz benutzt werden (SÜDBECK et al. 

2005). 

Als Nahrung dienen vor allem Insekten und Larven (Frühjahr und Sommer), Spinnen (ganzjährig) und Sa-

men (ab Hochsommer). Die Weidenmeise ist ein Standvogel und überwintert i. d. R. im Bruthabitat. 

4.2 Verbreitung 
Die Weidenmeise ist ein Brutvogel der borealen und gemäßigten Zone sowie in Gebirgsregionen der Pa-

läarktis von Großbritannien und Ost-Frankreich bis hin zum Pazifik. In Mitteleuropa ist die Art i. d. R. bis an 

die Waldgrenze verbreitet, wobei sie auf trockenen, baumarmen, einheitlichen Nadelforsten oder Großstadt-

räumen fehlt (Bauer et al. 2012). 

In Mitteleuropa wird der Bestand auf 0,6 bis 1,2 Millionen Brutpaare geschätzt (Bauer et al. 2005), in 

Deutschland auf 17.000 bis 22.000 (Südbeck et al. 2007) und in Hessen auf 10.000 bis 15.000 (VSW 2014), 

allerdings wird der Bestand in Hessen als ungünstig eingeschätzt. 

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

2009 ein Revier im 100 m-Korridor. 
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, durch die Anlage der Trasse 
selbst sowie durch die bauzeitliche Einrichtung der Arbeitsflächen kann es zur 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Gemäß HMUELV (2011) sind bezüglich der mittelbaren Funktionsbeeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur Beeinträchtigungen, die zu 
einem vollständigen Funktionsverlust führen unter den Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu fassen (z.B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitat-
eignung von Brutplätzen durch Lärm- oder Kulisseneinwirkung von Straßen 
gemäß KIFL (2010)). Dies ist im vorliegenden Fall nicht zutreffend, sodass der 
konstatierte Verlust eines Revieres (siehe 6.3) nicht als Tatbestand des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG zu werten ist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Die Weidenmeise nistet meist in Höhlen, welche in vielen Fällen einen limitie-
renden Faktor für die entsprechenden Arten darstellen. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.30 – Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eich-
köpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach) 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar ca. 27 ha) 
 
Durch die CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt, weil durch die Entwicklung und Aufwertung und 
Optimierung vor allem von Bruthabitaten (K0.30, ca. 2,8 ha) aber auch von 
Nahrungshabitaten auf einer Fläche von ca. 27 ha (MK3), davon die meisten 
Flächen im näheren Umfeld des Brutvorkommens, durchgeführt werden und 
dies insgesamt sogar zu einer Aufwertung führt. Anhand der neu etablierten 
Strukturen in den von den CEF-Maßnahmen betroffenen Lebensraumtypen 
kann davon ausgegangen werden, dass das eine Revier infolge der Kapazi-
tätssteigerung in diesen Lebensräumen problemlos kompensiert werden kann 
(mit im Regelfall mind. 1 Rev./10 ha anhand verfügbarer Werte zu Siedlungs-
dichten nach FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000). 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2010) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen: nach den diesbezüglichen Ausführungen ist die Wei-

denmeise bei gemeinsamer Betrachtung der von KIFL (2010) genannten 

Risikofaktoren nicht in der Gruppe von Vögeln, bei der ein erhöhtes Kollisi-

onsrisiko in Betracht zu ziehen ist. Daher ist das Eintreten des Verbotstat-

bestandes § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG an dieser Stelle zu negieren. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit (Baufeldfreimachung vor Brutbe-
ginn) 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Mit diesen Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass Tiere gefangen, 
verletzt oder getötet werden. Vögel sind als sehr mobile Tiergruppe in der 
Lage Gefahren durch Baumaßnahmen und Bauarbeiten zu entkommen und 
nur in der Nestlingsphase (und als Eier) gegenüber dieser Wirkung des 
Vorhabens sensibel. Diese sensible Phase wird durch die Maßnahmen von 
Baumaßnahmen ausgenommen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor: „Störungen (anlage- und betriebsbedingt)“: 

Nach KIFL ist für diese Art der Gruppe 4 (Arten mit geringer Lärmempfindlich-
keit) eine Effektdistanz von 100 m zu berücksichtigen. Bei der im vorliegenden 
Fall zu erwartenden Verkehrsmenge (9.500-16.300 Kfz/Tag) sind gemäß KIFL 
(2010) für ein Revier eine Reduzierung der Habitateignung um 40 % (= 0,4 
Reviere)  anzunehmen. Daraus resultiert eine Reduzierung der Habitateignung 
von 40 % (= 0,4 Reviere) und somit im konservativen Ansatz der Verlust von 
einem Revier. 

Bei einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung wie im vorliegenden Fall ist 
nach HMUELV (2011) zusätzlich der Störungstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG zu prüfen. Durch den Verlust von zehn Revieren ist nicht davon 
auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert, da weniger als 1 % der lokalen Population betroffen ist. Damit ist 
der § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht einschlägig. 

Als lokale Population wird für diese Kleinvogelart im konservativen Ansatz der 
Bereich der Lauteraue inklusive angrenzender Gewässersysteme sowie dem 
funktional angrenzenden Offenland definiert und betrifft somit in etwa den 
Bereich Linie Alsfeld–Schlitz–Fulda–Hoher Vogelsberg–Alsfeld. Der Bestand 
der lokalen Population wird auf einen Wert von 100-150 Paaren geschätzt. 

Wirkfaktor: „Störungen (baubedingt)“: 

Die Weidenmeise gilt nicht als störungssensible Art. Baubedingte Störungen 
betreffen gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im ASB Arten, die bejagt 
oder vergrämt werden. Dies sind insbesondere Wasser- und Wiesenvogelarten 
sowie Groß- und Greifvogelarten in der näheren Umgebung ihres Horstes oder 
ihrer Kolonie. Relevante Störungen, die den Störungstatbestand erfüllen, sind 
daher für die Weidenmeise nicht gegeben. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
(nicht notwendig um einen Störungstatbestand zu verhindern (siehe 6.3 a), 
aber trotzdem mit positiven Auswirkungen auf die Art und daher hier aufge-
führt) 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) 
BNatSchG) und allgemeine Rekultivierung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

 

Darüber hinaus ist zu erwarten dass sich durch die Vielzahl weiterer geplanter 
CEF-Maßnahmen (für andere Arten, siehe LBP Unterlage 12.0) im Wald sich 
der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population sogar verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  
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Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 

 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
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Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
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 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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iii. Gastvögel  
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Bekassine (Gallinago gallinago) als Gastvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen32 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  1 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  1 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Bekassine ist überwiegend ein Kurzstreckenzieher, aber zum Teil auch Langstreckenzieher. Der Durchzug vom 
Brut- in die Winterquartiere erfolgt oft in mehreren Wellen zwischen Juli (in Nordeuropa) und Ende Oktober / 
November. An geeigneten Raststellen ist die Bekassine in Mitteleuropa ein regelmäßiger Durchzügler und Rastvo-
gel. Als Rasthabitate nutzen Bekassinen vor allem feuchte bis nasse Wiesen und Weiden und Verlandungszonen, 
jedoch auch Schlammflächen und Seichtwasserzonen bis 10 cm Wassertiefe mit nicht zu dichter Vegetation und 
weichem Boden. Weiterhin werden als Rasthabitat auch feuchte Ackerflächen mit nassen Rohböden und seichter 
überfluteter Vegetation, Wiesengräben, Rieselfelder und auch Speicherbecken genutzt (BAUER et. al 2005). 

4.2 Verbreitung 

Die Einzelheiten an den Rastplätzen sind durch lokale ökologische Situation sehr unterschiedlich. In Mitteleuropa 
können an besonders geeigneten Raststellen (Niederlande) Schätzungen zufolge bis zu 250.000 Individuen 
auftreten. Auch sind alljährliche lokale Überwinterungen in milden Wintern zum Beispiel in den Niederlanden mit bis 
zu 25.000 Individuen möglich. Im Binnenland treten Bekassinen selten in Konzentrationen von mehr als 500 
Individuen auf (BAUER et. al 2005). Die Bekassine wird als Durchzügler in allen Landesteilen und Höhenlagen 
Hessens festgestellt, jedoch mit deutlichem Schwerpunkt in den Ebenen. Die bedeutendsten Rastplätze finden sich 
daher vor allem in den größeren Auen von Eder, Schwalm, Lahn, in der Wetteraue und am Oberrhein (HGON 
2010). 

                                                

32
 Es wird darauf hingewiesen, dass es sich im Regelfall nicht um die heimischen Brutpopulationen, sondern um 

Vertreter (zumeist nördlich oder östlich gelegener) anderer Regionen und Länder handelt. Die Angaben zum Rote-
Liste-Status und zum Erhaltungszustand in Hessen sind daher grundsätzlich auf Gastvögel nicht anwendbar. 
Ergänzend dazu wird daher hier der Erhaltungszustand in Europa gemäß den Angaben von BirdLife International 
(BURFIELD & VAN BOMMEL 2005) dargestellt und als relevant angesehen (s. Angaben Punkt 3) 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Regelmäßige Rastvorkommen mit bis zu 10 Ind. im Offenlandbereich zwischen Angersbach und Landenhausen. 
Der Bereich ist aufgrund seiner Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Nach KIFL (2010) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 
Störradius zu berücksichtigen. Mangels Angaben in KIFL (2010) wird für diese 
Art derselbe Wert wie für den Kiebitz (200 m) zu Grunde gelegt. Dieser Wert 
entspricht auch der im Wirkkapitel für Störungen für den vorliegenden Fall zu 
betrachtende maximale Wirkweite (Kap. 5.3.2 ASB). 

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmen-
ge und wird im konservativen Ansatz unter Berücksichtigung eines in der Praxis 
zu erwartenden Aufkommens an Radfahrern und Parkmöglichkeiten (auch 
wenn keine speziellen Radwege oder Parkplätze geplant sind) bei KIFL (2010) 
grundsätzlich mit 100 % festgesetzt. 

Unter Berücksichtigung des essenziell genutzten Bereiches resultiert daraus im 
konservativen Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig nicht mehr nutzbarer 
Fläche. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Bekassinen aufgrund ihrer speziel-
len Lebensraumansprüche primär kleine feuchte Teilhabitate nutzen, die nur an 
speziellen Standorten dieses Funktionsraumes anzutreffen sind. Unter Beach-
tung der naturräumlichen Gegebenheiten sind solche essenziellen Teilhabitate 
im konservativen Ansatz auf etwa einem Zehntel der betroffenen Fläche gege-
ben, so dass von einem Verlust von maximal 9 ha auszugehen ist. 

Infolge von Störungen ist für die Bekassine zukünftig von einem Verlust essen-
zieller Nahrungshabitate von maximal 9 ha auszugehen. 

Durch bau- und betriebsbedingte Störungen ist eine Fläche von ca. 9 ha es-
senzieller Habitate betroffen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar 24,3 ha) 
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K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (artspezi-
fisch nutzbar 3,3 ha) 
 
Durch die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung 
von Rast- und Nahrungshabitaten auf einer Fläche von mind. 27 ha im direkten 
Umfeld des bedeutsamen Rastplatzes durchgeführt werden und dies insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2009) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen.. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
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Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Infolge von Störungen ist für die Bekassine zukünftig von einem Verlust essen-
zieller Nahrungshabitate von maximal 9 ha auszugehen. 

 

Als Bezugsraum für die lokale Population wird aufgrund der Mobilität und räum-
lichen Dynamik für Gastvögel grundsätzlich der Naturraum zu Grunde gelegt 
und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum D 47 „Osthessisches Bergland, 
Vogelsberg und Rhön“. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V1 – Ökologische Baubegleitung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

 

Durch die verringerte Nutzbarkeit von maximal 9 ha essenzieller Habitate 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population verschlechtert. 

Infolge der Vielzahl weiterer geplanter Maßnahmen (s. Punkt 6.1d) im Offen-
land (insbesondere die Bereiche der Auenrenaturierung), die der Entwicklung 
und Aufwertung von Rast- und Nahrungshabitaten der Bekassine auf einer 
Fläche von mind. 27 ha dienen, ist jedoch davon auszugehen, dass sich der 
zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert bzw. 
sich darüber hinaus wahrscheinlich sogar noch verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
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c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kiebitz (Vanellus vanellus) als Gastvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen33 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  2 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  1 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Kiebitze benötigen als Rasthabitate weithin offene, baumarme Flächen aller Art, auch intensiv genutztes Agrarland, 
die ihnen einen guten Überblick über die Landschaft gewähren. Kurzrasige bis kahle Flächen werden bevorzugt. 
Als Nahrung werden überwiegend kleine Bodentiere, Samen sowie Früchte genutzt. Gerade im Winter ist der 
vegetarische Anteil höher (BAUER et al. 2005).  

4.2 Verbreitung 

In Mitteleuropa sind Nord- und Westfrankreich für fast alle europäischen Kiebitzpopulationen ein wichtiges 
Durchzugsgebiet mit Winterkonzentrationen an der Atlantikküste. Das Zugverhalten wird stark von der Winterkälte 
beeinflusst. Stellenweise beginnt der Wegzug bereits im Herbst, aber der eigentliche Wegzug erreicht meisterst 
mit den ersten Frostperioden seinen Höhepunkt. Der Kiebitz ist während der Rastzeiten deutschlandweit anzutref-
fen, wobei die großen Niederungsgebiete bevorzugt aufgesucht werden. In Hessen sind die Vögel mit 10.000 bis 
60.000 Individuen jährlich ein regelmäßiger Rastvogel. Der Kiebitz wird als Durchzügler in allen Landesteilen und 
Höhenlagen Hessens festgestellt, jedoch mit deutlichem Schwerpunkt in den Ebenen. Die bedeutendsten Rastplät-
ze finden sich daher nicht nur in den größeren Auen, sondern auch in weiträumig offenen Mittelgebirgslagen Nord- 
und Mittelhessens (BAUER ET AL. 2005, HMUELV 2004). 

                                                

33
 Es wird darauf hingewiesen, dass es sich im Regelfall nicht um die heimischen Brutpopulationen, sondern um 

Vertreter (zumeist nördlich oder östlich gelegener) anderer Regionen und Länder handelt. Die Angaben zum Rote-
Liste-Status und zum Erhaltungszustand in Hessen sind daher grundsätzlich auf Gastvögel nicht anwendbar. 
Ergänzend dazu wird daher hier der Erhaltungszustand in Europa gemäß den Angaben von BirdLife International 
(BURFIELD & VAN BOMMEL 2005) dargestellt und als relevant angesehen (s. Angaben Punkt 3) 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Regelmäßige Rastvorkommen mit bis zu 200 Ind. im Offenlandbereich zwischen Angersbach und Landenhausen. 
Der Bereich ist aufgrund seiner Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Nach KIFL (2010) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 
Störradius zu berücksichtigen. In KIFL (2010) wird für den Kiebitz als Rastvogel 
ein Störradius von 200 m angegeben. Dieser Wert entspricht auch der im 
Wirkkapitel für Störungen für den vorliegenden Fall zu betrachtende maximale 
Wirkweite (Kap. 5.3.2 ASB). 

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmen-
ge und wird (im konservativen Ansatz unter Berücksichtigung potenziellen 
Aufkommens an Radfahrern und Parkmöglichkeiten) bei KIFL (2010) grundsätz-
lich mit 100 % festgesetzt. 

Unter Berücksichtigung des essenziell genutzten Bereiches resultiert daraus im 
konservativen Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig nicht mehr nutzbarer 
Fläche. Hierbei ist jedoch – ähnlich wie bei der Bekassine – zu beachten, dass 
Kiebitze aufgrund ihrer Lebensraumansprüche in der Regel immer wieder 
dieselben Teilbereiche nutzen (bevorzugt feuchte Bereiche oder übersichtliche 
Kuppen- und Randlagen), die nur an einigen Stellen dieses Funktionsraumes 
anzutreffen sind. Unter Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten sind 
solche essenziellen Teilhabitate auf etwa einem Viertel der betroffenen Fläche 
gegeben, so dass von einem Verlust von maximal 22 ha auszugehen ist. 

Infolge von Störungen ist für den Kiebitz zukünftig von einem Verlust essenziel-
ler Nahrungshabitate von maximal 22 ha auszugehen. 

Durch bau- und betriebsbedingte Störungen ist eine Fläche von ca. 22 ha 
essenzieller Habitate betroffen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar 24,3 ha) 
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K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (artspezi-
fisch nutzbar 3,3 ha) 
 
Durch die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung 
von Rast- und Nahrungshabitaten auf einer Fläche von mind. 27 ha im direkten 
Umfeld des bedeutsamen Rastplatzes durchgeführt werden und dies insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2009) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen.. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
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zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Infolge von Störungen ist für den Kiebitz zukünftig von einem Verlust essenziel-
ler Nahrungshabitate von maximal 22 ha auszugehen. 

 

Als Bezugsraum für die lokale Population wird aufgrund der Mobilität und räum-
lichen Dynamik für Gastvögel grundsätzlich der Naturraum zu Grunde gelegt 
und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum D 47 „Osthessisches Bergland, 
Vogelsberg und Rhön“. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V1 – Ökologische Baubegleitung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

 

Durch die verringerte Nutzbarkeit von maximal 22 ha essenzieller Habitate 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population verschlechtert. 

Infolge der Vielzahl weiterer geplanter Maßnahmen (s. Punkt 6.1d) im Offen-
land (insbesondere die Bereiche der Auenrenaturierung), die der Entwicklung 
und Aufwertung von Rast- und Nahrungshabitaten des Kiebitz auf einer 
Fläche von mind. 27 ha dienen, ist jedoch davon auszugehen, dass sich der 
zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert bzw. 
sich darüber hinaus wahrscheinlich sogar noch verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 
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d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
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 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kornweihe (Circus cyaneus) als Gastvogel 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen34 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  2 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  0 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(Gemäß Angaben von BirdLife International (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004)) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(Gemäß Roter Liste der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007)) 

Hessen                                                                                       

(VSW (2009, korrigiert 2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Als Rast- und Jagdhabitate nutzen Kornweihen das Offenland aller Art, auch intensiv genutztes Agrarland. Es 
werden im Winter Jagdterritorien gebildet. Generell sind die Vögel tagaktiv, aber im Winter fliegen sie bereits am 
Nachmittag zum Übernachtungsplatz. 

4.2 Verbreitung 

Die Kornweihe ist in Nord- und Nordost-Europa ein Kurzstreckenzieher. Das Wintergebiet umfasst West-, Mitte-l 
und Südeuropa. Der Wegzug vom Brutplatz erfolgt ab August, der Höhepunkt des Durchzugs aber meist im 
Oktober. Die Kornweihe wird als Durchzügler in allen Landesteilen und Höhenlagen Hessens festgestellt und 
meidet nur Regionen mit größeren zusammenhängenden Waldflächen. 

                                                

34
 Es wird darauf hingewiesen, dass es sich im Regelfall nicht um die heimischen Brutpopulationen, sondern um 

Vertreter (zumeist nördlich oder östlich gelegener) anderer Regionen und Länder handelt. Die Angaben zum Rote-
Liste-Status und zum Erhaltungszustand in Hessen sind daher grundsätzlich auf Gastvögel nicht anwendbar. 
Ergänzend dazu wird daher hier der Erhaltungszustand in Europa gemäß den Angaben von BirdLife International 
(BURFIELD & VAN BOMMEL 2005) dargestellt und als relevant angesehen (s. Angaben Punkt 3) 
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Regelmäßige Rast- und Wintervorkommen mit bis zu 3 Ind. im Offenlandbereich zwischen Angersbach und 
Landenhausen. Der Bereich ist aufgrund seiner Ausprägung für diese Art als essenziell zu betrachten. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Nach KIFL (2010) ist für diese Art der Gruppe 6 (Gastvögel) der artspezifische 
Störradius zu berücksichtigen. In KIFL (2010) wird für die Kornweihe als Rast-
vogel ein Störradius von 150 m angegeben. 

Die Reduzierung der Habitateignung ist hier unabhängig von der Verkehrsmen-
ge und wird (im konservativen Ansatz unter Berücksichtigung potenziellen 
Aufkommens an Radfahrern und Parkmöglichkeiten) bei KIFL (2010) grundsätz-
lich mit 100 % festgesetzt. 

Daraus resultiert im konservativen Ansatz ein Verlust von etwa 86 ha zukünftig 
nicht mehr nutzbarer Fläche. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei diesen 
86 ha jedoch nur um Jagdhabitate handelt. Auch wenn der gesamte Offenland-
bereich zwischen Angersbach und Landenhausen insgesamt für die Kornweihe 
eine essenzielle Bedeutung besitzt, kann jedoch daraus nicht gefolgert werden, 
dass die gesamte hier betroffene Fläche von 86 ha essenzielle Bedeutung 
besitzt. Dies kann hier nur für spezielle, besonders bedeutsame ausgeprägte 
Bereiche mit sehr guter Nahrungsverfügbarkeit angenommen werden. Unter 
Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten sind solche essenziellen Teil-
habitate im konservativen Ansatz auf etwa einem Viertel der betroffenen Fläche 
gegeben, so dass von einem Verlust von maximal 22 ha auszugehen ist. 

Infolge von Störungen ist für die Kornweihe zukünftig von einem Verlust essen-
zieller Nahrungshabitate von maximal 22 ha auszugehen. 

Durch bau- und betriebsbedingte Störungen ist eine Fläche von ca. 22 ha 
essenzieller Habitate betroffen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
Maßnahmenkomplex MK3 – Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich Angersbach (artspe-
zifisch nutzbar 24,3 ha) 
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K0.28 – Grünlandextensivierung an der Altefeld östlich Stockhausen (artspezi-
fisch nutzbar 3,3 ha) 
Maßnahmenkomplex MK1 – Umwandlung von Acker in extensives Grünland 
und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ (13,1 ha) 
 
Durch die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen wird die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt, weil die Entwicklung und Aufwertung 
von Rast- und Nahrungshabitaten auf einer Fläche von mind. 41 ha im direkten 
Umfeld des bedeutsamen Rastplatzes durchgeführt werden und dies insgesamt 
sogar zu einer Aufwertung führt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Betriebsbedingt kann es zwar theoretisch zu Kollisionen mit Kfz kommen. 

Gemäß KIFL (2009) ist diese Art jedoch als nicht besonders kollisionsge-

fährdet einzustufen.. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Auch wenn es ausnahmsweise zu Kollisionen mit Kfz kommen kann, kann 
eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da es sich um keine besonders kollisionsgefährdete 
Art handelt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Wirkfaktor „bau-, anlage- und betriebs-bedingte Störungen“: 

Infolge von Störungen ist für die Kornweihe zukünftig von einem Verlust essen-
zieller Nahrungshabitate von maximal 22 ha auszugehen. 

 

Als Bezugsraum für die lokale Population wird aufgrund der Mobilität und räum-
lichen Dynamik für Gastvögel grundsätzlich der Naturraum zu Grunde gelegt 
und betrifft im vorliegenden Fall den Naturraum D 47 „Osthessisches Bergland, 
Vogelsberg und Rhön“. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
V1 – Ökologische Baubegleitung 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den 
Abend- und Nachtstunden 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogel-
rastplatzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

 

Durch die verringerte Nutzbarkeit von maximal 22 ha essenzieller Habitate 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population verschlechtert. 

Infolge der Vielzahl weiterer geplanter Maßnahmen (s. Punkt 6.1d) im Offen-
land, die der Entwicklung und Aufwertung von Rast- und Nahrungshabitaten 
(mind. 41 ha) der Kornweihe dienen, ist jedoch davon auszugehen, dass sich 
der zukünftige Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert 
bzw. sich darüber hinaus wahrscheinlich sogar noch verbessert. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 
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d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 
 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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iv. Tagfalter und Widderchen 
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Erfassungsbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea = Glaucopsyche 
nausithous) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland  3 

 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen  3 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  

 
EU                            

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region                                 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       

(FENA 2013): Erhaltungszustand der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL in  Hessen) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläulinge besiedeln in Hessen bevorzugt extensiv genutzte Feuchtwiesen und 
Feuchtwiesenbrachen sowie unregelmäßig gemähte oder beweidete Graben-, Weg- und Wiesenränder. Wesentli-
cher Bestandteil des Habitats sind Bestände des namensgebenden Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officina-
lis), der eine bevorzugte Nektarquelle darstellt, und an dem als alleinige Raupenfutterpflanze die Eier abgelegt 
werden. Seine Flugzeit erstreckt sich vor allem ab Mitte Juli bis Ende August. Die Raupen sich bis zu einem 
gewissen Stadium den der Futterpflanze entwickeln, lassen sich nach einigen Wochen fallen und werden von 
Wirtsameisen in den Ameisenbau getragen. Dort entwickeln sie sich über die Wintermonate bis zum nächsten 
Sommer zu einem Schmetterling. Daher müssen Schutzmaßnahmen und Biotoppflege die Biologie der Wirtsameise 
berücksichtigen (BELLMANN 2009).  

4.2 Verbreitung 

Die Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings reicht von isolierten Vorkommen in Nordspanien von 
Westeuropa im Westen bis zu den mittleren und südlichen Teilen des Ural- und des Altai-Gebirges im Osten. In 
Deutschland bestehen Vorkommen dieser Art in allen Flächenländern, außer (Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern). Die meisten Bestände finden sich in Mittel- und Süddeutschland insbesondere in Rheinland-Pfalz, 
Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Dieser Raum wird auch als ein Schwerpunktvorkommen innerhalb 
Europas angesehen (BfN 2006). 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde in Hessen bisher in mehr als 500 Gebieten nachgewiesen und 
kommt dabei in weiten Teilen und in den meisten Naturräumen vor mit einem Verbreitungsschwerpunkt in den 
westlichen Bereichen Hessens (LANGE & WENZEL 2005). 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  
 

Es wurden 31 Individuen in allen potenziell geeigneten Habitaten im UG (Feuchtwiesen mit Sanguisorba) nachge-
wiesen. Aufgrund länger andauernder ungünstiger Witterungsbedingungen mit einer daraus resultierenden geringen 
Flugaktivität des Ameisenbläulings muss der tatsächliche Bestand jedoch höher angesetzt werden und dürfte 
deutlich mehr als 100 Ind. betragen. Die potenziell besiedelbare Fläche innerhalb der relevanten Wirkräume wurde 
mit ca. 25,5 ha beziffert. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  

Wirkfaktor „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“: 

Versiegelung und dauerhafte Flächenbeanspruchung führen zu Habitatverlus-
ten in geeigneten Habitaten im Umfang von ca. 11,5 ha 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individuen-
verlust) (betriebsbedingt)“: 

Zerschneidungen entwerten geeignete Habitate auf einer Fläche von ca. 14 ha, 
für die daher eine 25%-ige Wertminderung angenommen wird. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

S1: Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen / 
Schutzzäune) 

V1, V5, V6: Maßnahmen zur Reduzierung baubedingter Beeinträchtigungen 

V7, V8, V12: Maßnahmen zur schnellstmöglichen und artgerechten Rekultivie-
rung bauzeitlich in Anspruch genommener Flächen 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja   nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 
K0.21 (0,3 ha), K0.28 (6,6 ha) und MK 3 (artspezifisch nutzbar 31,8 ha): be-
standsstützenden Maßnahmen 
Bilanz: Dauerhafte Flächenbeanspruchung führen zu Habitatverlusten in geeig-
neten Habitaten im Umfang von ca. 11,5 ha. Durch Zerschneidungen werden 
weitere geeignete Habitate auf einer Fläche von ca. 14 ha entwertet, wobei wird 
für diese Flächen eine 25%-ige Wertminderung angenommen wird (= 3,5 ha). 
Daraus resultieren insgesamt ca. 15 ha beeinträchtigte Fläche. 
Durch die CEF-Maßnahmen K0.28 und MK3 erfolgt eine Neuschaffung oder 
Aufwertung und somit artspezifisch bestandsstützenden Maßnahmen auf einer 
Fläche von 38,5 ha, so dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusam-
menhang auch weiterhin gewährleistet bleibt bzw. sogar verbessert wird. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  
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Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Wirkfaktoren „Flächenverlust / Flächeninanspruchnahme (anlage- und baube-
dingt)“ sowie „Umsiedlungen, Baufeldvorbereitung (Barriere- oder Fallenwir-
kung / Individuenverlust) (baubedingt)“: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zur Verletzung oder Tötung von Indi-

viduen oder ihrer Entwicklungsstadien kommen. 

Wirkfaktor „Zerschneidungseffekte (Barriere- oder Fallenwirkung / Individu-

enverlust) (betriebsbedingt)“: 

Betriebsbedingt kann es ausnahmsweise in wenigen Fällen zur Verletzung 

oder Tötung von Imagines kommen, die jedoch aufgrund der geringen 

Aktionsraumgröße in Verbindung mit der Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten zu sehen ist. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
S1: Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen) 

V1, V5, V6: Maßnahmen zur Reduzierung baubedingter Beeinträchtigungen 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädi- 

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder   ja   nein 

Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

Infolge der Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere der Maßnahme S1) 
können die Auswirkungen auf die Art soweit reduziert werden, so dass die 
Wirkfaktoren grundsätzlich als vernachlässigbar angesehen werden 
können. Auch wenn es trotz Vermeidungsmaßnahmen in Ausnahmefällen 
zu Kollisionen einzelner Individuen kommen kann, ist jedoch eine signifi-
kante Erhöhung des Kollisionsrisikos auszuschließen. 

Im Einzelfall kann es zur Verletzung oder Tötung von Individuen oder ihrer 
Entwicklungsstadien kommen, die jedoch zu keiner signifikanten Erhö-
hung des Tötungsrisikos führen. 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang erfüllt werden? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein  

Bilanz: Dauerhafte Flächenbeanspruchung führen zu Habitatverlusten in 
geeigneten Habitaten im Umfang von ca. 11,5 ha. Durch Zerschneidungen 
werden weitere geeignete Habitate auf einer Fläche von ca. 14 ha entwer-
tet, wobei wird für diese Flächen eine 25%-ige Wertminderung angenom-
men wird (= 3,5 ha). Daraus resultieren insgesamt ca. 15 ha 
beeinträchtigte Fläche. 

Durch die CEF-Maßnahmen K0.28 und MK3 (K3.1., K3.9 und K3.18) 
erfolgt eine Neuschaffung oder Aufwertung und somit artspezifisch be-
standsstützenden Maßnahmen auf einer Fläche von 38,5 ha, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin 
gewährleistet bleibt bzw. sogar verbessert wird. 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 
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maßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt  

oder getötet – ohne Zusammenhang mit der  

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan- 

zungs- oder Ruhestätten"?   ja   nein  

Nur unter sehr konservativer Betrachtung kann es im Ausnahmefall ver-
einzelt zur Verletzung oder Tötung von Imagines kommen, die jedoch zu 
keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos führen. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

möglich?     ja   nein 

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  

Standorte" tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 
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Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  

  ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

  weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 

Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 
 

7.2 Prüfung von Alternativen 

Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 

 

Wenn JA – ist die Alternative zu wählen  
(soweit diese artenschutzrechtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führt).  
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  

 

a) Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff 
 

 

b) Erhaltungszustand in Hessen, Deutschland/ kontinentale Region, der EU  
 

 

c) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  
Population verschlechtern?   ja   nein 

 

d) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 

 

e) Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungs- 
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zustandes der Populationen möglich (FCS-Maßnahmen)?    ja   nein 
 

f) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 

 

g) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 

 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  

der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Anhang 2: Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten (tabellarisches Prüfprotokoll) 

Erläuterungen (gemäß HMUELV 2011): Für die hier aufgeführten Arten (bzw. Betroffenen Reviere) sind die Verbotstatbestände letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer 

Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
(bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt (bezogen auf 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 ).BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden. 

 Abkürzungen/Bemerkungen: 

Art: *** Neozoe oder Gefangenschaftsflüchtling in Hessen, daher hier nicht als "wildlebende europäische Art " gemäß EU- VRL Art. 1 zu bezeichnen 

UR: Vorkommen im Untersuchungsraum: n: nachgewiesen, p: potenziell 

§ 7: Schutzstatus nach § 7 BNatSchG: b: besonders geschützt, s: streng geschützt 

BP Hessen: Anzahl Brutpaare in Hessen (nach HGON & VSW 2014) 

§ 44 (1) Nr. 1: potenzielle Betroffenheit nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG* 

* Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da grundsätzlich durch entsprechende Bauzeitenreglungen (vgl. LBP) etc. vermeidbar 

§ 44 (1) Nr. 2: potenzielle Betroffenheit nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

§ 44 (1) Nr. 3: potenzielle Betroffenheit nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG** 
** sofern nicht bereits über Eingriffsreglung ausreichende Maßnahmen festgesetzt sind, muss begründet werden, dass geeignete Ausweichmöglichkeiten im räumlichen 
Zusammenhang bestehen 

Maßnahmen: Nr. gemäß LBP 

Tabelle 22: Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten (gemäß HMUELV 2011) 

Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

Amsel Turdus 
merula 

n b 545.000 x x x 
3)

 
(in 

Zusam-
menhang 
mit § 44 
(1) Nr. 2 

BNatSchG 

Im Rahmen der 
Bautätigkeiten bzw. der 
Baufeldfreimachung 
besteht die Gefahr der 
Tötung von Entwick-
lungsstadien. 
 
Verunfallungen 
potenziell möglich; da 
aber gemäß KIFL 
(2010) nicht besonders 
kollisionsgefährdet 
kann eine signifikante 
Erhöhung des Kollisi-

Verlust von 14 Rev. 
durch „Störungen 
(anlage- und betriebs-
bedingt)“ gemäß KIFL 
(2010) 
Im Rahmen der 
Bautätigkeiten bzw. der 
Baufeldfreimachung 
besteht die Gefahr der. 
der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten. 
 
Aufgrund der Häufigkeit 

V2 Zeitliche 
Beschränkung der 
Bautätigkeit zur 
Vermeidung des 
Verbotstatbestan-
des gem. § 44 (1) 
Nr. 1 in Verb. mit 
§ 44 (1) Nr. 3 
 
Mit diesen 
Maßnahmen kann 
gewährleistet 
werden, dass 
keine Tiere 
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Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

onsrisikos ausge-
schlossen werden. 

und Anpassungsfähig-
keit dieser Art kann 
jedoch davon ausge-
gangen werden, dass 
adäquate Bereiche in 
der näheren und 
weiteren Umgebung 
problemlos besiedelt 
werden können und 
somit die ökologische 
Funktion im räumlichen 
Zusammenhang 
weiterhin gewährt bleibt 
sowie die lokale 
Population im günsti-
gen Erhaltungszustand 
verbleibt. 

gefangen, verletzt 
oder getötet 
werden. Vögel 
sind als sehr 
mobile Tiergruppe 
in der Lage 
Gefahren durch 
Baumaßnahmen 
und Bauarbeiten 
zu entkommen 
und nur in der 
Nestlingsphase 
(und als Eier) 
gegenüber dieser 
Wirkung des 
Vorhabens 
sensibel. Diese 
sensible Phase 
wird durch die 
Maßnahmen von 
Baumaßnahmen 
ausgenommen. 

Bachstelze Motacilla 
alba 

n b 45.000-
55.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 2 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Blaumeise Parus 
caerulus 

n b 348.000 x x x s. Amsel Verlust von 3 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Buchfink Fringilla 
coelebs 

n b 487.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 4 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Buntspecht Dendroco-
pos major  

n b 69.000-
86.000 

x x x s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Dorngrasmü-
cke 

Sylvia 
communis 

n b 74.000-
90.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 9 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Eichelhäher Garrulus 
glandarius 

n b 53.000-
64.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Elster Pica pica n b 30.000- x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 2 Rev., s. Amsel 
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Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

50.000 ansonsten s. Amsel 

Fitis Phyllosco-
pus 
trochilus 

n b 52.000-
65.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Gartenbaum-
läufer 

Certhia 
brachyda-
ctyla 

n b 50.000-
70.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Gartengras-
mücke 

Sylvia 
borin 

n b 150.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 5 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Gebirgsstel-
ze 

Motacilla 
cinerea 

n b 5.000-
10.000 

 x x - Durch Entlastungsef-
fekte nach Analyse der 
konkreten Situation von 
keinem Revierverlust 
auszugehen, sondern 
nur die räumliche 
Verschiebung von 
Revierzentren zu 
erwarten 

 

Gimpel Pyrrhula 
pyrrhula 

n b 20.000-
40.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Grauschnäp-
per 

Musciapa 
striata 

n b 15.000-
25.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von max. 2-3 
Rev.

4)
, ansonsten s. 

Amsel 

s. Amsel 

Grünfink Carduelis 
chloris 

n b 195.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 2 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Grünspecht Picus 
viridis 

n s 5.000-
8.000 

x keine keine s. Amsel keine s. Amsel 

Hausrot-
schwanz 

Phoenicu-
rus 
ochropus 

n b 58000-
73.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Heckenbrau-
nelle 

Prunella 
modularis 

n b 148.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 2 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Jagdfasan*** Phasianus 
colchicus 

n  2.500-
5.000 

keine keine keine keine keine   

Kernbeißer Coc- n b 25.000- x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., s. Amsel 
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Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

cothraus-
tes 
coc-
cothraus-
tes 

47.000 ansonsten s. Amsel 

Kleiber Sitta 
europea 

n b 88.000-
110.000 

x x x s. Amsel Verlust von 2 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Kohlmeise Parus 
major 

n b 450.000 x x x s. Amsel Verlust von 5 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Mäusebus-
sard 

Buteo 
buteo 

n s 8.000-
14.000 

x keine keine 1 Rev. in etwa 400 m 
Entfernung betroffen; 
unter der Annahme 
eines regelmäßig 
genutzten Aktions-
raums in einer Größen-
ordnung von etwa 150 
bis 200 ha (MEBS & 

SCHMIDt 2006) kommt 
es diesbezüglich jedoch 
in erster Linie nur zu 
einer Verlagerung, 
jedoch zu keiner 
Erhöhung des Kollisi-
onsrisikos, so dass eine 
signifikante Erhöhung 
auszuschließen ist. 

keine   

Mönchs-
grasmücke 

Sylvia 
atricapilla 

n b 326.000- 
384.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 14 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Rabenkrähe Corvus 
corone 

n b 150.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 6 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Ringeltaube Columba 
palumbus 

n b 220.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 5 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Rotkehlchen Erithacus 
rubecula 

n b 240.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 3 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 
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Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

Schwanz-
meise 

Aegithalos 
caudatus 

n b 15.000-
20.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Singdrossel Turdus 
philomelus 

n b 125.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 7 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Sommer-
goldhähn-
chen 

Regulus 
ignicapillus 

n b 96.000-
131.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust max 1-2 Rev.
5)

, 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Star Sturnus 
vulgaris 

n b 186.000- 
243.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 6 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Sumpfmeise Parus 
palustris 

n b 50.000-
60.000 

x x x s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Sumpfrohr-
sänger 

Acroce-
phalus 
palustris 

n b 40.000-
60.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 4 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Tannenmei-
se 

Parus ater n b > 10000 x x x s. Amsel Verlust max 1-2 Rev.
4)

, 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Turmfalke Falco 
tinnuncu-
lus 

n s 3.500-
6.000 

x x s. Amsel 1 Rev. in etwa 200 m 
Entfernung betroffen; 
unter der Annahme 
eines regelmäßig 
genutzten Aktions-
raums in einer Größen-
ordnung von etwa 100 
bis 300 ha (MEBS & 

SCHMIDT 2006) kommt 
es diesbezüglich jedoch 
in erster Linie nur zu 
einer Verlagerung, 
jedoch zu keiner 
Erhöhung des Kollisi-
onsrisikos, so dass eine 
signifikante Erhöhung 
auszuschließen ist. 

Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

  

Waldbaum-
läufer 

Certhia 
familiaris 

n b 26.000-
47.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust max 1-2 Rev.
5)

, 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 
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Art 
Wiss. 
Name 

UR § 7 
BP 
Hessen 

§ 44 (1) 
Nr. 1 

BNatSchG 
1) 

§ 44 (1) 
Nr. 2 

BNatSchG 
 

§ 44 (1) 
Nr. 3 

BNatSchG 
2) 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG 

Betroffenheit § 44 (1) 
Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG 

Maßnahmen 

Wasseram-
sel 

Cinclus 
cinclus 

n b 2.000-
4.000 

   - - - 

Wintergold-
hähnchen 

Regulus 
regulus 

n b 84.000-
113.000 

x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 1 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Zaunkönig Troglody-
tes 
troglodytes 

n b 203.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 3 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

Zilpzalp Phyllosco-
pus 
collybita 

n b 293.000 x x s. Amsel s. Amsel Verlust von 6 Rev., 
ansonsten s. Amsel 

s. Amsel 

1)
 Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 

2)
 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu. 

3)
 Da die Art jedes Jahr ein neues Nest anlegt, stellt das Entfernen des Nestes nach dem Ende der Brutzeit keine Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Somit wird die Maßnahme V2 notwendig, um das Eintreten des Verbotstatbestandes auszuschließen. 

4)
 Die Angabe der Reviere stellt eine Schätzung dar. Die Art wurde zuletzt 2001 nachgewiesen (2009 nicht), 2001als häufige Art keine punktgenaue Erhebung. 

5)
 Die Angabe der Reviere stellt eine Schätzung dar. Die Art wurde zuletzt 2001 und 2007 nachgewiesen (2009 nicht), 2001/2007als häufige Art keine punktgenaue Erhebung. 

 

 

 




